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Allgemein 

Der Hauptteil dieses Forschungsberichts ist auf Deutsch verfasst; franzšsische und italienische 
Zitate aus den Interviews sind in der Originalsprache wiedergegeben. 

Im Anhang I (PortrŠts von Bund und Kantonen) sind die PortrŠts der franzšsischsprachigen 
Kantone sowie dasjenige des zweisprachigen Kantons Fribourg/Freiburg auf Franzšsisch verfasst 
worden. 

†bersetzt sind die Hinweise zur Gliederung des Berichts und zur Methodologie (S. 22!23) sowie 
das allgemeine Fazit am Ende des Berichts (S. 156!163). Die †bersetzungen in franzšsischer und 
italienischer Sprache befinden sich jeweils in Anschluss an den deutschen Text. 
 
Ë propos de la traduction 

La partie principale de ce rapport est rŽdigŽe en allemand. Les notices explicatives concernant la 
structure du rapport et la mŽthodologie (cf. 22!23) ainsi que le rŽsumŽ global en fin du rapport 
(cf. 157!164) ont ŽtŽ traduits. 

Les traductions en fran•ais et en italien se trouvent respectivement ˆ la suite du texte allemand. 
 
A proposito della traduzione 

Il corpo centrale del presente rapporto • redatto in tedesco. Sono state tradotte le note 
esplicative concernenti la struttura del rapporto e la metodologia (v. 24!25) e le conclusioni 
generali alla fine del rapporto (v. 165!172). 

Le traduzioni in francese e in italiano sono inserite dopo il testo tedesco. 
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1.!EinfŸhrung 

Seit dem Ende der 1970er!Jahre gibt es eine vielschichtige Debatte zur Frage, wie in der Sprache 
GeschlechterverhŠltnisse und !vorstellungen geschaffen, verfestigt oder relativiert werden. Diese 
Diskussion wurde und wird noch immer auf verschiedenen Ebenen gefŸhrt, etwa auf einer en!
gagiert!feministischen, aber auch in der …ffentlichkeit und in vielen Institutionen. Um die Aus!
einandersetzung mit diesem Thema in Schweizer Behšrden geht es in der vorliegenden Studie, 
die gleichzeitig ein Abschlussbericht zu einem Projekt ist, das sich von 2013!2016 mit dem The!
ma Behšrdensprache und geschlechtergerechte Sprache befasst hat1. 

Das Forschungsprojekt ging der Frage nach, wie sich das Thema der geschlechtergerechten 
Sprache in der mehrsprachigen Schweizer Behšrdensprache im Verlauf der Zeit entwickelt und 
welche Auswirkungen es gezeitigt hat, namentlich auf Text! sowie auf Diskursebene. Untersucht 
wurden dabei die Bundesebene und bestimmte Kantone: jeweils zwei grosse Deutschschweizer 
Kantone (BS, ZH), zwei franzšsischsprachige Kantone (GE, VD), das Tessin (TI), die drei 
zweisprachigen Kantone (BE, FR, VS) und der dreisprachige Kanton GraubŸnden (GR). 

Der vorliegende Bericht gliedert sich in die folgenden Teile:  

In Kapitel 1 wird eine allgemeine Einleitung zum Thema und zum Forschungsstand gegeben. 
Auch die spezifischen Gegebenheiten der Schweizer (Sprach!)Politik werden zusammengefasst. 
Anschliessend werden die Texte, die im vorliegenden Projekt ausgewertet worden sind, kurz 
charakterisiert und es werden grundlegenden Annahmen bezŸglich sprachlicher Gleichbehand!
lung sowie Mšglichkeiten, diese umzusetzen, skizziert. Dabei spielt auch die Frage, wie der 
Bereich der Personenbezeichnungen umrissen werden kann, eine wichtige Rolle. 

Im ersten empirischen Teil (Kapitel 2) werden die Resultate der Korpusarbeit, die sich mit den 
zwischen 1849 und 2014 im Bundesblatt veršffentlichten Texten beschŠftigt hat, dargestellt.  

Gegenstand des folgenden Teils (Kapitel 3) sind Interviews, die beim Bund und in den oben er!
wŠhnten Kantonen mit Behšrdenvertreterinnen und !vertretern gefŸhrt worden sind. Die 
befragten Personen setzen sich beruflich mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache aus!
einander, entweder im Redaktionsbereich der šffentlichen Verwaltung oder in einem Gleichstel!
lungsbŸro. 

Im letzten Teil des eigentlichen Forschungsberichts (Kapitel 4) werden schliesslich die wichtigsten 
Befunde aus dem Projekt zusammengefasst und diskutiert. 

Der dokumentarische Teil dieses Berichts (Anhang I) enthŠlt PortrŠts des Bundes und der Kan!
tone, die fŸr die vorliegende Studie genauer untersucht worden sind. Darin werden die jeweili!
gen BemŸhungen und Entscheide, die zum Thema geschlechtergerechte Sprache gemacht wor!
den sind, zusammengefasst und kurz kommentiert. 

Anhang II prŠsentiert eine Zeitleiste mit chronologisch geordneten Hinweisen zu wichtigen Ent!
scheidungen sowie Veršffentlichungen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Titel: Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz: Personenbezeichnungen in der Behšrden!
sprache, UniversitŠt Genf (Projekt N¡ 143585 des Schweizerischen Nationalfonds zur Fšrderung der Wissenschaftli!
chen Forschung SNF) http://www. unige.ch/lettres/alman/de/recherche/sprachpolitik/ (Januar 2017). 
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1.1!Zur Terminologie 

Der Themenbereich ÇGeschlecht und SpracheÈ wird unterschiedlich konzeptualisiert und be!
nannt (vgl. dazu beispielsweise Sol’s 2011: 181 ff.). Neben dem Ausdruck geschlechtergerechte 
Sprache, der im vorliegenden Bericht am hŠufigsten verwendet wird, gibt es andere Bezeichnun!
gen, wie etwa sprachliche Gleichbehandlung/Gleichstellung (wobei eher rechtliche Aspekte im 
Vordergrund stehen) oder nichtsexistische Sprache. 

Was den Begriff Geschlecht betrifft, so sind ein paar Hinweise zu unserem VerstŠndnis und Ge!
brauch sicher hilfreich. In den letzten Jahren ist neben dem traditionellen Geschlecht auch der 
englische Terminus Gender immer wichtiger geworden. Wir verwenden hier zumeist den Begriff 
Geschlecht, der grundsŠtzlich mehrere Ebenen umfassen kann: zum einen eine auf biologischen 
Kriterien fussende Sexus!Einteilung in (zumeist2) weibliche und mŠnnliche Personen, zum ande!
ren auch eine persšnliche Geschlechts! oder Gender!IdentitŠt, die zwar in den meisten FŠllen 
mit dem biologischen Geschlecht Ÿbereinstimmt, aber bei manchen Menschen eben nicht. Da!
bei handelt es sich beispielsweise um Intersexuelle, bei denen sich das bei der Geburt festgestell!
te Geschlecht nicht genau einer von zwei Kategorien zuordnen lŠsst, oder auch um sogenannte 
Trans!Personen, die ein zunŠchst festgestelltes Geschlecht nicht als das ihr entsprechende be!
trachten. Daneben gibt es auch Menschen, die sich nicht mit einer traditionellen Geschlechter!
einteilung in Frauen und MŠnner identifizieren wollen oder kšnnen und sich beispielsweise als 
geschlechtslos bezeichnen. 

Individuelle GeschlechtsidentitŠten Ð wie auch allgemein die Vielfalt der Ausformungen von 
Geschlechtern Ð kšnnen in der Forschung nur dann berŸcksichtigt werden, wenn Einzelper!
sonen sich zu ihrer eigenen Person Šussern kšnnen. Da dies oft nicht mšglich ist, gehen wir 
nicht spezifisch darauf ein und unterscheiden relativ einfach zwischen Frauen und MŠnnern, 
wohl wissend, dass es sich in der Regel nicht um Selbstzuschreibungen handelt. 

1.2!Allgemeine Fragestellungen des Projekts und Methodologie 

Das Projekt Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz: Personenbe!
zeichnungen in der Beho!rdensprache hat sich allgemein mit der Frage auseinandergesetzt, wie 
sich die Diskussion um geschlechtergerechte Sprache in einem besonders sensiblen Kontext, 
nŠmlich der Sprache der Behšrden, niedergeschlagen hat. Dies ist aus zwei GrŸnden interessant: 
Zum einen zeigen sich durch die Mehrsprachigkeit der Bundes! und mancher Kantonsbehšrden 
interessante Unterschiede hinsichtlich der Wahrnehmung und der Umsetzung geschlechterge!
rechter Texte in den verschiedenen Sprachen. Zum anderen scheint es nach Ÿber dreissig Jahren 
politischer Auseinandersetzung mit dem Thema Gleichstellung und Sprache angebracht zu 
untersuchen, wie es heute wahrgenommen und konkret umgesetzt wird. 

In unserem Projekt haben wir uns verschiedener AnsŠtze bedient, um die komplexe Materie aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln zu durchleuchten und zu dokumentieren. Die folgenden For!
schungsmethoden (Korpuslinguistik, Textlinguistik und Interviews mit Fachleuten) erlauben eine 
Triangulation verschiedener Daten: jede Methode ergibt unabhŠngig von den anderen auf!
schlussreiche Resultate, die allerdings auch in Bezug auf die Befunde der anderen AnsŠtze inter!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Die starre BinaritŠt der Geschlechter ist in der feministischen Forschung kritisiert worden, da sie unter anderem ver!
schiedene Formen von IntersexualitŠt ausblende (vgl. z. B. Fausto!Sterling 2000). 
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pretiert werden mŸssen. Deshalb werden wir im Kapitel 4 einige relevante Schlussfolgerungen 
aus dem Projekt ziehen. 

! "#$%&'()*%(&+(,-

Die Korpuslinguistik befasst sich mit Textsammlungen, die nach verschiedenen Gesichtspunkten 
ausgewertet werden kšnnen. Die fŸr das Projekt gewŠhlte, sehr umfangreiche Textsammlung ist 
das schweizerische Bundesblatt (vgl. Kapitel 2.1), das fast seit Beginn des Schweizer Bundes!
staates sŠmtliche offiziellen Dokumente der Bundesbehšrden publiziert und in deutscher, 
franzšsischer und italienischer Fassung erscheint. Die Untersuchung grosser Textmengen erlaubt 
es Ð besser als dies in kleineren Einzelfallstudien mšglich ist Ð, allgemeinen Tendenzen nachzu!
gehen und diese Ÿber Jahre oder Jahrzehnte hindurch zu dokumentieren. Im vorliegenden Fall 
geht es vor allem um die Frage, welche konkreten Auswirkungen das Thema geschlechter!
gerechte Sprache auf die Textproduktion der Schweizer Behšrden gehabt hat. Dabei kšnnen 
neuere Entwicklungen (welche etwa ab den 1970er!Jahren sichtbar werden) auch im Lichte 
Šlterer Befunde (hier: ab Mitte des 19. Jahrhunderts) betrachtet werden. 

GrundsŠtzlich gilt es zu berŸcksichtigen, dass der Sprachgebrauch im Bundesblatt den allge!
meinen Sprachgebrauch nur eingeschrŠnkt widerspiegelt: Es handelt sich um formal und thema!
tisch stark reglementierte und formalisierte Texte, in denen der mŸndliche Sprachgebrauch bei!
nahe vollstŠndig fehlt. Dies legt die Annahme nahe, dass sich manche allgemeinsprachlichen 
Tendenzen darin nur beschrŠnkt oder mit Verzšgerung nachweisen lassen. Dennoch bildet das 
Bundesblatt fŸr unsere korpuslinguistischen Untersuchungen eine gute Grundlage: Zum einen, 
weil es fŸr die Rechts! und Verwaltungssprache mehr oder weniger verbindliche Regeln gibt, die 
bei der Formulierung der Texte eingehalten werden sollen (vgl. Adamzik und Alghisi 2017); zum 
anderen natŸrlich auch, weil sich bisher nur wenige Arbeiten korpuslinguistisch mit dem Thema 
Sprache und Gleichstellung auseinandergesetzt haben3. Bisherige Studien mussten sich meistens 
mit Einzeltexten oder kleinen Textsammlungen begnŸgen. Diese Ð meist qualitativ ausgerichte!
ten Arbeiten Ð kšnnen zwar die Verwendung einzelner Formen in bestimmten Texten genau be!
schreiben (vgl. z. B. Petterson 2011 fŸr eine textlinguistische Untersuchung), doch es lassen sich 
daraus kaum Tendenzen fŸr langfristige VerŠnderungen ableiten. 

Der Vorteil eines korpuslinguistischen Designs liegt zwar in der Mšglichkeit, grosse Daten!
mengen Ÿber lŠngere ZeitrŠume zu untersuchen, doch natŸrlich stšsst auch dieser Ansatz auf 
Grenzen. So mŸssen etwa die Bedingungen, unter denen die Texte entstanden sind, beinahe 
vollstŠndig ausgeblendet werden: Es kann beispielsweise die genaue Autorschaft nicht berŸck!
sichtigt werden (zumal sie oft auch gar nicht bekannt ist) und es ist den Texten in der Regel 
auch nicht anzusehen, aufgrund welcher formalen oder institutionellen (oder persšnlichen) Vor!
gaben sie erstellt bzw. Ÿberarbeitet oder Ÿbersetzt worden sind. DarŸber hinaus erlaubt es die 
hier gewŠhlte Methodik auch nicht, die KohŠrenz beim Gebrauch der verwendeten Sprachmittel 
in Einzeltexten zu beurteilen (vgl. aber Elmiger 2012 und 2013a fŸr die Textsorte ErlŠuterungen 
des Bundesrates, die sogenannten ÇAbstimmungsbŸchleinÈ). 

Eine letzte BeschrŠnkung, die auf forschungspraktische GrŸnde zurŸckzufŸhren ist, bezieht sich 
auf die ausgewerteten Daten: Aufgrund der begrenzten Mittel, die fŸr die Auswertung zur 
VerfŸgung standen, aber auch wegen besonderer formaler Schwierigkeiten bei der 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Vgl. beispielsweise Ha§!Zumkehr 2003, Storjohann 2004, Elmiger 2009, 2011b, 2014, 2015a, Schaeffer!Lacroix 
2016. 
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korpuslinguistischen Auswertung des Franzšsischen und des Italienischen, haben wir uns dazu 
entschlossen, unsere Untersuchungen weitgehend auf die deutschsprachige Version des 
Bundesblatts zu beschrŠnken. Die genauere Auswertung der umfangreichen franzšsischen und 
italienischen Daten muss deshalb spŠteren Untersuchungen vorbehalten bleiben. 

Textlinguistik 

Die Textlinguistik befasst sich mit Texten aller Art unter den Aspekten Gestalt, Inhalt, Funktion, 
situative Einbettung sowie den intertextuellen Beziehungen zwischen Texten und Textsorten 
(vgl. Adamzik 2016a). FŸr ein angemessenes VerstŠndnis von Behšrdentexten ist folglich ein 
textlinguistischer Blick von grosser Bedeutung. Die textlinguistischen Untersuchungen, die im 
Rahmen des Projekts Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz durch!
gefŸhrt worden sind, befassen sich mit diesen und weiteren Gesichtspunkten4. Da sie Gegen!
stand eines derzeit noch laufenden Dissertationsprojektes5 sind, werden sie im vorliegenden Be!
richt nur ansatzweise mitberŸcksichtigt. 

Interviews mit Verantwortlichen fŸr die Textproduktion und Gleichstellungsbeauftragten 

Ziel der Interviews, die mit insgesamt 30 Personen auf Bundesebene und in den sieben Projekt!
kantonen gefŸhrt worden sind (vgl. Kapitel 3), war es zu erfahren, wie die fŸr die Redaktion 
bzw. Bearbeitung und †bersetzung von Texten betrauten Personen ihre Praxis erklŠren und wie 
sie die Umsetzung geschlechtergerechter Textproduktion generell evaluieren. Dabei zeigt sich 
unter anderem, wie regulative Texte beurteilt und bei der Textarbeit tatsŠchlich berŸcksichtigt 
werden. Dies ist umso interessanter, als bestimmte Vorgaben Ð wie etwa diejenige, die im Spra!
chengesetz festgehalten ist Ð unterschiedlich verstanden werden und zu verschiedenen Umset!
zungsstilen fŸhren kšnnen. Neben der praktischen Arbeit der Redaktionsverantwortlichen 
interessierten aber auch die Perspektiven des eidgenšssischen und der kantonalen Gleichstel!
lungsbŸros, denn es wurde angenommen, dass sie aufgrund ihrer thematischen Ausrichtung ein 
besonderes Interesse an geschlechtergerechter Behšrdensprache hŠtten. Die GegenŸberstellung 
der Aussagen aus dem Redaktions! und dem Gleichstellungsbereich zeigt, wie das Thema der 
geschlechtergerechten Textproduktion in unterschiedlichen Arbeitsfeldern bewertet und umge!
setzt wird. 

Die GesprŠche wurden teilweise mit Personen gefŸhrt, die auf Bundesebene direkt oder indirekt 
fŸr die QualitŠt von Texten mitverantwortlich sind, welche sich in unseren Bundesblatt!Quellen 
wiederfinden. Auch wenn es naheliegen wŸrde, die Aussagen der befragten Personen direkt mit 
entsprechenden Texten zu vergleichen, scheint dieses Vorgehen weder sinnvoll noch zielfŸh!
rend, denn weder im Einzelfall noch im Allgemeinen tragen die interviewten Personen direkt 
und alleine die Verantwortung fŸr bestimmte Texte und deren konkrete formale Gestaltung. 
Diese liegt vielmehr bei den Institutionen: Die Texte sind oft  das Resultat der Zusammenarbeit 
mehrerer Beteiligter aus unterschiedlichen Abteilungen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Bisher erschienen sind Adamzik 2016b, Adamzik und Alghisi 2015 und 2017. Vgl. auch die aktuelle Version der Lite!
raturliste auf der Internetseite des Projekts: https://www.unige.ch/lettres/alman/de/recherche/sprachpolitik/ (Dezember 
2016). 
5 Alessandra Alghisi: Verwaltungssprache im digitalen Zeitalter. Textlinguistische Analysen deutsch! und italienisch!
sprachiger Behšrdentexte der Schweiz (Projekttitel), unter der Leitung von Kirsten Adamzik. 
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Sammlung und Dokumentation von regulativen Texten 

Neben der empirischen Arbeit verfolgte unser Projekt auch das Ziel, eine mšglichst komplette 
Dokumentation zum Thema Sprache und Geschlecht im Bereich der Schweizer Behšrden zu!
sammenzustellen. Dazu gehšren alle mšglichen regulativen Texte und LeitfŠden (vgl. 1.3.3), 
aber auch SekundŠrliteratur. Die Resultate dieser Arbeit finden sich im dokumentarischen Teil 
dieses Berichts (AnhŠnge I und II). 

1.3!EinfŸhrung in die sprachpolitische Situation der Schweiz in Bezug auf 
geschlechtergerechte Sprache 

Um das vorliegende Forschungsprojekt, aber auch dessen Resultate, besser einordnen zu kšn!
nen, ist es nštig, einige Hintergrundinformationen zu den grundlegenden politischen Strukturen 
der Schweiz sowie zur Schweizer Sprachpolitik zu geben, wobei wir uns auf die grundsŠtzlichen 
Punkte sowie die wichtigsten Entscheide auf Bundesebene beschrŠnken6. 

1.3.1! Ebenen der Sprachpolitik 

Die Schweiz kennt als fšderalistisches Land keine zentralisierte und einheitliche Sprachpolitik. 
Bestimmungen in Bezug auf sprachliche Themen kšnnen somit auf verschiedenen Stufen getrof !
fen werden, wobei von den drei Hauptebenen (Bund, Kantone, Gemeinden) die beiden ersten 
fŸr die Sprachpolitik am bedeutsamsten sind. 

Auf Bundesebene sind die allgemeinen GrundsŠtze zum Thema Sprache in der Schweizer Bun!
desverfassung7 festgehalten. Neben der Festlegung der Landessprachen (Art. 4) und den Amts!
sprachen des Bundes (Art. 70.1) geht es etwa um die Sprachenfreiheit (Art. 18) oder die Fšrde!
rung der Zwei! und Mehrsprachigkeit sowie der beiden Landessprachen Italienisch und RŠtoro!
manisch (Art. 70.3!5). In der Verfassung ist auch festgehalten (Art. 70.2), dass die Kantone ihre 
eigene(n) Amtssprache(n) bestimmen. Daraus Ð und natŸrlich vor allem auch infolge des 
Fšderalismus! und SubsidiaritŠtsprinzips Ð lŠsst sich ableiten, dass die Kantone fŸr die Aus!
gestaltung der Sprachpolitik im Rahmen ihrer Amtssprache(n) selbst verantwortlich sind. Dies 
betrifft im Besonderen auch die Umsetzung der Forderung nach sprachlicher Gleichstellung. Wie 
die im Projekt berŸcksichtigten Kantone in dieser Hinsicht bis dato vorgegangen sind, zeigen die 
KantonsportrŠts (vgl. Anhang I). 

Wenn wir uns in unserem Projekt ausser in den GesprŠchen und der Dokumentenstudie 
vorwiegend auf die Bundesebene beschrŠnkt haben, dann geschah dies vorwiegend aus for!
schungspraktischen GrŸnden: Die Erstellung eines erweiterten Korpus, fŸr welches gršssere und 
zudem auch vergleichbare Textmengen aus den sieben untersuchten Kantonen hŠtten zusam!
mengetragen werden mŸssen, hŠtte die Mšglichkeiten des Projekts gesprengt. Auch aus einem 
anderen Grund scheint eine BeschrŠnkung auf die Bundesebene sinnvoll: Das Sprachengesetz, 
das fŸr Amtstexte des Bundes (und somit auch fŸr das Bundesblatt) bedeutsam ist, hat in den 
Kantonen keine oder nicht unbedingt vergleichbare Entsprechungen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Zur Sprachensituation allgemein vgl. LŸdi und Werlen 1997 sowie Widmer et al. 2004; fŸr eine ausfŸhrlichere Dar!
stellung der Schweizer Politik vgl. Klšti et al. 2006; zur Organisation der šffentlichen Verwaltung vgl. Ladner et al. 
2013. 
7 Vgl. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 1. Januar 2016). 
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1.3.2! Historischer Abriss zum Thema sprachliche Gleichstellung in der Schweiz 

Historische Entwicklungen lassen sich nur bedingt an bestimmten Zeitpunkten festmachen, auch 
wenn Daten (z. B. Veršffentlichungsdaten bestimmter Dokumente) natŸrlich durchaus symbo!
lisch wichtig sind. Oftmals sind diese jedoch eher Anfangs! oder Endpunkt einer Entwicklung, 
die Ð gerade wenn es um geschlechtergerechte Sprache geht Ð auch zahlreiche Bereiche aus!
serhalb der Verwaltung (z. B. Medien, Bildung, Gesellschaft) betreffen. Im Allgemeinen kann bei 
der Verwaltungs! und Gesetzessprache, die sich durch eine gewisse BestŠndigkeit auszeichnet, 
davon ausgegangen werden, dass sich manche Entwicklungen erst mit einer gewissen Verzšge!
rung bemerkbar machen. Deshalb kann auch die Zeitleiste im Anhang II dieses Berichts nicht als 
prŠzise Abfolge von Entscheidungen und Massnahmen gelesen werden, die sich unmittelbar in 
der Sprachwirklichkeit niederschlagen. 

In diesem Kapitel kšnnen die zahlreichen Entwicklungen und Publikationen auf Bundes! und 
Kantonsebene nicht detailliert wiedergegeben werden. Es soll jedoch auf einige Meilensteine 
eingegangen werden, die fŸr das VerstŠndnis der heutigen Situation wichtig sind (vgl. dazu 
Adamzik und Alghisi 2015 und 2017 sowie Elmiger 2008 und 2009). 

Nachdem die Frage der Gleichstellung von Frauen und MŠnnern in der Sprache ab Ende der 
1970er!Jahre zunŠchst vor allem von feministischen Linguistinnen und anderen Vertreterinnen 
und Vertretern der Sprachwissenschaft diskutiert wurde, dauerte es einige Zeit, bis sie auch in 
die Rechts! und Verwaltungssprache Eingang fand. In der Schweiz geschah dies unter anderem 
im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsartikel (Art. 8, Abs. 3), der 1981 durch eine Volksab!
stimmung in die Verfassung aufgenommen wurde. Konkret bedeutsam wurde das Thema erst 
gegen Ende der 1980er!Jahre, als auf Bundesebene eine interdepartementale Arbeitsgruppe mit 
der Aufgabe beauftragt wurde, die Mšglichkeiten geschlechtergerechter Sprache auszuloten. 
Sie veršffentlichte 1991 den Bericht Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der 
Gesetzes! und Verwaltungssprache8, in welchem die Mšglichkeiten und Grenzen geschlechter!
gerechter Sprache (damals noch sprachliche Gleichbehandlung genannt) aufgezeigt und unter 
verschiedenen Gesichtspunkten erlŠutert werden. Darin wird die sogenannte kreative Lšsung 
(vgl. dazu 3.6 sowie Adamzik und Alghisi 2017) beschrieben und als mšglicher Vorschlag fŸr 
alle drei Amtssprachen des Bundes9 propagiert. Sie dient zur Vermeidung generisch gebrauchter 
Maskulinformen und ermšglicht die Anwendung verschiedener Strategien (Verwendung von 
Doppelnennungen, geschlechtsabstrakten und geschlechtsneutralen Personenbezeichnungen 
usw.), die teilweise untereinander kombiniert werden kšnnen. 

In der Folge beschloss der Bundesrat 1993, dass die Empfehlungen dieses Berichts sowohl in der 
Verwaltungs! wie auch in der Gesetzessprache grundsŠtzlich umgesetzt werden sollen, wobei 
die Verwendung geschlechtergerechter Sprache allerdings im Bereich der neuen Erlasstexte nur 
fŸr das Deutsche als verbindlich erklŠrt wurde (Schweizerischer Bundesrat 1993). 

Im Artikel 4 des Bundesratsbeschlusses steht: ÇDie einzelnen Sprachdienste der Bundeskanzlei 
erarbeiten und aktualisieren jeweils fu"r die Sprache, f#r die sie zustŠndig sind, Richtlinien und 
Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung der Geschlechter.È Aufgrund dieser Vorgabe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Deutsche Version: Schweizerische Bundeskanzlei 1991; franzšsische Version: Chancellerie fŽdŽrale 1991; italienische 
Version: Cancelleria federale 1991a und 1991b. 
9 RŠtoromanisch ist erst seit 1996 Teilamtssprache des Bundes. 
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sind fŸr die drei Hauptamtssprachen10 des Bundes LeitfŠden verfasst worden, die sich eingehend 
mit den Mšglichkeiten und Grenzen geschlechtergerechter Sprache befassen: Den Anfang 
machte der Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen (Schweizerische Bundes!
kanzlei 1996), dessen erweiterte Fassung 2009 erschienen ist (Schweizerische Bundeskanzlei 
2009); der franzšsischsprachige Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et 
lŽgislatifs de la ConfŽdŽration (Chancellerie fŽdŽrale 2000) und der italienischsprachige Guida al 
pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione (Cancelleria 
federale 2012) folgten in spŠteren Jahren. 

Sowohl der Bundesratsentscheid als auch die verschiedenen LeitfŠden zeigen auf, dass das The!
ma der sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter in den verschiedenen Sprachen offenbar 
recht unterschiedlich wahrgenommen und fŸr die Umsetzungen in den einzelnen Sprachen 
verschieden beurteilt wird; eine in allen Amtssprachen vergleichbare Vorgehensweise wurde 
(und wird auch bis dato) nicht angestrebt. 

Dies zeigt sich auch beim zunŠchst letzten Dokument, das fŸr unser Thema von Bedeutung ist, 
nŠmlich dem 2007 verabschiedeten und 2010 in Kraft getretenen Bundesgesetz Ÿber die Lan!
dessprachen und die VerstŠndigung zwischen den Sprachgemeinschaften (kurz: Sprachenge!
setz). Schon im Vorfeld der Beratungen im Parlament wurde betont, dass das Thema geschlech!
tergerechte Sprache sprachenspezifisch Ð und nicht sprachenŸbergreifend Ð umgesetzt werden 
solle. So steht etwa im vorbereitenden Bericht zum Sprachengesetz: ÇLe fait que la disposition 
est applicable ˆ toutes les langues officielles laisse ouverte pour chacune dÕelles la possibilitŽ 
dÕŽvoluer dans ce sens, compte tenu du gŽnie propre ˆ chaque langueÈ11. 

Das Sprachengesetz selber ist in den vier verschiedenen Amtssprachen inhaltlich Šquivalent Ð 
auch wenn sich bei den gewŠhlten Formulierungen in den einzelnen Sprachversionen gewisse 
Nuancen aufzeigen lassen (vgl. Elmiger 2009). Der fŸr das Thema sprachliche Gleichstellung ent!
scheidende Passus des Sprachengesetzes ist der Artikel 7, in welchem festgehalten ist: 

1 Die Bundesbehšrden bemŸhen sich um eine sachgerechte, klare und bŸrgerfreundliche Sprache 
und achten auf geschlechtergerechte Formulierungen. 

2 Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen; er sorgt insbesondere fŸr die Aus! und Wei!
terbildung des Personals und fŸr die nštigen Hilfsmittel. 

Der Ausdruck (ÇDie Bundesbehšrden É achten auf geschlechtergerechte FormulierungenÈ)12 er!
scheint auf den ersten Blick leicht verstŠndlich, ist zugleich aber wenig verbindlich. Er bezieht 
sich auf die Veršffentlichungen des Bundes (den Gegenstand der korpuslinguistischen Untersu!
chung im vorliegenden Bericht), fŸr die verschiedene Regelungen greifen: einerseits zwingend 
zu beachtende Regeln (wie etwa die Rechtschreibregeln) und andererseits nicht absolut bin!
dende Regelungen (worunter die geschlechtergerechte Sprache fŠllt, vgl. Adamzik und Alghisi 
2017). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Auf Bundesebene gibt es fŸr das RŠtoromanische Ð ausser im Sprachengesetz Ð keine Vorgaben fŸr geschlechterge!
rechte Sprache. 
11 LLC, Rapport de la Commission de la science, de lÕŽducation et de la culture du Conseil national du 15 septembre 
2006: 8533. 
12 Im Franzšsischen: ÇLes autoritŽs fŽdŽrales É tiennent compte de la formulation non sexisteÈ; im Italienischen: ÇLe 
autoritˆ federali É provvedono inoltre a u n uso non sessista della linguaÈ; im RŠtoromanischen: ÇLas autoritads 
federalas sa stentan da duvrar É formulaziuns na sexistasÈ. 
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Aufgrund dieser Ð hier sehr gerafft zusammengefassten Ð Entwicklung13 lassen sich fŸr die 
Untersuchungen des Bundesblatt!Korpus die folgenden Zeitschnitte definieren, die fŸr die Inter!
pretation der Resultate in den empirischen Teilen hilfreich sein kšnnen: 

a) Vor den 1970er!Jahren 

Da die Auseinandersetzung mit dem Thema sprachliche Gleichstellung in allen behandelten 
Sprachen erst in den 1970er!Jahren eingesetzt hat (vgl. Elmiger 2008: 156 ff.), ist davon aus!
zugehen, dass auch der behšrdliche Sprachgebrauch bis dahin gŠnzlich unbeeinflusst davon war 
und dass er allenfalls Spuren von allgemeinsprachlichen Entwicklungen aufweist, die nicht 
sprachpolitisch motiviert sind. 

b) Ab Ende der 1970er!Jahre bis Ende der 1980er!Jahre 

In dieser Zeit beginnt die Auseinandersetzung zum Thema sprachliche Gleichstellung, wobei 
diese allerdings Ð zumindest in der Schweiz Ð noch keinen Niederschlag in der politische Sprach!
diskussion gefunden hat. Es kann aber sein, dass sich die allgemeine Auseinandersetzung den!
noch in Behšrdentexten niederschlŠgt, auch wenn noch keine Regelungen dazu getroffen wor !
den sind. 

c) Ab Anfang der 1990er!Jahre bis 2010 

FŸr den amtlichen Sprachgebrauch beim Bund gibt es LšsungsvorschlŠge und auch Entschei!
dungen der Bundesregierung, die allerdings zunŠchst wenig konkret ausgearbeitet sind und fŸr 
die erst nach und nach konkrete Hilfsmittel in Form von LeitfŠden zur VerfŸgung stehen. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass sich die getroffenen Entscheide in den Texten der Behšrden 
niederschlagen. 

d) Ab 2010 

Seit Inkrafttreten des Sprachengesetzes ist das Thema geschlechtergerechte Sprache gesetzlich 
verankert. Auch wenn die Verbindlichkeit offenbar nur bedingt ist, kann ab Beginn der Zehner!
jahre der behšrdliche Sprachgebrauch mit den gesetzlichen Vorgaben verglichen werden. 

Es sei nochmals daran erinnert, dass diese Zeitschnitte nur fŸr die Behšrdentexte des Bundes re!
levant sind; fŸr die Kantone mŸssten teilweise andere Zeitpunkte angenommen werden, da sich 
bei ihnen die Entwicklungen sehr unterschiedlich gestaltet haben (vgl. KantonsportrŠts, Anhang 
I). 

In unserer Forschungsarbeit sind wir von der Hypothese ausgegangen, dass die Regulierung im 
Bereich der sprachlichen Gleichstellung nur teilweise greift und somit die tatsŠchlich beobacht!
bare Textwirklichkeit nicht ganz einheitlich aussieht. Diese Annahme beruht natŸrlich einerseits 
auf verschiedenen Beobachtungen und Vorarbeiten zu unserem Forschungsprojekt; andererseits 
wird sie durch Einzelergebnisse erhŠrtet, beispielsweise was diejenigen Formen betrifft, die offi!
ziell nicht empfohlen sind, vgl. Alghisi et al. (eingereicht). 

Die nur teilweise †bereinstimmung zwischen Vorgaben und TextrealitŠt hat verschiedene GrŸn!
de, die wir folgendermassen zusammenfassen: 

$ Zum einen gibt es offenbar keine allgemein verbindliche Definition davon, was unter 
Çgeschlechtergerechter SpracheÈ (bzw. Çlangage non sexisteÈ, Çuso non sessista della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 FŸr eine ausfŸhrlichere Darstellung vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 11!12, Elmiger 2008: 175 ff. und 
2009: 58 ff. sowie die Zeitleiste (Anhang II). 
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linguaÈ usw.) zu verstehen ist. Die Praxis in den Behšrden beruht deshalb auf unter!
schiedlichen Auslegungen dieser Begriffe (vgl. dazu auch Kapitel 3.3); 

$ Auch die Verbindlichkeit der regulativen Texte Ð die zu den nicht zwingend einzuhalten!
den Regelwerken gehšren Ð wird offenbar variabel ausgelegt. Eine vollstŠndige Verein!
heitlichung, wie sie in anderen sprachlichen Bereichen angepeilt wird (etwa bei der 
Rechtschreibung oder bei der Verwendung einheitlicher Terminologien) scheint weder 
angestrebt zu werden noch Ÿberhaupt mšglich zu sein. Bei einer Nichtbefolgung beste!
hen offenbar keine Sanktionsmšglichkeiten. 

$ In den verschiedenen regulativen Texten werden unterschiedliche LšsungsansŠtze vorge!
schlagen, die sich teils gut miteinander kombinieren lassen, teilweise auch unterschied!
liche Ziele anvisieren. WŠhrend etwa manche von der Verwendung generisch gebrauch!
ter (Maskulin!)Formen grundsŠtzlich abraten, schliessen dies andere nicht aus. 

$ Im Bereich der Personenbezeichnungen, der fŸr die geschlechtergerechte Sprache zentral 
ist, gibt es teilweise unterschiedliche Auffassungen darŸber, wie bestimmte RandphŠno!
mene zu behandeln sind. Dazu gehšren etwa Bezeichnungen fŸr Kšrperschaften (juris!
tische Personen) oder Personenbezeichnungen als Vorderglied in Komposita (z. B. in Poli!
tikerágehalt). 

1.3.3! Regulierende Texte und Behšrdensprache 

In der Zeitleiste, aber auch in der Bibliografie, finden sich verschiedene Texte, die sich mit un!
terschiedlicher Verbindlichkeit mit dem Thema Sprache und Gleichstellung befassen. Diese sind 
zwar thematisch vergleichbar, haben aber einen teilweise recht unterschiedlichen Status, wes!
halb wir zwischen den folgenden Kategorien unterscheiden: 

A) Regulative Dokumente 

Manche Texte stammen direkt aus dem engeren Bereich der (Sprach!)Politik, sind von einer 
staatlichen Stelle (Bundesrat, Regierungsrat) erlassen oder beschlossen worden und haben des!
halb eine bestimmte rechtliche Verbindlichkeit. Sie zielen darauf ab, den Sprachgebrauch in 
einer gewissen Weise zu steuern. Zu dieser Gruppe gehšren beispielsweise sogenannte Erlass!
texte, d. h. Verfassungen, Gesetze, Verordnungen sowie Reglemente, Weisungen und Richt!
linien. Nicht immer ist aus den Dokumenten klar ersichtlich, welche konkrete Verbindlichkeit 
und welchen rechtlichen Status sie haben. Es ist in der Regel auch nicht ohne weiteres mšglich 
zu wissen, in welcher Weise Ð und allenfalls mit welchen Rechtsmitteln Ð sie im Sprachalltag von 
Behšrden um! bzw. durchgesetzt werden und welche Sanktionen im Falle eines Verstosses dro!
hen. Solche Fragen sind in den GesprŠchen mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes und 
von Kantonen eršrtert worden (vgl. Kapitel 3). 

Die meisten Texte mit rechtlicher Verbindlichkeit siedeln sich im Umfeld der Exekutive und der 
Behšrden an. 

B) LeitfŠden 

LeitfŠden sind Hilfsmittel fŸr die praktische Spracharbeit, die darauf abzielen, einen gewŸnsch!
ten Sprachgebrauch zu erklŠren und zu zeigen, mit welchen Mitteln er realisiert werden kann 
(vgl. Schlichting 1997, Elmiger 2000 und 2008: 162 ff. und Christen 2004). Sie enthalten in der 
Regel allgemeine GrundsŠtze (und eine Rechtfertigung derselben) sowie eine Auflistung von 
Strategien und Beispielen, die empfohlen sind oder von denen abgeraten wird. Auch bei vielen 
LeitfŠden ist die Verbindlichkeit fŸr den Schreiballtag nicht explizit angegeben (vgl. dazu Kapitel 
3.2). 
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Neben den zahlreichen LeitfŠden, die von Behšrden herausgegeben worden sind, gibt es auch 
etliche, die von anderen Institutionen oder von interessierten Einzelpersonen oder Personen!
gruppen stammen. So haben etwa viele UniversitŠten und Hochschulen eigene LeitfŠden her!
ausgegeben, aber auch Gewerkschaften, Kirchen oder feministische Gruppen14. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie haben wir uns vorwiegend auf behšrdlich sanktionierte Tex!
te beschrŠnkt. Auch hier wurde in den Interviews versucht zu eruieren, welchen praktischen 
Stellenwert sie im Behšrdenalltag tatsŠchlich haben. 

Die ersten beiden Gruppen von Texten, nŠmlich diejenigen mit rechtlicher Verbindlichkeit und 
die LeitfŠden, fassen wir unter dem Begriff Çregulierende TexteÈ zusammen, da sie am klarsten 
darauf abzielen, den Sprachgebrauch zu beeinflussen, indem sie einerseits zeigen, welche Re!
gelungen fŸr welche (Gruppen von) Personen und fŸr welche Texttypen verbindlich sind, ande!
rerseits aber auch zeigen, wie geschlechtergerechte Sprache umgesetzt werden kann (bzw. soll). 

C) Berichte und Dokumentationstexte 

Neben den rechtlich verbindlichen Texten und den LeitfŠden gibt es eine ganze Reihe von Tex!
ten, die sich allgemein mit dem Thema geschlechtergerechte Sprache befassen. Diese Dokumen!
te sind typischerweise behšrdenintern verfasst und beziehen sich auf andere Texte (aus den 
Bereichen A) und B)), indem sie beispielsweise Prozesse oder Ergebnisse dokumentieren, Grund!
lagen fŸr kŸnftige Entscheidungen liefern usw.15 

D) Parlamentarische AntrŠge 

Das Thema Gleichstellung und Sprache beschŠftigt nicht nur die Exekutive und die Verwaltung, 
sondern auch die Legislative, nŠmlich in Form von Motionen, Anfragen oder Postulaten, die das 
Thema sprachliche Gleichbehandlung betreffen (vgl. dazu Anhang II, Zeitleiste). Prinzipiell ist es 
auch mšglich, dass sich die Judikative zu diesem Thema Šussert: Ob es jedoch in der Schweiz 
bislang Gegenstand einer gerichtlichen Auseinandersetzung geworden ist, entzieht sich unserer 
Kenntnis. 

Die Texte der vier beschriebenen Gruppen werden in den AnhŠngen dokumentiert. In der Biblio!
grafie wird zusŠtzlich ein †berblick Ÿber die SekundŠrliteratur zum Thema geschlechtergerechte 
Sprache in der Schweiz gegeben. Sie enthŠlt wissenschaftliche Texte, behšrdenexterne Doku!
mentationen zum Thema sprachliche Gleichbehandlung, Bibliografien usw. 

Behšrdensprache 

Das Projekt Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz trŠgt den Unter!
titel Personenbezeichnungen in der Beho!rdensprache. Was ist unter dem Begriff ÇBehšrden!
spracheÈ zu verstehen? Bei nŠherem Hinsehen zeigt sich, dass er nicht leicht zu umfassen ist, 
weil er ganz unterschiedliche Formen des Sprachgebrauchs betreffen kann, aber auch teilweise 
ziemlich verschiedene Kommunikationstypen sowie eine grosse Bandbreite von institutionellen 
Kontexten. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Vgl. Anhang II (Zeitleiste) fŸr einen †berblick Ÿber die entsprechenden Dokumente aus der Schweiz. 
15 Zu erwŠhnen sind hier insbesondere der Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe des Bundes (Schweizeri!
sche Bundeskanzlei 1991) und der Bericht der Bericht der Kommission fŸr Wissenschaft, Bildung und Kultur des 
Nationalrates vom 15. September 2006 (04.429) in Zusammenhang mit der Erarbeitung des Sprachengesetzes des 
Bundes. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Komplex ÇBehšrdenspracheÈ16 ist vor allem von den Mitarbei!
terinnen des Bereichs Textlinguistik geleistet worden (vgl. dazu die Arbeiten von Kirsten Adam!
zik und Alessandra Alghisi). Die Vielschichtigkeit dieser Begriffe kann hier nur angetšnt werden. 

Zum einen geht es bei der Behšrdensprache (oder !kommunikation) um Kommunikationsformen 
und Textsorten, die der internen oder externen Kommunikation von behšrdlichen Institutionen 
dienen. Darunter fallen ganz unterschiedliche Formen von kommunikativen Aufgaben, z. B. Re!
daktion von Erlasstexten, Korrespondenz zwischen Behšrden und Einzelpersonen, Informationen 
an die Bevšlkerung, Pressearbeit usw. Je nach Kontext kšnnen die Vorgaben bezŸglich des In!
halts und der Form von Texten, die von Behšrden verfasst werden, sehr unterschiedlich ausfallen 
(vgl. Adamzik und Alghisi 2015, 2017). 

Unter dem Begriff Behšrdensprache kšnnen zum anderen natŸrlich auch nur die Texte betrach!
tet werden, die als (proto!)typisch fŸr behšrdliche Institutionen gelten (Formulare, MerkblŠtter, 
Reglemente usw.): Diese haben bestimmte spezifische Merkmale, z. B. gehšren sie zu einer 
bestimmten, fŸr die Behšrdensprache charakteristische Textsorte; sie verweisen auf andere be!
hšrdliche oder rechtliche Texte, sind (ausser im konkreten Austausch mit bestimmten Personen) 
oft eher unpersšnlich formuliert, sind formal und in Bezug auf die verwendete Terminologie und 
die formale Gestaltung standardisiert17 usw. 

Des Weiteren wird mit dem Begriff Behšrdensprache oder Amtssprache manchmal auch eine 
bestimmte Form des Ausdrucks bezeichnet, der eher negativ bewertet ist: So wird darunter 
hŠufig eine stilistisch schlechte, unnštig technisch oder abstrakte Ausdrucksform verstanden, die 
angeblich charakteristisch fŸr die Sprache der Behšrden sein soll Ð namentlich im Bereich der 
Rechtssprache und des Austausches zwischen Behšrden und der Bevšlkerung. 

NatŸrlich kšnnen diese drei Gesichtspunkte, nŠmlich die Kommunikationsformen, die Texte und 
deren stilistische Bewertung, die KomplexitŠt des Bereichs ÇBehšrdenspracheÈ nur ansatzweise 
skizzieren; eine weitergehende Beschreibung ist in diesem Bericht nicht mšglich. Im Rahmen un!
serer Untersuchungen haben wir uns vor allem mit zwei AusprŠgungen von Behšrdensprache 
befasst: Einerseits mit den regulierenden Texten, die zum Thema geschlechtergerechte Behšr!
densprache verfasst worden sind, und andererseits mit denjenigen Texten, die im Bundesblatt 
veršffentlicht sind und somit zu den am meisten kodifizierten Texten gehšren, die von den Be!
hšrden verfasst bzw. Ÿbersetzt werden. 

1.4!Geschlechtergerechte Sprache, Allgemeines 

Wie bereits erwŠhnt, gibt es fŸr das Thema unserer Untersuchungen verschiedene Bezeich!
nungen, die teils neutral, teils eher wertend konnotiert sind (vgl. Sol’s 2011). WŠhrend in Šlteren 
Texten oft von sprachlicher Gleichstellung, Gleichbehandlung oder Gleichberechtigung die Rede 
war, spricht man heute Ð zumal im Umfeld der Schweizer Behšrden Ð oft von geschlechter!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Neben Behšrdensprache gibt es eine Reihe anderer, inhaltlich mehr oder weniger Šquivalenter Bezeichnungen: 
Verwaltungssprache, Amtssprache, Kanzleisprache usw. 
17 Hinsichtlich der formalen Standardisierung von Behšrdentexten ist die Frage des Umgangs mit geschlechtergerech!
ter Sprache natŸrlich nur ein Faktor neben vielen anderen: Reglementiert sind etwa die Rechtschreibung, die Verwen!
dung bestimmter (Rechts!)Begriffe, die formale Gestaltung von Texten (in Form von Schreibweisungen oder Hinwei!
sen zur Erlassredaktion) usw. (vgl. https://www.bk.admin.ch/themen/lang/04929/index.html?lang=de, Januar 2017). 
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gerechter Sprache18. Was ist darunter zu verstehen Ð und wie kann dieser Begriff umrissen 
werden (vgl. dazu auch die Informationen der interviewten Personen in Kapitel 3.5)? 

Wie sich herausgestellt hat, gibt es darŸber keine klare †bereinkunft. In der deutschen Fassung 
des Sprachengesetzes steht, dass sich die Behšrden um Çgeschlechtergerechte FormulierungenÈ 
bemŸhen sollen; in den romanischen Sprachen wurde ein leicht anderer Wortlaut gewŠhlt 
(fr.: Çformulation non sexisteÈ, it.: Çuso non sessista della linguaÈ, rom.: Çformulaziuns na sexis!
tasÈ). Im Deutschen handelt es sich um ein positiv formuliertes Gebot, wŠhrend es in den roma!
nischen Sprachen darum geht, etwas Ð d. h. Sexismus in der Sprache Ð zu vermeiden. Keiner 
dieser Begriffe ist rechtlich hinreichend definiert, sodass es nicht ganz verwundert, dass es nicht 
nur in den regulativen Texten, sondern auch in den Interviews und in der Textproduktion, zu 
teils betrŠchtlichen Unterschieden bei der Auslegung kommt. Trotzdem sind die Begriffe na!
tŸrlich nicht inhaltsleer, sondern sie lassen sich auf eine Ð allerdings insgesamt mehrheitlich fe!
ministisch geprŠgte Ð umfangreiche Literatur beziehen, wobei sich durchaus eine gewisse †ber!
einstimmung in ihrem Gebrauch feststellen lŠsst. 

Wie wird das Thema in den LeitfŠden des Bundes beschrieben? 

Der deutschsprachige Leitfaden Ÿber geschlechtergerechte Sprache enthŠlt in den einleitenden 
Abschnitten eine ausfŸhrliche Charakterisierung des zentralen Themas. ZunŠchst wird eine allge!
meine Verbindung zwischen Formulierungspraxis und rechtlicher Gleichstellung hergestellt 
(S. 13), wodurch die bewusste Anwendung geschlechtergerechter Sprache legitimiert werden 
soll. Es folgt eine umschreibende Definition geschlechtergerechter Sprache: Çgeschlechterge!
recht formuliert sind Texte, in denen weder Frauen noch MŠnner sprachlich diskriminiert wer!
den, also Texte, in denen Frauen sprachlich in gleichem Mass sichtbar sind wie MŠnner.È (S. 15) 
Es wird auch ein Bezug zum sogenannten geschlechtsŸbergreifenden Gebrauch gemacht, wobei 
damit generisch gebrauchte Maskulinformen gemeint sind19. Die ganze Beschreibung ist ex ne!
gativo formuliert: Es geht also nicht um eine Definition dessen, was geschlechtergerechte Texte 
sind, sondern darum, woran man nicht geschlechtergerechte Texte erkennt: 

Nicht geschlechtergerecht formuliert sind dementsprechend Texte, in denen es keine Symmetrie 
zwischen Frau und Mann gibt, also Texte, in denen Frauen sprachlich diskriminiert werden, indem 
sie nicht angesprochen werden, wŠhrend MŠnner angesprochen werden. Eine solche Asymmetrie 
besteht in Texten, in denen die maskuline Form nicht nur fŸr die Bezeichnung mŠnnlicher Perso!
nen verwendet wird, sondern auch fŸr €usserungen, die sich sowohl auf Frauen als auch auf 
MŠnner beziehen. In solchen Texten hat die maskuline Form also nicht allein eine geschlechtsspe!
zifische, sondern auch eine geschlechtsŸbergreifende Bedeutung. Diese geschlechtsunabhŠngige 
Verwendung der maskulinen Form wird als generisches Maskulinum bezeichnet. (Schweizerische 
Bundeskanzlei 2009: 15) 

AusdrŸcklich ausgeschlossen vom geschlechtergerechten Sprachgebrauch sind bestimmte Ver!
fahren wie Generalklauseln (S. 16) oder Legaldefinitionen20 (S. 17). Insgesamt lŠsst sich 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Im Franzšsischen ist hŠufig auch von langue/langage Žpic•ne oder non sexiste bzw. von fŽminisation (des textes) die 
Rede. 
19 Die Bezeichnung generisch (z. B. in generisches Maskulinum) ist weit verbreitet, aber manchmal missverstŠndlich, da 
generisch auch im Sinne einer verallgemeinernden Bedeutung verwendet wird, etwa in Die Buche verliert im Herbst 
ihre BlŠtter (im Gegensatz zu einer spezifischen Buche: Siehst du die Buche dort?). In diesem Bericht verwenden wir 
ÇgenerischÈ im Sinne von ÇgeschlechtsŸbergreifendÈ (zur Terminologie vgl. Pettersson 2010). 
20 Zu den Legaldefinitionen allgemein vgl. Bratschi 2009. 
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festhalten, dass sich diese Beschreibung des geschlechtergerechten (bzw. nicht geschlech!
tergerechten) Sprachgebrauchs weitgehend mit der Fachliteratur deckt. 

Der franzšsischsprachige Leitfaden Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et 
lŽgislatifs de la ConfŽdŽration (Chancellerie fŽdŽrale 2000) ist insgesamt viel kŸrzer als sein 
deutschsprachiges Pendant und auch in Bezug auf die Situierung und Beschreibung der Thema!
tik weniger explizit. In der Einleitung wird auf die kreative Lšsung Bezug genommen (S. 3), 
indem gleichzeitig darauf verwiesen wird, dass sie nur fŸr das Deutsche verbindlich ist, nicht 
jedoch fŸr das Franzšsische und Italienische. Dabei wird auf die besonderen Schwierigkeiten hin!
gewiesen, die sich in diesen beiden Sprachen zeigen (Çconscient des difficultŽs particuli• res que 
prŽsente cette solution pour les langues latinesÈ21, S. 3). 

Was genau unter Çformulation non sexisteÈ zu verstehen ist, wird nicht gesagt, doch die Formu!
lierungsvorschlŠge (S. 4 ff .) zeigen, dass es im Wesentlichen ebenfalls um die Frage der Generizi!
tŠt maskuliner Personenbezeichnungen geht. Die meisten VorschlŠge entsprechen denjenigen in 
anderen LeitfŠden; beim letzten (S. 25:) ÇRecours au masculin gŽnŽriqueÈ zeigt sich jedoch, dass 
die grundsŠtzliche Stossrichtung anders ist als im Deutschen: Generisch gebrauchte Maskulin!
formen gehšren hier durchaus zum Spektrum der zugelassenen Formulierungen. 

Der italienischsprachige Leitfaden Guida al pari trattamento linguistico di donna e uomo nei testi 
ufficiali della Confederazione (Cancelleria federale 2012) ist der bislang neueste. Darin tauchen 
die Begriff uso bzw. formulazione non sessista (nichtsexistischer Gebrauch / nichtsexistische For!
mulierung) zwar auf, werden allerdings nicht definiert. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass 
die formulazione non sessista fŸr das Deutsche verbindlich ist (S. 14); allerdings auch, dass sie in 
allen Amtssprachen Anwendung finden soll (S. 14). Am ehesten als Definition kann die Um!
schreibung gesehen werden, nach der es im Jahre 1988 (bei der GrŸndung der interdeparte!
mentalen Arbeitsgruppe) um einen Sprachgebrauch ging, der sich explizit an MŠnner und 
Frauen wenden soll (Çun linguaggio amministrativo e normativo che sia esplicitamente rivolto sia 
agli uomini che alle donneÈ, S. 13). Was dies genau bedeutet und welche konkreten SchlŸsse 
daraus gezogen werden sollen, wird nicht erlŠutert. Die Maximen (Klarheit offizieller Texte, 
Mehrheitsgebrauch im italienischsprachigen Raum, Grammatikregeln und Auswirkungen auf die 
semantische Sprachškonomie in Texten) lassen darauf schliessen, dass es auch hier in erster Linie 
um den Umgang mit generisch gebrauchten Personenbezeichnungen geht. Dies zeigt sich bei 
den Mitteln, die zur Erreichung der paritˆ lin guistica (sprachlichen Gleichbehandlung) vorgestellt 
werden: Doppelformen sollen mit Bedacht verwendet werden; in normativen Texten sind sie 
nicht erlaubt. Das generisch gebrauchte Maskulinum (maschile inclusivo, S. 30) wird fŸr alle FŠlle 
empfohlen, wo andere Arten von (Um!)Formulierungen sich nicht eignen. 

NatŸrlich erschšpft sich das Thema geschlechtergerechte Sprache nicht in der Frage des Um!
gangs mit generisch gebrauchten Maskulinformen Ð auch wenn diese Frage in der entsprechen!
den Leitfadenliteratur jeweils einen zentralen Stellenwert einnimmt. Daneben werden jeweils 
auch andere PhŠnomene thematisiert, bei denen sich in Bezug auf die Geschlechter sprachliche 
Ungleichheiten zeigen kšnnen, so etwa die Frage, wie symmetrisch Personenbezeichnungen 
gebildet sind und ob paarweise auftretende Bezeichnungen auch semantisch Šquivalent sind. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Dabei geht es u. a. um sprachstrukturelle Unterschiede wie die Tatsache, dass es in den romanischen Sprachen 
mehr Genusmarkierungen und weniger geschlechtsneutralisierende Formen gibt als im Deutschen. 
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Der Gebrauch bestimmter Anredeformen (etwa die Anrede FrŠulein)22 und andere PhŠnomene 
(Vermeidung von geschlechterspezifischen Klischees, Verwendung von Illustrationen in Texten 
usw.) gehšren ebenfalls zum Thema Gleichstellung und Sprache. Sie werden in den entspre!
chenden LeitfŠden durchaus behandelt, konnten im Rahmen der vorliegenden Studie allerdings 
kaum berŸcksichtigt werden, da sie sich in grossen Textmengen kaum formalisiert erheben las!
sen. Die Frage, wie diese weiteren Gesichtspunkte der geschlechtergerechten Sprache in Behšr!
dentexten umgesetzt sind, bleibt somit weitgehend unbeantwortet. 

Schliesslich soll noch auf eine weitere BeschrŠnkung des Blickwinkels der vorliegenden Untersu!
chung hingewiesen werden. Vor allem in der franzšsischsprachigen Literatur zum Thema Spra!
che und Gleichstellung ist des …fteren von ÇFeminisierungÈ der Sprache (fŽminisation de la 
langue) die Rede, wobei es auch um die Frage der Bildung und der Beurteilung von (neuen) Per!
sonenbezeichnungen geht (vgl. dazu Elmiger 2008, Larivi•re 2011 sowie Arbour et de Nayves 
2014). Die morphologischen, semantischen und pragmatischen Fragen, die sich dabei stellen, 
sind zwar von hohem Interesse, mŸssen hier allerdings ausgeklammert bleiben. 

1.5!Personenbezeichungen 

Im Fokus des Forschungsprojekts Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen 
Schweiz: Personenbezeichnungen in der Beho!rdensprache stehen Personenbezeichnungen; vor 
allem solche, die unbestimmte Personen oder ganze Personengruppen bezeichnen. Dabei han!
delt es sich um eine Reihe von Bezeichnungen, die sich als Einzelwort (Mitglied) oder als Wort!
gruppe (Mitglieder des Parlaments23) dazu eignen, Personen oder Gruppen von Personen zu 
benennen. Personennamen (wie Vor! und Nachnamen), die sich jeweils auf bestimmte Einzelper!
sonen beziehen, gehšren nicht dazu. 

Auch wenn sie sich im Kontext gut bestimmen lassen, ist es nicht ganz leicht, Personenbezeich!
nungen so zu formalisieren, dass sie sich in gršsseren Korpora automatisch suchen lassen. Dies 
liegt unter anderem an den folgenden GrŸnden (vgl. auch Elmiger, Tunger & Schaeffer!Lacroix 
(2017): 

$ Manche Personenbezeichnungen sind auch als Eigennamen gebrŠuchlich (Bischof, 
Schweizer); 

$ gewisse Personenbezeichnungen werden auch zur Bezeichnung von Abstrakta (Arbeits!
kraft, Opfer) oder Konkreta (Leiter, Mutter ) gebraucht; 

$ zahlreiche Personenbezeichnungen kšnnen auch adjektivisch verwendet werden (die 
Berner Innenstadt); dazu gehšren natŸrlich alle Substantivierungen von Adjektiven und 
Partizipien (die Armen, die FŸhrenden, die Angestellten); 

$ manche Bezeichnungen kšnnen sich sowohl auf Menschen als auch auf Nicht!Menschen 
beziehen (die Katze, seine Mitbewohnerin; die Stadt als Auftraggeberin). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 FŸr die Untersuchung des Gebrauchs von FrŠulein / Mademoiselle / Signorina ist das Bundesblatt wohl kaum das ge!
eignetste Korpus. Trotzdem finden sich Belege; FrŠulein etwa taucht bis 1985 im Bundesblatt auf; vereinzelte Belege 
von Mademoiselle und Signorina finden sich auch noch in neueren Texten. Zu FrŠulein und Mademoiselle vgl. Elmiger 
2008: 217 ff. und 2013b.  
23 Bei unseren Untersuchungen haben wir prinzipiell nur den Kern einer erweiterten Personenbezeichnung berŸcksich!
tigt, also beispielsweise Mitglied in ausserordentliches Mitglied der Behšrde. 
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Typen von Personenbezeichnungen 

Personenbezeichnungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien einteilen, so etwa nach mor!
phologischen (wie sind sie gebildet?) und semantischen (was fŸr eine Bedeutung haben sie?). 
FŸr unsere Untersuchungen haben wir uns vor allem auf die Wortbildung bezogen, da sie die 
unmittelbarsten Auswirkungen auf die Mšglichkeiten und Grenzen geschlechtergerechter Spra!
che hat; in zweiter Linie kommen auch semantische Gesichtspunkte zum Tragen. Die folgende 
Zusammenstellung ist ziemlich knapp und muss zwangslŠufig viele AusnahmefŠlle ausser acht 
lassen (ausfŸhrlicher dazu z. B. Braun 1997: 54 ff.); zusŠtzliche Gesichtspunkte werden in Kapi!
tel 2 eršrtert. 

Personenbezeichnungen vs. Kollektivbezeichnungen 

ZunŠchst unterscheiden wir zwischen Bezeichnungen, die sich auf Einzelpersonen beziehen 
(z. B. die WŠhlerin oder der WŠhler) und solchen, die sich auf Personengruppen beziehen (die El!
tern, das Wahlvolk). Bezeichnungen fŸr Einzelpersonen sind wesentlich zahlreicher als Kollektiv!
bezeichnungen; bei letzteren ist oft nicht wirklich klar, ob sie sich auf Personengruppen oder auf 
etwas anderes beziehen, z. B. eine Organisation (Interessenvereinigung) oder eine politische 
Institution (Parlamentskommission). 

Paarweise vs. nicht paarweise auftretende Personenbezeichnungen 

Bei den Personenbezeichnungen, die sich auf Einzelpersonen beziehen, gibt es solche, die paar!
weise vorkommen, in der Regel mit maskulinem und femininem grammatischem Genus, das 
Ÿblicherweise mit dem Geschlecht der bezeichneten Person(en) Ÿbereinstimmt. Manche Paare 
bestehen aus Bezeichnungen, die Šusserlich unterschiedlich sind (Heteronyme): 

$ der Vater, die Mutter; der Onkel, die Tante (aber: der Knabe, das MŠdchen) 

In der Mehrheit der FŠlle unterscheiden sich die beiden Formen allerdings weniger voneinander: 
unterschiedlich sind beispielsweise die Endungen (a), teilweise auch Teile des Wortstamms (b) 
oder auch nur der Artikel (c): 

$ a) der Kunde, die Kundin; der Parlamentarier, die Parlamentarierin 
$ b) der Arzt, die €rztin; der Bischof, die Bischšfin 
$ c) der Angestellte, die Angestellte 

Neben den paarweise auftretenden Personenbezeichnungen gibt es auch solche, die nur in einer 
einzelnen Form existieren: In der Regel kšnnen sie sich auf Personen beiderlei Geschlechts be!
ziehen. Sie werden als geschlechtsabstrakt bezeichnet. Manche sind vorwiegend als Personen!
bezeichnung gebrŠuchlich (d), andere werden nur im Ÿbertragenem Sinne als solche verwendet, 
d. h. sie haben auch noch eine oder mehrere andere Bedeutung(en) (e): 

$ d) die Person, der Gast24, das Opfer 
$ e) die Kraft, der Beistand, das Haupt. 

In Bezug auf die geschlechtergerechte Verwendung von Sprache geht es vor allem um die 
Gruppe der paarweise vorhandenen Formen Ð und dabei vorwiegend um diejenigen, die densel!
ben Wortstamm haben. Hier kommt es vor, dass die eine Ð in der Regel die maskuline Form Ð 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Die Bezeichnung Gast ist ein gutes Beispiel dafŸr, dass Kategorisierungen wie die hier vorgeschlagene nicht univer!
sell sind. So gibt es etwa geteilte Meinungen bezŸglich der Frage, ob Gast nur in der maskulinen Form existiert (und 
somit geschlechtsabstrakt ist) oder ob es daneben auch die Form GŠstin gibt (die regional Ÿbrigens attestiert ist), 
wodurch sich eine paarweise vorhandene Personenbezeichnung ergeben wŸrde. 
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sogenannt generisch verwendet wird, d. h. geschlechtsŸbergreifend zur Bezeichnung sowohl fŸr 
Frauen als auch fŸr MŠnner. Dies ist fŸr unser Thema besonders relevant, da es bei der Diskus!
sion von geschlechtergerechter Sprache sehr hŠufig um die Frage geht, ob generisch gebrauchte 
Formen legitim sind oder nicht Ð und allenfalls vermieden werden sollten. 

Dazu folgende Bemerkungen: 

$ Im Deutschen werden Heteronyme nicht generisch verwendet (meine Sšhne kann meine 
Sšhne und Tšchter nicht ersetzen); 

$ Generische Verwendung findet sich vor allem bei den paarweise auftretenden Bezeich!
nungen, die einander Šhnlich sind. Bei vielen Personenbezeichnungen, bei denen sich die 
feminine Form formal von der maskulinen Form unterscheidet (z. B. Politiker/Politikerin 
aber auch Kaufmann/Kauffrau), gibt es generisch intendierte Formen sowohl im Singular 
als auch im Plural. 

$ Bei anderen Formen, vor allem den substantivierten Adjektiv! und Partizipformen, gibt es 
nur im Singular unterschiedliche Formen (z. B. ein Angestellter, eine Angestellte). Im Plu!
ral sind Substantivierungen generell geschlechtsneutral, d. h. es gibt keine Genusunter!
scheidung, weder in der Personenbezeichnung selbst noch in anderen Wšrtern (Artikel, 
Adjektive usw.), die mit dem Bezugswort kongruieren: die Angestellten. 

Im Rahmen unserer Untersuchungen geht es vor allem um die Frage, wie die generisch inten!
dierten Formen (sowie verschiedenen Typen von Ersatzformen) in Behšrdentexten, d. h. im 
deutschsprachigen Bundesblatt, gebraucht (Kapitel 2) und wie sie in den Interviews wahrge!
nommen und beurteilt werden (Kapitel 3).  
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Résumé de l’introduction 

Structure du rapport 

Le chapitre 1 propose une introduction générale présentant le sujet et l’état de la recherche. Les 
données spécifiques à la politique linguistique en Suisse y sont également rassemblées. Les 
textes utilisés dans le cadre du présent projet sont ensuite définis, et des hypothèses fondamen-
tales concernant la formulation non sexiste ainsi que des possibilités de mise en œuvre sont 
ébauchées. Les moyens d’esquisser le domaine des noms communs de personne en constituent 
également un questionnement majeur. 

Les résultats du travail de corpus sont présentés dans la première partie empirique (chapitre 2), 
qui aborde les textes publiés entre 1849 et 2014 dans la Feuille fédérale. 

Des entretiens menés auprès de la Confédération et dans certains cantons avec des représen-
tant·e·s de l’administration font l’objet de la partie suivante (chapitre 3). Les personnes interro-
gées sont concernées par la thématique de la formulation non sexiste dans le cadre de leur pro-
fession, que ce soit dans le domaine rédactionnel de l’administration publique ou dans un 
bureau de l’égalité. 

Dans la dernière partie du rapport de recherche proprement dit (chapitre 4), les principaux résul-
tats du projet se trouvent récapitulés et discutés. 

La partie documentaire de ce rapport (annexe I) contient des portraits de la Confédération et des 
cantons qui ont été examinés en détail dans le cadre de la présente étude. Les initiatives et les 
décisions respectives qui ont été prises relativement à la formulation non sexiste y sont résumées 
et commentées. 

L’annexe II présente une chronologie des principales décisions ainsi que des publications. 

Méthodes 

Le projet Politique linguistique et usage de la langue dans la Suisse plurilingue: noms communs 
de personne dans le langage administratif25 s’est consacré à analyser les répercussions de la 
discussion sur la formulation non sexiste dans le contexte particulièrement sensible du langage 
administratif. L’enquête a concerné le niveau fédéral et certains cantons, à savoir deux grands 
cantons alémaniques (BS, ZH), deux cantons francophones (GE, VD), le Tessin (TI), les trois 
cantons bilingues (BE, FR, VS) et le canton trilingue des Grisons (GR). 

Dans notre projet, nous avons eu recours à des approches variées afin d’examiner et de 
documenter le sujet très complexe sous différents angles. 

Linguistique de corpus 

La linguistique de corpus traite de recueils de textes qui peuvent être exploités à partir de points 
de vue divers. Le recueil très vaste sélectionné pour le projet est la Feuille fédérale suisse, qui 
publie l’ensemble de tous les documents officiels de l’administration fédérale pratiquement 
depuis la fondation de l’État fédéral helvétique et parait en allemand, français et italien. C’est 
principalement la version allemande du corpus qui a été étudiée. 

																																																								
25 Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz: Personenbezeichnungen in der Behörden-
sprache, Université de Genève (projet no 143585 du Fonds national suisse de la recherche scientifique) :  
http://www.unige.ch/lettres/alman/fr/recherche/sprachpolitik/ 
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Linguistique textuelle 

La linguistique textuelle se consacre à l’étude et à la description de divers genres textuels (et 
réseaux de genres textuels). Le point de vue de linguistique textuelle se révèle ainsi d’une grande 
importance pour la juste compréhension de textes administratifs. Les recherches réalisées dans le 
cadre du projet Politique linguistique et usage de la langue dans la Suisse plurilingue abordent 
cet aspect parmi d’autres. Elles font l’objet d’un projet de thèse de doctorat actuellement encore 
en cours. 

Interviews avec des responsables de la production de textes et des délégué·e·s à l’égalité 

Des interviews ont été menés auprès de trente personnes employées soit au niveau de la Con-
fédération soit dans l’un des sept cantons inclus dans le projet. Leur objectif était de connaitre 
comment les personnes chargées de la rédaction de textes, de leur traitement ou traduction 
explicitent leurs bonnes pratiques et évaluent globalement l’utilisation de la formulation non 
sexiste dans la production textuelle. Les personnes interrogées provenaient de la Chancellerie 
fédérale, des Chancelleries d’État des cantons et des bureaux cantonaux de l’égalité. Au niveau 
fédéral, il s’agissait des trois sections linguistiques (allemand, français, italien) et de la Section de 
terminologie des Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale ainsi que du Bureau 
fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG). 

Les entretiens mettent notamment en évidence comment sont appréciés les textes régulateurs et 
comment ils sont pris en considération lors de l’élaboration effective du texte. Ceci est d’autant 
plus intéressant que certains desseins – comme celui plus ou moins consigné dans la loi sur les 
langues – peuvent être compris de manières différentes et mener à des styles variés de mise en 
pratique. 

Recueil et documentation de textes régulateurs 

Outre le travail empirique, notre projet poursuivait l’objectif de rassembler la documentation la 
plus complète possible au sujet de la langue et du sexe dans le domaine de l’administration 
helvétique. Cela comprend non seulement toutes sortes de textes régulateurs et de guides de 
bonnes pratiques, mais également des indications bibliographiques. Les résultats de ce travail se 
trouvent dans la partie documentaire de ce rapport (annexes I et II). 
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Riassunto dellÕintroduzione 

ComÕ• strutturato il rapporto  

Il primo capitolo introduce lÕargomento e fa il punto sullo stato della ricerca. Illustra inoltre 
brevemente le peculiaritˆ della politica (linguistica) svizzera. Successivamente, vengono 
presentati i testi che sono stati valutati nellÕambito del presente progetto e vengono formulate 
alcune ipotesi generali sul pari trattamento linguistico di donna e uomo e sulle possibili strategie 
per attuarlo. Una questione in questo senso centrale riguarda i nomi comuni di persona. 

Nella prima parte empirica (cap. 2) sono presentati i risultati dellÕindagine svolta su un corpus di 
testi, ovvero quelli pubblicati nel Foglio federale (versione tedesca) tra il 1849 e il 2014.  

Nel capitolo successivo (cap. 3) vengono analizzate le interviste realizzate a rappresentanti delle 
autoritˆ federali e dei Cantoni esaminati. Le persone intervistate si occupano della questione in 
esame Ð uso non sessista della lingua Ð nellÕambito della loro professione, vuoi perchŽ implicate 
nellÕattivitˆ redazionale in seno allÕamministrazione pubblica, vuoi perchŽ lavorano in un ufficio 
per lÕuguaglianza fra donna e uomo. 

NellÕultima parte del rapporto vero e proprio (cap. 4) sono riassunte e commentate le conclusioni 
principali scaturite dal progetto. 

La parte documentale del rapporto (all. I) contiene materiale di riferimento della Confederazione 
e dei Cantoni che • stato esaminato in modo pi• accurato ai fini del presente studio. Vi sono 
riepilogate e commentate brevemente le varie iniziative e decisioni prese in merito allÕuso non 
sessista della lingua. 

LÕallegato II contiene una panoramica cronologica con riferimenti a decisioni importanti e 
pubblicazioni sulla materia. 

Metodologia 

Il progetto Politica linguistica e uso del linguaggio nella Svizzera plurilingue: nomi comuni di 
persona nel linguaggio amministrativo26 si • occupato di come il dibattito sullÕuso non sessista 
della lingua abbia influenzato un contesto particolarmente sensibile come quello del linguaggio 
amministrativo. Sono stati esaminati testi provenienti dallÕAmministrazione federale e da alcuni 
Cantoni, precisamente due grandi Cantoni della Svizzera tedesca (BS e ZH), due Cantoni della 
Svizzera romanda (GE e VD), il Ticino (TI), i tre Cantoni bilingui (BE, FR e VS) e il Cantone 
trilingue dei Grigioni (GR). 

Nel progetto abbiamo adottato diversi approcci per chiarire e documentare da varie angolature 
questa materia alquanto complessa. 

Linguistica dei corpora 

La linguistica dei corpora • una disciplina che si occupa dello studio di raccolte di testi 
analizzabili da diversi punti di vista. Per questo progetto abbiamo scelto la collezione Ð
estremamente voluminosa Ð del Foglio federale svizzero, che sin quasi dalla nascita dello Stato 
federale svizzero pubblica tutti i documenti ufficiali delle autoritˆ federali ed • disponibile nelle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Sprachpolitik und Sprachgebrauch in der mehrsprachigen Schweiz: Personenbezeichnungen in der Behšrdensprache 
(progetto n. 143585) del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, descrizione italiana:  
http://www.unige.ch/lettres/alman/files/4714/2539/5183/Projektbeschreibung_italienisch.pdf 
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tre lingue (tedesco, francese e italiano). LÕanalisi si • focalizzata soprattutto sui testi tedeschi 
della raccolta. 

Linguistica testuale  

La linguistica testuale si occupa dello studio e della descrizione di diversi generi testuali (o reticoli 
di generi testuali). Per inquadrare bene i testi amministrativi • fondamentale esaminarli 
nellÕottica di questa disciplina. Le ricerche svolte nel quadro del progetto Politica linguistica e uso 
del linguaggio nella Svizzera plurilingue Ð materia di un progetto di dottorato in corso di 
svolgimento Ð approfondiscono questa e altre prospettive di indagine. 

Interviste a responsabili dellÕattivitˆ redazionale e a delegate per la paritˆ fra uomo e donna 

LÕobiettivo delle interviste, che hanno coinvolto 30 persone a livello federale e nei sette Cantoni 
scelti per il progetto, era capire come le persone che si occupano della redazione, elaborazione e 
traduzione dei testi impostano il loro lavoro pratico e come giudicano in generale lÕattuazione 
dei principi del pari trattamento linguistico. Sono state interpellate la Cancelleria federale, le 
Cancellerie di Stato dei Cantoni e gli uffici cantonali per lÕuguaglianza fra donna e uomo. A 
livello federale sono state ascoltate le tre sezioni linguistiche (tedesco, francese e italiano) e la 
Sezione di terminologia dei Servizi linguistici centrali della Cancelleria federale nonchŽ lÕUfficio 
federale per lÕuguaglianza fra donna e uomo. 

Dalle interviste • emerso tra lÕaltro come vengono giudicati i testi normativi e come se ne tenga 
effettivamente conto nella redazione dei testi. Questo aspetto assume particolare rilevanza visto 
che alcune direttive Ð per esempio quelle contenute nella legge sulle lingue Ð sono interpretate 
in modi diversi e possono dare origine a stili attuativi diversi. 

Raccolta e documentazione dei testi normativi 

Oltre al lavoro empirico, il nostro progetto si prefiggeva di raccogliere il pi• esaustivo possibile 
sul tema Çlingua e genereÈ nel linguaggio amministrativo svizzero, vale a dire di fare una 
rassegna completa di testi normativi e linee guida, ma anche indicazioni bibliografiche. I risultati 
di questa ricerca sono riportati nella parte documentale del rapporto (all. I e II). 
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2.!Arbeit am Korpus Bundesblatt 

Das Kapitel 2 informiert darŸber, wie sich die geschlechtergerechte Sprache in den Behšrdentex!
ten des Bundes manifestiert. 

Die korpuslinguistischen Untersuchungen des Bundesblatts / Feuille fŽdŽrale / Foglio federale er!
mšglichen die Quantifizierung und Visualisierung der Daten. Sie dienen dazu, die Ÿbrigen Unter!
suchungen der Arbeitsgruppe mit empirischen Daten zu stŸtzen. 

2.1!Vorstellung des Korpus Bundesblatt / Feuille fŽdŽrale / Foglio federale 

2.1.1! Zu den Daten 

Das Bundesblatt (BBl) ist eine Publikation der Schweizerischen Bundeskanzlei, die als offizielles 
Organ der Schweizerischen Eidgenossenschaft verschiedene Texte veršffentlicht: Botschaften 
und Berichte des Bundesrates an die Bundesversammlung (inkl. Gesetzes! und Beschlussent!
wŸrfe), Referendumsvorlagen, Kreisschreiben des Bundesrates, BeschlŸsse und Bekanntmachun!
gen des Bundesrates, der Departemente und anderer Amtsstellen des Bundes usw.27 

Die Daten der drei Korpora entsprechen den šffentlich zugŠnglichen Inhalten der Schweizer 
Bundeskanzlei von 1849 bis 2014 (Bundesblatt und Feuille fŽdŽrale) bzw. von 1971 bis 2014 
(Foglio federale). Tabelle 1 fasst die wichtigsten Informationen zusammen28: 

Tabelle 1 Ð Allgemeine Charakteristiken der drei DatensŠtze 

Die elektronisch zugŠnglichen Texte des Bundesblatts / Feuille fŽdŽrale / Foglio federale wurden 
in einer SQL!Datenbank abgelegt und technisch so aufbereitet, dass sie auf der Plattform des 
Korpusverwaltungssystems CQPweb (Hardie 2012) gehostet werden konnten (RothenhŠusler in 
Elmiger 2015c). Dies erlaubt unter anderem das differenzierte Durchsuchen der drei Korpora. 
Man kann auch von der Plattform aus zu den Urtexten zurŸckkehren und beispielsweise Belege 
exportieren, fŸr die man sich besonders interessiert. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Vgl. das Bundesgesetz Ÿber die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz, PublG) 
vom 18. Juni 2004 (Stand am 1. April 2016), Artikel 13 sowie Alghisi et al. (im Druck). 
28 AusfŸhrlichere Informationen zu den Korpora finden sich in Elmiger 2015c (deutsch) und 2015d (franzšsisch). 
29 Die QualitŠt der Texterkennung liegt in der deutschen Version bei rund 98%. Sie ist anhand von 200 zufŠllig ausge!
wŠhlten Fundstellen berechnet worden, wobei jeweils 24 Wortformen (12 vor und 12 nach der Fundstelle) mit dem 
Originaltext verglichen worden sind. Die QualitŠt schwankt allerdings stark: Vor allem in den Texten des 19. Jahrhun!
derts (die teilweise in Fraktur gedruckt waren und deren Rechtschreibung noch nicht normiert war) ist die Texterken!
nung deutlich schlechter. FŸr die Texte des 20. und 21. Jahrhunderts kann eine Genauigkeit von 99% angenommen 
werden. 
30 Satzzeichen werden als eigene Formen mitgezŠhlt. Die Bezeichnung ÇWortÈ bzw. ÇEinzelwortÈ wird trotzdem bei!
behalten, weil sie auch bei Abfragen immer wieder auftaucht. 

Bezeichnung Bundesblatt29 Feuille fŽdŽrale Foglio federale 

Anzahl Wšrter30 203 585 806 239 125 036 85 223 085 

Anzahl Texte 65 671 62 366 21 400 

Zeitraum 1849!2014 1849!2014 1971!2014 
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Auf eine Normalisierung der Rechtschreibung und der Interpunktion wurde verzichtet. Ausser!
dem konnten aufgrund der grossen Datenmengen Fehler der automatischen Texterkennung 
nicht berichtigt werden. 

Annotierung der Daten 

Im Zuge der Datenaufbereitung wurden den Formen des Korpus lexikografische Informationen 
zugewiesen. Alle Daten wurden mit dem Treetagger (Schmid 1994) annotiert, was unter ande!
rem das Identifizieren von Vertretern bestimmter Wortarten im Korpus unterstŸtzt. Die Daten 
des deutschsprachigen Korpus wurden zusŠtzlich mit dem RfTagger (Schmid & Laws 2008) 
etikettiert, was es erlaubt, gezielt nach Formen zu suchen, die bestimmte Genus!, Kasus! 
und/oder Numerusinformationen enthalten. 

Die folgende Tabelle liefert Detailangaben zur Aufbereitung der Korpusdaten. 

VerfŸgbare Informationen D F I 

Ebene Dokument    

URL (intern und extern) ��  ��  ��  

Jahr ��  ��  ��  

Ausgabe des Bundesblattes ��  ��  ��  

automatisch extrahierter Titel ��  ��  ��  

Kurztitel (anhand des automatisch extrahierten Titels) ��  ��  ��  

PDF!Dateiname ��  ��  ��  

Seitenzahl insgesamt ��  ��  ��  

Spracherkennung von anderssprachigen EinschŸben (languages_detected) ��  ��  ��  

    Ebene Wortgruppe    

Bestimmung der Satzgrenzen ��  ��  ��  

Erkennung von Namen, Orten usw. (Named Entity Recognition, NER) ��  ��  Ð 

Gliedsatzerkennung (Clause Annotator) ��  Ð Ð 

Tempuserkennung (Clause Tempus Annotator) ��  Ð Ð 

Erkennung von Zeitangaben (Temporal Expression Annotation) ��  ��  ��  

Seitenzahl (Seite, auf der eine Wortform erscheint) ��  ��  ��  

    Ebene Einzelwort (Tokenisierung per TreeTagger)    

Wortform ��  ��  ��  

Wortart ��  ��  ��  

feinkšrnigeres Taggen per RFTagger ��  Ð Ð 

Lexem ��  ��  ��  

Tabelle 2 Ð Detailangaben zur Aufbereitung der Korpusdaten 

Subkorpora 

Um die Untersuchungen auf bestimmte ZeitrŠume einschrŠnken zu kšnnen, wurden auf der 
Plattform CQPweb Subkorpora erstellt. Sie entsprechen den einzelnen Veršffentlichungsjahren 
oder lŠngeren Perioden: Man kann gezielt das erste Jahrhundert untersuchen (1849!1950), ein 
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Halbjahrhundert (1849!1900 und 1901!1950), Dekaden31 fŸr den Zeitraum 1951!2010 und eine 
Periode, welche die Jahre 2011!2014 beinhaltet. Die Ungleichheit der ZeitrŠume hat praktische 
Vorteile. Die grafische Darstellung der Korpusdaten kann allerdings dadurch in manchen FŠllen 
nicht ganz exakte Relationen suggerieren: Wir haben uns fŸr Balkendiagramme entschieden, da 
sie helfen, dieses Risiko zu vermindern. 

Abfrage der Daten 

Die Daten kšnnen auf der Seite http://129.194.16.49/gender/ abgerufen werden. FŸr die Arbeit 
mit den Korpora braucht es ein Konto mit Benutzername und Passwort32. 

Bei der Auswertung ist zu berŸcksichtigen, dass Šltere Texte (im Deutschen vor allem solche aus 
dem 19. Jahrhundert) zahlreiche Schreibungen aufweisen, die (noch) nicht der amtlichen Recht!
schreibung von 1901 entsprechen. Man beachte auch, dass unterschiedliche Schreibungen nicht 
vereinheitlicht worden sind. Im Deutschen entspricht die Rechtschreibung erst ab Anfang des 
20. Jahrhunderts der amtlichen Rechtschreibung. Bis 1860 war das Eszett (§) gebrŠuchlich; an!
schliessend wurde es durch das Doppel!s (ss) ersetzt. Allerdings variiert der Gebrauch sowohl vor 
als auch nach diesem Zeitpunkt. 

Suchanfragetypen 

CQPweb bietet zwei Suchanfragetypen an, die Simple query und die CQP syntax. Die erste der 
beiden ist eine etwas vereinfachte, reduzierte Version der zweiten. Wir illustrieren die beiden 
Abfragetypen mit einem Beispiel, mit dem nach Wortfolgen wie der interessierte BŸrger oder die 
stimmfŠhige BŸrgerin gesucht werden kann. 

Simple query 

Der Suchanfragetyp simple query, auch CEQL (common elementary query language) genannt, 
ermšglicht es, eine Abfragesyntax zu verwenden, die der Syntax der natŸrlichen Sprache recht 
Šhnlich ist. Man kann in das Suchfeld einzelne Wšrter wie BŸrger oder Wortfolgen wie BŸrger 
und BŸrgerinnen eintragen, ohne irgendwelche Symbole oder Konventionen kennen zu mŸssen. 
Will man jedoch offenere Suchanfragen formulieren, z. B. um alle Wšrter, die mit BŸrger begin!
nen, zu identifizieren, so hilft das englische Merkblatt Simple query language syntax33 weiter, auf 
das man auf der CQPweb!Startseite verwiesen wird.  

Bei noch komplexeren Suchanfragen muss man die Informationen dieses Merkblatts mit denen 
des Stuttgart!TŸbingen Tagsets (Schiller et al. 1999) abgleichen, das unter anderem eine nor!
mierte Liste der AbkŸrzungen der verschiedenen Wortarten anbietet. Will man z. B. im Korpus 
irgendeinen Artikel finden, gefolgt von irgendeinem Adjektiv und einer Form, die mit BŸrger an!
fŠngt, kann man folgende Suchanfrage formulieren: _ART _ADJA BŸrger*. 

CQP syntax 

Der Suchanfragetyp CQP syntax ist eine recht universell verwendbare, mŠchtige Abfragesyntax. 
Er erlaubt es, besonders komplexe Untersuchungen zu machen. Die Suchanfrage fŸr das oben 
erwŠhnte Beispiel (Çirgendein Artikel, gefolgt von irgendeinem Adjektiv und einem Wort, das 
mit BŸrger anfŠngtÈ), kann folgendermassen formuliert werden: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Eine solche Einteilung in Dekaden wurde auch von Bubenhofer & Scharloth 2014 in einem Korpus vorgenommen, 
das eine vergleichbare Zeitspanne umfasst (1864 bis 2009). 
32 Anfragen an daniel.elmiger@unige.ch richten. 
33 http://129.194.16.49/gender/doc/Simple_query_language.pdf 
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[pos="ART"][pos="ADJA"][(word="BŸrger.*")&(rfpos="N.*Pl.*")]  

Es wurde zusŠtzlich die Bedingung ÇPluralÈ fŸr das Wort BŸrger angegeben, was mit der Simple 
query syntax fŸr deutschsprachige Daten nicht mšglich ist. 

2.1.2! Technische FunktionalitŠten 

CQPweb bietet diverse korpuslinguistische Werkzeuge an, von denen im Folgenden diejenigen 
beschrieben werden, die fŸr unsere Untersuchungen am relevantesten sind. 

Konkordanzerstellung 

Mit dem Konkordanzprogramm von CQPweb kann man die Frequenz erforschen, die bestimmte 
Formen wie Person oder Wortkombinationen wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 
Korpus aufweisen. Die Suchanfragen auf CQPweb liefern zwei Typen von Frequenzangaben: Die 
absolute Frequenz gibt an, wie oft eine Form im Korpus vorkommt. Die relative Frequenz ist ein 
normalisierter Wert, der einem virtuellen Korpus entspricht, das eine Million Formen enthŠlt. 
Dieser Wert wird in WpM angegeben, was ÇWšrter pro MillionÈ heisst. Er macht Subkorpora 
(d. h. in unserem Fall ZeitrŠume), die unterschiedlich viele Daten beinhalten, untereinander ver!
gleichbar. Daraus lassen sich statistisch gestŸtzte Aussagen Ÿber die HŠufigkeitsentwicklung be!
stimmter Wortformen oder Wortfolgen herleiten. 

 

Illustration 1 Ð Beispiel fŸr Konkordanzzeilen34 

Die Suche nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im gesamten Korpus ergibt fast 1500 
Okkurrenzen. Man erhŠlt ausser dieser Information zur absoluten Frequenz auch noch eine In!
formation zur relativen Frequenz (7,33 WpM) und zur Anzahl der Texte, in denen das Suchwort 
vorkommt (357). Projektintern wurden Ð im Sinne einer Faustregel Ð Werte von unter 10 WpM 
als eher niedrig betrachtet. 

Frequenzlistenerstellung 

Eine ergŠnzende oder alternative Methode zur Konkordanzerstellung ist das Identifizieren der 
hŠufigsten Vertreter einer Form oder eines Formtyps durch das Erstellen einer Frequenzliste. Dies 
kann vom KonkordanzmenŸ aus mit Hilfe der Funktion Frequency breakdown gemacht werden, 
welche die Wortformen oder Wortfolgen nach ihrer HŠufigkeit sortiert. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Dies kann man folgender CQPweb-Nachricht entnehmen: ÇYour query ÇArbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerÈ 
returned 1,493 matches in 357 different texts (in 203,585,803 words [65,671 texts]; frequency: 7.33 instances per 
million words), ordered randomlyÈ. 
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Rangfolge Form Absolute Frequenz 

1 BŸrger 11 884 

2 BŸrgerrecht 3028 

3 BŸrgern 2621 

4 BŸrgerinnen 1285 

5 BŸrgerrechts 1152 

6 BŸrgers 956 

7 BŸrgergemeinde 417 

8 BŸrgerrechtes 337 

9 BŸrgerspital 321 

10 BŸrgerin 314 

Tabelle 3 Ð Zehn hŠufigste Formen fŸr die Suchanfrage BŸrger.* 

Es ist ausserdem mšglich, von der Startseite aus lemmatisierte Frequenzlisten zu erstellen: die 
Angabe einer Grundform (z. B. BŸrger, BŸrgerin, wŠhlen, schweizerisch) erlaubt es, jeweils alle 
flektierten bzw. konjugierten Formen zu identifizieren. Dies kann besonders bei hochfrequenten 
Formen von Nutzen sein. 

Identifizierung von Kollokationen 

Kollokationen sind Formen, die mit auffŠlliger HŠufigkeit in enger Nachbarschaft erscheinen. Sie 
kšnnen Auskunft geben Ÿber die Existenz geschlechtergerechter Alternativen zu generischen 
Maskulina. Man kann zum Beispiel die Kollokationen eines Suchworts ermitteln, die besonders 
oft in einem Abstand von einer bis drei Formen vor oder nach dem Suchwort erscheinen. Es ist 
auch mšglich, die Kollokationen auf eine bestimmte Wortart zu beschrŠnken. Tabelle 4 fŸhrt fŸr 
die Kollokationspartner des Lemmas BŸrger die Werte auf, die den Log!likelihood!Wert berech!
nen helfen. Je hšher dieser Wert ist, umso auffŠlliger ist das gemeinsame Aufteten der beiden 
Kollokationspartner im Korpus vom statistischen Standpunkt aus. 

Form35 
absolute  
Frequenz 

erwartete Kolloka!
tionsfrequenz 

attestierte Kolloka!
tionsfrequenz 

Log!likelihood!
Wert 

Schweizer  38 748 17,659  1621 11 540,831 

stimmenden  1044 0,476  151 1461,566 

stimmberechtigten  5373 2,449  196 1338,325 

stimmfŠhigen  379 0,173  108 1209,256 

eigenen  22 567 10,285  201 815,576 

absolute  2776 1,265  108 751,343 

verfassungsmŠssigen  688 0,314  75 680,678 

Vereinigten  19 301 8,796  158 615,678 

wohnenden  Ð  0,905  84 598,616 

einzelnen  58 699 26,752  226 567,144 

Tabelle 4 Ð Adjektivische Kollokationspartner fŸr das Lemma BŸrger 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Diese Tabelle ist ein Ÿbersetzter Auszug aus der entsprechenden CQPweb!Tabelle. 
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Diese Kollokationsidentifizierung gibt Hinweise darauf, dass es sich lohnen kšnnte, im Korpus 
nach geschlechtergerechten Alternativen fŸr stimmende/stimmberechtigte/stimmfŠhige BŸrger 
zu suchen: die Stimmenden, die Stimmberechtigten, stimmfŠhige Personen usw. 

2.2!Angaben zur korpuslinguistischen Untersuchungsmethode 

Unsere korpuslinguistischen Untersuchungen konzentrieren sich hauptsŠchlich auf die deutsch!
sprachigen Daten, also das Korpus Bundesblatt, und zwar aus folgenden GrŸnden: Die Annotie!
rung der deutschsprachigen Daten ist zuverlŠssiger als die der entsprechenden franzšsisch! und 
italienischsprachigen Daten; dies liegt zum Teil an linguistischen Besonderheiten dieser Spra!
chen. So kšnnen z. B. viele Formen je nach Verwendungskontext mehreren sprachlichen Kate!
gorien angehšren (vgl. Elmiger & Kamber 2016). Dies hat zur Folge, dass geschlechtergerechte 
Personenbezeichnungen in unserem deutschsprachigen Korpus eindeutiger und in gršsseren 
Mengen nachgewiesen werden kšnnen als in den beiden anderen Korpora. Das heisst nicht, 
dass das franzšsische und das italienische Datenmaterial nicht untersucht wurden: Es liegen Be!
funde zu den abgekŸrzten Doppelformen vor (vgl. 2.3.5) sowie zu Einzelformen (z. B. zu Person, 
personne, persona, vgl. 2.3.7)36. Eine ausfŸhrlichere Ð und aufwŠndigere Ð Auswertung der 
franzšsischen und italienischen Daten war im Rahmen des Projekts jedoch nicht realisierbar.  

Im Folgenden wird der historische Werdegang von einzelnen Formen oder von Wortkombina!
tionen mit Hilfe von Tabellen und/oder Grafiken dargestellt. Bis zum Jahr 1950 entsprechen die 
Zeitabschnitte Halbjahrhunderten, ab 1951 Dekaden (vgl. 2.1.1, Subkorpora). In einem ersten 
Schritt werden die markantesten Hšhe! und Tiefpunkte und/oder die Anfangs! und Endpunkte 
der Zeitkurven der untersuchten Formen oder Formtypen ermittelt. In einem zweiten Schritt wird 
Ð soweit sinnvoll und mšglich Ð festgestellt, welche dieser Elemente im Lauf der Zeit hŠufiger 
werden, wŠhrend alternative Formen zurŸckgehen. Sofern nicht anders vermerkt, geben unsere 
Tabellen und Grafiken relative Frequenzen an. 

Umgang mit niedrigen Frequenzen 

Kommt eine Form im Korpus relativ selten vor, also weniger als 500 Mal, kann die QualitŠt der 
Suchergebnisse ohne allzu grossen Zeitaufwand manuell geprŸft werden. Dies ist vor allem dann 
nštig, wenn eine Form stark polysem ist oder wenn man nicht sicher sein kann, dass sie Perso!
nen bezeichnet. Es ist manchmal auch nštig, manuell zu prŸfen, ob eine Form generisch ver!
wendet wird oder nicht (vgl. 2.3.1, Generisch versus spezifisch gebrauchte Maskulina). 

Umgang mit hohen Frequenzen 

Wenn eine Form im Korpus šfter als 500 Mal vorkommt und wenn die Relevanz der Suchergeb!
nisse nicht unbedingt garantiert werden kann (Zweifel bezŸglich der Kategorie, des Numerus, 
der Bedeutung usw.), dann ist es sinnvoll, eine manuelle Stichprobenuntersuchung von 200 bis 
300 Zeilen durchzufŸhren. Die genaue Gršsse der Stichprobe hŠngt von der Gesamtmenge der 
zu prŸfenden Okkurrenzen ab; wir stŸtzen unsere Entscheidungen auf die Angaben zu Stich!
probengršssen auf der Internetseite SurveyMonkey (1999!2016)37. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Vgl. auch die Auswertung der von der Bundeskanzlei herausgebenen ErlŠuterungen des Bundesrates (Elmiger 2012 
und 2013a). 
37 https://fr.surveymonkey.com/mp/sample!size/ 



 33 

2.3!Einzeluntersuchungen 

2.3.1! Generisch versus spezifisch gebrauchte Maskulina 

Maskuline Formen kšnnen spezifisch verwendet werden, also zur Bezeichnung von mŠnnlichen 
Referenten, oder auch mit generischer Intention, d. h. zur Bezeichnung aller mšglichen Referen!
ten, ungeachtet ihres Geschlechts. Die zweite dieser Verwendungsarten gilt in der Regel als 
nicht geschlechtergerecht. 

Das generisch gebrauchte Maskulinum wurde vor dem Beginn der feministischen Sprachkritik 
sehr hŠufig verwendet. Seine Frequenzentwicklung bzw. sein RŸckgang kann als Massstab fŸr 
das Ausmass der quantitativen Ausbreitung geschlechtergerechter Formtypen eingesetzt wer!
den. Es erscheint vor allem im Plural, aber vereinzelt auch im Singular, und zwar in Kontexten, 
die sowohl MŠnner als auch Frauen betreffen. Dies illustrieren folgende Beispiele:  

Alle BŸrger eines EG!Landes kšnnen somit ihren Arbeitsort und auch ihren Aufenthaltsort inner!
halb der Gemeinschaft frei wŠhlen und geniessen dort denselben Schutz wie die einheimische 
Bevšlkerung.38 

Jeder Arbeitnehmer sollte darŸber informiert werden, ob und wie seine TelefongesprŠche am Ar!
beitsplatz betriebsintern Ÿberwacht werden.39 

Ob Einzelformen generisch oder spezifisch verwendet werden, ist hŠufig nicht offensichtlich: 
Konsultiert man den gršsseren Kontext eines Suchworts, muss man manchmal feststellen, dass 
ein auf den ersten Blick generisch wirkendes Substantiv spezifisch gebraucht wird40. Dies ist der 
Fall in diesem Zitat aus dem Jahr 1961 (Wettbewerb! und Stellenausschreibungen, sowie Anzei!
gen): ÇZur AufnahmeprŸfung werden zugelassen: Schweizer BŸrger, die beim Beginn der Lehre 
mindestens 15 Jahre, hšchstens 18 Jahre alt sind und einen guten Gesundheitszustand besit!
zenÈ. In einem Abschnitt kurz davor erfŠhrt man, dass es hier um Berufszweige geht, die in den 
60er!Jahren eine regelrechte MŠnnerdomŠne waren (Maschinenschlosser, Elektromechaniker, 
Wickler). Explizitere Kontexte, die auf das mŠnnliche Geschlecht der Person verweisen, sind z. B. 
das Wahlrecht vor 1971 und der fŸr Schweizer MŠnner obligatorische MilitŠrdienst: ÇDie Volks!
initiative ÇJa zur Aufhebung der WehrpflichtÈ will die MilitŠrdienstpflicht fŸr Schweizer BŸrger 
abschaffenÈ (Beispiel aus dem Jahr 2012). Das geschlechtsbezeichnende Adjektiv weiblich spezi!
fiert Ÿbrigens manchmal ein maskulines Substantiv: Spricht man von Çweiblichen Arbeitneh!
mernÈ Ð das ist im Zeitraum 1947!2003 immerhin 4731 Mal der Fall Ð, so handelt es sich kaum 
um geschlechtergerechte Sprache im heutigen Sinne, auch wenn in diesem Fall ein eindeutiger 
Hinweis auf das weibliche Geschlecht geliefert wird. 

Ausformulierte Doppelformen (BŸrgerinnen und BŸrger) lassen sowohl im Singular als auch im 
Plural generell auf eine spezifisch intendierte Verwendung schliessen, da sie sowohl ein maskuli!
nes als auch ein feminines Substantiv aufweisen (zu ihrer genaueren Beschreibung und ihrer 
Identifizierung siehe 2.3.2).  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Bericht Ÿber einen Beitritt der Schweiz zur EuropŠischen Gemeinschaft (1992). 
39 Die TelefonŸberwachung im Bund. Bericht der GeschŠftsprŸfungskommission des Nationalrates an den Bunderat 
Ÿber ihre Inspektion (1993). 
40 Eine solche verifizierende Vorgehensweise entspricht eher einer qualitativen Forschungsmethode als einer quantita!
tiven und wurde im Rahmen unserer korpuslinguistischen Untersuchungen nur gelegentlich angewendet. 
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Allgemein scheint es sinnvoll, das VerhŠltnis zwischen generischen und spezifischen Maskulina 
im Bundesblatt auf folgende Weise zu eruieren:  

! Bestandsaufnahme ausgewŠhlter maskuliner Formen im Singular und im Plural; 
! Bestandsaufnahme der entsprechenden Doppelformen im Singular und im Plural; 
! Abzug der Frequenzen der Doppelformen von den Frequenzen der einfachen Formen, 

um letztere nicht zweimal zu zŠhlen. 

Dieses Vorgehen wurde exemplarisch auf die Form Arbeitnehmer angewandt, da die entspre!
chende Doppelform (Arbeitnehmer &41 Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmerin & Arbeitnehmer) 
an der Spitze der Frequenzliste der Plural!Doppelformen im Bundesblatt steht (vgl. 2.3.2). In den 
Grafiken 1 bis 3 erscheinen Lemmata von Einzelformen neben denjenigen von Doppelformen. 
Die Werte der Einzelformen sind nach manueller PrŸfung bereinigt worden, und es wurden nur 
die Okkurrenzen mitgezŠhlt, die nicht Bestandteil einer Doppelform sind. Man erhŠlt dadurch 
Werte, die zumindest ansatzweise denen der generischen Maskulina im Plural entsprechen. 

 

Grafik 1 Ð Arbeitnehmer (Singular) versus Arbeitnehmer & Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmerin & Arbeit!
nehmer 

Sowohl Grafik 1 als auch Grafik 2 attestieren den globalen RŸckgang der Einzelformen. Die ent!
sprechenden Doppelformen erscheinen ab den 90er!Jahren und haben eine aufsteigende Ten!
denz. Gleichzeitig wird in beiden Grafiken sichtbar, dass heute insgesamt viel weniger von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Rede ist als wŠhrend der zweiten HŠlfte des 20. 
Jahrhunderts; wenn ja, dann aber mehrheitlich in Doppelformen im Plural. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Das Zeichen Ç&È steht hier und im Folgenden fŸr irgendeine Konjunktion zwischen den beiden Substantiven. 
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Grafik 2 Ð Arbeitnehmer (Plural) versus Arbeitnehmer & Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmerinnen & 
Arbeitnehmer 

Grafik 3 stellt die Entwicklung von Arbeitnehmer und die von BŸrger vor, mit EinschrŠnkung auf 
die Pluralformen des Zeitraums 1971!2014. Die Form BŸrger liefert einen guten Vergleichswert, 
da sie auch in anderen Kontexten untersucht wurde (Elmiger, Tunger & Schaeffer!Lacroix 2017). 

 

Grafik 3 Ð Generisches Maskulin und Doppelformen im Plural ab den 70er!Jahren 

Es wird ersichtlich, dass beide untersuchten generischen Maskulina ab den 70er!Jahren zurŸck!
gehen; diese Entwicklung ist besonders deutlich fŸr die Form Arbeitnehmer. Die relativen Fre!
quenzen der Doppelformen Ÿbersteigen ab der 2000er!Periode diejenigen der generischen Mas!
kulina, aber sie sind insgesamt nicht besonders hoch. Man kann daraus schliessen, dass ihre 
Verwendung nur eine von mehreren geschlechtergerechten Strategien ist, die ab den 80er!Jah!
ren im Bundesblatt nachgewiesen werden kšnnen. 
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2.3.2! Ausformulierte Doppelformen 

Wie schon erwŠhnt, gelten ausformulierte Doppelformen im Prinzip als geschlechtergerecht. Bei 
der korpuslinguistischen Untersuchung muss Folgendes berŸcksichtigt werden: Haben die bei!
den Substantive einer Doppelform unterschiedliche Attribute, so kann nicht in jedem Fall davon 
ausgegangen werden, dass es sich um eine geschlechtergerechte Strategie handelt (Schaeffer!
Lacroix 2016). Die Doppelnennung ist manchmal sogar dadurch motiviert, dass die Vertreter und 
Vertreterinnen der beiden Geschlechter eben gerade nicht gleich behandelt werden. Dies zeigt 
folgendes Beispiel, das Gehaltsunterschiede fŸr MŠnner und Frauen erkennen lŠsst: ÇFr. 1.14 
pro Stunde fŸr ledige Arbeiter und alle Arbeiterinnen, die das 20. Altersjahr erreicht habenÈ 
(1960)42. 

Die Identifikation der Doppelformen wird durch die Vielfalt der mšglichen maskulinen Substan!
tivendungen erschwert, die sich vor allem im Singular manifestiert. DarŸber hinaus lŠsst das Su!
chen nach Formen, die auf !in enden, im Bundesblatt auch andere Elemente als die feminine 
Singular!Endung finden. Die damit verbundene allfŠllige Ungenauigkeit wurde durch Stichpro!
benuntersuchungen kompensiert. 

Doppelformen im Plural mit Konjunktion 

Der erste Teil unserer Untersuchungen betrifft die Doppelformen im Plural mit einer Konjunktion 
als Verbindungselement (z. B. BŸrgerinnen und BŸrger). Die gewŠhlten Suchanfragen lassen 
zwischen Konjunktion und zweitem Substantiv null bis zwei zusŠtzliche Elemente zu, sodass 
auch Formen wie BŸrgerinnen und auch viele BŸrger gefunden werden. Soweit mšglich, wurde 
die Relevanz der Okkurrenzen manuell geprŸft. Ab den 1990er!Jahren sind die Datenmengen im 
Bereich der ausformulierten Doppelformen jedoch so gross, dass mit Stichproben gearbeitet 
wurde, um die Entwicklungstendenzen aufzuzeigen. 

 

Grafik 4 Ð Doppelformen im Plural mit Konjunktion 

Grafik 4 zeigt, dass die ausformulierten Doppelformen ab den 90er!Jahren viel hŠufiger verwen!
det werden als davor; vor allem die Belege der Reihenfolge feminines Substantiv vor maskulinem 
Substantiv vermehren sich stark ab diesem Zeitraum. An der Spitze stehen die Lemmata der 
Kombinationen Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer (1978 Okkurrenzen), AuslŠnderinnen & 
AuslŠnder (1870 Okkurrenzen) und Konsumentinnen & Konsumenten (1040 Okkurrenzen). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Bundesratsbeschluss Ÿber die VerlŠngerung der Geltungsdauer und €nderung der AllgemeinverbindlicherklŠrung 
des Gesamtarbeitsvertrages fŸr die schweizerische Engros-Mšbelindustrie (1960). 
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Die relative Frequenz der Gesamtheit der Doppelformen erreicht in den jŸngsten ZeitrŠumen 
sehr hohe Werte. Da die hŠufigste Variante, also Arbeitnehmerinnen & Arbeitnehmer bzw. 
Arbeitnehmer & Arbeitnehmerinnen, insgesamt eine Durchschnittsfrequenz von nur 12,43 WpM 
hat, kann man davon ausgehen, dass besonders viele verschiedene Wšrter in Doppelformen vor!
kommen. Betrachtet man die zwanzig frequentesten Doppelformen der Jahre 2011!2014, so 
kann man ausserdem feststellen, dass die Themenfelder, zu denen sie gehšren, recht vielfŠltig 
sind. Sie stammen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Soziales, Berufswesen, Gesundheitswe!
sen und Rechtswesen. 

! Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
! Konsumentinnen und Konsumenten 
! AuslŠnderinnen und AuslŠnder 
! Expertinnen und Experten 
! Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
! Patientinnen und Patienten 
! BŸrgerinnen und BŸrger 
! Vertreterinnen und Vertreter 
! Anlegerinnen und Anleger 
! Richterinnen und Richter 
! Kundinnen und Kunden 
! €rztinnen und €rzte  
! Kandidatinnen und Kandidaten 
! Schweizerinnen und Schweizer 
! Migrantinnen und Migranten 

Doppelformen im Singular mit Konjunktion 

Es wurde nach Doppelformen im Singular der Reihenfolge feminin Ð maskulin gesucht, die eine 
Konjunktion enthalten, mit einem Abstand von 0 bis 2 Wšrtern zum zweiten Substantiv. Eine 
Stichprobenuntersuchung von 370 Zeilen hat gezeigt, dass rund 5% der Treffer nicht relevant 
sind. Tabelle 5 gibt die absolute Frequenz der zehn hŠufigsten Doppelformen im Singular an. Sie 
enthalten alle die Konjunktion oder. Auf die Angabe von Artikeln und anders flektierten Formen 
wurde aus GrŸnden der Lesbarkeit in dieser Darstellung verzichtet (so auch in den Tabellen 6 
und 8). 

1 PrŠsidentin oder PrŠsident 201 

2 Vertreterin oder Vertreter 125 

3 TŠterin oder TŠter 123 

4 Konsumentin oder Konsument 118 

5 Versicherungsnehmerin oder Versicherungsnehmer 115 

6 Patientin oder Patient 98 

7 Direktorin oder Direktor 92 

8 Konsumentin oder Konsument 91 

9 BundesprŠsidentin oder BundesprŠsident 86 

10 €rztin oder Arzt 85 

Tabelle 5 Ð Absolute Frequenz der zehn hŠufigsten Doppelformen im Singular, Reihenfolge feminin Ð 
maskulin 

Die Ergebnisse, die man fŸr die Reihenfolge maskulin Ð feminin erhŠlt, sind nicht so zuverlŠssig 
wie die der Reihenfolge feminin Ð maskulin: Eine Stichprobe von 300 Zeilen hat 41 nicht rele!
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vante Okkurrenzen finden lassen, was fast 14% entspricht. Die relativen Frequenzen in Tabelle 7 
wurden dementsprechend angepasst. 

1 Vertreter oder Vertreterin 239 

2 Beistand oder BeistŠndin 103 

3 Bundesanwalt oder BundesanwŠltin 80 

4 TŠter oder TŠterin 80 

5 Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin 68 

6 Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin 64 

7 PrŠsidenten oder PrŠsidentin 64 

8 Vertreter oder Vertreterin 62 

9 EmpfŠnger oder EmpfŠngerin 60 

10 BundesprŠsident oder BundesprŠsidentin 56 

Tabelle 6 Ð Absolute Frequenz der zehn hŠufigsten Doppelformen im Singular, Reihenfolge maskulin Ð 
feminin 

FŸr beide Reihenfolgen fŠllt auf, dass die zehn hŠufigsten Doppelformen der nicht lemmatisier!
ten Frequenzliste die Konjunktion oder enthalten. Dies steht im Kontrast zu den Ergebnissen 
bezŸglich der Pluralformen: FŸr die Reihenfolge Çmaskulin Ð femininÈ findet man dort bis zur 
Position 9 und fŸr die andere Reihenfolge sogar bis zur Position 35 die Konjunktion und; erst 
danach tritt oder auf. Die Doppelformen mit Konjunktion und bezeichnen Gruppen: Sie sind be!
sonders hŠufig im Plural. Im Singular benennt man in der Regel eine Einzelperson, die entweder 
eine Frau oder ein Mann ist. Es ist also nicht verwunderlich, im Singular besonders oft die Kon!
junktion oder anzutreffen.  

Doppelformen im Plural mit SchrŠgstrich 

Doppelformen im Plural, die einen SchrŠgstrich als Verbindungselement enthalten (Leiter/Leite!
rinnen), sind im Bundesblatt erst ab den 80er!Jahren vertreten. Sie sind insgesamt sehr selten: In 
der jŸngsten Periode findet man fŸr die Reihenfolge feminin Ð maskulin 30 Okkurrenzen 
(2,7 WpM). 

Zeitraum Reihenfolge feminin Ð maskulin Reihenfolge maskulin Ð feminin 

1981!1990 0,0 0,24 

1991!2000 0,82 3,44 

2001!2010 1,08 3,08 

2011!2014 2,7 2,07 

Tabelle 7 Ð Relative Frequenz der Doppelformen mit SchrŠgstrich (Plural) 

Doppelformen im Plural mit Komma 

Im Korpus Bundesblatt kommen auch Doppelformen mit Komma als Trennungselement vor. Die 
entsprechenden Suchanfragen (Komma als Trennungselement und null bis zwei zusŠtzliche Ele!
mente vor dem zweiten Substantiv) liefern eine hohe Prozentzahl nicht relevanter Ergebnisse. 
Dies ist im Singularmuster so extrem, dass wir auf eine weitere Untersuchung verzichtet haben. 
Im Plural sind fŸr die Reihenfolge feminin Ð maskulin 75,5% und fŸr die Reihenfolge maskulin Ð 
feminin 85,4% der Okkurrenzen nicht relevant. Sie wurden manuell aussortiert. Es handelt sich 
dabei Ð ausser den Ÿblichen FŠllen Ð insbesondere um folgende Situation: Die Okkurrenz sieht 
formell wie eine Doppelform aus, aber das Komma trennt zwei unterschiedliche Substantive 
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voneinander. Dies kann unter anderem daran liegen, dass zwei Doppelformen aufeinanderfol!
gen, wie in diesem Beispiel aus dem Jahr 2005: 

€rztinnen und €rzte, ZahnŠrztinnen und ZahnŠrzte 

Manche der nicht relevanten Okkurrenzen sind Bestandteile von RelativsŠtzen: ÇVerstŠrkung der 
Sanktionen gegen auslŠndische Arbeitgeber, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die 
Schweiz entsendenÈ (2004). 

FŸr die Reihenfolge feminin Ð maskulin wurden 131 valide Okkurrenzen identifiziert. Das frŸhes!
te Beispiel erscheint 1901: ÇGerne wurden auch Familienglieder, welche in einem Winterplatze 
im Hoteldienst abwesend sind, daheim noch mitgezŠhlt (Kellnerinnen, Kellner, ZimmermŠdchen, 
Kšche, Portiers, Kutscher)È43. Tabelle 8 fŸhrt die absoluten Frequenzen der hŠufigsten Okkurren!
zen auf. 

Doppelform absolute Frequenz 

Zeuginnen, Zeugen 16 

AnwŠltinnen, AnwŠlte 12 

€rztinnen, €rzte  12 

Mieterinnen, Mieter 6 

Rektorinnen, Rektoren 4 

Revisorinnen, Revisoren 4 

Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer 3 

GlŠubigerinnen, GlŠubiger 4 

Informationsinhaberinnen, Informationsinhaber 3 

Konsumentinnen, Konsumenten 3 

MittŠterinnen, MittŠter 3 

SchŸlerinnen, SchŸler 3 

TŠterinnen, TŠter 3 

Tabelle 8 Ð Doppelformen mit Komma, Reihenfolge feminin Ð maskulin 

Die Suche nach der Doppelform mit Komma der Reihenfolge maskulin Ð feminin lŠsst 157 rele!
vante Okkurrenzen finden. Sie ist vor allem im 1. Halbjahrhundert und in der jŸngsten Dekade 
vertreten. Die hŠufigste Form erscheint 47 Mal im Zeitraum 1890 bis 1910: Posthalter, resp. 
Posthalterinnen. Die Kommaversion kann einer Doppelform mit Konjunktion vorangehen, wie in 
diesem Beispiel aus dem Jahr 1902: ÇDiese Anstalt ist bestimmt zur Versorgung alter ehrbarer 
Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher und Erzieherinnen, sowie Lehrers! und ErzieherswitwenÈ44. Tabel!
le 9 nennt die Doppelformen, die mindestens drei Mal im Bundesblatt erscheinen. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die GŸltigerklŠrung der Hauptergebnisse der 
eidgenšssischen VolkszŠhlung vom 1. Dezember 1900 (1901). 
44 Bekanntmachungen von Departementen und andern Verwaltungsstellen des Bundes (1902). 
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Doppelform absolute Frequenz 

Posthalter, Posthalterinnen 47 

AnwŠlte, AnwŠltinnen 24 

Lehrer, Lehrerinnen 16 

Erben, Erbinnen 10 

Zeugen, Zeuginnen 8 

Kšche, Kšchinnen 5 

Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen 6 

Lastwagenfahrer, Lastwagenfahrerinnen 3 

Tabelle 9 Ð Doppelformen mit Komma, Reihenfolge maskulin Ð feminin 

Zusammenfassend lŠsst sich festhalten, dass die Doppelformen mehrheitlich mit einer Konjunk!
tion gebildet werden (im Singular meist mit oder und im Plural meist mit und) und dass Bildun!
gen mit Kommas und SchrŠgstrichen vergleichsweise selten sind. 

2.3.3! Asymmetrisch gebildete Personenbezeichnungen  

Paarformen wie Frauen und MŠnner beinhalten asymmetrisch gebildete Personenbezeichnun!
gen. Sie sind den ausformulierten Doppelformen vom semantischen Standpunkt her vergleich!
bar. Im Korpus sind sie insgesamt eher selten. Potentiell relevante Formen wie die Lemmata der 
Formen Bauherr (568 Okkurrenzen) und Dienstherr (498 Okkurrenzen) haben kein feminines 
Pendant im Bundesblatt und andere wie Familienfrau (196 Okkurrenzen) oder GeschŠftsherr 
(141 Okkurrenzen) kommen fast nie innerhalb einer Paarform vor. Es fŠllt auch auf, dass die 
Kombination Hausfrauen & HausmŠnner im Korpus nur drei Mal belegt ist. Im Singular sind ins!
gesamt nur sehr wenige Paarformen zu vermerken. 

Paarformen im Plural 

In einem ersten Schritt haben wir per manueller Verifizierung von Konkordanzzeilen die absolu!
ten Frequenzen aller Paarformen im Plural identifiziert, welche mindestens zehn Mal im Bundes!
blatt verzeichnet sind und die als Bindeglieder eine Konjunktion und 0!2 Elemente vor dem 
zweiten Substantiv enthalten. In einem zweiten Schritt wurden die Lemmata der entsprechen!
den Formen sowie ihre Komposita inventarisiert. 

Paarformen (Lemmata) Reihenfolge maskulin Ð feminin Reihenfolge feminin Ð maskulin 

Damen ... Herren45 2 7991 

MŠnner ... Frauen 77146 577 

!frauen ... !mŠnner 1 12 

!frauen ... !herren 0 1 

Sšhne ... Tšchter 41 0 

!sšhne ... !tšchter 11 2 

Schwester ... Pfleger 0 31 

!schwestern ... !pfleger 1 53 

Tabelle 10 Ð Absolute Frequenz der hŠufigsten asymmetrischen Paarformen im Plural 
!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Wir verzeichnen hier jeweils die hŠufigere Reihenfolge. 
46 Darunter sind 63 mit asymmetrischer Zahlenangabe wie in diesem Beispiel: ÇGestorben sind wŠhrend diesen 5 Jah!
ren 10 Kranke (8 MŠnner und 2 Frauen)È. Quelle: Bekanntmachungen von Departementen und andern Verwaltungs!
stellen des Bundes. 
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Die absoluten Frequenzen von sechs der Formkombinationen in Tabelle 10 sind sehr niedrig. Wir 
werden im Folgenden also lediglich die beiden recht hŠufigen Formkombinationen Damen & 
Herren / Herren & Damen und Frau & Mann / Mann & Frau genauer unter die Lupe nehmen. 

Damen & Herren 

Die Paarform Damen & Herren entstammt im Bundesblatt vorwiegend Anredesituationen wie 
Sehr geehrte Damen und Herren. Lediglich 19 Okkurrenzen der Reihenfolge feminin Ð maskulin 
kommen in anderen Kontexten vor, z. B. im Zusammenhang mit der Beschreibung einer Berufs!
kleidung; in diesen Kontexten erscheinen auch die beiden Belege fŸr Herren & Damen. 

 

Grafik 5 Ð Damen und Herren 

Vor den 70er!Jahren ist die Doppelform Damen und Herren in Anredesituationen nur fŸnf Mal 
belegt, und zwar in Reden des BundesprŠsidenten an die Všlkerbundsversammlung im Jahr 
1920 und sich darauf beziehenden Berichten im Jahr 1935. Ab den 70er!Jahren kommt diese 
Formulierung hauptsŠchlich in Berichten, Initiativen und Botschaften vor47. Sie ist seit den 80er!
Jahren zwar im RŸckgang begriffen, aber in der neuesten Periode ist sie mit 84 WpM immer 
noch recht hŠufig. 

Frau & Mann 

Die Singularform Frau & Mann ist ziemlich frequent. Der Vergleich der Entwicklung ihrer beiden 
Reihenfolgen lŠsst eine zeitliche Verschiebung erkennen: Die Kombination Mann & Frau 
erscheint bereits ab der Šltesten Periode. Die 80er!Dekade erweist sich hier als besonders 
fruchtbar, wŠhrend die Kombination Frau & Mann in den 90er!Jahren floriert. Insgesamt sinken 
die Singularbelege in der neuesten Zeit; man bemerkt allerdings einen leichten Anstieg der 
Frequenz der Reihenfolge maskulin Ð feminin im Zeitraum 2011!2014. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Beispiele: Parlamentarische Initiative. Revision des Stiftungsrechts (Schiesser). Bericht der Kommission fŸr Wirtschaft 
und Abgaben des StŠnderats vom 23. Oktober 2003; 16. Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung Ÿber 
die €nderung des Gebrauchs!Zolltarifs 1959 (vom 19. Januar 1972); Botschaft zur €nderung des Asylgesetzes (2014). 
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Grafik 6 Ð Lemma Frau & Mann / Mann & Frau im Singular 

Frauen & MŠnner  

Im Plural ist das Bild Šhnlich, aber die Belege der Reihenfolge feminin Ð maskulin erscheinen be!
reits im 19. Jahrhundert, also frŸher als im Singular. Die BlŸtezeit ist insgesamt die 90er!Dekade. 
Ab dieser Zeit kann man eine Art Gegenbewegung beobachten: Die Frequenzen der Kombina!
tion Frauen & MŠnner steigen an und die der Kombination MŠnner & Frauen gehen zurŸck. 

 

Grafik 7 Ð Lemma Frau & Mann / Mann & Frau im Singular 

2.3.4! Zur Reihenfolge feminin Ð maskulin / maskulin Ð feminin. 

Der Reihenfolge, in der die femininen bzw. maskulinen Substantive der ausformulierten Doppel!
formen genannt werden, kann eine gewisse Bedeutung beigemessen werden, besonders was 
die erste Nennung betrifft. Dabei kann die feminine oder die maskuline Form bevorzugt werden, 
aber auch die kŸrzere bzw. lŠngere Form. Ein anderer Gesichtspunkt ist die Konsistenz: WŠh!
rend manche abwechselnde Formulierungen bevorzugen, sprechen sich andere fŸr die Beibehal!
tung einer bestimmten Reihenfolge aus, so etwa auch der Leitfaden (Bundeskanzlei 2009: 21): 

Es spielt grundsŠtzlich keine Rolle, ob die weibliche oder die mŠnnliche Form vorangeht. Der Ent!
scheid fŸr die eine oder die andere Mšglichkeit ist oft vom Kontext abhŠngig. Die einmal ge!
wŠhlte Reihenfolge sollte jedoch Ÿber den ganzen Text beibehalten werden. Dies erleichtert die 
LektŸre des Textes, weil so die Paarform rascher als Einheit erfasst werden kann.  
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Dort werden noch zwei weitere Kriterien erwŠhnt, ein pragmatisches und ein prosodisches: 

Soll in einem Text die PrŠsenz von Frauen unterstrichen werden, so wird die feminine Form vor!
angestellt (nach dem ÇTitanic!PrinzipÈ Ladies first): Die Professorinnen und Professoren É Die 
Voranstellung der weiblichen Form hat auch rhythmische VorzŸge, denn in der Regel werden 
Elemente mit mehr Silben vor Elemente mit weniger Silben gestellt. 

Diese Empfehlungen lassen einen gewissen Interpretationsspielraum zu. 

Unsere Bestandsaufnahme der Doppelformen im Bundesblatt hat es erlaubt, folgende Tenden!
zen aufzeigen: Es gibt in den Šlteren ZeitrŠumen Belege der Reihenfolge maskulines Substantiv 
vor femininem Substantiv, aber ihre relativen Frequenzen sind sehr niedrig. Das Muster femini!
nes Substantiv vor maskulinem Substantiv ist vor den 80er!Jahren nahezu inexistent. Es ist ab 
den 90er!Jahren hochfrequent und seine Frequenzen liegen von Anfang an Ÿber denen des an!
deren Musters. Die Frequenzen der Belege beider Richtungen nehmen tendenzmŠssig in den 
letzten drei untersuchten ZeitrŠumen kontinuierlich zu. 

FŸr die Paarformen mit asymmetrischen Personenbezeichnungen existiert Ÿbrigens eine ver!
gleichbare zeitliche Verschiebung, jedoch mit vereinzelten, sehr frŸh erscheinenden Belegen fŸr 
die Reihenfolge feminin Ð maskulin. Die quantitative Dominanz der Reihenfolge feminin Ð mas!
kulin in Anredesituationen fŠllt besonders auf. 

2.3.5! AbgekŸrzte Doppelformen 

Der Leitfaden (Bundeskanzlei 2009: 22) gibt zu geschlechtergerechten abgekŸrzten Doppelfor!
men folgende Empfehlung ab: In verknappten Textpassagen amtlicher Publikationen des Bundes 
kann der SchrŠgstrich ohne Bindestrich verwendet werden, wie etwa in Arbeitnehmer/in. Die 
Klammerform wie in Arbeitnehmer(innen) ist generell nicht zugelassen. Es wird auch von For!
men abgeraten, deren erster Bestandteil nicht problemlos mit !in(nen) ergŠnzt werden kann, 
z. B. AssistenzŠrzte/innen oder AuslŠndern/innen (vgl. Alghisi et al. im Druck). 

Es ist formal trivial, die abgekŸrzten Doppelformen im Plural zu identifizieren, falls ihr femininer 
Bestandteil die Endung !innen aufweist. Im Singular ist man mit denselben Schwierigkeiten wie 
fŸr die ausformulierten Doppelformen konfrontiert (vgl. 2.3.2).  

Formeninventar 

Wir haben ermittelt, welche abgekŸrzten Doppelformtypen im Plural ab wann und wie oft im 
Korpus Bundesblatt vorkommen.  

Formtyp belegt ab... frŸhestes Beispiel absolute Frequenz relative Frequenz 

/innen 
/in 

1979 
1963 

AuslŠnder/innen 
Photolaborant/in 

566 2,78 

Innen 
In 

1999 
2004 

ReprŠsentantInnen 
VorarbeiterIn 

320 1,58 

(innen) 
(in) 

1954 
1927 

Facharbeiter(innen) 
Kanzlist(in) 

239 1,17 

/!innen 
/!in 

1993 
2007 

Einrichtungsberater/!innen 
Gebietschef/!in 

105 0,52 

/ innen 1987 Schuler/ innen (sic) 12 0,06 

/Innen 
/In 

1992 
1995 

Hanf!Freunde/Innen 
Vetreter/In 

5 0,02 
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Formtyp belegt ab... frŸhestes Beispiel absolute Frequenz relative Frequenz 

(!innen) 1961 Bibliotheksassistent(!innen) 5 0,02 

[!innen] 1972 Bewerber[!innen] 4 0,02 

/ Innen 2003 AuslŠnder!/ Innen 1 0,0001 

/~innen 1997 Vertreter/~innen 1 0,0001 

Tabelle 11 Ð AbgekŸrzte Formtypen im Plural 

Wie aus Tabelle 11 ersichtlich wird, erscheinen manche der abgekŸrzten Doppelformen bereits 
vor dem Beginn der feministischen Sprachkritik, also vor den 70er!Jahren. Die relativen Frequen!
zen rangieren lediglich von 0,0001 bis 2,78 WpM. Die einzige fŸr amtliche Publikationen des 
Bundes zugelassene Variante, also /innen, ist von allen abgekŸrzten Doppelformen die hŠu!
figste. Weniger frequent sind Formen mit Binnen!I oder Klammern und Formen mit SchrŠg! und 
Bindestrich. Andere Formtypen (z. B. /Innen) bleiben marginal. 

AbgekŸrzte Doppelformen im Singular mit SchrŠgstrich 

Sucht man nach Doppelformen im Singular mit SchrŠgstrich (Leiter/in), so sind etwa 1,5% der 
insgesamt 1225 Okkurrenzen (6,02 WpM) nicht relevant. Die Doppelform mit SchrŠgstrich 
erscheint erstmals im Jahr 1963 mit der Form Photolaborant/in. Tabelle 12 zeigt die hŠufigsten 
relevanten Formen. 

Suchergebnis absolute Frequenz relative Frequenz 

Widerspruchsgegner/in 509 2,5 WpM 

Vertreter/in 317 1,56 WpM 

Leiter/in 12 0,06 WpM 

Mitarbeiter/in 11 0,05 WpM 

Direktor/in 10 0,05 WpM 

Tabelle 12 Ð Doppelformen im Singular mit SchrŠgstrich 

Man kann beobachten, dass alle angefŸhrten Frequenzen sehr niedrig sind. Die beiden hŠufigs!
ten Formen, also Widerspruchsgegner/in und Vertreter/in, kommen hauptsŠchlich in juristischen 
Texten vor. 

Insgesamt finden sich im Bundesblatt wenige abgekŸrzte Formen; die hŠufigsten von ihnen sind 
diejenigen mit SchrŠgstrich, die dem amtlichen Leitfaden entsprechen. Interessant sind aber 
auch andere Varianten, die von einer gewissen VariabilitŠt und Experimentierfreude zeugen: 
Zum einen zeigen die Klammerformen, dass schon ab den 1920er!Jahren versucht wurde, femi!
nine Formen sprachlich zu berŸcksichtigen; die Formen mit Binnengrossbuchstaben (seit 1999 
belegt) sind klar dem Einfluss der feministischen Sprachkritik zuzuordnen; sie entsprechen zwar 
nicht den amtlichen Regeln, haben aber trotzdem eine gewisse Ð wenn auch spŠrliche Ð PrŠsenz 
im Bundesblatt (vgl. auch Alghisi et al., im Druck). 

2.3.6! Geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen 

Substantivierte Partizip!I!Formen 

Die Pluralformen von Personenbezeichnungen, die mit Hilfe von substantivierten Partizip!I!For!
men gebildet werden (z. B. Mitarbeitende), sind geschlechtsneutral und somit in der Regel ge!
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schlechtergerecht (Elmiger 2011). Der Leitfaden (Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 138) emp!
fiehlt ihre Verwendung nur bedingt, da sie im Gegensatz zu den Doppelformen Frauen und 
MŠnner nicht explizit nennen. Als akzeptabel gelten die Partizip!I!Formen wie Reisende, fŸr die 
es kein alternatives Substantiv gibt, dessen Pluralform auf !er bzw. !innen endet (Schweizerische 
Bundeskanzlei 2009: 137). Im Leitfaden wird auch die Aspektproblematik erwŠhnt, die gern als 
Gegenargument zur Verwendung von substantivierten Partizip!I!Formen herangezogen wird: 

Partizip!I!Formen betonen die TŠtigkeit und tragen Ð wenn sie noch neu und ungewohnt sind Ð 
den Bedeutungsaspekt Çgerade dabei sein, etwas zu tunÈ. Dadurch wirken sie teilweise inhaltlich 
unpassend: WŠhrend RentenempfŠngerinnen und RentenempfŠnger alle sind, die zu einer Rente 
berechtigt sind, ist man genau genommen nur in dem Moment Rentenempfangende oder Ren!
tenempfangender, in dem man gerade die Rente bekommt. Dieser Bedeutungsaspekt kann aber 
mit der Zeit auch verschwinden, wie die etablierten Beispiele Studierende oder Alleinerziehende 
zeigen. (Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 137) 

Der Leitfaden (Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 137) liefert eine Liste substantivierter Parti!
zip!I!Formen, an deren Spitze Formen stehen, die Çweit verbreitetÈ sind (Studierende, Allein!
erziehende) und an deren Ende Beispiele aufgefŸhrt werden, die als Çschlicht unmšglichÈ gelten 
(Departementsvorstehende, Jobsharende). Wir werden im Folgenden diese Einteilung mit dem 
tatsŠchlichen Vorkommen entsprechender Formen im Bundesblatt konfrontieren.  

Die Endung !ende(n) zeichnet nicht nur personenbezeichnende substantivierte Partizip!I!Formen 
aus, sondern auch eine ganze Reihe anderer Substantive (Dividende, Gegenden, Wochenende 
usw.). Dies erschwert das gezielte Suchen nach relevanten Personenbezeichnungen im Korpus. 
Es wurde zunŠchst eine Frequenzliste aller Pluralformen des Typs .+ende.?48 erstellt, mit Unter!
drŸckung der hŠufigsten unerwŸnschten Formen49. Grafik 8 zeigt die Entwicklung dieser Formen 
(die per Stichprobe ermittelte Fehlerquote betrŠgt 0!0,2%). 

 

Grafik 8 Ð Substantivierte Partizip!I!Formen 

ZunŠchst kann man festhalten, dass die Verwendung substantivierter Partizip!I!Formen im Plural 
eine lange Tradition hat. Dieser Formtyp, der bereits ab dem 19. Jahrhundert eine hohe relative 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Das Pluszeichen, der Punkt und das Fragezeichen sind Konventionen der Suchanfragesyntax. Das Pluszeichen zeigt 
an, dass vor der Form, nach der man sucht, mindestens ein Buchstabe stehen soll. Der Punkt und das Fragezeichen 
besagen, dass entweder ein oder kein Buchstabe nach der Form stehen kann. FŸr .+ende.? kann man also z. B. Rei!
sende, Reisender oder Reisenden finden. 
49 Dividende.?, Folgende.?, Gegenden, Umfassende.?, Absender, Versender, .+gegenden, Spende.?, Tausende.? 
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Frequenz aufweist, wird seit den 90er!Jahren jedoch immer hŠufiger verwendet; die Entwick!
lungskurve ist seit den 1990er!Jahren recht steil. 

Um dieses Ÿberblicksartige Ergebnis durch genauere Angaben zu ergŠnzen, wurden die zehn 
hŠufigsten personenbezeichnenden Pluralformen mit Endung !ende.? ermittelt. Ihre Komposita 
wurden nicht mitberŸcksichtigt, da sie ausser fŸr Reisende kaum ins Gewicht fallen. Grafik 9 
gibt einen †berblick Ÿber die historische Entwicklung der vier hŠufigsten Formen. 

 

Grafik 9 Ð Die vier hŠufigsten Partizip!I!Formen im Plural 

Reisende ist im Bundesblatt die zweithŠufigste und zugleich die Šlteste unter den substantivier!
ten Partizip!I!Formen. Ihre BlŸtezeit beschrŠnkt sich allerdings auf das 19. Jahrhundert. Wie auch 
SelbstŠndigerwerbende wird Reisende im Lauf der Jahre immer seltener verwendet. Die insge!
samt frequenteste Form Studi(e)rende kommt im 19. Jahrhundert oft in amtlichen Texten vor; 
ihre Frequenzkurve verlŠuft nicht gradlinig: Ein erster nennenswerter Hšhepunkt liegt in den 
1960er!Jahren; danach sinken die Frequenzen, um erst in der jŸngsten Periode wieder anzustei!
gen. Asylsuchende ist eine recht junge, seit den 90er!Jahren im Aufschwung begriffene Erschei!
nung. 

 

Grafik 10 Ð Zehn hŠufigste Partizip!I!Formen, relative Frequenzen in der 2010er!Periode 
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Grafik 10 fŸhrt die Frequenzen auf, die fŸr die zehn untersuchten Partizip!I!Formen im Zeitraum 
2011!2014 belegt sind. Man kann feststellen, dass die hšchsten Werte unter 35 WpM bleiben. 
Wie passt dies zur insgesamt aufsteigenden Tendenz der Frequenz der Substantiv!I!Formen in 
Grafik 8? Dass diese Zahlen relativ tief sind, liegt womšglich daran, dass dieses Muster durch 
sehr viele unterschiedliche Einzelformen (genannt types) realisiert wird, deren Frequenz relativ 
niedrig bleibt. Das ist ein Indiz dafŸr, dass die Verwendung von Partizip!I!Formen eine hŠufig 
verwendete Strategie fŸr geschlechtergerechte Texte darstellt. 

Substantivierte Partizip!II!Formen 

Als geschlechtergerecht gelten vor allem die Pluralformen der substantivierten Partizip!II!Formen 
(z. B die Betroffenen oder die Berechtigten). Geschlechtergerechte Singularformen wie der oder 
die Berechtigte sind im Bundesblatt eher selten vertreten und werden im Folgenden nicht mitge!
zŠhlt. Die besonders hohen Frequenzen der Partizip!II!Formen und die nicht immer zuverlŠssige 
Etikettierung sind das Haupthindernis fŸr eine detaillierte Untersuchung dieses Formtyps. Diese 
Schwierigkeit hat uns zu folgender Vorgehensweise veranlasst: Es wurden zunŠchst die zehn 
hŠufigsten substantivierten Partizip!II!Formen identifiziert: Angestellte, Versicherte, Beteiligte, 
Berechtigte, Betroffene, Delegierte, Abgeordnete, Bedienstete, Hinterlassene und BeschŠftigte. 
Sie kommen alle mindestens 1000 Mal im Korpus Bundesblatt vor. Danach wurde die relative 
Frequenz dieser Formen und ihrer Komposita untersucht. Wir mussten feststellen, dass manche 
der Formen, die als Substantiv getaggt sind, adjektivisch verwendet werden. Die manuelle PrŸ!
fung von Stichproben hat jedoch gezeigt, dass dies nicht besonders oft der Fall ist. In Grafik 11 
kann der Verlauf der vier hŠufigsten Formen verfolgt werden. 

 

Grafik 11 Ð Vier substantivierte Partizip!II!Formen und ihre Komposita (Lemmata) 

Die relativen Frequenzen der Partizip!II!Formen (mit Ausnahme von Berechtigte und Angestellte) 
gehen mit den Jahren tendenzmŠssig zurŸck.  
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Grafik 12 Ð Relative Frequenzen im Zeitraum 2011!2014 

Grafik 12 informiert Ÿber die Frequenzen der jŸngsten Periode. Lediglich Angestellte, Berech!
tigte und Versicherte haben in diesem Zeitraum noch eine Frequenz von mehr als 50 WpM. Ins!
gesamt kann man also festhalten, dass sich die geschichtliche Frequenzentwicklung der Partizip!
II!Formen auf recht niedrigem Niveau bewegt; dieser Formtyp gehšrt offensichtlich nicht zu den 
besonders hŠufig verwendeten geschlechtergerechten Strategien im Bundesblatt. 

Ebenso wie bei den Partizip!I!Formen ist es allerdings schwierig, ein Gesamtfazit zu ziehen: Auch 
wenn sich bei nur wenigen der frequentesten Partizip!II!Formen der Gebrauch merklich erhšht 
hat, so ist es dennoch mšglich, dass in den letzten Jahren die Gesamtheit vieler verschiedener 
Einzelformen zugenommen hat: Da die ausschliesslich maschinelle Suche nach solchen Formen 
nicht zu akzeptablen Ergebnissen fŸhrt, lŠsst sich hier keine abschliessende Antwort geben.  

Substantivierte Adjektive 

Zu den geschlechtergerechten Formtypen zŠhlt man auch substantivierte Adjektive, vor allem im 
Plural, wie etwa die Kranken oder die Armen. Folgende Faktoren erschweren die automatische 
Suche nach solchen Formen: Erstens bezeichnen manche von ihnen nicht nur Personen. Zwei!
tens ist das automatisch zugeteilte Etikett Substantiv nicht immer zutreffend: Es wurde manch!
mal Adjektiven zugeordnet, die mit einem Grossbuchstaben anfangen. 

Die Identifikation der substantivierten Adjektive wurde mit Hilfe einer Liste einschlŠgiger Adjek!
tive und, falls sinnvoll, ihrer Komposita unternommen. Die Form Arme hat sich als besonders po!
lysem erwiesen: Sie taucht im Bereich der Geografie (Flussarm), Industrie (Maschinenteile) und 
vor allem der Anatomie auf. Der Prozentsatz irrtŸmlicherweise als Substantive getaggter Adjek!
tive liegt fŸr diese Form bei 21%. €hnlich verhŠlt es sich mit Aktive (Aktive und Passive) und 
Dritte (Dritte Klasse, Dritter Abschnitt, usw.). Arme und Passive sind seltener als Dritte und wur!
den also im Folgenden nicht weiter untersucht. 

Die absoluten Frequenzen der acht hŠufigsten Formen rangieren zwischen 1215 Okkurrenzen 
fŸr Invalide und 24 415 Okkurrenzen fŸr Angehšrige (inklusive ihrer Komposita). Grafik 13 illus!
triert den aktuellsten Stand der Dinge. Sie fŸhrt die relativen Frequenzen auf, die fŸr die Lem!
mata dieser acht Formen ab den 80er!Jahren belegt sind.50 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Der †bersichtlichkeit halber haben wir nur die Form auf !e angegeben. 
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Grafik 13 Ð Substantivierte Adjektive mit Komposita im Plural (1981!2014) 

Wenn man den gesamten Zeitraum Ÿberblickt, gehen die relativen Frequenzen von zwei der 
acht Formen (Kranke und Invalide) im Laufe der Zeit klar zurŸck. Sie betreffen den sensiblen Be!
reich von Krankheit und Behinderung, in dem womšglich in den letzten Jahrzehnten andere 
Bezeichnungen frequenter gebraucht worden sind. 

 

Grafik 14 Ð Die drei hŠufigsten substantivierten Adjektive im Plural und ihre Komposita 

Laut Grafik 14 sind Angehšrige, Dritte und Jugendliche sowie ihre Komposita mit relativen Fre!
quenzen von Ÿber 86 WpM insgesamt recht prŠsent im Korpus. Ihre Bedeutungen sind im Prin!
zip neutral, weshalb sie sich mšglicherweise besonders gut als geschlechtergerechte Alternati!
ven fŸr unterschiedliche Bezeichnungen eignen. 

Es wurde nachgeprŸft, ob sich die heute weniger reprŠsentierten substantivierten Adjektive Ver!
antwortliche, Kranke und Invalide im Korpus als Bestandteil anderer Formtypen stŠrker durch!
setzen, z. B. als Adjektive vor neutral wirkenden Substantiven wie Person. Diese Variante kom!
pensiert den RŸckgang der drei Formen allerdings nur in geringem Masse. 

2.3.7! Geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen 

Geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen wie Menschen, Personen oder Individuen sind 
Substantive, die nicht paarweise vorkommen. Sie beziehen sich auf Personen ungeachtet deren 
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Geschlechts. Sie erscheinen manchmal in Kontexten, in denen sie etwas anderes als Personen 
bezeichnen (vgl. dieses Beispiel aus dem Jahr 2012, in dem es um Tiere und Pflanzen geht: ÇGe!
netische Vielfalt und Austausch zwischen Individuen ist die Grundlage fŸr die Entstehung und 
AnpassungsfŠhigkeit der ArtenÈ51). Gewisse geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen gehš!
ren zu der Gruppe von Substantiven, die im Ÿbertragenen Sinn auch Menschen bezeichnen 
kšnnen (z. B. Kopf). Eine Auswahl von ihnen wird im Abschnitt 2.3.8. behandelt. 

Das Lemma Person gehšrt zu den Formen, die sich im Bereich der geschlechtergerechten Strate!
gien im Bundesblatt am stŠrksten bemerkbar machen. Wir interessieren uns im Folgenden fŸr 
die einfachen Formen, die Komposita und die Kollokationspartner von Person sowie von zweien 
seiner Synonyme, Individuum und Mensch (siehe Digitales Wšrterbuch der Deutschen Sprache, 
Klein & Geyken 2010). Wir beginnen mit Individuum, der seltensten der drei Formen. 

Individuum/Individuen 

Das Lemma Individuum wird von 1849 bis 1900 hŠufiger benutzt als danach. Ab den 70er!Jah!
ren kann man einen erneuten Frequenzanstieg verzeichnen, der aber nicht zu einem hŠufigen 
Gebrauch dieser Form fŸhrt. 

 

Grafik 15 Ð Lemma Individuum 

Die Identifizierung der Kollokationspartner lŠsst erkennen, dass Individuen 38 Mal mit Gesell!
schaft, 39 Mal mit Staat und 39 Mal mit Gruppen koordiniert wird. Diese Pluralform erscheint 
30 Mal in enger Nachbarschaft zu Schutz und 21 Mal zu Freiheit. Sie wird 59 Mal durch das 
Adjektiv einzeln spezifiziert. Dieses Beispiel aus dem Jahr 2012 thematisiert die sexuelle IdentitŠt 
von Personen: 

Das Hauptziel des Projekts wird sein, die KapazitŠt von betroffenen Staaten zu stŠrken, sodass sie 
die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transsexuellen Individuen (LGBTs) durch 
Rechtshilfe, …ffentlichkeitsarbeit und durch Angebote von Trainings fŸr SchlŸsselpersonen schŸt!
zen kšnnen. 52 

Andere benachbarte Adjektive sind eher negativ besetzt: Es ist z. B. die Rede von verdŠchtigen, 
verfolgten, auszuliefernden bzw. ausgelieferten oder verhafteten Individuen. 

Menscháen 

Eine deutlich andere Entwicklung zeigt sich beim Lemma Mensch, das im Laufe der Jahrzehnte 
immer hŠufiger gebraucht wird. Grafik 16 verzeichnet fŸr das Jahr 1970 einen ersten deutlichen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Strategie BiodiversitŠt Schweiz (2012). 
52 Bericht Ÿber die im Jahr 2011 abgeschlossenen internationalen VertrŠge (2012). 
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Entwicklungsschub; die in der jŸngsten Periode verzeichnete Frequenz ist mit 168,8 WpM recht 
hoch. Die Komposita hingegen sind insgesamt sehr selten. 

 

Grafik 16 Ð Lemma Mensch und seine Komposita 

Die hŠufigsten attributiven Kollokationspartner des Lemmas Mensch sind PrŠposition + Behinde!
rung (869 Okkurrenzen, meist mit Behinderung), jung (247 Okkurrenzen), alt (183 
Okkurrenzen), behindert (181 Okkurrenzen), einzeln (124 Okkurrenzen), betroffen (95 Okkur!
renzen) und psychisch (68 Okkurrenzen, meist mit psychischer Erkrankung) und krank (47 
Okkurrenzen). 

 

Grafik 17 Ð Menschen mit Behinderungáen, behinderte Menschen, Behinderte 

Grafik 17 zeigt die relativen Frequenzen der Lemmata von Menschen mit Behinderungáen, be!
hinderte Menschen und der Pluralform Behinderte auf. Auch die Komposita wurden mitgezŠhlt. 
Die Frequenzentwicklungen der drei Formen bzw. Formtypen sind sehr unterschiedlich: Der 
Formtyp behinderter Mensch bzw. behinderte Menschen taucht erst in den 90er!Jahren auf und 
bleibt sehr selten. Der Frequenzverlauf von Behinderte ist unregelmŠssig: Diese Form erscheint 
ab den 50er!Jahren, geht dann zurŸck und steigt ab den 80er!Jahren wieder an, um in der 
jŸngsten Periode wieder abzuklingen. Die prŠpositionale Formulierung Menschen mit Behinde!
rungáen wird seit den 2000er!Jahren verwendet und ist mit 53,7 WpM ab 2011 einigermassen 
frequent. Man kann davon ausgehen, dass der Formtyp Menscháen mit + Substantiv eine 
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Strategie mit guten Zukunftsperspektiven darstellt53. Grafik 18 unterstŸtzt diese Vermutung54: 
Sie zeigt die Entwicklung fŸr die PrŠpositionalgruppen im Plural auf, die Menschen oder 
Personen und mit beinhalten. Die Form Individuen wurde wegen ihrer niedrigen Frequenz in 
dieser Grafik nicht mitberŸcksichtigt.  

 

Grafik 18 Ð Menschen/Personen mit + Substantiv 

Die Frequenzen der schon im 19. Jahrhundert existierenden Variante Personen mit É steigen 
seit den 90er!Jahren immer stŠrker an. Die Variante Menschen mit É  weist erst ab der 2000!
Periode nennenswerte Frequenzen auf, hat aber die Variante mit Personen bereits Ÿberholt. 

Personáen 

Die Bezeichnung Person ist semantisch gering spezifiziert. Im Gegensatz zu den Singularformen 
substantivierter Adjektive oder Partizipien entspricht auch die Singularform Person den Anforde!
rungen geschlechtergerechter Sprache. Es wurde also die HŠufigkeit sowohl der Singular! als 
auch der Pluralform von Personáen untersucht; zuerst einzeln und anschliessend mit vorange!
hendem Adjektiv bzw. mit nachfolgender PrŠpositionalphrase.  

Die Entwicklung der relativen Frequenzen von Person bzw. Personen im Zeitraum 1849 bis 2014 
ist spektakulŠr. In der folgenden Grafik werden die Ergebnisse des ersten Halbjahrhunderts mit 
denjenigen der letzten Jahre verglichen. Es zeigt sich, dass heute viel hŠufiger von Person(en) die 
Rede ist als frŸher; in jŸngster Zeit Ÿbertrifft diese Form sogar diejenige sŠmtlicher Doppelfor!
men zusammengezŠhlt (vgl. 2.3.2). 

Zeitraum 1849!1900 2011!2014 Entwicklungsspanne 

Person 50,2 WpM 894 WpM 17,8 

Personen 202,1 WpM 904,9 WpM 4,47 

Tabelle 13 Ð Entwicklungsspanne der Formen Person und Personen 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Dieser Formtyp entspricht auch dem People!first!Prinzip, das sich fŸr Selbstbestimmung mšglichst vieler Menschen 
(d. h. auch solche mit Behinderung) einsetzt und dafŸr auch Bezeichnungen favorisiert, bei denen Mensch im Zen!
trum steht. So wurde etwa in der Herbstsession 2016 des Parlaments eine Motion behandelt, die verlangt, dass in der 
nationalen Gesetzgebung AusdrŸcke wie invalid zugunsten von Menschen mit Behinderung ersetzt wird, wie bisher 
schon im Behindertengleichstellungsgesetz (vgl. Tagesanzeiger vom 23. September 2016). 
54 Diese Grafik enthŠlt geschŠtzte 4% nicht relevante Okkurrenzen. 
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Die Singularform ist im Zeitraum 2011!2014 17,8 Mal šfter belegt als im Zeitraum 1849!1900. 
Ihre historische Entwicklungsspanne ist fast vier Mal gršsser als die der Pluralform. Wie man in 
Grafik 19 sehen kann, ist die Situation mit vorangestelltem Adjektiv Šhnlich. 

 

Grafik 19 Ð Adjektiv vor Person bzw. Personen 

Um einschŠtzen zu kšnnen, inwiefern der Formtyp Adjektiv + Personen mit anderen Strategien 
konkurriert, wurde eine Kollokationsanalyse durchgefŸhrt, mit BeschrŠnkung auf Adjektive, die 
direkt vor dieser Pluralform erscheinen. Es werden erst ab den 1980er!Jahren relative Frequen!
zen verzeichnet, die 11 WpM Ÿbersteigen. Wir exemplifizieren diese Tendenz am hochfrequen!
ten Adjektiv betroffen. 

 

Grafik 20 Ð Betroffene Personen versus Betroffene inklusive Komposita (Plural) 

Der Vergleich der Entwicklung von betroffene Personen mit der des entsprechenden substanti!
vierten Adjektivs Betroffene zeigt Folgendes: Die Frequenzen von Betroffene steigen bis zur 
90er!Dekade an und gehen dann zurŸck. Diejenigen von betroffene Personen steigen regelmŠs!

1849-
1900

1901-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

2011-
2014

Adjektiv + Personen64.9 127.0 218.7 225.6 246.9 232.5 275.9 404.4 463.8

Adjektiv + Person 18.8 36.8 63.0 76.3 120.8 123.1 273.9 539.8 657.1

0

100

200

300

400

500

600

700

1849-
1900

1901-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

2011-
2014

.*betroffene.? Personen0.3 0.7 1 1.1 2.7 13.1 15 30.3 53.4

(B|.+b)etroffene.? 1.7 4.5 7.7 5 11 38.1 68.7 44 40.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80



 54 

sig an und sind im jŸngsten Zeitraum hšher als die der Form Betroffene. Im Singular erhŠlt man 
Šhnliche Ergebnisse. 

Ein zweites Beispiel vergleicht die Frequenz des substantivierten Adjektivs der Versicherte im 
Maskulin Singular mit derjenigen des Formtyps versicherte Person, inklusive Komposita. Ein Hin!
weis: Die substantivierten Adjektive im Singular sind besonders schwer zu ermitteln. Es wurde 
deshalb die feminine Singularform weggelassen, die nach SchŠtzung eine Frequenz von lediglich 
0,34 WpM aufweist. 

 

Grafik 21 Ð Versicherter versus versicherte Person und ihre Komposita (Singular) 

Grafik 21 legt bei aller gebotenen Vorsicht die Ablšsung der in der Regel nicht geschlechter!
gerechten Singularform der Versicherte bzw. ein Versicherter durch die geschlechtergerechte 
Variante versicherte Person ab der 90er!Dekade nahe. Die untersuchten Daten unterstŸtzen die 
Annahme, dass die Kombination Adjektiv direkt vor âPersonÕ oder âPersonenÕ ein formal unkom!
plizierter, sowohl im Singular als auch im Plural geschlechtergerechter Formtyp ist, der vor allem 
ab den 90er!Jahren immer stŠrker genutzt wird. 

 

Grafik 22 Ð Personen mit oder ohne vorangestelltem Adjektiv 

!  
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Grafik 22 lŠsst erkennen, dass die Verteilung der Okkurrenzen von Personen mit vorangestelltem 
Adjektiv und der Okkurrenzen ohne Adjektiv recht gleichmŠssig ist. Unter den attributiven Form!
typen, die das Substantiv Person beinhalten, dominiert die Adjektivvariante, aber die prŠpositio!
nale FŸgung Personen mit {0,1} + Substantiv55 ist in der 2010!Periode mit 40,7 WpM ebenfalls 
einigermassen prŠsent. 

Insgesamt scheint die Verwendung der Form Person eine der beliebtesten Strategien fŸr ge!
schlechtergerechte Sprache darzustellen: Sie ist semantisch neutral und lŠsst sich Ÿber attributive 
Erweiterungen beliebig mit verschiedenen Inhalten fŸllen; ausserdem funktioniert sie sowohl im 
Singular als auch im Plural gut. Kein Wunder also, dass sie im Deutschen so hŠufig verwendet 
wird. 

Personen, persone, personnes 

Da die Verwendung von Person bzw. Personen, ob mit oder ohne Attribute, im Deutschen eine 
sehr bedeutende geschlechtergerechte Strategie darstellt, wurden die relativen Frequenzen der 
Pluralform Personen mit ihrer franzšsischen Entsprechung im Korpus Feuille fŽdŽrale (personnes) 
und der italienischen im Foglio federale (persone) verglichen. Auf einen Vergleich der Singular!
formen wurde verzichtet, da das Untersuchen der franzšsischen und italienischen Singularform 
sich schwierig gestaltet: personne kommt oft pronominal in festen FŸgungen wie personne... ne 
(ÇniemandÈ) vor. Da fŸr das Italienische erst ab den 70er!Jahren Daten vorliegen, beschrŠnkt 
sich Grafik 23 auf den Zeitraum 1971!2014. 

 

Grafik 23 Ð Personen, personnes, persone 

Diese Formen sind in allen drei Sprachen auffŠllig prŠsent und insgesamt im Aufstieg begriffen. 
Ihre Entwicklungskurven sind sehr vergleichbar: personnes und persone haben fast gleich hohe 
Werte; diejenigen von Personen liegen leicht darunter. 

2.3.8! Metonymisch gebrauchte geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen 

In diesem Abschnitt geht es um metonymisch verwendete Substantive, die einzelne Personen 
bezeichnen. Sie beruhen auf einer figŸrlichen Sprachverwendung. Bei ihrer Untersuchung muss 
bedacht werden, dass sie sehr hŠufig etwas anderes als Personen bezeichnen. Wir stellen im 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 GeschŠtzte 1% der Werte der Grafik 22 sind nicht relevant. Der entsprechende Formtyp im Singular lŠsst extrem 
viele nicht relevante Okkurrenzen finden. Deswegen wurde auf seine Untersuchung hier verzichtet. 
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Folgenden die Beispiele Kraft, Haupt und Kopf vor, die zwar nur eine Auswahl an mšglichen 
Formen darstellen, deren Untersuchungen aber verlŠssliche Ergebnisse geliefert haben.  

Kraft 

Das Lemma Kraft bezeichnet seltener Personen als andere Elemente (z. B. physische Kraft). Von 
den insgesamt 68 674 Okkurrenzen sind 55 564 Bestandteil der FŸgung Çin Kraft treten/setzen 
usw.È. Eine Kollokationsanalyse, eingeschrŠnkt auf Adjektive direkt vor Kraft, lŠsst recht eindeu!
tig Personen bezeichnende Okkurrenzen finden, jedoch in geringer Zahl: jung/jŸnger (104 Mal), 
treibend (91), tŸchtig (77 Mal) und verfŸgbar (28 Mal). Im Folgenden werden die relativen Fre!
quenzen von sechs der hŠufigsten Komposita verglichen, die auf !kraft enden. 

 

Grafik 24 Ð Vergleich von sechs auf !kraft endenden Formen (Lemmata) 

Insgesamt sind die relativen Frequenzen der sechs auf !kraft endenden Formen sehr niedrig, aus!
ser fŸr die Form Arbeitskraft56, die in den 60er!Jahren einen Hšhepunkt von 140,8 WpM auf!
weist. Seither gehen ihre Frequenzen jedoch deutlich zurŸck. 

 

Grafik 25 Ð Fachkraft, Hilfskraft, FŸhrungskraft 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Die geschŠtzte Proportion nicht relevanter Ergebnisse fŸr das Lemma Arbeitskraft betrŠgt 1,5%. 
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In Grafik 25 kann man sehen, dass die Formen Fachkraft und FŸhrungskraft im Gegensatz zu 
Hilfskraft in den neuesten ZeitrŠumen hŠufiger werden, wenn sie auch insgesamt auf sehr nied!
rigem Frequenzniveau bleiben.  

 

Grafik 26 Ð Polizeikraft, Streitkraft 

Grafik 26 zeigt, dass auch die Lemmata von Streitkraft und Polizeikraft in den drei bzw. vier 
jŸngsten ZeitrŠumen etwas prŠsenter sind als vorher. 

Haupt 

Die Form Haupt ist extrem polysem und bezeichnet besonders oft Eigennamen: z. B. Verlag Paul 
Haupt, Weishaupt oder MŸhlhaupt. Wir gehen also im Folgenden nicht genauer auf diese Form 
ein, sondern nur auf die Lemmata der semantisch verlŠsslichen Formen Familien(ober)haupt und 
Staatsoberhaupt. 

  

Grafik 27 Ð Familien(ober)haupt und Staatsoberhaupt 

Grafik 27 kann man entnehmen, dass die untersuchten Formen im Korpus insgesamt selten sind 
und dass die Frequenzen von Familienhaupt bzw. Familienoberhaupt ab den 70er!Jahren 
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zurŸckgehen: in der jŸngsten Periode sind sie gar nicht mehr belegt. Die Form Staatsoberhaupt 
ist nach einem Hšhepunkt in den 90er!Jahren in letzter Zeit wieder im RŸckgang begriffen, 
ohne ganz zu verschwinden. 

Kopf 

Kopf bezeichnet ausser Personen unter anderem auch noch einen Kšrperteil oder das obere 
Ende mancher GegenstŠnde. Diese Form erscheint darŸber hinaus in Redewendungen wie et!
was auf den Kopf stellen. Komposita, die auf !kopf enden, sind sehr selten und werden in der 
Grafik nicht mitberŸcksichtigt. 

 

Grafik 28 Ð Lemma Kopf 

Die Frequenz des Lemmas Kopf geht nach einem eher bescheidenen Hšhepunkt von 30,9 WpM 
in den 50er!Jahren klar zurŸck. Dies wird zusŠtzlich noch durch die Tatsache verstŠrkt, dass die 
Werte wegen der starken Polysemie von Kopf um geschŠtzte 15% geringer sind, als es die 
Kurve in Grafik 28 nahelegt. 

Insgesamt kann man konstatieren, dass die untersuchten metonymischen Formen im Bundes!
blatt kaum ins Gewicht fallen. Daneben gibt es allerdings noch eine grosse Anzahl anderer 
figŸrlich verwendeter geschlechtsabstrakter Formen, die sich zur Bezeichnung von Personen 
eignen. Eine umfassendere Untersuchung solcher Formen wŠre wŸnschenswert und wŸrde 
genauere Hinweise auf deren allgemeine Eignung fŸr geschlechtergerechte Formen geben. Im 
Rahmen dieses Forschungsprojekts war dies jedoch nicht durchfŸhrbar. 

2.3.9! Kollektiva 

Kollektiva wie Kommission, Volk oder Unternehmen eignen sich gut fŸr geschlechtergerechte 
Sprache, denn sie bezeichnen in der Regel klar Gruppen von Personen (z. B. das Volk), ohne sich 
speziell nur auf MŠnner oder nur auf Frauen zu beziehen. In den LeitfŠden fŸr geschlech!
tergerechte Sprache werden Kollektivbezeichnungen jedoch oft nur eingeschrŠnkt empfohlen. 
So steht etwa im deutschsprachigen Leitfaden des Bundes (Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 
32): 
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Kollektivbezeichnungen rŸcken die Individuen in den Hintergrund. Sie eignen sich deshalb nicht 
fŸr FŠlle, in denen der Fokus auf jeder einzelnen Person der Gruppe und nicht auf der Gruppe als 
Ganzer liegt. [É]  

Kollektivbezeichnungen verschleiern die Tatsache, dass Handlungen von Menschen mit ihren 
subjektiven Erfahrungen ausgefŸhrt werden.  

Manche Kollektiva kšnnen unter anderem auch eine abstrakte Bedeutung haben (z. B. Die Op!
position gegen das Projekt wŠchst.), was ihre korpuslinguistische Untersuchung erschwert. Da 
dieses Problem nicht gŠnzlich zu lšsen ist, wurde eine Auswahl an Formen getroffen und deren 
absolute Frequenzen im Bundesblatt eruiert. Die zwanzig hŠufigsten Formen erscheinen in Gra!
fik 29. Aus dieser Liste wurden dann Beispiele ausgewŠhlt, deren Untersuchung im gegebenen 
Rahmen aufschlussreich und machbar erschien. Wir haben sie mit Formen verglichen, zu denen 
sie inhaltliche BezŸge aufweisen57. In allen Untersuchungen dieses Abschnitts (ausser Grafik 29) 
wurden einfache Formen, Komposita und gegebenenfalls Lemmata mitberŸcksichtigt. 

 

Grafik 29 Ð Hochfrequente Kollektiva (Lemmata) 

Kommission und Delegation 

Es wurde zunŠchst die Entwicklung der hochfrequenten Form Kommission und die der weniger 
hŠufigen Form Delegation untersucht, die laut DWDS (Digitales Wšrterbuch der Deutschen 
Sprache, Klein & Geyken 2010) mit Kommission sinnverwandt ist.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Diese Formen erscheinen nicht alle in der Frequenzliste in Grafik 29. 
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Grafik 30 Ð Kommission und Delegation (mit Komposita) 

Kommission und Delegation bewegen sich beide auf sehr hohem bzw. hohem Frequenzniveau. 
Etwa die HŠlfte davon sind Komposita. In der jŸngsten Periode ist fŸr beide Formen ein recht 
starker RŸckgang zu verzeichnen. Welche GrŸnde dafŸr verantwortlich sind, lŠsst sich nicht be!
urteilen. 

Personal, Arbeitsgruppe und Team 

Die zweite Beispielreihe unserer Untersuchungen bezeichnet Personen, die fŸr jemanden arbei!
ten und/oder zusammenarbeiten: Personal, Arbeitsgruppe und Team. 

 

Grafik 31 Ð Personal, Arbeitsgruppe und Team (+ Komposita) 

Aus Grafik 31 wird ersichtlich, dass die Form Personal bereits im 19. Jahrhundert recht prŠsent 
ist und dass ihre relativen Frequenzen seit den 50er!Jahren insgesamt rŸcklŠufig sind. Die Fre!
quenzkurve der Form Arbeitsgruppe bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung. Die Form 
Team wird seit den 90er!Jahren hŠufiger, ohne jedoch den Wert von 33,4 WpM zu Ÿbersteigen. 

Bevšlkerung, Volk, Gesellschaft und …ffentlichkeit 

Die dritte Beispielreihe betrifft semantisch weniger genau spezifizierte Personengruppen: Bevšl!
kerung, Volk, Gesellschaft und …ffentlichkeit. 
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Grafik 32 Ð Gesellschaft, Bevšlkerung, Volk und …ffentlichkeit (+ Komposita) 

WŠhrend sich die Frequenzen der Form Bevšlkerung und in eingeschrŠnkterem Mass der Form 
…ffentlichkeit58 seit dem 19. Jahrhundert mengenmŠssig nach oben entwickeln, gehen die 
Frequenzen von Volk zurŸck. Nach einem RŸckgang zwischen 1901 und 1980 stabilisiert sich 
die Frequenzentwicklung von Gesellschaft ab den 80er!Jahren. Volk und …ffentlichkeit sowie 
Gesellschaft und Bevšlkerung erreichen in der 2010er!Periode fast identische Werte. 

Leute versus Personen und Menschen 

Abschliessend interessieren wir uns fŸr das Pluraletantum Leute, das nicht in der Frequenzliste 
der Grafik 28 auftaucht (da es keine Kollektivbezeichnung im engeren Sinne ist), das aber im 
DWDS (Klein & Geyken 2010) als Synonym von Menschen und Personen aufgefŸhrt wird. Die 
Frequenzen dieser drei Formen werden einander in Grafik 33 gegenŸbergestellt. 

 

Grafik 33 Ð Leute, Menschen und Personen (mit Komposita) 

 

Die Frequenzen der Form Leute sind von Anfang an nicht sehr hoch. Sie gehen im Lauf der Jahre 
tendenzmŠssig zurŸck, was vor allem im Zeitraum 2011!2014 sichtbar ist. Sucht man nach den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Eine Stichprobe von 200 Zeilen hat ergeben, dass 5,5% der Okkurrenzen nicht Personen bezeichnen. Die Werte 
wurden in Grafik 32 nicht angepasst. 
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hŠufigsten signifikantesten Kollokationspartnern von Leute, so stšsst man mit Stabsoffizier, Ree!
der, Oberleutnant und Major auf ein vorwiegend mŠnnlich konnotiertes Universum. Dies liegt 
daran, dass zusammengesetzte Formen wie Wachmann zwei Pluralformen haben: einerseits eine 
maskuline Form WachmŠnner und eine nicht geschlechtsspezifische Form Wachleute, die auch 
Frauen einschliessen kann. Darin liegt vielleicht einer der GrŸnde, warum in jŸngster Zeit die 
Form Personen und (in eingeschrŠnkterem Mass) die Form Menschen weit hŠufiger benutzt wer!
den als die Form Leute. 

Die Kollektiva in diesem Abschnitt sollten idealerweise durch weitere hochfrequente Beispiele er!
gŠnzt werden. Es zeichnet sich allerdings dank der getroffenen Auswahl eine recht klare Ten!
denz ab: Nur wenige Formen entwickeln sich mengenmŠssig deutlich nach oben, und mit Aus!
nahme von Kommission und Delegation liegen die Frequenzen aller untersuchten Formen in den 
jŸngsten ZeitrŠumen unter 180 WpM, was kein sehr hoher Wert ist. 

2.4!Zusammenfassung der Ergebnisse 

Insgesamt zeichnen die korpuslinguistischen Untersuchungen ein detailreiches, aber teilweise 
nur skizzenhaftes Bild vom Sprachgebrauch im deutschsprachigen Bundesblatt. Dies liegt vor al!
lem daran, dass es nicht mšglich ist, Personenbezeichnungen klar zu formalisieren und sie von 
anderen Bezeichnungen abzugrenzen. Es soll auch nochmals daran erinnert werden, dass in den 
Untersuchungen nur einem Teil der Strategien nachgegangen wurde, die fŸr geschlechterge!
rechte Sprache vorgeschlagen bzw. empfohlen werden. Andere, etwa verschiedene Formen von 
Umformulierungen, bei denen Personenbezeichnungen ganz vermieden werden, sind somit 
ganz ausgeblendet worden. 

Bei denjenigen Strategien, die sich dazu eignen, generisch gebrauchte Maskulinformen zu ver!
meiden, zeigt sich, dass manche offenbar sehr hŠufig eingesetzt werden. Dazu gehšren einer!
seits im Deutschen die ausgeschriebenen Doppelformen, die in den letzten Jahrzehnten sehr fre!
quent geworden sind (vor allem in der Reihenfolge feminin/maskulin): In vielen FŠllen sind sie 
zahlreicher als die entsprechenden generisch intendierten Maskulinformen. 

AbgekŸrzte Doppelformen hingegen kommen insgesamt sehr selten vor; auch die Variante mit 
SchrŠgstrich, die vom Leitfaden des Bundes (Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 22) als mšg!
lich erachtet wird. Somit entspricht der Gebrauch weitgehend den Empfehlungen des Leitfa!
dens. 

Bei den geschlechtsneutralen Formen, d. h. bei den substantivierten Adjektiv! und Partizipialfor!
men, ist es schwierig, ein Fazit zu ziehen, da deren Anzahl sehr hoch ist und in unseren Untersu!
chungen nur eine Auswahl an besonders hŠufigen Formen berŸcksichtigt werden konnte. Hier 
zeigt sich eine deutliche Zunahme bei den Partizip!I!Formen, deren Verwendung teilweise sehr 
umstritten ist (siehe Kapitel 3.4.3). Bei den substantivierten Adjektiv! sowie Partizip!II!Formen 
gibt es keine nennenswerten Verschiebungen, was ein Indiz dafŸr ist, dass diese Formen nicht 
generell hŠufiger strategisch zur Vermeidung generisch gebrauchter Maskulinformen gebraucht 
werden. Allerdings kann es gut sein, dass hier nicht einzelne Formen frequenter werden, son!
dern dass viele verschiedene Formen hŠufiger Verwendung finden. Diese Hypothese lŠsst sich 
jedoch im gegebenen Rahmen nicht verifizieren, da die Formenvielfalt zu gross ist. 

Da im Korpus Bundesblatt auch Kollektiva und Metonymien besonders schwer nachzuweisen 
sind, stŸtzten sich unsere Aussagen ebenfalls auf ausgewŠhlte, besonders hŠufige Beispiele. Bei 
den meisten lŠsst sich kein besonderer Frequenzzuwachs nachweisen; manche haben sogar eine 
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rŸcklŠufige Entwicklung. Ausnahmen sind die Formen Bevšlkerung, …ffentlichkeit, Fachkraft 
und FŸhrungskraft. Obwohl hier stichprobenweise gearbeitet werden musste, liegt die Vermu!
tung nahe, dass die meisten dieser Kollektivbezeichnungen und figŸrlich gebrauchten Personen!
bezeichnungen zwar im Einzelfall, aber nicht generell eine praktische, vielseitig anwendbare 
Strategie fŸr geschlechtergerechte Sprache darstellen. 

Anders sieht es bei manchen geschlechtsabstrakten Personenbezeichnungen aus, die nur fŸr 
Menschen verwendet werden: Die klarsten Beispiele dafŸr sind Personen und Menschen. Beide 
sind vielfŠltig einsetzbar und kšnnen beliebig erweitert werden. Dass diese Strategie offenbar 
nicht nur im Deutschen praktisch ist, zeigen auch die Resultate fŸr die Formen personnes (fr.) 
und persone (it.), die in den letzten Jahrzehnten sehr viel hŠufiger verwendet werden.  

Zusammengefasst zeigt sich, dass vor allem zwei Strategien klar hŠufiger verwendet werden, 
seit Behšrdentexte geschlechtergerecht formuliert werden sollen: Einerseits ausformulierte Dop!
pelformen (Paarformen), die am klarsten auf Frauen und MŠnner Bezug nehmen, und anderer!
seits semantisch ÇleereÈ Bezeichnungen wie Person und Mensch, die geschlechtsabstrakt sind. 
Diese beiden Strategien sind nicht die einzigen, die im Bundesblatt auftauchen: Bei anderen ist 
es schwieriger abzuschŠtzen, wie sich ihre Frequenz im Verlauf der letzten Jahrzehnte verŠndert 
hat. 

Sind deutschsprachige Texte heute durchwegs geschlechtergerecht formuliert? Diese Frage muss 
zwar insgesamt verneint werden, doch es zeigt sich, dass die in den letzten Jahren publizierten 
Texte diesem Postulat weit stŠrker entsprechen als Šltere Texte.  
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3.!Explorative Interviews mit Expertinnen und Experten von Bund 
und Kantonen 

Dieses Kapitel prŠsentiert die Ergebnisse der GesprŠchsdatenerhebung, welche in Form von ex!
plorativen ExpertInneninterviews im Rahmen des Projekts durchgefŸhrt worden ist. Es fasst 
ÇStimmen aus der PraxisÈ zum Thema geschlechtergerechte Behšrdentextproduktion zusammen 
und ergŠnzt damit die korpuslinguistischen Auswertungen von Kapitel 2 sowie die Ergebnisse 
des Dokumentenstudiums (vgl. PortrŠts der Kantone und des Bundes im Anhang I sowie die 
Zeitleiste/Chronologie im Anhang II). 

Ein erster Abschnitt (3.1) informiert kurz Ÿber die allgemeinen Ziele und die Rahmenbedingun!
gen der Befragung (Auswahl der Befragten, GesprŠchsleitfŠden, Themen, Aufbereitung der Da!
ten und Auswertung). In den anschliessenden Abschnitten werden die Kernbefunde der Ge!
sprŠchsauswertungen thematisch zusammengefasst und anhand von Interviewzitaten illustriert. 
Abschnitt 3.2 befasst sich mit der Bedeutung, welche dem Thema geschlechtergerechte Sprache 
in den befragten Verwaltungsstellen heute zukommt sowie mit Funktionen einzelner Abteilun!
gen, etwa als Anlaufstelle fŸr Fragen zur Umsetzung oder als Triebfeder von Interventionen. In 
Abschnitt 3.3 geht es um die zahlreichen regulierenden Dokumente, in welchen das Postulat der 
geschlechtergerechten Behšrdentextproduktion schriftlich fixiert ist: Es werden zwei Dokumen!
tengruppen unterschieden (regulative und empfehlende Texte) und anhand von Interviewaussa!
gen werden ihre Handhabung und ihr Nutzen im Schreiballtag vorgestellt. Wie das Postulat in 
der Praxis umgesetzt wird, welche sprachlichen Mittel fŸr geschlechtergerechtes Formulieren be!
vorzugt oder abgelehnt werden und welche Umsetzungsstile die Befragten fŸr sich beanspru!
chen, wird in Abschnitt 3.4 behandelt. In welchen FŠllen nach Ansicht der Befragten geschlech!
tergerechtes Formulieren der QualitŠt von Texten abtrŠglich sein kann, erlŠutert Abschnitt 3.5. 
Schliesslich fasst Abschnitt 3.6 die Meinungen der Interviewten zur Frage zusammen, ob die 
Umsetzung des Postulats in der Behšrdensprache einen Effekt auf andere Sprachbereiche hat 
(Medien, allgemeiner Sprachgebrauch). Abschliessend werden einige Bilanzen gezogen (3.7). 

3.1!PrŠsentation der Befragung 

Ausgangspunkt war der generelle Befund, wonach das Postulat der geschlechtergerechten Text!
produktion heute in der mehrsprachigen, fšderalistisch organisierten Schweiz auf Bundesebene 
sowie auf Ebene der Kantone zwar allgemein anerkannt und in diversen regulierenden Doku!
menten festgeschrieben ist, die Art und Weise, wie es in Behšrdentexten umgesetzt wird, je!
doch variiert. Anders gesagt: In Texten von Schweizer Verwaltungen existieren hinsichtlich der 
Anwendung geschlechtergerechter Sprache grosse Unterschiede. Zwar sind zahlreiche Texte 
durchwegs geschlechtergerecht formuliert, eine relativ grosse Anzahl aber auch nur teilweise 
und ein weiterer Teil gar nicht. Auch die konkrete Ausgestaltung geschlechtergerechter Sprache 
variiert betrŠchtlich. Insgesamt kann von einer heterogenen Situation gesprochen werden. Sie 
manifestiert sich unter anderem: 

$ innerhalb der einzelnen Kantonsverwaltungen bzw. innerhalb der Bundesverwaltung; 
$ innerhalb der Amtssprachen (Deutsch, Franzšsisch, Italienisch, RŠtoromanisch); 
$ innerhalb einzelner Bereiche der Behšrdensprache (z. B. Gesetzessprache, Verwaltungs!

sprache); 
$ innerhalb von Textsorten eines Bereichs. 
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Um Details Ÿber die aktuelle Umsetzung der seit Ÿber zwanzig Jahren im Gange begriffenen 
sprachplanerischen Bestrebungen im Zusammenhang mit geschlechtergerechter Sprache zu er!
fahren, wurden deshalb auf Bundes! und Kantonsebene59 Interviews mit Expertinnen und Exper!
ten fŸr Sprache bzw. Gleichstellung gefŸhrt. Die Auswertungen dieser GesprŠche sind Gegen!
stand dieses Kapitels. 

3.1.1! Ziele 

PrimŠrer Zweck der Befragung war es, Aufschluss Ÿber Diskurse und Praktiken in Zusammen!
hang mit geschlechtergerechter Sprache auf Ebene der Schweizer Bundes! und Kantonsbehšr!
den zu erhalten. Besonders interessierte dabei, wie die eingangs erwŠhnten Unterschiede in ein! 
und mehrsprachigen Verwaltungen zustande kommen und wie sie von verwaltungsinternen 
Expertinnen und Experten beurteilt werden. 

3.1.2! Vorgehen 

Auswahl der Befragten 

Um Einblicke in die Praxis der behšrdensprachlichen Textproduktion sowie einschlŠgige Be!
urteilungen hinsichtlich der Umsetzung des Postulats zu erhalten, wurden explorative, semi!
strukturierte Interviews mit TextproduzentInnen in der Bundesverwaltung und in ausgewŠhlten 
Kantonen gefŸhrt. Gleichzeitig interessierten auch die Evaluationen und redaktionellen Praktiken 
des eidgenšssischen und der kantonalen GleichstellungsbŸros, denn es wurde angenommen, 
dass ihre MitarbeiterInnen aufgrund der thematischen Ausrichtung dieser Verwaltungsstellen ein 
besonderes Interesse an der ErfŸllung des Postulats hŠtten und zudem die Relevanz des Themas 
in einem breiteren sozialen Kontext Ÿberblicken kšnnten. 

Die Auswahl der Befragten fand in Hinblick auf ExpertInneninterviews60 statt. Die GesprŠche 
wurden den angefragten Stellen sowie den Beteiligten auch als solche angekŸndigt. Von den 
Expertinnen und Experten der oben erwŠhnten Bereiche wurde erwartet, dass sie 

$ Ÿber ein fundiertes Wissen zu Arbeitsprozessen in einem bestimmten betrieblichen 
Kontext (Verwaltung, Abteilung) verfŸgen; 

$ innerhalb ihres spezifischen Arbeitsbereiches persšnliche Erfahrungen und Beobachtun!
gen machen und das Thema folglich unter einem praxisbezogenen Blickwinkel beurteilen 
kšnnen. 

FŸr das Projekt wurde eine Auswahl an Bundesstellen und Kantonsverwaltungen getroffen, wo!
bei die Ein! bzw. Mehrsprachigkeit der Behšrden im Fokus stand: 

1. Ebene Bund: 
$ Zentrale Sprachdienste der Bundeskanzlei: 

Sektionen Deutsch, Franzšsisch, Italienisch und Terminologie 

2. Ebene Kantone: 

$ fŸnf Kantone mit einer Amtssprache: 
Basel (Deutsch), ZŸrich (Deutsch), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Die Ebene der Gemeindebehšrden wurde im Rahmen des Projekts nicht untersucht. 
60 Bei der Auswahl der Befragten, der Gestaltung des Interviewsettings, der Konzeption des Interviewleitfadens sowie 
bei der Auswertung der GesprŠchsdaten haben wir Erkenntisse zu Theorien, Methoden und Anwendungen des so!
genannten Experteninterviews (vgl. Bogner et al. 2005) berŸcksichtigt. 
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Genf (Franzšsisch), Waadt (Franzšsisch), 
Tessin (Italienisch) 

$ alle drei Kantone mit zwei Amtssprachen: 
Bern, Freiburg, Wallis (Deutsch und Franzšsisch) 

$ der Kanton GraubŸnden mit drei Amtssprachen 
(Deutsch, RŠtoromanisch, Italienisch) 

In jeder Verwaltung wurden zwei Stellen schriftlich angefragt, ob eine Ð und in den mehrspra!
chigen Verwaltungen zwei Ð Person(en) zur Teilnahme an der Befragung bereit wŠre(n). Bei den 
kontaktierten Stellen handelte es sich um die Staats! bzw. Standeskanzleien der Kantone und 
die kantonalen GleichstellungsbŸros. Auf Bundesebene wurden drei Sprachsektionen (Deutsch, 
Franzšsisch, Italienisch) und die Terminologieabteilung der Zentralen Sprachdienste der Bundes!
kanzlei angefragt sowie das Eidgenšssische BŸro fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann. Wir 
erhielten von allen angefragten Stellen Zusagen und konnten die GesprŠche planmŠssig durch!
fŸhren. 

Die Interviews fanden zwischen November 2013 und April 2015 statt. Bei den meisten GesprŠ!
chen waren eine Interviewerin und ein Interviewer anwesend. Die vier Interviews in den Kanto!
nen Freiburg und ZŸrich wurden von einer Einzelperson (w) durchgefŸhrt. Beim GesprŠch mit 
den VertreterInnen der Sektionen Italienisch und Franzšsisch (Bundeskanzlei) waren drei Intervie!
werInnen anwesend (2 w, 1 m), bei demjenigen mit der Sektion Terminologie (Bundeskanzlei) 
ebenfalls (1 w, 2 m). 

Insgesamt fanden 21 Interviews mit 30 Personen statt. Sie dauerten zwischen 26 und 90 Minu!
ten. Die GesprŠche wurden in den Institutionen der Befragten gefŸhrt (BŸro oder Sitzungszim!
mer) und elektronisch aufgenommen. Manche Personen wurden einzeln befragt, in einigen 
Verwaltungen wurden wir aber auch von zwei oder drei GesprŠchspartnerInnen empfangen. 

Bei den Befragten handelt es sich um Mitarbeiterinnen der GleichstellungsbŸros (alle Frauen, 
zum Teil in leitender Position) sowie um Personen, welche Behšrdentexte entweder selbst ver!
fassen/Ÿbersetzen oder fŸr die Redaktion von Texten bzw. deren †bersetzungen verantwortlich 
sind (z. B. von amtlichen Publikationen). Zudem wurden MitarbeiterInnen und Verantwortliche 
von Terminologiediensten interviewt (Bund sowie Kanton Bern). 

Die folgende Tabelle listet die interviewten Stellen, die Anzahl der Befragten sowie weitere Eck!
daten der GesprŠche auf. 

Kanton/ 
Bund 

Arbeitseinheit Befragte Bereich Spr. Min. Monat/Jahr 

Bern 
Berne 

Amt fŸr Sprachen und Rechtsdienste 
1 (w) 
1 (m) 

R (&T) 
R 

d 
f 

57Õ April 2014 

Kantonale Fachstelle fŸr die Gleichstel!
lung von Frauen und MŠnnern 

1 (w) GL d 36Õ April 2014 

Basel 

Staatskanzlei: 
Abteilung Kommunikation 

1 (m) R d 31Õ Dez. 2013 

Abteilung fŸr die Gleichstellung von Frau 
und Mann 

1 (w) GL d 35Õ Dez. 2013 

Fribourg 
Freiburg 

Chancellerie dÕƒtat: 
Publications officielles 
Secteur Traduction 

1 (w) 
1 (m) 

R 
†  

f 
d 

59Õ Mai 2014 

Bureau de lÕŽgalitŽ hommes femmes et 
de la famille 

1 (w) GL f, d 66Õ Mai 2014 
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Kanton/ 
Bund 

Arbeitseinheit Befragte Bereich Spr. Min. Monat/Jahr 

Gen•ve 
Genf 

Chancellerie dÕƒtat: 
Direction des affaires juridiques 

1 (w) R f 40Õ Sept. 2014 

Bureau de la promotion de lÕŽgalitŽ entre 
femmes et hommes 

1 (w) GL f 30Õ Sept. 2014 

Grau!
bŸnden 
Grischun 
Grigioni 

Standeskanzlei 
†bersetzungsdienst 

1 (m) 
1 (m) 

R 
†  

d 53Õ Jan. 2014 

Stabsstelle fŸr Chancengleichheit von 
Frau und Mann 

1 (w) GL d 39Õ Jan. 2014 

Ticino* 
Tessin 

Ufficio della legislazione, delle pari op!
portunitˆ e della trasparenza 

1 (w) R & GL i, f 49Õ Sept. 2014 

Vaud 
Waadt 

Chancellerie dÕƒtat 1 (m) R f 26Õ Juni 2014 
Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et 
les hommes 

1 (w) GL f 26Õ Juni 2014 

Valais 
Wallis 

Parlamentsdienst 
†bersetzungsdienst 

1 (m) 
2 (m) 

R 
†  

d 
f 

62Õ Mai 2014 

SecrŽtariat ˆ lÕŽgalitŽ et ˆ la famille 1 (w) GL f 32Õ Juni 2014 

ZŸrich 
Staatskanzlei 1 (m) R d 41Õ Nov. 2014 
Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frau 
und Mann 

1 (w) GL d 39Õ Nov. 2014 

BUND 

Zentraler Sprachdienst der Bundeskanzlei: 
Section fran•aise 
Divisione italiana 

1 (w) 
1 (m) 

R 
R 

f 
f 

70Õ Dez. 2014 

Sektion Deutsch 2 (w) R d 59Õ Jan. 2015 

Sektion Terminologie 
1 (m) 
2 (w) 

T 
T 

d,  
f, i 

90Õ April 2015 

Eidgenšssisches BŸro fŸr die Gleichstel!
lung von Frau und Mann 

1 (w) GL f 32Õ Jan. 2015 

Legende: R = Redaktion, T = Terminologie, † = †bersetzung, GL = Gleichstellung 

Tabelle 14 Ð Im Rahmen des Projekts interviewte Stellen 

*Das Ufficio della legislazione, delle pari opportunitˆ e della trasparenza des Kantons Tessin ist 
sowohl fŸr Gleichstellungsfragen als auch fŸr die amtlichen Publikationen zustŠndig. Hier wurde 
lediglich eine Person befragt. 

GesprŠchsleitfŠden und Befragungstechniken 

Die InterviewleitfŠden wurden in Hinblick darauf konzipiert, dass die GesprŠche zwischen Ex!
pertInnen (die Befragten) und Quasi!ExpertInnen (die InterviewerInnen) stattfinden wŸrden. Ziel 
war es, von den Befragten Einzelheiten Ÿber die ZustŠndigkeiten, Verantwortungen und Ÿber 
praktische Herangehensweisen bei der Umsetzung bzw. Kontrolle der geschlechtergerechten 
Behšrdentextproduktion zu erfahren sowie Selbstevaluationen und Beurteilungen der Handlun!
gen von Drittpersonen (direkte MitarbeiterInnen, aber auch Angestellte der Verwaltungen als 
Ganze) zu erhalten.61 Bei der Auswahl der GesprŠchsthemen orientierten wir uns an im Vorfeld 
gesammelten projektinternen Hypothesen sowie an Befunden anderer Studien. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Was bei ExpertInneninterviews stattfinden sollte, ist Çkeine Belehrung oder (abwiegelnde) Rechtfertigung [É], son !
dern ein Darstellen und diskursives ErlŠutern dessen, was [der Experte] macht, und warum er das, was er macht, so 
macht, wie er es macht.È (Pfadenhauer 2005: 119) 
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Die projektintern formulierten Hypothesen lauten etwa (Auswahl): 

$ Im Deutschen ist das Anliegen einer Çnichtsexistischen SpracheÈ gut akzeptiert; Einzel!
personen haben eine davon abweichende Meinung. 

$ Im Franzšsischen und Italienischen werden ÇsprachimmanenteÈ GrŸnde gegen sprachli!
che Gleichbehandlung geltend gemacht; Einzelpersonen haben womšglich eine davon 
abweichende persšnliche Meinung. 

$ Im Franzšsischen und Italienischen wird das Thema sprachliche Gleichbehandlung als 
eine Art von Bevormundung (durch das Deutsche) wahrgenommen. 

$ In den zweisprachigen Kantonen gibt es wenig Abstimmung zwischen den Sprachen. 
$ Die Kenntnis der jeweiligen Regelungen und LeitfŠden ist variabel. 
$ Geschlechtergerechtes Formulieren generiert mehr Fehler, ist aufwŠndiger, muss stŠrker 

korrigiert werden. 

Zu den berŸcksichtigten Studien, welche sich mit dem schweizerischen Diskurs Ÿber geschlech!
tergerechte Sprache sowie mit den praktischen Konsequenzen des Postulats in Behšrden, Me!
dien und in der breiten …ffentlichkeit auseinandergesetzt haben, gehšren insbesondere: 

$ Die Beitragssammlung des Bulletin VALS!ASLA mit dem Titel Sprachliche Gleichstellung 
von Frau und Mann in der Schweiz. Ein †berblick und neue Perspektiven (Elmiger & 
Wyss (Hg.), 2000); 

$ BeitrŠge, welche sich mit dem Postulat sowie dessen Umsetzung in der Schweizer Geset!
zessprache befassen (die 1990 im Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft fŸr 
Gesetzgebung und der Schweizerischen Evaluationsgemeinschaft erschienenen LeGeS!
Artikel; Schiedt & Kamber 2004; Lamb & Nereo 2012); 

$ LeGeS!BeitrŠge zur mehrsprachigen Behšrdentextredaktion beim Bund und in den 
Kantonen (2001); 

$ die Arbeiten von Daniel Elmiger (vgl. Bibliografie); 
$ Studien zur Schweizer ÇLeitfadenliteraturÈ (v. a. Christen 2004); 
$ die diskurslinguistische Analyse der Darstellung des Themas in der Schweizer Tagespresse 

von Sol’s (2011); 
$ Artikel zu psycholinguistischen Aspekten (mentalen ReprŠsentationen) geschlechterge!

rechten Sprachgebrauchs (Irmen & Steiger 2005, Braun et al. 2007, Gygax et al. 2013, 
Steiger!Loerbroks & von Stockhausen 2014, Sczesny et al. 2015). 

Die GesprŠche waren als semi!strukturierte, explorative Interviews konzipiert. Um eine the!
matische Vergleichbarkeit der Antworten zu erreichen, wurden jedoch im Vorfeld bestimmte 
Themenkomplexe identifiziert, welche in allen GesprŠchen angesprochen wurden. Es wurden 
zwei LeitfŠden erstellt (jeweils auf Deutsch, Franzšsisch und Italienisch): einer fŸr die Befragun!
gen der ExpertInnen aus den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie und einer fŸr die 
Interviews mit den Gleichstellungsexpertinnen. Die LeitfŠden unterscheiden sich nur geringfŸgig, 
die meisten Themen wurden in beide Fragekataloge integriert. Die Reihenfolge der angespro!
chenen Themen konnte wŠhrend der Interviews den GesprŠchsverlŠufen angepasst werden. 

Die LeitfŠden enthalten hauptsŠchlich offene Fragen. Die Interviewten wurden aber auch mit 
einer Reihe bewusst pointiert formulierter Aussagen zu geschlechtergerechter Sprache konfron!
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tiert, welche ihnen auf einem Blatt vorgelegt wurden62 (vgl. 3.4.2 und 3.5). Zudem wurde ein 
Handout mit alternativen Formulierungsmšglichkeiten und Schreibungen erstellt, zu welchen sie 
Stellung nehmen sollten (vgl. 3.4.3). Schliesslich wurde den Befragten auch Artikel 7 (VerstŠnd!

lichkeitsartikel) des Sprachengesetzes des Bundes zur Beurteilung vorgelegt sowie ein Handout 
mit Zitaten, in welchen die Çkreative LšsungÈ sowie die Vorbildhaftigkeit der Erlasssprache er!
lŠutert werden (vgl. 3.6). 

Themen 

Zu Beginn der GesprŠche wurden die Interviewten gebeten, sich und ihre Abteilung kurz vorzu!
stellen (Organisation der Arbeitseinheit, ZustŠndigkeiten der Befragten und ihrer MitarbeiterIn!
nen, Hauptaufgaben). 

Im weiteren GesprŠchsverlauf wurden die unten aufgefŸhrten Themenbereiche angesprochen. 
Dabei wurde besonders auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den jeweils relevanten 
Amtssprachen sowie auf die besonderen Rahmenbedingungen der ein!, zwei oder dreisprachi!
gen Verwaltungen eingegangen. 

.)+/#0(/1+2/3/) -

1. Stellenwert des Themas in der Organisation und AblŠufe, bei denen das Thema relevant wird 

2. Institutionelle Vorgaben (regulative und empfehlende Dokumente) 
$ Existenz, Kenntnis, Handhabung 
$ Beurteilung von Nutzen, Verbindlichkeit und Umsetzbarkeit 

3. PrŠsenz des Themas in der Behšrdensprache 
$ Beurteilung des Ist!Zustandes 
$ Vergleich: Ist! und Soll!Zustand 

4. Praxis (Umsetzung des Postulats): 
$ Anwendung/Bewertung verschiedener Methoden/Strategien/Formulierungsmšglichkei!

ten/Schreibungen 
$ Bedingungen der Umsetzung (individuelle, institutionelle Faktoren) 
$ Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsstellen 
$ Mšglichkeiten der Einflussnahme innerhalb der Verwaltung 

5. Vermittlung 
$ Sensibilisierung, Know!how 
$ Wissensvermittlung, Schulung 

6. Beurteilung allgemeiner ReprŠsentationen zum Thema 

7. Diachrone Dimension 
$ FrŸherer und aktueller Stellenwert des Themas fŸr die Arbeit 
$ VerŠnderungen bzgl. Einstellung zum Thema 
$ VerŠnderungen bei der Umsetzung 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Die Befragten konnten wŠhlen, ob und falls ja welche der insgesamt 11 Aussagen zum Thema geschlechtergerechte 
Sprache sie kommentieren wollten. Die meisten haben zu allen Aussagen Stellung bezogen, einige haben jedoch nur 
eine Auswahl beurteilt. 
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Transkription, Datenaufbereitung, Auswertung 

In Hinblick auf eine rein inhaltliche Auswertung der GesprŠche wurden wšrtliche, anonymisierte 
Transkripte erstellt. Die im Dialekt gefŸhrten GesprŠche wurden dabei ins Hochdeutsche Ÿber!
tragen. Es wurden lediglich die folgenden Merkmale notiert: 

$ EinwŸrfe / kurze €usserungen / nonverbale Kommunikation [in Klammern] 
$ [[Anmerkungen der Transkribentin]] 
$ Unterbrechungen mit Sprecherwechsel: É 
$ Parasprachliche €usserungen ((rires)) oder Anmerkungen ((cherche la feuille)) 
$ stark betonte Silben: SIcher, FAIre, ARtificiel 

FŸr die Bearbeitung und die anschliessende qualitative Auswertung der GesprŠchsdaten wurden 
die Transkripte in die webbasierte Software Dedoose importiert. 

Mit diesem Programm konnten den einzelnen Transkripten zunŠchst Deskriptoren zugewiesen 
werden: Ebene (Bund/Kanton), Anzahl Sprachen der Organisation (einsprachig/mehrsprachig), 
im GesprŠch verwendete Sprachen (D, F, I, D!F, D!I!R, D!F!I, F!I), Arbeitsbereich der Person(en), 
welche am GesprŠch teilgenommen hat/haben (Redaktion inkl. †bersetzung, Terminologie oder 
Gleichstellung). 

Anschliessend wurden alle Transkripte sorgfŠltig codiert, d. h. den einzelnen Textpassagen 
wurden Stichworte (Codes und Untercodes) zugewiesen, welche zuvor definiert worden waren 
(z. B. LeitfŠden, Richtlinien, Textarbeit allgemein, Schulung/Weiterbildung, Sensibilisierung, Be!
urteilung von Dritten, Textsorten, Verwaltungstexte, Gesetzestexte, ausgeschriebene Doppelfor!
men, Legaldefinition, Sprachengesetz, kreative Lšsung, Anekdoten u. w. m.). 

FŸr die Auswertungen wurde zunŠchst zu jedem Hauptcode ein Exzerptenblatt erstellt. Dabei 
handelt es sich um eine Excel!†bersichtstabelle, in der alle Textstellen (Interviewzitate), welche 
bei der Codierung mit demselben Stichwort versehen wurden, aufgelistet sind. Die einzelnen 
Zitate sind dabei mit Metadaten (Angaben der Deskriptoren) versehen, was es erlaubt, sie nach 
bestimmten Kriterien zu ordnen (nach Kantonen, Sprachen der Verwaltungen, Arbeitsbereichen 
der Befragten, im Interview verwendeten Sprachen). Schliesslich wurde jedes einzelne Zitat 
kommentiert/evaluiert und die GesprŠchsexzerpte wurden pro Code nach verschiedenen 
Gesichtspunkten sortiert. Dies ermšglichte es schliesslich bei der Auswertung, alle zu einem 
Thema gemachten Aussagen zu bŸndeln und fŸr die zusammenfassenden Darstellungen im 
vorliegenden Bericht zu untersuchen. 

3.2!Stellenwert des Themas in den Institutionen 

3.2.1! AktualitŠt 

Zu Beginn jedes Interviews wurde gefragt, wie aktuell das Thema geschlechtergerechtes Formu!
lieren zurzeit im Arbeitsalltag der Befragten sei. 

Redaktion, †bersetzung, Terminologie 

Die Antworten der Befragten aus den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie zeigen, 
dass fŸr einige das Wort ÇaktuellÈ im Vordergrund stand (Antwortbeispiel: ÇEs ist immer aktuell. 
Also, wir achten dauernd darauf, dass es wirklich geschlechtergerecht formuliert istÈ), wŠhrend 
andere dem Begriff ÇThemaÈ mehr Gewicht beimassen (Antwortbeispiel: ÇAlso es ist kein 
explizites Thema, nicht auf kleiner Flamme, sondern wir halten uns daran.È). Trotz dieser 
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Divergenzen decken sich die Aussagen: Alle Befragten bestŠtigen, dass sie bzw. ihre Abteilung 
geschlechtergerechtes Formulieren heute praktizieren, es als selbstverstŠndlich betrachten und 
es deshalb keine Dringlichkeit habe, etwa als Thema, das aktiv bearbeitet werde oder zu 
welchem neue Positionen erarbeitet wŸrden. 

Als Gegenstand von Diskussionen siedelt sich das Thema vielmehr in der Vergangenheit an Ð 
sowohl auf verwaltungsinterner und gesellschaftlicher als auch auf politischer Ebene. Wie die 
folgenden Zitate verdeutlichen, war dies besonders in den 90er Jahren und zu Beginn des neuen 
Jahrtausends der Fall, zum Zeitpunkt, als in zahlreichen Verwaltungen erste regulative Doku!
mente verfasst wurden: 

I Und ist es jetzt in Ihrer Zusammenarbeit etwas, was hŠufig zum Thema wird? 
T Eigentlich nicht mehr. Non, je pense Ð aujourdÕhui, normalement, la plupart des textes sont 

en ordre. [É ] Mais au dŽbut, on avait encoreÉ 
R Éde la peine.  
I Au debut, cÕŽtait Ð vous pouvez localiser un peu sur lÕaxe du temps? 
T Deuxi•me moitiŽ des annŽes 90. CÕest lˆ quÕon a commencŽ. Peut!•tre premi•re moitiŽ des 

annŽes 2000. (RŽdaction & traduction, canton bilingue) 
 
I Und auch politisch sagen Sie, keine Vorstšsse mehr, keine ((unverstŠndlich))É 
R ÉNein, nein. Eben ich sage: 90er Jahre ist das so ein bisschen aufgegriffen worden, und 

nachher sind dann diese Regeln gekommen und man hat begonnen, sich einzurichten, 
denke ich. (Redaktion, mehrsprachiger Kanton) 

 

Etliche Personen, die in den Bereichen der Redaktion/†bersetzung/Terminologie behšrdlicher 
Dokumente arbeiten, bezeichnen die gegenwŠrtige Situation als Umsetzungsphase: 

I Wie aktuell ist denn das Thema im Moment bei Ihnen im Alltag? 
R1 Man macht es. 
R2 Oui. Application. (Redaktion & Terminologie, zweisprachiger Kanton) 
 
R Wir sind eigentlich in einer praktischen Phase, in der wir pragmatisch probieren, umzuset!

zen, was wir hier drin [im Leitfaden] ((zšgert)) eigentlich ja ausdrŸcken. Und die Schwie!
rigkeiten bleiben eigentlich die gleichen, wie wir sie auch in [einem] Artikel beschrieben ha!
ben, zum Beispiel eben: juristische Personen, das bleibt eine Schwierigkeit. (Redaktion, Bund) 

Auch wenn geschlechtergerechtes Formulieren gesamthaft als relativ unproblematisch betrach!
tet wird und es heute Ÿberall in den Redaktionsalltag integriert ist, fordert es von den interview!
ten Personen doch immer wieder Zeit und Energie: Die Redaktionsverantwortlichen und ihre 
Teams mŸssen einen mehr oder weniger grossen Korrekturaufwand betreiben, um sicherzustel!
len, dass auch die Texte, die sie von anderen Verwaltungsstellen erhalten und fŸr welche ihre 
Abteilungen verantwortlich zeichnen, die internen Anforderungen an geschlechtergerechte 
Sprache erfŸllen: 

R  Wenn wir Texte korrigieren oder anschauen, oder, dann haben wir das schon auf dem Ra!
dar. Also nebst anderen Sachen [É]. Meine Mitarbeiter, die mich dann unterstŸtzen bei sol!
chen Arbeiten, die haben das auf dem Radar und im Grossen und Ganzen versuchen WIR 
dann zu korrigieren, wenn es geht. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Gerade im mehrsprachigen Verwaltungskontext gibt das Thema auch immer wieder Anlass zu 
internen fachlichen Diskussionen. So stellt sich im †bersetzungsbereich šfters die Frage, ob Ð 
und wenn ja, wie Ð eine Formulierung am besten in eine andere Sprache Ÿbertragen werden 
soll: 
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†  Wir haben dann auch, das ist relativ neu, wir haben eine Intranet!Plattform, auf der wir ge!
rade auch solche Themen ansprechen, so BeispielsŠtze und so reintunÉ 

I ÉAlso, so wie ein Forum? 
†  Es ist ein Forum, ja, in das jeder seine Frage reinstellen kann: ÇWie wŸrdest du das jetzt am 

besten machen?È und so. Und so tauschen wir auch ein bisschen das Wissen aus, das eben 
auch Ð nicht nur, aber eben auch. NatŸrlich auch alles, was Fachbegriffe sind und so, aber 
eben auch das geschlechtergerechte Formulieren ist dort auchÉ  

I ÉUnd kommt das hŠufig vor? 
†  Dass das zum Thema wird? Das ist, ja, ist eigentlich relativ hŠufig. Also die Frage ist dann 

meistens: ÇWird der Text jetzt nicht zu schwerfŠllig, wenn ich das und das mache?È Und 
dann sagen wir: ÇMach es doch so und so oder verwende doch den PluralÈ, solche Sachen. 
(†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Da geschlechtergerechte Sprache Neologismen hervorbringt, ist das Thema auch in den Termi!
nologieabteilungen von Bund und Kantonen prŠsent. Als Beispiel wird hier die Sektion Termi!
nologie der Bundeskanzlei zitiert, welche die Terminologien in den vier Amtssprachen und im 
Englischen koordiniert. GemŠss einer befragten Person sorgt die geschlechtergerechte Sprache 
intern manchmal auch fŸr Meinungsverschiedenheiten: 

I Also ist es ein Thema bei Ihnen? 
T Disons que Ð enfin pour moi, en tant que responsable du fran•ais ici, cÕest vraiment un sujet 

de discorde parfois. Parce quÕeffectivement, il y a quand m•me des orientations diffŽrentes 
selon les langues. (Terminologie, Bund) 

Schliesslich wird das Thema ab und zu von verwaltungsinterner oder politischer Seite an die 
Sprachdienste der Bundeskanzlei herangetragen Ð auch wenn diese heute in Bezug auf die The!
matik in der Regel unabhŠngig voneinander arbeiten und sich auf die jeweiligen LeitfŠden stŸt!
zen, welche sie fŸr ihre Sprache erarbeitet haben: 

I Et quelle est donc lÕactualitŽ de ce th•me dans votre travail quotidien? Dans votre organisa!
tion en gŽnŽral? 

R CÕest un th•me qui ((hŽsite)) devient plus ou moins brulant en fonction dÕun certain contexte 
politique, mais qui ne lÕest pas en gŽnŽral. [É] ‚a se complique quand, justement, on nous 
oblige ou on voudrait nous obliger ˆ faire des choses qui ne sont pas en accord avec le gŽnie 
de la langue. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Einen detaillierten †berblick Ÿber die Umsetzung geschlechtergerechten Formulierens innerhalb 
der gesamten Verwaltung ihres Kantons bzw. des Bundes haben die im Rahmen des Projekts in!
terviewten Personen verstŠndlicherweise nicht. Die meisten Stimmen aus den Bereichen Redak!
tion/†bersetzung/Terminologie beurteilen jedoch die Gesamtsituation als befriedigend: 

I Wie haben Sie denn das GefŸhl ist die Situation so in den anderen Departementen? [É]  
R Ich kann also eigentlich nur so ein bisschen indirekt etwas dazu sagen. Dass man eigentlich 

NIE Reaktionen hat, dass da etwas nicht in Ordnung wŠre in DIEsem Bereich. (Redaktion, 
mehrsprachiger Kanton) 

Dementsprechend orten sie in der Regel auch keinen Handlungsbedarf. Lediglich in einem Kan!
ton wurde von Seiten der Staatskanzlei festgestellt, dass das Personal wieder vermehrt sensibili!
siert werden mŸsste. Es sei jedoch noch unklar, ob und wie das Thema in der Verwaltung ange!
gangen werde, zumal es eines von mehreren sei, die bearbeitet werden mŸssten. 
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Gleichstellung 

FŸr acht der zehn interviewten Personen aus dem Gleichstellungsbereich ist geschlechtergerech!
tes Formulieren persšnlich sehr wichtig. Innerhalb der GleichstellungsbŸros gilt es als selbstver!
stŠndlich: 

GL Also fŸr uns ist das natŸrlich State of the Art. Also ohne geschlechtergerechte Formulierun!
gen geht bei uns nichts raus. Das ist klar. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

WŠhrend es in den deutschsprachigen Kantonen ZŸrich und Basel sowie in GraubŸnden abtei!
lungsintern derzeit kein relevantes Thema ist, ist es in GleichstellungsbŸros in denen (auch) Fran!
zšsisch formuliert wird, eher ein Gegenstand, Ÿber den intern beraten wird: Man spricht hŠufi!
ger als im Deutschen darŸber, wie etwas formuliert werden soll. 

Bei der Zusammenarbeit verschiedener Institutionen, die sich mit Gleichstellung beschŠftigen 
(z. B. innerhalb der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten), ist geschlech!
tergerechte Sprache heute kein Thema. 

In der Deutschschweiz gibt es aktuell kein institutionsŸbergreifendes Projekt dazu: 

GL Nein ich meine, fŸr uns Fachleute ist es in dem Sinn geGESSen. Wir wissen, wie wir das ma!
chen wollen. Und wenn jetzt eine Fachstelle ein Projekt machen wollte, dann macht sie das 
einfach so. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Ebenso wenig in der franzšsischsprachigen Schweiz: 

ƒG Ce nÕest pas une thŽmatique, jÕai lÕimpression, sur laquelle les bureaux romands se mettent 
ensemble pour dire: maintenant, on va faire une action l !̂dessus. Apr•s, quand il y a la 
Rƒdaction de brochures intercantonales, on sent les sensibilitŽs diffŽrentes, •a cÕest clair. 
(ƒgalitŽ, canton bilingue) 

Und auch gemŠss dem Kanton Tessin ist geschlechtergerechte Sprache kein Thema bei der insti!
tutionellen Zusammenarbeit: 

I Mais dans cette Commission fŽdŽrale, on parle de langage ou cÕest pas vraiment un th•me? 
PA/R Pochissimo. Pochissimo. Ci sono tanti TEmi urgenti, no? E le risorse sono limitate. Cio• 

anche per me, eh, dobbiamo fare delle scelte. Quindi ... (Gleichstellung & Redaktion, 
einsprachiger Kanton) 

Was die Umsetzung sowie deren QualitŠt in der gesamten Verwaltung betrifft, wird von den 
GleichstellungsbŸros Ð im Gegensatz zu den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie Ð 
Handlungsbedarf geortet, mit Ausnahme der Kantone Wallis und Tessin. 

GrundsŠtzlich wird festgehalten, dass die Umsetzung innerhalb der Verwaltung personenab!
hŠngig sei: ÇDie, die es umsetzen wollen, tun es, die anderen nicht.È In einem Kanton wird 
festgestellt, dass die Medienmitteilungen von einer Person verfasst wŸrden, die fŸr das Thema 
sensibilisiert sei. Diese Person habe folglich eine SchlŸsselposition. FŸr die meisten anderen Per!
sonen derselben Verwaltung sei das Thema jedoch nicht relevant und sie wŸrden es auch nicht 
umsetzen. 

Bis auf wenige Ausnahmen finden es die interviewten Gleichstellungsexpertinnen wŸnschens!
wert, das Thema wieder aufzugreifen. Das Ziel wŠre eine bessere Sensibilisierung des Personals 
sowie eine einheitliche Praxis innerhalb der eigenen Verwaltung. 
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In drei Westschweizer BŸros sind denn auch Projekte in Zusammenhang mit geschlechter!
gerechter Sprache in Planung oder bereits im Gange (vgl. 3.2.3 Interventionen). FŸr die anderen 
steht das Thema zum Zeitpunkt der Interviews nicht im Vordergrund. Dass die Thematik nur zš!

gerlich oder gar nicht bearbeitet wird, liegt in allen Kantonen sowie auf Bundesebene besonders 
an folgenden vier GrŸnden: 

1. Andere Gleichstellungsthemen haben Vorrang: 

GL Wir haben im Moment andere PrioritŠten. So. Wir sind ein kleines Team und haben im Mo!
ment die PrioritŠten woanders. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

2. Das Thema wird nicht als relevant genug angesehen, um es neu zu lancieren: 

ƒG Ben, il y a eu des essais de mettre en place. Maintenant, cÕest vrai quÕil faudra un REnouveau 
aussi en termes de sensibilisation. MAIS la difficultŽ, cÕest de partir avec Uniquement cet as!
pect!lˆ. CÕest TRéS mal compris. (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

3. Dem Thema wird Çemotionale SprengkraftÈ attestiert, weshalb es sehr schwierig zu plat!
zieren sei: 

ƒG CÕest possible que ce soit passŽ un peu ˆ lÕarri•re!plan. Maintenant, cÕest Ð et cÕest vrai, on 
se rend TRéS facilement attaquable avec cette thŽmatique. Quand on parle dÕŽgalitŽ sala!
riale, personne ne va nous dire: ÇVous vous occupez de quelque chose dÕinsignifiant, vous 
ferez mieux dÕattaquer aux vrais probl•mes.È Tandis que lˆ: oui! (ƒgalitŽ, ConfŽdŽration) 

4. Die Mšglichkeiten, innerhalb der Verwaltung im gršsseren Stil zu intervenieren, sind 
strukturell fŸr die wenigsten GleichstellungsbŸros vorhanden: 

GL Wir haben eben keinen verwaltungsinternen Auftrag und darum entzieht sich das ein biss!
chen meiner Einflussmšglichkeiten [É]. Aber das wŠre sicher sinnvoll, ja, wenn jetzt da das 
Personalamt ein Update machen wŸrde oder so und fŸr die Kommunikation auch intern 
arbeitet. (Gleichstellung, zweisprachiger Kanton) 

3.2.2! Anlaufstelle fŸr Fragen 

Anfragen aus der Verwaltung 

Ob und wie hŠufig die Abteilungen, in denen die interviewten Personen arbeiten, von Personen 
aus anderen Departementen zu Fragen des geschlechtergerechten Formulierens kontaktiert wer!
den, variiert je nach Kanton. Einige Stellen aus den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminolo!
gie erhalten selten oder nie solche Anfragen. In diesen Kantonen sind in der Regel die Gleich!
stellungsbŸros die verwaltungsinternen Anlaufstellen. In einigen Kantonen ist die Situation aber 
auch umgekehrt. 

Insgesamt geben die Befragten an, interne Anfragen seien in den vergangenen Jahren seltener 
geworden. So wurde beispielsweise die Stabsstelle fŸr Chancengleichheit des Kantons Grau!
bŸnden bis zum Jahr 2010 einige Male von Personen aus der Verwaltung um Formulierungshilfe 
gebeten, nachdem die Leiterin im Jahr 2005 an die Departementsvorsteher einen Brief mit dem 
Betreff ÇWie halten SieÕs mit der Sprache?È geschickt und darin erneut ihre Hilfe als ÇSprach!
werkerinÈ angeboten hatte. Aktuell gebe es aber praktisch keine Anfragen mehr, ein Umstand, 
den sich die befragte Person nicht erklŠren kann. 

Wo (noch) Anfragen eintreffen, beziehen sich diese inhaltlich meist auf konkrete Einzelformulie!
rungen (z. B. ÇWie ist eigentlich die weibliche Bezeichnung von irgendeinem Beruf?È) oder auf 
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Formulierungsstrategien (z. B. ÇIch habe hier eine Passage und ich muss das geschlechtergerecht 
formulieren und ich weiss Ÿberhaupt nicht, wie ich das machen kann, es hat dermassen viele 
Personenbezeichnungen hier drin.È). 

Mehrere Befragte berichten aber auch, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Ver!
waltungsstellen ab und zu erkundigten, ob es wirklich nštig sei, einen Text geschlechtergerecht 
zu formulieren. Dabei scheint bisweilen die Sinnfrage im Vordergrund zu stehen, bzw. die Frage 
nach dem Geltungsbereich des Postulats: 

R Oder letzthin hat mich zum Beispiel jemand aus einem Generalsekretariat angerufen und hat 
gesagt, er habe da ein internes Papier und ob er das auch geschlechtergerecht formulieren 
mŸsse. Und da habe ich gesagt: ÇJa, also JA!È (Redaktion, Bund) 

Oder aber die Hilfesuchenden verfŸgen Ÿber zu wenig Know!how bzw. †bung im Umgang mit 
geschlechtergerechtem Formulieren: 

I Sprechen Sie [intern] darŸber? 
R Wenn sich die Leute enervieren, dass sie es machen mŸssen. 
I Ah, das kommt vor? 
R Das kommt schon vor, dass Leute anrufen und sagen: ÇSie, das kann doch nicht sein, dass 

ich jetzt in diesem Satz mit sie, ihr, sein, dessen, deren und ich komme nicht draus und kšn!
nen wir nicht einfach schreiben, dass es fŸr alle gilt?È. Und das darf man ausdrŸcklich 
NICHT, das steht in unseren Richtlinien. Und dann muss man halt mit den Leuten ein biss!
chenÉ  

I ÉWas sagen Sie denen dann? 
R Dass es A so ist, dass es laut Richtlinien gar nicht anders geht und dass es immer Mittel und 

Wege gibt, wie man das irgendwie elegant lšsen kann. Mehr oder weniger elegant. Manch!
mal IST es halt schwerfŠllig, wenn man halt wirklich Paarbezeichnungen verwenden muss, 
weil es nicht anders geht. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

Alle Stellen, die mit verwaltungsinternen Fragen konfrontiert sind, verweisen auf die Richtlinien 
und BeschlŸsse bezŸglich geschlechtergerechter Sprache ihrer Verwaltung. 

WŠhrend also die Richtlinien im obigen Beispiel die Verwendung der Legaldefinition nicht erlau!
ben, ist dies in einem anderen Kanton die Norm. Deshalb fragen hier Personen aus der Verwal!
tung meist nach dem Wortlaut dieses generellen Vermerks: 

ƒG Alors, les demandes, cÕest justement pour le langage euh Ð souvent: ÇAh, mais il y a une pe!
tite phrase quÕon doit ajouterÉ È Ð On a une petite phrase quÕon doit ajouter dans les textes 
de loi: ÇVous pourriez nous la donner?È ((rit)). 

I Alors, on vous demande la petite phrase? 
ƒG Voilˆ, exactement. 
I Et quÕest ce que vous leur donnez? 
ƒG ((rit toujours)) La petite phrase [É], cette fameuse phrase: ÇCe texte euhÉÈ Ð o• main te!

nant, •a vient en haut ou en bas de page effectivement. (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

Schliesslich werden die Abteilungen mehrerer im Projekt befragter Personen heute verwaltungs!
intern automatisch im Gesetzgebungsprozess konsultiert. Einige Stellen Ÿbernehmen dabei die 
Aufgabe, bei den jeweiligen Vorlagen die Verwendung geschlechtergerechter Sprache zu 
ŸberprŸfen und gegebenenfalls zu korrigieren (vgl. 3.2.3 Kontrolle, Korrekturen, Hinweise). 

Anfragen aus der Bevšlkerung und von externen Institutionen 

Mit externen Anfragen sind vor allem die GleichstellungsbŸros konfrontiert; die Ÿbrigen inter!
viewten Stellen werden Ð bis auf den Terminologiedienst des Bundes, der gelegentlich Anfragen 
erhŠlt Ð selten oder nie zum Thema geschlechtergerechte Sprache konsultiert. GemŠss Gleich!
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stellungsexpertinnen sind jedoch die Anfragen aus der Bevšlkerung oder von externen Instituti!
onen zum Zeitpunkt der Interviews deutlich weniger hŠufig als frŸher. Dies liege unter anderem 
daran, dass man sich heute via Internet umfassend informieren kšnne, da viele LeitfŠden und 
Ratgeber online abrufbar sind. 

In den meisten FŠllen Ÿbernehmen die BŸros eine beratende Funktion: Sie klŠren Fragen zu Ein!
zelformulierungen oder Formulierungsstrategien und empfehlen weiterfŸhrende Literatur. 

Zuweilen sind sie jedoch auch Anlaufstellen fŸr Kritik, die je nach Kanton aus unterschiedlicher 
Richtung kommt. So wird beispielsweise das GleichstellungsbŸro eines Westschweizer Kantons 
des …fteren auf Texte aufmerksam gemacht, die nicht geschlechtergerecht formuliert sind (v. a. 
Gesetze, Gemeindeordnungen etc.). Das BŸro geht diesen Hinweisen nach und tritt mit den 
entsprechenden Stellen in Kontakt, mit dem Ziel, eine Umformulierung zu erreichen. Im 
Gegensatz dazu berichtet die Gleichstellungsbeauftragte eines zweisprachigen Kantons, dass 
sich BŸrgerinnen und BŸrger bis vor einigen Jahren Ÿber ungewohnte Wortformen beschwert 
hŠtten, etwa im Bereich der Berufsbezeichnungen, besonders im Franzšsischen: 

ƒG  CÕest les gens qui Žcrivaient ˆ lÕadministration en disant: ÇMais âchauffeuseÕ Ð cÕest quoi, 
âune chauffeuseÕ?È (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

Auf Bundesebene erhŠlt das Eidgenšssische GleichstellungsbŸro neben konkreten Formulie!
rungsfragen auch heute immer wieder Anfragen bzw. RŸckmeldungen aus der Bevšlkerung 
oder von externen Institution zur generellen Praxis der Bundesverwaltung. Meist widerspiegeln 
diese EnttŠuschung Ÿber die Art und Weise, wie geschlechtergerechte Sprache im Franzšsischen 
angewendet wird. Auch wenn diese Feedbacks regelmŠssig deponiert wŸrden, sei dies laut 
GleichstellungsbŸro nicht Ausdruck einer generellen Unzufriedenheit der Bevšlkerung mit der 
Praxis im Franzšsischen. Die RŸckmeldungen stammten von einem kleinen, wohl nicht reprŠsen!
tativen Teil der frankophonen Bevšlkerung, der sich mit der Praxis des Bundes nicht anfreunden 
kšnne, insbesondere mit der Tatsache, dass im Franzšsischen das generische Maskulinum wei!
terhin als inklusiv betrachtet und entsprechend verwendet werde. Die Aufgabe des Gleichstel!
lungsbŸros sei es, die Praxis der Bundesverwaltung in den einzelnen Sprachen zu rechtfertigen; 
man verweise auf die LeitfŠden, die von den einzelnen Sprachdiensten der Bundeskanzlei entwi!
ckelt worden sind. Im Falle des Franzšsischen sei dies jedoch nicht immer unproblematisch, da 
es Positionen zu erklŠren gelte, welche mit den eigenen, bŸrointernen nicht in allen Punkten 
Ÿbereinstimmen. Es gehe jedoch darum, die mehrsprachige Verwaltung als Ganzes zu vertreten. 

3.2.3! Interventionen 

Die fšderalistische Organisation der mehrsprachigen Schweiz bringt es mit sich, dass auch im 
Bereich der Interventionen, welche im Zusammenhang mit geschlechtergerechter Behšrdenspra!
che bereits durchgefŸhrt wurden, eine grosse Vielfalt besteht. Die ZustŠndigkeiten und die 
Mšglichkeiten der im Projekt berŸcksichtigten Stellen, hinsichtlich des geschlechtergerechten 
Formulierens intervenieren zu kšnnen, unterschieden sich stark. In den Bereichen Redak!
tion/†bersetzung/Terminologie wurden zudem unterschiedliche Abteilungen mit ganz verschie!
denen Arbeitsschwerpunkten befragt (Standes!/Staatskanzleien, Kommunikations! und Termino!
logieabteilungen, Sprach!, †bersetzungs! und Rechtsdienste). Schliesslich sind auch die Mandate 
und Kompetenzen der GleichstellungsbŸros von Kanton zu Kanton verschieden, wie die folgen!
den Aussagen illustrieren. 
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In den meisten FŠllen haben die GleichstellungsbŸros keine Kompetenzen hinsichtlich Aspekten, 
welche die Behšrdensprache betreffen: 

I Ist denn ein Handlungsbedarf da? 
GL Ja sehr. 
I Wer kšnnte da die Initiative ergreifen? 
GL Also, nicht weil ich die Verantwortung von mir weisen wollte, aber bei uns ist eben die 

Standeskanzlei quasi die HŸterin der Sprachregelungen, von der Verwaltung. Und ich denke, 
das wŠre unbedingt ihre Aufgabe. [É]  Kšnnten mich ins Boot holen und das anbieten, zum 
Beispiel. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

Die meisten BŸros haben jedoch die Mšglichkeit, verwaltungsintern Anstšsse zum Thema zu 
geben: 

GL Also wir sind eine kleine Stelle, wir kšnnen schon gar nicht irgendwie schauen. Also wir kšn!
nen nicht die Kontrolle haben Ÿber all die Texte, die der Kanton produziert. Auch die Staats!
kanzlei hat das natŸrlich NICHT. [É]  Und von uns kommen dann eher auch Anstšsse oder 
kšnnen Anstšsse kommen. Wir haben die Mšglichkeit anzuregen: ÇJetzt mŸsste man viel!
leicht einen Leitfaden machen oder jetzt mŸsste man da mal wieder kontrollieren.È Diese 
Mšglichkeit haben wir also. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Die einzelnen GleichstellungsbŸros bzw. die Abteilungen aus dem Redaktions! und/oder †ber!
setzungs! bzw. Terminologiebereich in Bezug auf geplante oder bereits durchgefŸhrte Interven!
tionen direkt miteinander zu vergleichen, macht wenig Sinn; ihre Kompetenzen und Arbeitsauf!
trŠge sind zu unterschiedlich. Im Folgenden werden jedoch Handlungsfelder prŠsentiert, in wel!
chen mehrere interviewte Stellen aktiv geworden sind oder eine Aktion geplant haben. 

Dokumente fŸr die Verwaltung 

In allen Kantonen, die fŸr dieses Projekt berŸcksichtigt wurden, existieren Texte mit Bezug zur 
geschlechtergerechten Sprache: Sie verlangen, dass entweder die Verwaltungssprache oder die 
Gesetzessprache oder beide geschlechtergerechte Formulierungen verwenden sollen. Es handelt 
sich dabei entweder um regulative Dokumente (Gesetze, Weisungen, Reglemente, BeschlŸsse 
etc.) und/oder um empfehlende Texte (LeitfŠden, MerkblŠtter), (vgl. Kapitel 3.3 Dokumente). 

Auf die Frage, ob Ð und falls ja, in welcher Form Ð die Abteilungen der Interviewten bereits aktiv 
geworden sind, um die Anwendung oder Umsetzung geschlechtergerechter Sprache innerhalb 
der Verwaltung zu implementieren, zu fšrdern oder sicherzustellen, verweisen mehrere Perso!
nen auf diese Texte. Sie geben an, die entsprechenden Dokumente seien entweder auf Initiative 
ihrer Dienststelle erstellt worden oder sie selbst bzw. ihre Abteilung hŠtte bei der Ausarbeitung 
mitgewirkt . 

Allerdings liegt die Publikation zahlreicher Dokumente zehn oder gar zwanzig Jahre zurŸck, 
weshalb in den Interviews nicht immer eruiert werden konnte, wer damals den Anstoss gegeben 
hatte. Die Konzeption der regulativen Dokumente wurde zwar teilweise von den Gleichstel!
lungsbŸros initiiert, diese waren jedoch bei der Redaktion selten federfŸhrend und wurden auch 
nicht in allen FŠllen konsultiert. 

Ein kantonales GleichstellungsbŸro hat sich vor einigen Jahren Ÿberlegt, die Neufassung eines 
regulativen Dokuments zur geschlechtergerechten Sprache zu initiieren. GemŠss Interviewpart!
nerin habe man sich aber schliesslich dagegen entschieden. Diese Entscheidung sei zeitlich mit 
dem Erscheinen des Stadt!Berner Leitfadens fŸr die stŠdtische Verwaltung (erschienen 2010) zu!
sammengefallen, der in den Medien stark kritisiert wurde. 
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Vier GleichstellungsbŸros haben eigene empfehlende Schriften zum Thema verfasst; in den Kan!
tonen Genf und Bern in Kooperation mit anderen Stellen: 

Kanton Genf: Moreau, ThŽr•se (2001): ƒcrire les genres. Guide romand dÕaide ˆ la rŽdaction ad!
ministrative et lŽgislative Žpic•ne. ConfŽrence latine des dŽlŽguŽes ˆ lÕŽgalitŽ (Žd.). Gen•ve: ƒtat 
de Gen•ve. 

Kanton Bern: Ruf, Barbara et Katrin Hans (2005): Geschlechtergerechte Texte und Illustrationen. 
Bern: Kantonale Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern und der Erziehungs!
direktion des Kantons Bern. (= Textes et illustrations non sexistes. Berne: Bureau de lÕŽgalitŽ entre 
la femme et lÕhomme de la Direction de lÕinstruction publique du canton de Berne.) 

Kanton Waadt: Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes du canton de Vaud (2007): 
LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. Guide de rŽdaction Žpic•ne. Lausanne. 

Kanton Basel!Stadt: GleichstellungsbŸro des Kantons Basel!Stadt (2008): Kompetente Bewerbe!
rinnen und Bewerber finden. Tipps und Tricks fŸr die Gleichbehandlung von Frauen und MŠnnern 
in Stelleninseraten. Basel: Justizdepartement. 

Drei weitere als Interventionsmassnahmen bezeichnete LeitfŠden stammen von den Sprach!
diensten der Bundeskanzlei (vgl. 3.3.2 Empfehlende Dokumente). 

Kontrolle, Korrekturen, Hinweise 

Als Monitoring! oder Kontroll!Instanz, die innerhalb der eigenen Verwaltung dafŸr zustŠndig 
wŠre, flŠchendeckend die Anwendung und Umsetzung geschlechtergerechter Sprache in Ver!
waltungs! und Gesetzestexten sicherzustellen, sieht sich keine der Stellen, die im Projekt befragt 
wurden: Keine Abteilung hat ein solches Mandat. Eine solche Kontrollinstanz ist in den Augen 
der meisten Befragten auch nicht wŸnschenswert. Einige wenige fŠnden es gut, wenn alle Be!
hšrdentexte systematisch kontrolliert wŸrden; die Umsetzbarkeit ist aber auch fŸr sie nicht rea!
listisch, da dies personelle und finanzielle Ressourcen voraussetzen wŸrde, die nicht vorhanden 
sind oder fŸr andere Dinge eingesetzt werden sollten. 

Ein zweisprachiger Kanton bietet die Kontrolle von Texten hinsichtlich geschlechtergerechter 
Sprache innerhalb der Verwaltung als Dienstleistung an: 

I Und dann korrigieren SIE das? Oder wer korrigiertÉ 
R ÉWenn ich die Gelegenheit bekomme, dann schon. [É] M it all diesen anderen Berichten, 

die ich erwŠhnt habe, die doch auch zahlreich sind, kann man sagen, da ist es Ÿberhaupt 
nicht obligatorisch. Das ist mehr einfach eine Dienstleistung, die wir anbieten. [É] Wir ma!
chen einfach Korrekturen und nachher Ð Also ich meine, jeder macht dann daraus, was er 
oder sie will. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

In den anderen Kantonen sowie bei den Sprachdiensten der Bundeskanzlei werden diejenigen 
Texte, die Ÿber die Schreibtische der Verantwortlichen wandern, korrigiert oder mit Hinweisen 
versehen und an die Absender zurŸckgeschickt. Allerdings werden die Dokumente nicht von al!
len befragten Instanzen mit der gleichen Systematik geprŸft. 

Die Befragten der Sektion Terminologie der Bundeskanzlei weisen im Interview ausdrŸcklich dar!
auf hin, dass ihre Abteilung keine Korrekturen vornehme und im Ÿbrigen auch keine normative 
Instanz sei. So erarbeite sie keine Sprachnormen und versuche auch nicht, etwas vorzuschreiben. 
Die vom Terminologiedienst gefŸhrte Sprachdatenbank TERMDAT enthalte vielmehr VorschlŠge, 
Ÿber deren Anwendung die Anwenderinnen und Anwender selbst entscheiden kšnnten. 

T Notre r™le, cÕest de donner les outils aux rŽdacteurs. [É]  Nous, on nÕa PAS un r™le justement 
discriminatoire. On nÕimpose rien. TERMDAT est une banque de donnŽes descriptive, non 
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pas normative, ce qui veut dire que NOUS dans TERMDAT [É], on donne toutes les formes 
possibles. Et on explique. On attache une note dans laquelle on dit, voilˆ: ÇDans lÕadmini!
stration, la loi recommande •a. En France, la Commission gŽnŽrale de terminologie recom!
mande •a. En Allemagne, ON a lÕhabitude dÕutiliser •a.È Donc, on essaie dÕavoir des fiches 
les plus compl•tes possible pour que lÕutilisateur final et souvent les traducteurs fassent eux!
m•mes leurs choix et prennent leurs responsabilitŽs. (Terminologie, ConfŽdŽration) 

Im Gegensatz zu den Verwaltungstexten durchlaufen Gesetzestexte in allen Kantonen sowie auf 
Bundesebene mehrere PrŸfinstanzen, von denen mindestens eine die geschlechtergerechte 
Sprache im Blick hat. Welcher Stelle die Kontrolle dieses Aspekts schliesslich obliegt, ist von Kan!
ton zu Kanton verschieden. In den meisten Kantonen sowie beim Bund kommt sie einer Stelle 
aus dem Redaktionsbereich zu oder aber einer Amtsstelle fŸr Gesetzgebung, nicht jedoch dem 
GleichstellungsbŸro. 

Im Rahmen der Konsultationsverfahren erhalten einige GleichstellungsbŸros stets alle Gesetzes!
entwŸrfe zur Durchsicht, andere nur einen Teil. Ein offizielles Mandat, welches die PrŸfung in 
Bezug auf geschlechtergerechte Formulierungen beinhaltet, hat lediglich die Abteilung Gleich!
stellung des Kantons Basel!Stadt: 

I  Wie ist es denn mit anderen Gesetzestexten oder Verordnungstexten, die eben nichts mit 
dem Thema Gleichstellung zu tun haben? Werden die dann auch irgendwie angeschaut? 

GL  Ja, wir haben den Auftrag, also die werden uns alle geschickt und wir kšnnen die einfach 
durchlesen und wenn alles gut ist, reagieren wir nicht. Und wenn wir sehen, irgendetwas ist 
entweder sprachlich oder dass die geschlechtergerechte Sprache nicht eingehalten wird, 
dann reagieren wir. Oder auch wenn wir das GefŸhl haben, dass irgendwie ein Teil oder 
dass irgendwie eine Passage der Gleichstellung zuwiderlaufen kšnnte, reagieren wir auch. 
(Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Nichtsdestotrotz prŸfen und korrigieren einige GleichstellungsbŸro die Gesetzestexte vor deren 
Publikation: Sie geben Hinweise auf nicht geschlechtergerechte oder fehlerhafte Formulierungen 
und unterbreiten LšsungsvorschlŠge. 

Besonders systematisch geht dabei das GleichstellungsbŸro eines zweisprachigen Kantons vor. 
Hier kontrolliert die befragte Person sŠmtliche Gesetzesvorlagen sowie die begleitenden Doku!
mente auch in sprachlicher Hinsicht: Formulierungen, die nicht geschlechtergerecht sind, wer!
den in kantonalen und sogar in eidgenšssischen Vorlagen korrigiert. Da es sich bei der Grund!
lage, auf deren Basis die Texte kontrolliert werden, lediglich um Empfehlungen handelt, hat das 
BŸro jedoch im Prinzip keine Kompetenz, die Korrekturen auch durchzusetzen. GemŠss Inter!
viewpartnerin werden sie jedoch in den meisten FŠllen von den Absendern beherzigt und flies!
sen anschliessend in die †bersetzung ein. Der Erfolg grŸnde vermutlich darin, dass das Gleich!
stellungsbŸro bei seinen RŸckmeldungen nicht nur die Defizite benenne, sondern gleichzeitig 
die BemŸhungen der Verfasserinnen und Verfasser anerkenne. Sie hŠtte aber auch negative 
RŸckmeldungen erhalten mit der Frage, ob das GleichstellungsbŸro nichts Besseres zu tun habe, 
als Texte zu korrigieren. Die Befragte betont deshalb, sie habe inzwischen so viel †bung im Kor!
rigieren, dass diese TŠtigkeit nur einen kleinen Teil ihres Pensums beanspruche. 

Wie auch andere kantonale GleichstellungsbŸros reagiert das Eidgenšssische BŸro fŸr die 
Gleichstellung von Frau und Mann ab und zu mit Hinweisen an die Autorinnen und Autoren, 
obwohl sprachliche Aspekte nicht in seinen Kompetenzbereich fallen, sondern bei der Bundes!
kanzlei angesiedelt sind: 
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ƒG Parfois, dans le cadre justement de la consultation des offices, si on est consultŽ sur un pro!
jet de rŽponse ˆ une intervention parlementaire, si on voit quelque chose qui VRAIment nous 
frappe, on se permet de faire la remarque m•me si ce nÕest pas de notre compŽtence en fait. 

I CÕest de la compŽtence de qui? 
ƒG De la Chancellerie fŽdŽrale. (ƒgalitŽ, ConfŽdŽration) 

Das Ufficio della legislazione, delle pari opportunitˆ e della trasparenza der Staatskanzlei des 
Kantons Tessin erhŠlt die Gesetze erst kurz vor der Veršffentlichung. Die interviewte Person gibt 
an, ihr BŸro hŠtte zwar grundsŠtzlich die Mšglichkeit, Korrekturen einzubringen. Da sie aber bei 
dieser TŠtigkeit unter sehr grossem Zeitdruck stŸnden, sei es nicht mšglich, der geschlechterge!
rechten Sprache viel Aufmerksamkeit zu schenken. Sie fŠnde es daher sinnvoll, wenn dieser As!
pekt bereits bei der Redaktion intensiver berŸcksichtigt wŸrde: 

PA/R Quello che si potrebbe fare • sensibilizzare maggiormente, eh soprattutto lˆ dove si fanno 
delle leggi nuove, dei regolamenti nuovi, sui termini da utilizzare. Quello s“, quello lo pos!
siamo fare e a volte lo facciamo anche, no? Per˜, a volte, noi riceviamo dei testi di legge e in 
tempi brevissimi dobbiamo fare il controllo, no? Quindi, non cÕ• il tempo.  PerchŽ questo la!
voro bisognerebbe farlo al momento in cui si prePAra la legge. [É] E a volte noi riceviamo 
giˆ i progetti fatti, no? Fatti e finiti. Quindi, possiamo fare delle correzioni ma, dal punto di 
vista lingGUIStico, sarebbe troppo, cio• ci vorrebbe troppo tempo. (Gleichstellung & Redak!
tion, einsprachiger Kanton) 

Sensibilisierung, Wissenstransfer, Schulung 

In Zusammenhang mit dem Thema Sensibilisierung wurden die Interviewten gefragt, ob sie der 
Ansicht seien, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wŸrden heute bereits ein Vorwissen oder 
Vorkenntnisse Ÿber geschlechtergerechtes Formulieren und dessen Umsetzung in die Praxis mit!
bringen. Gleichzeitig interessierte, wie der Wissenstransfer innerhalb der Verwaltung stattfindet 
und ob die einzelnen Abteilungen diesbezŸglich (regelmŠssig) Massnahmen in die Wege leiten. 

Andere VerwaltungsmitarbeiterInnen, besonders auch neue Angestellte fŸr den Umgang mit ge!
schlechtergerechter Sprache und die fŸr den jeweiligen Kanton bzw. die Bundesverwaltung gel!
tenden Regelungen zu sensibilisieren, steht zum Zeitpunkt der Interviews nicht im Fokus der be!
fragten Personen (vgl. 3.2.1 AktualitŠt). Auch wenn dies Ð insbesondere aus Sicht der Gleich!
stellungsexpertinnen Ð als wŸnschenswert betrachtet wird, sind in dieser Hinsicht nur wenige 
Projekte im Gange oder in Planung (vgl. 3.2.3 ZukŸnftige Interventionen). Die meisten diesbe!
zŸglichen Aktionen gehšren der Vergangenheit an, wie beispielsweise das Abgeben von Unter!
lagen an die neuen VerwaltungsmitarbeiterInnen anlŠsslich eines Infotages: 

ƒG  Il y a des journŽes pour les nouveaux arrivants [É] dans lÕadministration cantonale, et on 
avait un stand pendant cette demi!journŽe. Et maintenant, il y a un autre concept, [É] donc, 
il nÕy a plus de stands. Mais ˆ ce stand, cÕŽtait lÕoccasion de rappeler cette directive, de don!
ner le Guide de rŽdaction Žpic•ne. Donc pour nous, cÕŽtait aussi lÕoccasion de transmettre 
un message, de dire quÕon Žtait lˆ si on a des questions, leurs questions en tant que, voilˆ, 
employŽ!e!s de lÕƒtat. Mais on nÕa plus la possibilitŽ de le faire. (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

Was das Wissen bzw. das Know!how des Verwaltungspersonals betrifft, so wurde in den Ant!
worten grundsŠtzlich zwischen direkten MitarbeiterInnen der befragten Personen (bŸrointern) 
und allen anderen Angestellten der jeweiligen Verwaltung unterschieden. 

BŸrointerne Weitergabe von Wissen 

Sowohl bei den GleichstellungsbŸros als auch bei den Abteilungen der Bereiche Redaktion/†ber!
setzung/Terminologie handelt es sich um eher kleine Organisationseinheiten: Hier arbeiten zwi!
schen 3 und 20 Personen, viele davon in Teilzeit. Personalwechsel sind eher selten.  
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Insgesamt gibt etwa die HŠlfte der Befragten an, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seien heutzutage bereits fŸr das Thema sensibilisiert und die Anwendung klappe problemlos. 
Die andere HŠlfte berichtet, dass neue Angestellte bei Stellenantritt ganz unterschiedliche Vor!

kenntnisse besitzen, je nachdem aus welchem Berufsfeld sie kommen. Die Gleichstellungsexper!
tin eines mehrsprachigen BŸros hat zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Personen mit juris!
tischem Hintergrundwissen manchmal weniger sensibilisiert sind und es lŠnger dauert, bis die 
Anwendung zum Automatismus wird. Dies berichtet auch die Interviewpartnerin eines franzš!
sischsprachigen GleichstellungsbŸros von einer Person, die zuvor im Journalismus tŠtig war. 

Insgesamt verdeutlichen die Antworten, dass geschlechtergerechtes Formulieren ÇgelerntÈ sein 
will. Dabei handelt es sich um einen Lernprozess mit mehreren Etappen: Zu Beginn, gewisser!
massen als Grundvoraussetzung, steht die Sensibilisierung fŸr das Thema als Ganzes. Es folgen 
das Kennenlernen und die Aneignung von Regeln und Formulierungsstrategien. Vertrautheit 
oder gar Gewandtheit bei der Umsetzung stellt sich erst nach einiger Zeit ein. Dass Sensibilisie!
rung nicht gleichbedeutend mit Anwendungs!Know!how ist, illustriert eine Interviewpartnerin 
anhand des Beispiels eines jŸngeren Mitarbeiters, der etwas intensiver gecoacht werden musste, 
obwohl er grundsŠtzlich fŸr das Thema sensibilisiert war. Das Problem sei zuweilen, den Link 
zwischen ÇWissenÈ und ÇAnwendungÈ herzustellen: Die SensibilitŠt sei zwar bei den meisten 
neuen MitarbeiterInnen vorhanden, es sei ihnen aber nicht immer klar, wie sie das geschlechter!
gerechte Formulieren Çkonkret anpackenÈ sollen. Relativ unproblematisch scheint die Um!
setzung fŸr die †bersetzerinnen und †bersetzer zu sein, die in den mehrsprachigen Kantonen 
und beim Bund zu arbeiten beginnen: Sie bringen nebst SensibilitŠt bereits ein relativ grosses 
Wissen und oft auch praktische Erfahrung aus ihrer †bersetzungsausbildung mit. 

GrundsŠtzlich findet der Wissens! und Know!how!Transfer innerhalb der Redaktions!, †berset!
zungs! und Gleichstellungsabteilungen statt und kann als Çtraining on the jobÈ bezeichnet wer!
den: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besuchen keine spezifischen Kurse. Sie werden auf 
relevante LeitfŠden, MerkblŠtter, Reglement etc. hingewiesen und intern geschult bzw. ge!
coacht: 

I Woher haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ÿberhaupt das Wissen? Also, Sie 
haben mir jetzt vorhin das Merkblatt gezeigt, ich weiss jetzt noch nicht so genau, was da 
drauf steht. Also das bekommt mal jeder? 

GL Ich wŸrde sagen, es ist learning by doing. Eben, dass man vielleicht am Anfang mal einen 
Text schreibt und dann sagt jemand, der schon lŠnger hier ist, das wŸrde ich jetzt noch Šn!
dern oder: Schau, hier hast du eben nur die mŠnnliche Form erwischt. Ehm, ja. Es gibt kei!
nen Lehrgang. Oder vielleicht bei jemandem, der neu kommt, da sagt man: Schau es gibt 
das vom Bund oder ich habe noch in meinem Computer ein paar LeitfŠden abgelegt, die ich 
gut finde. Dann sage ich: Du kannst mal die anschauen. (Gleichstellung, einsprachiger Kan!
ton) 

Vermittlung innerhalb der Verwaltung 

Eine fixe EinfŸhrung ins Thema fŸr Personen, die beim Bund oder bei den im Projekt berŸcksich!
tigten Kantonen zu arbeiten beginnen, gibt es nicht. Zum Zeitpunkt der Interviews existiert fŸr 
das Verwaltungspersonal, welches sich fŸr die Thematik interessiert, auch in keinem Kanton ein 
speziell auf geschlechtergerechtes Formulieren ausgerichtetes Kursangebot. Laut Aussagen eini!
ger Befragten habe dies frŸher einmal bestanden. Wann dies genau gewesen ist, wussten sie je!
doch meist nicht. 
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Heute ist das Thema in einige Schreib! und Redaktionskurse integriert:  

So bietet etwa die deutsche Sektion der zentralen Sprachdienste der Bundeskanzlei die ÇMurte!
ner GesetzgebungsseminareÈ an und seit neuem auch einen Kurs fŸr das Personal der Bundes!
verwaltung, das amtliche Texte verfasst. In diesen Kursen werden alle Schreibweisungen des 
Sprachdienstes thematisiert und an die TeilnehmerInnen abgegeben, darunter auch der Leitfa!
den zum geschlechtergerechten Formulieren. 

Auf Nachfrage bei den Personalabteilungen konnten einige weitere Informationen zum Status 
des geschlechtergerechten Formulierens innerhalb der Kursprogramme gesammelt werden 
(Stand Herbst 2015); es liegen jedoch nicht von allen Kantonen Antworten vor. 

Der Kanton Bern hat einen Kurs mit dem Titel ÇAnspruchsvolle Texte klar und anschaulich for!
mulierenÈ im Angebot. GemŠss Abteilung fŸr Personalentwicklung ist das Thema dort integriert. 
Hilfsmittel ist der Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren der Bundeskanzlei. 

Bis zum Jahr 2006 wurde im Kanton ZŸrich das Thema in der Ausschreibung zur regelmŠssig 
stattfindenden ÇSchreibwerkstattÈ explizit aufgegriffen und im Seminar auch thematisiert. Seit!
her wird es jedoch nur bei Bedarf behandelt, d. h. der Referent nimmt darauf Bezug, falls es sich 
im Seminar gerade ergibt, z. B. aufgrund von Fragen der TeilnehmerInnen. 

Auch im Kanton GraubŸnden ist das Thema gemŠss Personalamt Bestandteil einiger Kurse: ÇIn 
den Kursen der zentralen Weiterbildung generell, sowie im Speziellen in den Sprachkursen Italie!
nisch und Romanisch, sind die Aspekte der sprachlichen Gleichstellung integriert. Ebenfalls wird 
im Seminar ÇDer Dialog in Briefen und E!Mails Ð Menschlich, passend, lebendigÈ trainiert, wie 
Texte geschlechtergerecht formuliert und gleichzeitig gut lesbar sowie verstŠndlich geschrieben 
werden.È (E!Mail vom 10.09.2015 an V. Tunger). 

Laut mŸndlicher Auskunft des Service der Personalabteilung des Kantons Wallis bietet der Kan!
ton Kurse auf Deutsch (ÇAmtlich Schreiben ohne BŸrokratieÈ) und auf Franzšsisch (ÇRŽdiger 
correspondance et proc•s!verbauxÈ) an, in denen das Thema auf Initiative der Kursteilnehmerin!
nen und !teilnehmer aufgegriffen wird. In der letzten Zeit seien aber gemŠss der beiden Refe!
renten dieser Kurse keine solche Anfragen aus dem Publikum gekommen. FrŸher war das The!
ma fix in den Kurs integriert. 

Die GleichstellungsbŸros haben in den letzten Jahren keine Kurse organisiert oder initiiert. Wie 
das folgende Zitat zeigt, wŸrden sie die Schulung des Verwaltungspersonals zwar begrŸssen, 
kšnnen bzw. wollen dies jedoch selbst zurzeit nicht in die Wege leiten (aus Ressourcenmangel 
und da das Anliegen nicht prioritŠr ist): 

GL Das wŠre sicher Ð ja, es gibt mehrere Sachen: Wir mŸssten Zeit haben, wir mŸssten das 
Budget haben; [É]  wenn es freiwillig ist, kommen eh diejenigen, die schon sensibilisiert sind, 
hm? [É]  

I Aber nštig ist er auch nicht unbedingt? 
GL Ha, doch, vielleicht wŠre es [É]. Ich kann es schlecht beurteilen. Denn wie gesagt, wir haben 

NICHT in so viele Texte Einblick. Diejenigen, in die wir Einblick haben, die sind gemischt. 
(Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Die Recherchen zeigen, dass das Thema heute nicht Ÿberall in die Kurse integriert ist und zum 
Teil nur auf Anfrage der TeilnehmerInnen behandelt wird. Die Schreibkurse sind zudem meist 
Bestandteil eines vielfŠltigen Weiterbildungsangebots, ihr Besuch ist in einigen Verwaltungen 
freiwillig. Es kann also davon ausgegangen werden, dass ein Grossteil des Verwaltungspersonals 
in den letzten Jahren nicht fŸr die Anwendung geschlechtergerechter Sprache sensibilisiert oder 
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gar ausgebildet wurde. Allerdings sind redaktionelle Fertigkeiten auch nicht fŸr die Arbeit aller 
Angestellten zentral. Personen, die sich diesbezŸglich in SchlŸsselpositionen befinden Ð etwa die 
befragten Personen Ð, sind in der Regel sensibilisiert und mit der Anwendung vertraut. Innerhalb 
der Abteilungen, die sich bei der tŠglichen Arbeit mit Texten befassen, wird das Know!how in!
tern weitergegeben. 

Dennoch stellt sich die Frage, ob eine rein voluntaristische Strategie zur Sensibilisierung von Per!
sonen, die in Verwaltungen Texte verfassen, reicht. Einige Befragte wŸrden es begrŸssen, wenn 
die Vermittlung von Grundlagen des geschlechtergerechten Formulierens konsequenter statt!
fŠnde und das Personal zur Anwendung einiger Regeln verpflichtet wŸrde. So kšnnte gewŠhr!
leistet werden, dass ein Grossteil der Texte geschlechtergerecht wŠre: 

ƒG Je pense que toutes les stratŽgies sont bonnes. Maintenant que lÕon a vu quÕune stratŽgie 
Uniquement volontariste nÕest pas suffisante, peut!•tre qu Õil est temps de passer ˆ autre 
chose soit un suivi institutionnalisŽ des textes pour simplement apprendre ˆ celles et ceux qui 
rŽdigent les textes que •a existe et puis quÕils sont censŽ!e!s suivre un certain nombre de 
r•gles. Uniquement •a, pour que lÕinformation soit au moins acquise ˆ un certain nombre de 
personnes. Moi, je pense quÕune CENtaine de personnes dŽjˆ dans lÕadministration aux pos!
tes clŽs suffirait pour que les textes soient rŽdigŽs ˆ majoritŽ de mani•re Žpic•ne. Je ne suis 
pas sžre Ð il faut Ð, mais dŽjˆ •a, symboliquement, •a ferait de lÕƒtat un exemple. (ƒgalitŽ, 
canton monolingue) 

ZukŸnftige Interventionen 

Zum Zeitpunkt der Interviews planen zwei franzšsischsprachige GleichstellungsbŸros, neue re!
gulative Dokumente fŸr die Verwaltung zu initiieren respektive ein bestehendes Gesetz sowie 
ein Reglement um einen Passus zur geschlechtergerechten Sprache zu erweitern: Die Befragten 
geben an, diese Projekte bŸrointern zu bearbeiten und mit ihrem Vorhaben in einem nŠchsten 
Schritt an die kantonalen Parlamente bzw. Regierungen zu gelangen. Ziel sei es, die Verwen!
dung geschlechtergerechter Sprache innerhalb der Verwaltung breiter und verbindlicher zu im!
plementieren sowie mithilfe konkreter Anwendungsvorschriften den Gebrauch zu vereinheitli!
chen. 

Zwei GleichstellungsbŸros aus verschiedenen Sprachgebieten betonen die Notwendigkeit, For!
mulare, insbesondere auch online zugŠngliche Dokumente (im Zuge des eGovernment) ge!
schlechtergerecht zu gestalten. Diese beinhalten aktuell gršsstenteils nur maskuline Bezeichnun!
gen. Man mŸsse die Rubriken und Eingabemasken so programmieren, dass geschlechterrelevan!
te Begriffe eine Auswahl bšten. €hnliche Defizite ortet der Befragte einer Stelle aus dem 
Redaktionsbereich bei den Mustersammlungen seiner Verwaltung: Da viele Vorlagen nicht ge!
schlechtergerecht formuliert seien, mŸssten er und sein Team schliesslich stŠndig die gleichen 
Fehler korrigieren. 

Als Beispiel fŸr eine computerbasierte UnterstŸtzungsmethode beim geschlechtergerechten For!
mulieren, welche fŸr alle Verwaltungsangestellte zugŠnglich gemacht werden kšnnte, wurde 
von einer Befragten das Vorbild …sterreich zitiert. In der Tat hat hier das Dezernat Gender 
Mainstreaming, welches die Stadt Wien unterstŸtzt, ein Gendering!Add!In konzipiert, das nicht 
geschlechtergerechte Begriffe in Word!Dokumenten findet, sie markiert und geschlechterge!
rechte Varianten vorschlŠgt. 

Schliesslich erklŠrt das GleichstellungsbŸro eines zweisprachigen Kantons, welches bereits Sensi!
bilisierungsmassnahmen in Form von VortrŠgen und PrŠsentationen (mŸndlich und via Power!
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Point) fŸr externe interessierte Stellen durchfŸhrt, seine Absicht, in Zukunft diese Dienstleistun!
gen vermehrt auch verwaltungsintern anzubieten. 

3.3!Dokumente 

Wie bereits erwŠhnt, existieren in allen Kantonen sowie auch auf Bundesebene regulierende 
Dokumente, welche dem Postulat der geschlechtergerechten Textproduktion gewidmet sind. Im 
Folgenden wird zwischen zwei Dokumentengruppen unterschieden. Die Gruppe der regulativen 
Dokumente umfasst Texte, die als verwaltungsinterne Steuerungsinstrumente bezeichnet wer!
den kšnnen und direktiv wirken sollen. Es handelt sich um Gesetze, Verordnungen, Weisungen, 
Richtlinien oder Reglemente, die von den kantonalen Regierungen bzw. von der Bundesver!
sammlung genehmigt, beschlossen oder erlassen worden sind. Die zweite Dokumentengruppe 
beinhaltet LeitfŠden und MerkblŠtter. Auch ihr Ziel ist es, sprachregulierend zu wirken, sie wur!
den aber nicht von einer Exekutive verabschiedet. Sie sind als Hilfsmittel fŸr die Anwendung ge!
schlechtergerechter (Behšrden)Sprache konzipiert und besitzen grundsŠtzlich empfehlenden 
Charakter. 

Verbindlichkeitsgrad und Geltungsbereich der Texte sind folglich sehr unterschiedlich. Das 
nŠchste Zitat illustriert zudem die Tatsache, dass sie sich hinsichtlich Detailliertheit und Zielpubli!

kum stark unterscheiden. Gefragt nach der Relevanz der verschiedenen Dokumente antwortet 
eine Interviewte: 

GL Ich denke, es hat jede [Textgruppe] ihre Berechtigung, je nach Zielgruppe. Ich brauche zum 
Beispiel selten den [Leitfaden] vom Bund. Also wenn ich jetzt einen Fachbegriff wissen will, 
ja wie ist jetzt das mit ÇHauptmannÈ, da habe ich vor kurzem eine Anfrage gehabt, dass ich 
schaue, was schlagen denn die vor. [É] [Die verwaltungseigene Richtlinie] ist eher etwas fŸr 
Fachleute oder fŸr Leute, die wirklich an diesen Texten arbeiten. Andere, wie ein breites 
Publikum, zum Sensibilisieren reicht eine BroschŸre, die noch ein paar Bildchen enthŠlt und 
ein paar BeispielsŠtze, die einfach mal auf das Thema anspricht und aufzeigt, wie man es 
eben AUCH machen kšnnte, mit Beispielen. Von daher haben ALLE ihre Relevanz. (Gleich!
stellung, einsprachiger Kanton) 

Im Folgenden werden die beiden Dokumentengruppen kurz vorgestellt und mit den Interview!
aussagen zu Nutzen und Handhabung ergŠnzt. 

Eine detaillierte und kommentierte †bersicht Ÿber alle vorhandenen Dokumente mit Bezug zur 
geschlechtergerechten Sprache pro Kanton bzw. fŸr den Bund befindet sich in der Dokumenta!
tion im Anhang I (PortrŠts der Kantone und des Bundes). 

Die ÇMeilensteineÈ in der Geschichte der geschlechtergerechten Sprache beim Bund und bei 
den im Projekt berŸcksichtigten Schweizer Kantonsbehšrden sind in der Zeitleiste in Anhang II 

aufgelistet. 

3.3.1! Regulative Dokumente (Gesetze, Weisungen, Reglemente etc.) 

In allen Kantonen sowie fŸr die Bundesbehšrden existiert jeweils mindestens ein behšrdliches 
Dokument, welches den Gebrauch geschlechtergerechter Sprache fŸr die Verwaltungssprache 
und/oder fŸr die Gesetzessprache festlegt. Vielerorts finden sich Dokumente mit Aussagen zu 
beiden Bereichen. Allerdings sind die AusfŸhrungen zu diesen DomŠnen nicht nur unterschied!
lich detailliert, sondern auch verschieden bindend, wie die folgenden Beispiele zeigen. 
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Das Kapitel 5.8 ÇRŽdaction Žpic•neÈ der Directives et r•gles ˆ usage interne de lÕƒtat (DRUIDE), 
welche der Kanton Waadt 2005 erlassen hat, regelt die Anwendung in der Verwaltungssprache 
relativ umfassend: 

La directive sÕapplique ˆ toute la correspondance et ˆ tous les documents publiŽs par lÕƒtat, les 
services, Žtablissements ou institutions dŽpendant de lÕƒtat, quel que soit le support utilisŽ. Il 
sÕagit notamment des textes suivants: courriers officiels, circulaires, formulaires, annonces, af!
fiches, programmes, brochures, journaux internes, La Gazette. Journal de la fonction publique. 
Cette liste est de nature indicative et non exhaustive. (2. Champ dÕapplication) 

In Bezug auf Gesetzestexte bleiben dieselben Richtlinien jedoch unverbindlich: 

Dans la mesure du possible, les textes lŽgislatifs seront rŽdigŽs de mani•re Žpic•ne, en sÕappuyant 
sur les outils de rŽdaction prŽsentŽs par le Bureau de lÕŽgalitŽ (www.egalite.vd.ch; 4. R•gles ap!
plicables aux textes lŽgislatifs) 

Anders sieht die Ausgangslage im Kanton Bern aus, wo die bereits 1992 aufgestellte Richtlinie 
der Redaktionskommission betreffend die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der 
Gesetzessprache/Directives de la Commission de rŽdaction concernant une formulation des ac!
tes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes die Umsetzung des Postulats in Erlassen klar einfor!
dert: 

1. Erlasse sind von Grund auf so zu gestalten, dass sie in inhaltlicher, systematischer und 
 sprachlicher Hinsicht der Gleichberechtigung von Frau und Mann Rechnung tragen. 
1. Les actes lŽgislatifs doivent •tre con•us de mani•re ˆ respecter, du point de vue du fond, de 

la systŽmatique et de la langue, le principe de lÕŽgalitŽ des sexes. 

Der Text gibt ferner klare Regeln bekannt, wie dies zu erfolgen hat (vgl. PortrŠt des Kantons 
Bern, Anhang I). 

Auch fŸr die Verwaltungssprache gibt es im Kanton Bern im Prinzip eine klare Bestimmung. So 
legt die Richtlinie zur Gleichstellung von Frau und Mann in der Personalpolitik des Kantons Bern 
(Gleichstellungsrichtlinie)/Directives sur lÕintŽgration de la perspective de lÕŽgalitŽ dans la poli!
tique du personnel du canton de Berne (Directives sur lÕŽgalitŽ) von 2004 fest: 

Die Kommunikation der Verwaltung richtet sich gleichwertig an Frauen und MŠnner. Mitarbeite!
rinnen und Mitarbeiter verwenden in allen Textsorten geschlechtergerechte Formulierungen. 
(Kommunikation, Kapitel 2.6.1) 

Anders als fŸr die Gesetzessprache, fŸr die eine eigene Richtlinie zum Thema geschlechterge!
rechte Sprache existiert, ist die Einforderung des Postulats hier jedoch in eine Richtlinie zur Per!
sonalpolitik integriert, die mehrere Gleichstellungsthemen behandelt und deren Ziel es ist, die 
Verwirklichung der tatsŠchlichen Gleichstellung von Frau und Mann beim Arbeitgeber Kanton 
Bern zu erreichen (vgl. GrundsŠtze, Kapitel 1.1). Die Richtlinie erwŠhnt nicht, anhand welcher 
sprachlicher Strategien die Umsetzung geschehen soll und schlŠgt auch keine Hilfsmittel (z. B. 
Leitfaden) vor, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurate ziehen kšnnten. 

Die folgende Auflistung (Tabelle 15) der in den Kantons! und Bundesbehšrden vorhandenen 
Dokumente zeigt zudem eine gewisse Bandbreite an Textsorten, deren rechtlicher Status natŸr!
lich ganz unterschiedlich ist: Es handelt sich zumeist um Weisungen, Richtlinien und Regle!
mente, selten um Gesetze. Die †bersicht verdeutlicht auch, dass die meisten Dokumente in den 
90er!Jahren und zu Beginn des neuen Jahrhunderts publiziert worden sind. Die jŸngsten Doku!
mente behandeln die Gesetzessprache (Kantone Freiburg, Genf und GraubŸnden), wobei sie 
jeweils Šltere Dokumente ablšsen oder sich auf diese beziehen. Im Bereich der Verwaltungsspra!
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che ist das Sprachengesetz des Bundes (2010) das bis dato neuste Dokument. Es ist der einzige 
Gesetzestext, in welchem geschlechtergerechte Verwaltungssprache behandelt wird. 

Die Tabelle listet fŸr die zweisprachigen Kantone Bern, Wallis und Freiburg jeweils nur eine 
Sprachversion auf. Es gibt aber stets auch eine Fassung in der anderen Kantonssprache. Das 
Sprachengesetz des Bundes sowie dessen Verordnung existieren ebenfalls in mehreren Sprach!
versionen, nŠmlich in allen vier Landessprachen. 

Die Recommandations concernant lÕŽgalitŽ linguistique entre femmes et hommes des Kantons 
Freiburg werden hier der Gruppe der regulativen Dokumente zugewiesen, obwohl sie aufgrund 
des Titels den empfehlenden zugeteilt werden mŸssten. Sie sind punkto Verbindlichkeit ein inte!
ressanter Fall, auf den weiter unten genauer eingegangen wird. 

Kanton/ 
Bund 

Gesetzessprache Verwaltungssprache 

BUND 1993 
Bundessratsbeschluss Ÿber die Gleichbe!
handlung von Mann und Frau in der Geset!
zes! und Verwaltungssprache. 

1993 
Bundesratsbeschluss Ÿber die Gleichbe!
handlung von Mann und Frau in der Geset!
zes! und Verwaltungssprache. 
2003 
Istruzioni della Cancelleria federale per la 
redazione die testi ufficiali in italiano. 
2008 
Schreibweisungen. Weisungen der Bundes!
kanzlei zur Schreibung und zu Formulierun!
gen in den deutschsprachigen amtlichen 
Texten des Bundes. 
2010 
Bundesgesetz Ÿber die Landessprachen und 
die VerstŠndigung zwischen den Sprachge!
meinschaften (Sprachengesetz, SpG) vom 5. 
Oktober 2007 (SR 441.1). 
Verordnung Ÿber die Landessprache und die 
VerstŠndigung zwischen den Sprachgemein!
schaften (SpV) vom 4. Juni 2010 (SR 441.11). 

BE 1992 
Richtlinien der Redaktionskommission betref!
fend die sprachliche Gleichbehandlung der 
Geschlechter in der Gesetzessprache. 

2004 
Richtlinien zur Gleichstellung von Frau und 
Mann in der Personalpolitik des Kantons 
Bern (Gleichstellungsrichtlinien). 

BS 1989 
Richtlinien des Regierungsrates des Kantons 
Basel!Stadt Ÿber die formelle Gesetzestechnik 
und die Geschlechtsneutrale Gesetzessprache. 

 

FR 1998 
Recommandations concernant lÕŽgalitŽ lin!
guistique entre femmes et hommes. 
1998 
ƒgalitŽ linguistique entre femmes et hommes. 
Liste des noms de profession, titre, fonction 
ou grade. 
2003 
Directive technique du Conseil dÕƒtat concer!
nant la formulation non sexiste (D3). 
2005 
R•glement sur lÕŽlaboration des actes lŽgisla!
tifs (REAL). 
2012 
Directives de technique lŽgislative. Guide  

1998 
Recommandations concernant lÕŽgalitŽ lin!
guistique entre femmes et hommes. 
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abrŽgŽ des principes de rŽdaction. 
2015 
Directives de techniques lŽgislative. Guide de 
rŽdaction. 

GE 1987 
Loi sur la forme, la publication et la promulga!
tion des actes officiels (LFPP), (B 2 05). 
1988 
R•glement relatif ˆ lÕusage de la forme fŽmi!
nine des noms de mŽtier, de fonction, de 
grade ou de titre dans les actes officiels. 
2012 
Directives de rŽdaction lŽgislative. 

 

GR 1993 
Richtlinien fŸr die Gesetzgebung. 
2010 
Richtlinien fŸr die Rechtsetzung. 

2002 
Geschlechtergerechte Sprache in der kanto!
nalen Verwaltung. 

TI  2001/2004 
Tecniche per la redazione di atti ufficiali. 

VD  2005 
DRUIDE. Directives et r•gles ˆ usage interne 
de lÕƒtat (5.8: RŽdaction Žpic•ne).  

VS 2005 
Gesetzestechnische Richtlinien. 

 

ZH 2005 
Richtlinien der Rechtsetzung. 

1996 
Richtlinien zur sprachlichen Gleichberechti!
gung von Frau und Mann. 

Tabelle 15 Ð Regulative Dokumente zur Gesetzes! und Verwaltungssprache 

In den Kantonen Waadt und Tessin gibt es kein regulatives Dokument, welches die geschlech!
tergerechte Textproduktion in der Gesetzessprache thematisiert. Dies wird in beiden Kantonen 
als Defizit wahrgenommen. In der Interviewpassage, welche sich auf den Kanton Tessin bezieht, 
wird jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass diese Umsetzung im Falle des Italienischen aus 
sprachimmanenten GrŸnden schwierig zu bewerkstelligen sei: 

PA/R Un altro problema grosso invece sono le leggi e i regolamenti. L“ non abbiamo una Ð non 
abbiamo regole su questo. Ecco, non abbiamo Ð anche perchŽ • difficile con lÕitaliano. In ita!
liano non • facile. (Gleichstellung & Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Wie schon erwŠhnt, ist neben anderen Aspekten die Detailliertheit der einzelnen Dokumente 
Šusserst unterschiedlich. WŠhrend einige Texte das Personal lediglich zur grundsŠtzlichen Einhal!
tung des Postulats der geschlechtergerechten Textproduktion anhalten (allen voran das Spra!
chengesetz des Bundes und die zugehšrige Verordnung), ohne speziell auf die Umsetzung ein!
zugehen, prŠsentieren andere mehrere mšgliche Strategien, mit denen dies geschehen kann 
oder soll. Dies ist beispielsweise in den Richtlinien des Regierungsrates des Kantons Basel!Stadt 
Ÿber die formelle Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Gesetzessprache vom 28. Sep!
tember 1982 der Fall. Hier wird zudem einigen Formulierungen ein klarer Vorrang gegenŸber 
anderen zugewiesen: 

1. Oberbegriffe, die geschlechtsneutral und grammatikalisch neutral sind (das Mitglied), sind 
Oberbegriffen, die lediglich geschlechtsneutral sind (der Mensch, die Person) vorzuziehen. 

2. Oberbegriffe (Grossratsmitglieder) sind der Verwendung des mŠnnlichen und weiblichen 
Begriffes (GrossrŠte und GrossrŠtinnen) vorzuziehen. (Abschnitt C zur sprachlichen Gleich!
behandlung, Hervorhebungen im Original) 
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Im Gegensatz dazu sind etwa die 2005 erlassenen Directives sur lÕŽlaboration de la lŽgislation / 
Gesetzestechnische Richtlinien des Kantons Wallis bedeutend offener formuliert, nicht zuletzt 
auch, da sie die Umsetzung lediglich empfehlen und nicht explizit einfordern: 

Les textes lŽgaux constituent lÕun des ŽlŽments qui permettent de rŽaliser le mandat constitution!
nel de pourvoir ˆ lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes: il est d•s lors recommandŽ de conce!
voir les documents de mani•re ˆ respecter lÕŽgalitŽ entre les sexes en appliquant les r•gles dŽga!
gŽes par la ConfŽrence des dŽlŽguŽ!e!s ˆ lÕŽgalitŽ, telles que: fŽminisation des noms, emploi dÕex!
pressions gŽnŽriques ou de pluriels, usage du trait dÕunion et dÕexpressions recommandŽes, etc. 
(III. Principes, 2. RŽdaction Žpic•ne) 

Punkto Verbindlichkeit stellt dieses regulative Dokument folglich einen Spezialfall dar (vgl. weiter 
unten: Status und Verbindlichkeit). 

Am anderen Ende der Detailliertheits!Skala siedeln sich schliesslich Dokumente an, welche den 
Gebrauch bzw. das Anwendungsverbot bestimmter Formen oder Schreibungen explizit regeln. 
Zwar stellen auch die 1996 im Kanton ZŸrich erlassenen Richtlinien zur sprachlichen Gleichbe!
handlung von Frau und Mann zunŠchst verschiedene Mšglichkeiten vor (Paarformen, ge!
schlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte AusdrŸcke sowie Umformulierungen; Art. 2 Verwirk!
lichung der sprachlichen Gleichbehandlung) und weisen darauf hin, dass diese untereinander 
kombiniert werden kšnnen (kreative Lšsung, Art. 3). DarŸber hinaus legen sie aber auch fest, 
dass die Legaldefinition nicht verwendet werden darf (Art. 5) und welche Regeln bei der Schrei!
bung von Kurzformen befolgt werden mŸssen (Art. 6) Ð wobei sie dies nicht als Gebot formu!
lieren, sondern als Tatsache prŠsentieren: 

Legaldefinitionen, die erklŠren, dass sich ausschliesslich maskuline oder ausschliesslich feminine 
Personenbezeichnungen sowohl auf Frauen als auch auf MŠnner beziehen, werden in den Texten 
der kantonalen Verwaltung nicht verwendet. (Art. 5) 

[É] FŸr die Kurzform wird die Schreibung mit SchrŠgstrich unter Beachtung folgender Regeln 
verwendet: 
a) Weglassen [sic] des SchrŠgstrichs muss ein korrektes Wort bleiben. 
b) Nach Weglassen der Endung /in oder /innen muss ein korrektes Wort bleiben. (Art. 6) 

Handhabung 

Hinsichtlich der Existenz der regulativen Dokumente in den betreffenden Kantonen und beim 
Bund zeigen sich alle Befragten gut informiert . Inwiefern dies darauf zurŸckzufŸhren ist, dass sie 
sich auf die Befragung vorbereitet haben, kann auf der Basis der GesprŠchsverlŠufe nicht festge!
stellt werden. Jedenfalls nehmen alle interviewten Personen auf die Dokumente Bezug; einige 
haben die Texte zum Interviewtermin gleich mitgebracht. 

Alle Interviewten sagen aus, die GrundsŠtze, welche in den einzelnen Texten formuliert sind, bei 
der Textproduktion anzuwenden. Sie weisen jedoch darauf hin, dass dies nicht von allen Verwal!
tungsangestellten so gehalten werde. 

Einige erklŠren, sie hŠtten die Dokumente schon lŠngere Zeit nicht zur Hand genommen, da 
ihnen die GrundsŠtze sowie die Hauptgebote und !verbote bekannt seien: 

GL Ich ziehe es NICHT zurate. Ich weiss zum Beispiel, dass man nicht [es folgt ein Beispiel eines 
Verbots]. Und sonst muss ich sagen, habe ich das damals einmal durchgelesen und gefun!
den: macht Sinn, beziehe mich aber jetzt nicht mehr darauf. (Gleichstellung, einsprachiger 
Kanton) 

I Das ist aber ein Dokument, auf das man sich noch bezieht irgendwie oder ist das jetzt ein!
fach in der Schublade? 



 90 

R Das ist irgendwann einmal beschlossen worden. [É] Und die, die es betrifft, die wissen, es 
gibt so etwas, irgendwie im Hinterkopf wissen sie das. Aber wie schon gesagt, ich glaube, 
unterdessen ist das wirklich so Allgemeingut, dass man sich an diese Regeln halten soll. Und 
wenn es jemand NICHT weiss, wie man sich dran halten soll, dann schaut er halt nach oder 
fragt andere. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Dennoch beziehen sich fast alle Interviewten bei der Frage, welche Formulierungen oder Schrei!
bungen sie in ihren Texten anwenden (vgl. 3.4.3 Einzelformen) auf die regulativen Dokumente 
ihres Kantons. So zum Beispiel auch die folgenden beiden Personen. Bei der Beurteilung ver!
schiedener Varianten zur Wiedergabe der Personenbezeichnung ÇTeilnehmerÈ stellen sie fest: 

R  [Variante A (generisches Maskulinum): Teilnehmer] ist sowieso falsch, geht gar nicht wegen 
der Richtlinien. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

R Also DAS ((zeigt mit dem Finger auf die Variante J (Teilnehmer mit Fussnote/Legaldefinition)) 
ist wirklich verboten! [É ] Das J ist wirklich eigentlich verboten. (Redaktion, einsprachiger 
Kanton) 

In Situationen, in denen geschlechtergerechter Sprachgebrauch erklŠrt oder gerechtfertigt wer!
den muss, werden die regulativen Dokumente somit als Referenzen herangezogen. Die in den 
Texten aufgefŸhrten Vorgaben werden zudem von den Befragten weitestgehend gutgeheissen. 
†ber abweichendes Verhalten wird in den Interviews kaum berichtet. Als Beispiel sei hier jedoch 
die Handhabung einer Befragten aus dem Gleichstellungsbereich genannt. Sie gibt an, in den 
franzšsischsprachigen Texten ihres BŸros bei Formulierungen mit der so genannten reprise pro!
nominale beide Pronomina zu gebrauchen (Çles collaborateurs et les collaboratrices, ils et 
elles É È), obwohl das regulative Dokument die Verwendung lediglich der maskulinen Form 
vorgibt (Çles collaborateurs et les collaboratrices, ils É È). Wenn sie Texte anderer 
Verwaltungsstellen korrigiere, wŸrde sie jedoch die kantonale Vorgabe umsetzen. 

Status und Verbindlichkeit 

Es ist bereits klar geworden, dass sich in den hier als regulativ qualifizierten Dokumenten ein 
breites Spektrum an ModalitŠtsformeln findet: Das Postulat wird mit unterschiedlichen sprachli!
chen Mitteln und Formulierungen eingefordert, was mehr oder weniger grossen Interpretations!
spielraum bei der Umsetzung zur Folge hat. Teilweise werden EinschrŠnkungen formuliert 
und/oder die Umsetzung wird an Bedingungen geknŸpft: Im Bereich der Gesetzessprache gilt 
das Postulat zum Beispiel in der Regel nur fŸr neue Gesetze und Totalrevisionen, nicht aber fŸr 
Teilrevisionen. In einigen Dokumenten wird darauf hingewiesen, dass die Texte gleichzeitig an!
dere Maximen erfŸllen mŸssen (VerstŠndlichkeit, Lesbarkeit, Rechtssicherheit; vgl. dazu Kapitel 
3.5 zur TextqualitŠt). 

Zur Illustration hier einige chronologisch geordnete Passagen aus Richtlinien zur Gesetzesspra!
che (Hervorhebungen der Autorin): 

Neue Erlasse und totalrevidierte Erlasse, die fŸr MŠnner und Frauen in gleicher Weise gelten, sind 
so zu fassen, dass die Geschlechter auch sprachlich gleich behandelt werden. Dabei sind folgende 
GrundsŠtze zu beachten [É] . (Richtlinien des Regierungsrates des Kantons Basel!Stadt Ÿber die 
formelle Gesetzestechnik und die Geschlechtsneutrale Gesetzessprache, Kanton Basel!Stadt, 
1998) 

Sofern sich eine Norm nicht ausdru"cklich an Personen weiblichen oder mŠnnlichen Geschlechts 

richtet, sind die Geschlechter in Erlassen sprachlich gleich zu behandeln. Indessen sind folgende 
Ausnahmen und EinschrŠnkungen zu beachten [É] . (Richtlinien der Rechtsetzung (vom 21. De!
zember 2005), Kanton ZŸrich, 2005) 
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Das Postulat der sprachlichen Gleichbehandlung ist in der Gesetzessprache ungleich schwieriger 
umzusetzen als in der Verwaltungssprache, weil es in einem SpannungsverhŠltnis steht zu den fŸr 
den Gesetzgebungsbereich wichtigen Prinzipien der VerstŠndlichkeit, der Rechtssicherheit und 
der Rechtssprachlichkeit. Die Umsetzung des an sich unbestrittenen Postulates hat deshalb diffe!
renziert, nach folgenden GrundsŠtzen zu erfolgen. (Richtlinien fŸr die Rechtsetzung, Kanton 
GraubŸnden, 2010) 

In einigen Texten wird zudem klargestellt, dass die Umsetzung des Postulats mit der Sprache als 
solcher vereinbar sein mŸsse oder aus sprachlichen GrŸnden nicht fŸr alle Sprachen gilt. Wel!
ches die sprachlichen GrŸnde sind, die geschlechtergerechtes Formulieren verunmšglichen, wird 
nicht ausgefŸhrt:  

1. Bei Amts!, Funktion! und Berufsbezeichnungen sowie in Texten der Verwaltung, die sich nicht 
an Einzelpersonen richten (Berichte, Informationsschriften usw.), werden die GrundsŠtze der 
sprachlichen Gleichbehandlung mit RŸcksicht auf die zur VerfŸgung stehenden Sprachmittel in 
allen drei Amtssprachen umgesetzt. [É]  

3. Neue Erlasse werden im Deutschen von der Bundesverwaltung nach den GrundsŠtzen der 
sprachlichen Gleichbehandlung vorbereitet. [Anmerkung: nicht aber im Franzšsischen und Italie!
nischen.] (Bundesratsbeschluss Ÿber die Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Gesetzes! 
und Verwaltungssprache, 1993) 

Die GrundsŠtze der sprachlichen Gleichbehandlung gelten aus sprachlichen GrŸnden nur im 
Deutschen [É] [Anmerkung: nicht aber im RŠtoromanischen und Italienischen.] (Richtlinien fŸr 
die Rechtsetzung, Kanton GraubŸnden, 2010) 

Schliesslich gibt es auch den Fall, dass die Umsetzung lediglich empfohlen wird (vgl. das Zitat 
weiter oben aus den Directives sur lÕŽlaboration de la lŽgislation / Gesetzestechnische Richtlinien 
des Kantons Wallis, 2005). 

Ziel der Interviews war es nun auch, zu erfahren, wie die Befragten selbst den Status der einzel!
nen Dokumente beurteilen und ihre Verbindlichkeit einschŠtzen. FŸr den Bereich der Gesetzes!
sprache zeigt sich (mit Ausnahme des Kantons Genf, vgl. unten) ein relativ einheitliches Bild: Die 
Befragten nennen die entsprechenden Richtlinien als verbindliche Dokumente. Sie geben an, 
diese seien den Verfasserinnen und Verfassern von Erlassen etc. bekannt und Gesetzestexte 
wŸrden nach den dort beschriebenen GrundsŠtzen und Regeln verfasst. 

Im Kanton Wallis weist die befragte Person des GleichstellungsbŸros darauf hin, dass die ent!
sprechende Richtlinie lediglich empfehle, das Postulat umzusetzen. Die Interviewten aus den Be!
reichen Redaktion und †bersetzung (von denen jedoch niemand direkt fŸr die Gesetzesredak!
tion verantwortlich ist) befŸrworten die Umsetzung und geben an, das Postulat werde in ihrem 
Kanton auch umgesetzt. Dies geschehe gemŠss Richtlinie mithilfe der Fussnote (Legaldefinition). 
Allerdings wird die Legaldefinition in den Gesetzestechnischen Richtlinien (2005) des Kantons 
Wallis gerade nicht empfohlen. Eine andere Richtlinie gibt es in diesem Kanton nicht. 

Im Kanton Freiburg existieren mehrere regulative Dokumente (vgl. PortrŠt des Kantons im An!
hang). Das Šlteste stammt aus dem Jahre 1998 und trŠgt den Titel Recommandations concer!
nant lÕŽgalitŽ lingusitique entre femmes et hommes. Es wurde von der Staatskanzlei und dem 
Amt fŸr Gesetzgebung erarbeitet und vom Staatsrat genehmigt. Der Text enthŠlt detaillierte 
Empfehlungen zur Umsetzung des Postulats, sowohl fŸr die Gesetzes! wie auch fŸr die Verwal!
tungssprache. Die 2003 erlassene Directive technique du Conseil dÕƒtat concernant la formula!
tion non sexiste bezieht sich darauf. Letztere ist zwar aufgrund ihres Status verbindlich (es han!
delt sich um eine Weisung des Staastrates), ihre Formulierungen bleiben jedoch empfehlend:  
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Es wird empfohlen, den Grundsatz der sprachlichen Gleichbehandlung in der Gesetzessprache 
auf allen Stufen zu verwirklichen: EntwŸrfe zu Gesetzen, Dekreten, Reglementen und Verord!
nungen. (Ziffer 01, Hervorhebung im Original) 

Auch wenn die TonalitŠt beider Dokumente wenig verpflichtend ist, werden sie gemŠss den drei 
Befragten aus dem Redaktions! und Gleichstellungsbereich im Kanton Freiburg innerhalb der 
Verwaltung ernst genommen und von vielen Angestellten inhaltlich befolgt: Eine Befragte be!
zeichnet die ÇRecommandations/EmpfehlungenÈ gar als Çziemlich offiziellÈ; jedenfalls besŠssen 
sie in der Wahrnehmung vieler VerwaltungsmitarbeiterInnen diesen Status. Hinsichtlich Rechts!
verbindlichkeit erklŠrt die Befragte aber auch, dass selbst die ÇDirectives/WeisungenÈ keinen ab!
schliessenden Grad der Verpflichtung aufweisen wŸrden: 

ƒG Et en gŽnŽral, pour ce qui est dans la loi, cÕest comme des recommandations. [Recomman!
dations concernant lÕŽgalitŽ linguistique entre femmes et hommes, 1998]. Alors cÕest quand 
m•me des recommandations qui sont assez officiellesÉ  

I  ASSez officielles? Ah, cÕest intŽressant, parce quÕest!ce que ce sont des directives ou bien 
des recommandations? 

ƒG  ‚a s Õappelle recommandations. Et je dois dire, de mani•re lŽgale, m•me les directives, ce 
nÕest pas une base lŽgale suffisante pour OBliger les gens. Des directives cÕest: ÇOn souhai!
terait que vous fassiez comme •a. On vous propose de faire comme •aÈ. De mani•re pure!
ment lŽgale, pour avoir une base lŽgale qui oblige, il faudrait une loi ou une ordonnance, •a, 
cÕest certain. Pour les gens qui ne sont pas juristes et qui appliquent •a, des recommanda!
tions, cÕest quand m•me quelque chose dÕassez sŽrieux quÕil faut prendre PAS ˆ la lŽg•re. 
(ƒgalitŽ, canton bilingue) 

Im Kanton Waadt ist die Situation quasi umgekehrt. Hier existiert zwar eine StaatsrŠtliche Wei!
sung (DRUIDE. Directives et r•gles ˆ usage interne de lÕƒtat (5.8: RŽdaction Žpic•ne), 2005), 
diese wird vom Personal aber eher als Empfehlung wahrgenommen: 

I  CÕest une directive, nÕest!ce pas? 
R  Oui, cÕest une directive du Conseil dÕƒtat. 
I  Quelle est la valeur dÕune directive? 
R Alors, CETTE directive est censŽe Žvidemment •tre appliquŽe, mais cÕest une directive 

INterne et il nÕy a pas eu de, il nÕy a pas un dispositif de suivi, de veille sur cette directive. 
(RŽdaction, canton monolingue) 

Die befragte Person fŸhrt dies unter anderem auf das Fehlen einer Instanz zurŸck, welche fŸr die 
verwaltungsinterne Einhaltung der Weisung zustŠndig wŠre (Çun dispositif de suiviÈ, Çun peu le 
gardien de ces r•glesÈ): 

R Je dis que cÕest une recommandation. ThŽoriquement cÕest formel, thŽoriquement on devrait 
suivre •a ˆ la lettre, MAIS comme il nÕy a pas un dispositif de suivi avec un contr™le Ð vous 
voyez, en 2007, on fait un premier examen pour voir o• on est, comment •a Žvolue Ð donc: 
une directive qui nÕest pas accompagnŽe dÕun minimum de dispositif de suivi est per•ue 
comme une recommandation. (RŽdaction, canton monolingue) 

Auch im Kanton ZŸrich weist die befragte Person aus dem Redaktionsbereich darauf hin, dass 
eine Richtlinie allein eigentlich nicht genŸgt, um die Umsetzung zu garantieren: 

R Wir haben schon diese Richtlinien, aber die Frage ist dann nachher, kann man es dann auch 
noch durchsetzen? Weil es eben keine Instanz gibt, die das letztlich Ÿberwacht. Sondern es 
wird dann einfach zwischendrin mal angeschaut und dann gibt es vielleicht mal einen Hin!
weis. [É]  

R Ja, also wissen Sie, [É] unsere Verwaltung ist ziemlich dezentral. Und ((zšgert)) die MACHT, 
wenn Sie so wollen, von der Direktion ist relativ stark. Also, wenn jetzt irgendeine Direktion 
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Šhm bei ihren internen Sachen das nicht macht, dann hat eigentlich niemand eine grosse 
Chance, das dort durchzusetzen. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Obschon deutlich wird, dass die regulativen Dokumente im Grunde nicht ausreichend verpflich!
tend wirken, um die Umsetzung verbindlich zu machen und auch keine Monitoringinstanz in 
den Verwaltungen vorhanden ist, wird eine Kontrolle in diesem Bereich von den wenigsten Be!
fragten gewŸnscht oder gar gefordert (vgl. 3.2.3). Und selbst wenn es eine solche Kontroll!
instanz gŠbe, wŠre es Ð so eine befragte Person des Terminologiedienstes der Bundeskanzlei Ð 
Šusserst fraglich, ob der Vollzug Ÿberhaupt stattfinden wŸrde: 

I  WŸrde es anders sein, wenn diese NormativitŠt strafbewehrt [wŠre]? Das heisst, du kšnntest 
jemanden bestrafen, wenn er nicht eine Doppelform verwendet. In der Schweiz geht das ja 
bekanntlich NICHT. Bei Parkbussen geht es. Es ist in Kanada zum Beispiel der Fall, also in 
MontrŽal und so weiter, in QuŽbec. WŠre es [É] eine sinnvolle Lšsung? Ich meine als 
Sprachpolizei? 

T  [É] I ch denke, gerade im Sprachbereich wŸrde es wahrscheinlich, auch wenn man jetzt eine 
Sprachpolizei hŠtte, denke ich, die Frage des Vollzugs Ð Also WIRD dann wirklich angezeigt? 
[É] Das hat man ja in vielen Bereichen, wo man eigentlich sagt, ja man hat eine RElativ all!
gemein akzeptierte soziale Norm und hat vielleicht sogar die Mšglichkeit, Bussen auszuspre!
chen, aber werden diese dann auch wirklich ausgesprochen? Das ist dann immer so die 
Frage. (Terminologie, Bund) 

Die interviewte Person erlŠutert zudem, dass es in der Schweiz generell kein Thema sei, die Ver!

wendung von Sprache zu reglementieren und dass auch den Sprachdiensten der Bundeskanzlei 
keine solche normgebende Funktion zukomme: 

T  Auch wenn wir die Zentralen Sprachdienste von der Bundeskanzlei sind, uns kommt KEIN 
normatives Mandat zu. Und in der Schweiz generell gibt es ja KEIne, es gibt weder eine 
staatliche noch eine halbstaatliche noch eine private Stelle IN der Schweiz selber, die einen 
normativen Anspruch bezŸglich Sprachfragen beanspruchen kšnnte. FŸrs Deutsche schauen 
wir zum Duden, fŸrs Franzšsische allenfalls, was die AcadŽmie [fran•aise] sagt, im Italieni!
schen gibt es auch Referenzpunkte, aber in der Schweiz selberÉ  (Terminologie, Bund) 

Hinsichtlich Status und Verbindlichkeit der regulativen Dokumente ist schliesslich der Kanton 
Genf zu erwŠhnen, da er fŸr die Gesetzessprache Ÿber eine besonders ungŸnstige Ausgangs!
lage verfŸgt: Hier wird geschlechtergerechte Textproduktion in drei regulativen Dokumenten 
thematisiert, die sich hinsichtlich ihrer Rechtsverbindlichkeit unterscheiden und darŸber hinaus 
bezŸglich der Umsetzung widersprechen (vgl. auch das PortrŠt des Kantons Genf im Anhang I): 
WŠhrend das 1987 geŠnderte Publikationsgesetz das generische Maskulinum legitimiert und als 
Norm vorgibt, fordert das ein Jahr spŠter erschienene R•glement relatif ˆ lÕusage de la forme fŽ!
minine des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels (1988) den 
simultanen Gebrauch der femininen und der maskulinen Form von Funktions! und Berufsbe!
zeichnungen. Die Directives de rŽdaction lŽgislatives von 2012 erklŠren schliesslich beide Vor!
gehensweisen als legitime Optionen. Die Folge dieser widersprŸchlichen Grundlagen ist eine un!
einheitliche Praxis in der Gesetzessprache. Zwar sind gemŠss der interviewten Person aus dem 
Genfer Redaktionsbereich die meisten Gesetze weiterhin im generischen Maskulinum (so wie es 
das Publikationsgesetz vorsieht), die Gesetzesredaktion hat sich jedoch in jŸngster Zeit verŠn!
dert. Die Befragte weist darauf hin, dass die neue Kantonsverfassung (2012) geschlechterge!
recht formuliert ist und das Schulgesetz (Loi sur lÕinstruction publique), welches 2014 zuletzt 
geŠndert wurde, bezŸglich geschlechteregerechter Formulierungen heterogen ist:  
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R Et en fait, les seules lois Ð parce que finalement, on a respectŽ plus ou moins la loi [Loi sur la 
forme, la publication et la promulgation des actes officiels, 1987], o• tout est au masculin Ð 
apparemment la Constitution, •a, cÕest particulier Ð mais le reste nÕa rien changŽ, sauf, il y a 
les lois du DŽpartement de lÕinstruction publique, o• lˆ ils ont l Õair dÕavoir une volontŽ tout 
dÕun coup de mettre pas mal de choses au fŽminin sans pour autant que ce soit tr•s sys!
tŽmatique. Ce qui fait quÕau sein dÕune m•me loi, vous pouvez de temps en temps trouver 
des articles o• cÕest Žcrit Çle maitre, la maitresseÈ, mais par exemple le titre de la loi, cÕest 
Žcrit Çle maitreÈ. Donc EUX, ils ont voulu faire •a et euh Ð ma foi, •a a passŽ comme •a. 
Donc •a fait quÕau sein de la lŽgislation genevoise, cÕest pas totalement unifiŽ. (RŽdaction, 
canton monolingue) 

Im Sinne einer einheitlichen Praxis mŸsste man folglich das dem Reglement und der Direktive 
Ÿbergeordnete Publikationsgesetz Šndern, was allerdings sehr aufwŠndig wŠre: 

R  Disons, si on voulait tout fŽminiser, il faudrait dŽjˆ modifier cet article 20A [Loi sur la forme, 
la publication et la promulgation des actes officiels, 1987] et puis apr•s, il faudrait fixer les 
r•gles, ˆ savoir comment on va rŽdiger: est!ce quÕon met des tirets, des barres obliques, des 
parenth•ses et puis •a implique un Žnorme travail. (RŽdaction, canton monolingue) 

Abschliessend lŠsst sich festhalten, dass es zwar in allen Kantonen sowie fŸr den Bund regulative 
Dokumente zum Thema geschlechtergerechter Sprachgebrauch gibt. Die Umsetzung des darin 
zumeist geforderten Postulats beruht jedoch hŠufig weniger auf deren rechtlichem Status, son!
dern auf der Art und Weise, wie ihre Verbindlichkeit von den Angestellten wahrgenommen 
wird. Dieser Umstand kann als einer der GrŸnde identifiziert werden, weshalb die Umsetzung 
innerhalb der einzelnen Verwaltungen eher systematisch oder unsystematisch verlŠuft (vgl. Kapi!
tel 3.4.4 Umsetzungsstile) und die Texte punkto geschlechtergerechte Formulierungen in einigen 
Verwaltungen heterogener als in anderen ausfallen. 

3.3.2! Empfehlende Dokumente (LeitfŠden, MerkblŠtter etc.) 

Die Liste empfehlender Literatur zur Anwendung geschlechtergerechter Sprache in šffentlichen 
und privaten Institutionen ist nach 1990 kontinuierlich lŠnger geworden: Inzwischen besitzt 
praktisch jede (Fach!)Hochschule und UniversitŠt einen eigenen Leitfaden, aber auch zahlreiche 
Stadtverwaltungen, VerbŠnde, Firmen und weitere Institutionen haben fŸr ihr Personal/ihre Mit!
glieder Anwendungshilfen oder ÇTipps und TricksÈ bereitgestellt und in Form von Ratgebern 
publiziert63. Auch fŸr die im vorliegenden Bericht beleuchteten Kantons! sowie fŸr die Bundes!
behšrden existieren Dokumente, welche der empfehlenden Literatur zugeordnet werden kšn!
nen. Im Vergleich zu den regulativen Dokumenten (vgl. 3.3.1) sind sie jedoch weniger zahlreich. 
WŠhrend die oben beschriebenen Weisungen, Reglemente etc. ausschliesslich fŸr den verwal!
tungsinternen Gebrauch konzipiert sind, richten sich die empfehlenden Dokumente hŠufig an 
ein breiteres Publikum. 

Die Abgrenzung zwischen empfehlenden und regulativen Dokumenten geschieht hier in erster 
Linie aufgrund des unterschiedlichen rechtlichen Status sowie der Verbindlichkeit, welche die 
Dokumente auf den ersten Blick besitzen: Die sogenannten empfehlenden Texte sind per se 
nicht verbindlich. Dass sie fŸr das Personal einiger Verwaltungen dennoch als Pflichtliteratur gel!
ten, wird am Ende dieses Abschnitts erklŠrt. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Einige LeitfŠden werden von verschiedenen Institutionen verwendet, zum Teil in leicht abgeŠnderter Form und auf 
die BedŸrfnisse der jeweiligen Organisationen zugeschnitten. So stŸtzt sich etwa der Leitfaden des Kantons Luzern 
(2007) auf denjenigen der Stadt Winterthur (2005) und die von der ETH publizierten 12 Grundregeln (o. D.) erschei!
nen im Bildungsbereich auch in diversen anderen LeitfŠden. 
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Tabelle 16 listet in chronologischer Reihenfolge die empfehlenden Dokumente auf, welche von 
den Verwaltungsstellen des Bundes und der untersuchten Kantone publiziert worden sind. Eini!
ge sind in Kooperation mit Einzelpersonen oder verwaltungsexternen Stellen erarbeitet und her!
ausgegeben worden. 

Jahr Bund/Kanton Titel 

1996 Bundeskanzlei, 
Sektion Deutsch 

Schweizerische Bundeskanzlei: Leitfaden zur sprachlichen Gleich!
behandlung im Deutschen. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. 

2000 Bundeskanzlei, 
Sektion Franzš!
sisch 

Chancellerie fŽdŽrale: Guide de formulation non sexiste des textes admi!
nistratifs et lŽgislatifs de la ConfŽdŽration. Berne: Chancellerie fŽdŽrale. 

2001 Kanton Genf Moreau, ThŽr•se: ƒcrire les genres. Guide romand dÕaide ˆ la rŽdaction 
administrative et lŽgislative Žpic•ne. ConfŽrence latine des dŽlŽguŽes ˆ 
lÕŽgalitŽ (Žd.). Gen•ve: ƒtat de Gen•ve. 

2005 Kanton Bern Ruf, Barbara et Katrin Hans: Geschlechtergerechte Texte und Illustrationen. 
Bern: Kantonale Fachstelle fu"r die Gleichstellung von Frauen und M%nnern 
und der Erziehungsdirektion des Kantons Bern / Textes et illustrations non 
sexistes. Berne: Bureau de lÕŽgalitŽ entre la femme et lÕhomme de la Direc!
tion de lÕinstruction publique du canton de Berne. 

2007 Kanton Waadt Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes du canton de Vaud: 
LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. Guide de rŽdaction Žpic•ne. Lausanne (2e Ždition 2008). 

2008 Kanton Basel!
Stadt 

Gleichstellungsbu"ro des Kantons Basel!Stadt: Kompetente Bewerberinnen 
und Bewerber finden. Tipps und Tricks f#r die Gleichbehandlung von 
Frauen und M%nnern in Stelleninseraten. Basel: Justizdepartement. 

2009 Bundeskanzlei, 
Sektion Deutsch 

Schweizerische Bundeskanzlei: Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden 
zum geschlechtergerechten Formulieren im Deutschen. (Schweizerische 
Bundeskanzlei, in Zusammenarbeit mit der ZŸrcher Hochschule fŸr Ange!
wandte Wissenschaften. 2., vollstŠndig Ÿberarbeitete Auflage). Bern: 
Schweizerische Bundeskanzlei. 

2009 Kanton ZŸrich Merkblatt ÇTexte formulierenÈ. Sprechen Sie Frauen und MŠnner gleicher!
massen an. Personalamt des Kantons ZŸrich. 

2012 Bundeskanzlei, 
Sektion Italie!
nisch 

Cancelleria federale: Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento 
linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione. Berna: 
Cancelleria federale. 

Tabelle 16 Ð Empfehlende Dokumente beim Bund und in den Kantonen  

Merkmale empfehlender Dokumente 

Die in der Tabelle aufgefŸhrten Dokumente unterscheiden sich in mehrerer Hinsicht. ZunŠchst 
variiert ihre Detailliertheit und LŠnge: Das zweiseitige Merkblatt ÇTexte formulierenÈ des Perso!
nalamtes des Kantons ZŸrich ist das knappste, der Leitfaden der Sektion Deutsch der Bundes!
kanzlei mit 191 Seiten das umfangreichste Dokument. Da die Dokumente ein unterschiedlich 
breit gefasstes Zielpublikum zu erreichen beabsichtigen, variiert auch ihre Reichweite. Abgese!
hen vom Merkblatt des Kantons ZŸrich sind zwar alle šffentlich zugŠnglich und im Internet ab!
rufbar. Der franzšsischsprachige und der italienischsprachige Leitfaden der Bundeskanzlei stellen 
jedoch bereits im Titel klar, fŸr welche Textbereiche sie konzipiert worden sind und dass sie sich 
folglich an die Angestellten der Bundesverwaltung richten. Obwohl fast alle anderen LeitfŠden 
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ebenfalls zunŠchst fŸr die eigenen Verwaltungen erstellt worden sind64, mšchte ihre Herausge!
berschaft gemŠss Einleitungen meist auch ein breiteres Publikum erreichen: 

Con•u dÕabord pour les besoins de lÕAdministration cantonale vaudoise, dotŽe depuis 2004 dÕune 
directive sur la rŽdaction Žgalitaire, ce guide pourra servir de rŽfŽrence dans toute situation 
dÕŽcriture [É]. Il est ainsi destinŽ ˆ un large public: des administrations aux entreprises, en pas!
sant par les associations. (LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. Guide de rŽdaction Žpic•ne, 2007. Introduction, p. 4) 

Dieser Leitfaden richtet sich wie sein VorgŠnger sowohl an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Bundesverwaltung, die deutschsprachige Texte geschlechtergerecht verfassen wollen oder 
sollen, als auch an ein breiteres Publikum in Kantonen, Gemeinden und Organisationen sowie 
generell an alle Personen, die Hilfestellungen und Tipps fŸr das geschlechtergerechte Formulieren 
wŸnsche. (Deutscher Leitfaden der Bundeskanzlei, 2009, S. 10) 

Inhaltlich findet sich in allen Dokumente eine Reihe von Elementen, die mehr oder weniger aus!
fŸhrlich behandelt werden65: Das Vorwort (in der Regel von einer Patronatsperson aus Verwal!
tung/Politik verfasst) und/oder die Einleitung legitimieren die Publikation. Dabei wird zumeist 
Ÿber Sinn und Wichtigkeit des Themas aufgeklŠrt (z. B. ÇWozu geschlechtergerecht formulie!
ren?È Deutscher Leitfaden der Bundeskanzlei, 2009, S. 12). Zudem wird hŠufig auf die Existenz 
eines Zusammenhangs zwischen Sprache, Denken und (gesellschaftlicher) RealitŠt hingewiesen. 
Im Falle des franzšsischsprachigen Leitfadens des Bundes werden diese Aspekte jedoch nicht 
speziell erwŠhnt. Vielmehr wird er als Schrift zur ErfŸllung eines politischen Auftrages und als 
Hilfestellung zur Problemlšsung prŠsentiert (2000: 7). Der italienischsprachige Leitfaden der 
Bundeskanzlei bezweckt darŸber hinaus gršssere verwaltungsinterne Einheitlichkeit bei der Um!
setzung geschlechtergerechten Sprachgebrauchs (2012: 17). 

Die einleitenden Abschnitte der Dokumente erklŠren zudem den Status der Publikationen, wel!
che als Hilfsmittel, Nachschlagewerk oder Inspirationsquelle fŸr geschlechtergerechtes Formulie!
ren und fŸr die Anwendung verschiedener Formulierungsstrategien vorgestellt werden. Da es fŸr 
die Produktion geschlechtergerechter Texte Çkeine PatentrezepteÈ gibt (vgl. Geschlechterge!
rechte Texte und Illustration, Kanton Bern 2005), wird in der Regel auch die Çkreative LšsungÈ66 
erklŠrt und erlŠutert. 

Obwohl die Dokumente zunŠchst als Sammlungen von VorschlŠgen (oder eben Empfehlungen) 
erscheinen, zeigt sich, dass gewisse Formulierungsstrategien ganz klar favorisiert und in man!
chen Publikationen als GrundsŠtze prŠsentiert werden, die es bei der geschlechtergerechten 
Textproduktion einzuhalten gilt: Es wird somit deutlich gemacht, dass das Nichtbefolgen dieser 
zumeist als Regeln bezeichneter Formulierungs! oder Schreibanweisungen zu Texten fŸhrt, die 
nicht dem entsprechen, was von der Herausgeberschaft und/oder gemŠss einem breiteren Kon!
sens unter geschlechtergerecht (bzw. Žpic•ne, non sexiste etc.) verstanden wird. Die Notwen!
digkeit der Regelbefolgung wird mit Beispielen illustriert und untermauert, welche zuweilen mit 
Gegenbeispielen kontrastiert werden. In einigen FŠllen werden diese kontrŠren Beispielkatego!
rien auch mit Handlungsanweisungen oder anderen Etiketten qualifiziert (z. B. ÇnÕŽcrivez pasÉÈ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Im Falle des Kurzleitfadens des Kantons Bern (2005) ist dies allerdings gerade umgekehrt: Er wurde ursprŸnglich fŸr 
den Bildungsbereich konzipiert, wurde dann aber auch der Kantonsverwaltung zugŠnglich gemacht. 
65 Details zu den einzelnen LeitfŠden finden sich in den PortrŠts der Kantone und des Bundes im Anhang I. 
66 Die Kombination verschiedener Formulierungsstrategien (Paarbildung, Geschlechtsneutralisation und !abstraktion, 
Umformulierung) wurde im Bericht der interdepartementalen Arbeitsgruppe des Bundes als Çkreative LšsungÈ be!
zeichnet (1991: 49). Der Begriff bzw. die damit beschriebene Methode wurde in der Folge in diversen LeitfŠden und 
regulativen Dokumente Ÿbernommen. 
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vs ÇŽcrivez plut™tÉÈ im Guide romand de formulation Žpic•ne oder ÇnichtÈ vs. ÇsondernÈ im 
Deutschen Leitfaden der Bundeskanzlei). 

Die umfangreicheren LeitfŠden geben schliesslich Anleitungen zur Anwendung geschlechterge!
rechter Sprache in verschiedenen im Verwaltungsbereich zentralen Textsorten. 

Auch wenn die hier vorgestellten LeitfŠden und MerkblŠtter in Abgrenzung zu den in Abschnitt 
3.3.1 beschriebenen regulativen Dokumenten zunŠchst als empfehlend qualifiziert worden sind 
und von der Herausgeberschaft als Çconseils de rŽdactionÈ oder ÇHilfenÈ bezeichnet werden, ist 
ihr Inhalt schlussendlich doch reichlich verpflichtender Natur. Denn in allen LeitfŠden wird deut!
lich gemacht: Wer geschlechtergerecht formulieren will (was freiwillig ist), muss sich an gewisse 
Regeln halten (die dann obligatorisch sind). 

La rŽdaction Žgalitaire, aussi dite Žpic•ne, repose sur quatre r•gles de base: [É]. (LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. 
Guide de rŽdaction Žpic•ne, 2007. Quatre r•gles de base, p. 6) 

Geschlechtergerechte Kommunikation umfasst mehr als das AnhŠngen weiblicher beziehungs!
weise mŠnnlicher Formen. Sie beginnt bereits bei der Konzeption von Texten, Illustrationen und 
Bildern. Dabei gilt es einige Grundregeln zu beachten. (Geschlechtergerechte Texte und Illustra!
tionen, 2005. Einleitung) 

Inwiefern schliesslich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Verwaltungen tatsŠch!
lich dazu verpflichtet sind, die LeitfŠden zu beherzigen, kann nicht abschliessend beantwortet 
werden. Im Falle der Bundesverwaltung ist die Verbindlichkeit der LeitfŠden fŸr die drei Amts!
sprachen Deutsch, Franzšsisch und Italienisch als gegeben zu betrachten, auch wenn diese 
Schriften nach ihrem Erscheinen von keinem Gremium als verbindlich bezeichnet und auch nicht 
bspw. als Richtlinie erlassen worden sind. Sie kšnnen jedoch als ErfŸllung der in Artikel 4 des 
Bundesratsbeschlusses von 1993 beschriebenen Forderung betrachtet werden: 

4. Die einzelnen Sprachdienste der Bundeskanzlei erarbeiten und aktualisieren jeweils fŸr die 
Sprache, fŸr die sie zustŠndig sind, Richtlinien und Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbe!
handlung der Geschlechter. (Beschluss des Bundesrates vom 7. Juni 1993) 

Gleichzeitig handelt es sich um die in Artikel 7. Abs 2 des Sprachengesetzes geforderten ÇHilfs!
mittelÈ, die zur ErfŸllung des in Abs 1 desselben Artikels fŸr gŸltig erklŠrten Postulats der ge!
schlechtergerechten Textproduktion nštig sind. 

Abschliessend kann festgestellt werden, dass sich die empfehlenden Dokumente hinsichtlich ih!
res Ÿbergeordneten Ziels mit den regulativen Texten in Einklang befinden: Beide Dokumenten!
gruppen versuchen, den geschlechtergerechten Sprachgebrauch innerhalb der Verwaltungen zu 
etablieren. Da sie in Bezug auf die Anwendung gewisse Vorgaben machen oder gar direkte An!
weisungen geben, bezwecken sie zudem, zumindest auf formaler Ebene, regulierende oder so!
gar normative Wirkung zu entfalten. 

Nutzen und Handhabung 

Aus den im Rahmen des Projekts gefŸhrten GesprŠchen geht zunŠchst hervor, dass alle Stellen, 
welche eigene LeitfŠden herausgegeben haben, diese auch benutzen. Die Befragten geben an, 
der Inhalt der entsprechenden Dokumente fliesse in ihre Textarbeit ein und sie wŸrden die Leit!
fŠden externen Personen weiterempfehlen. Kritik an den ÇeigenenÈ LeitfŠden wird nicht geŠus!
sert. 

GrundsŠtzlich werden LeitfŠden von allen Befragten als nŸtzliche Hilfsmittel betrachtet. Die In!
terviewten sagen aus, sie selbst, aber auch andere Verwaltungsangestellte wŸrden sie bei Bedarf 
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konsultieren. In diesem Zusammenhang erwŠhnen einige das Intranet ihrer Verwaltung oder 
weitere fŸr alle Angestellten zugŠngliche elektronische Sammlungen von Hilfsmitteln: Hier seien 
neben anderen Nachschlagewerken (z. B. Duden, WšrterbŸcher) auch einer oder mehrere Leit!
fŠden zum Thema geschlechtergerechte Sprache abrufbar. 

Als Nachschlagewerke bei Unsicherheiten oder fŸr ZweifelsfŠlle werden zwei der in Tabelle 16 
aufgefŸhrten Dokumenten mehrmals zitiert. Bei den Befragten, welche (auch) deutschsprachige 
Texte formulieren, ist ganz offensichtlich der Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren 
im Deutschen der Bundeskanzlei hoch im Kurs. Auch wenn vereinzelt darauf hingewiesen wird, 
dass dieses Dokument etwas sehr umfangreich geraten sei und es sich als EinfŸhrung fŸr verwal!
tungsexterne Personen nicht besonders gut eigne, scheinen es die Befragten selbst als verlŠssli!
chen Ratgeber zu nutzen. Diese Beurteilung wird dem franzšsischsprachigen Leitfaden der Bun!
deskanzlei nicht zuteil. Abgesehen von der Franzšsischen Sektion der Zentralen Sprachdienste, 
welche ihn herausgegeben hat, wird er lediglich einmal zitiert und zwar als Dokument, dessen 
LšsungsvorschlŠge fŸr das Franzšsische zu wenig weit gingen und das deshalb nicht nŸtzlich sei. 
Als Nachschlagewerk fŸr das Franzšsische verwenden und empfehlen die Befragten am hŠufigs!
ten den 2007 erschienenen Leitfaden des Kantons Waadt LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. Guide de rŽdaction 
Žpic•ne. 

Abgesehen von diesen beiden Referenzwerken sowie den in der Tabelle aufgefŸhrten Eigenpub!
likationen werden in den Interviews kaum externe LeitfŠden genannt. Eine deutschsprachige 
Gleichstellungsexpertin gibt an, gelegentlich den Leitfaden der Stadt Bern (2010) weiterzuemp!
fehlen (wobei sie, wie auch andere Befragte, darauf hinweist, dass dieser in der Presse stark kri!
tisiert worden ist) sowie den bereits mehrmals aktualisierten Leitfaden fŸr die sprachliche Gleich!
stellung der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

3.4!Umsetzung 

Dass die Umsetzung des Postulats der geschlechtergerechten Textproduktion Ÿber die ganze 
Schweiz gesehen, aber auch innerhalb der einzelnen untersuchten Verwaltungen heterogen 
ausfŠllt, ist in den letzten beiden Kapiteln bereits mehrfach angesprochen worden. Dies Ÿber!
rascht nicht: Die Faktoren, welche die Umsetzung beeinflussen, sind Šusserst zahlreich und viel!
fŠltig, ihre AusprŠgungen variieren je nach Verwaltung. Bislang wurde festgestellt, dass insbe!
sondere Unklarheiten in Bezug auf Verbindlichkeit, aber auch Geltungsbereich der regulierenden 
Dokumente mit dafŸr verantwortlich sind, ob und wie die dort prŠsentierten Regeln und Strate!
gien angewendet werden. DarŸber hinaus wurde deutlich, dass diese Anwendungsregeln fŸr die 
einzelnen Sprachen variieren und dass auch innerhalb einer Sprache unterschiedliche Strategien 
favorisiert, empfohlen oder geduldet werden. 

In diesem Kapitel werden zunŠchst zwei weitere Faktoren vorgestellt, welche sich auf die Um!
setzung des Postulats auswirken: die PersonenabhŠngigkeit (3.4.1) sowie der Faktor Sprache im 
Sinne von Sprachsystem einer Sprachgemeinschaft (3.4.2). Hier werden u. a. auch die Reaktio!
nen der GesprŠchspartnerInnen auf die kontrovers diskutierte Aussage prŠsentiert, wonach die 
Umsetzung in den romanischen Sprachen in der Schweiz durch die Anwendung im Deutschen 
bestimmt werde. Wie die praktische Umsetzung auf der Textebene konkret aussieht, wird an!
hand der Formulierungsstrategien und Schreibweisen illustriert, welche die Befragten nach eige!
nen Angaben bevorzugen (3.4.3). Schliesslich in aller KŸrze die generellen EinschŠtzungen der 
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Interviewten zu Entwicklungen und Anwendung geschlechtergerechter Sprache in ihren 
Verwaltungen zusammengefasst (3.4.4). 

3.4.1! PersonenabhŠngigkeit 

Grundvoraussetzung fŸr die Anwendung geschlechtergerechter Sprache ist natŸrlich der Wille 
zur Umsetzung. Dieser kann zwar institutionell beschlossen und in regulativen Dokumenten 
festgehalten und schliesslich den Verwaltungsangestellten vorgeschrieben oder empfohlen wer!
den. Ob und wie das Postulat verwirklicht wird, ist jedoch hochgradig personenabhŠngig. 

Zuweilen kann der Entschluss von einer Gruppe von Personen ausgehen, getragen oder realisiert 
werden, wie das folgende Beispiel zeigt. Hier wurde innerhalb eines Kontextes, der im Prinzip 
keine geschlechtergerechten Gesetzestexte vorsieht, entschieden, die neue Kantonsverfassung 
geschlechtergerecht zu formulieren (Kanton Genf, vgl. auch 3.3.1). Diese Entscheidung wurde 
kaum von einer einzigen Person getroffen bzw. umgesetzt: 

R Donc, la Constitution, disons que cÕest un nouveau texte. Il y a eu finalement une volontŽ de 
fŽminiser vraiment tous les mots possibles, quoi. Donc, •a, cÕest le seul texte qui est comme 
•a. (RŽdaction, canton monolingue) 

Betreffend Umsetzungswille von Einzelpersonen wurde bereits erwŠhnt, dass alle in den Inter!
views Befragten angeben, diesen zu besitzen, bei der Verwirklichung jedoch ganz unterschied!
lich vorgehen. Welche Aspekte ihnen dabei besonders wichtig sind und wie sie diese gewichten 
und bewerten wird in Kapitel 3.5 (TextqualitŠt) genauer beschrieben. Dass neben dem Willen 
zur Umsetzung auch weitere persšnliche Grundvoraussetzungen67 wie SensibilitŠt fŸr das Thema 
sowie Kenntnisse der sprachlichen Mšglichkeiten nštig sind, belegt diese Selbstevaluation einer 
Gleichstellungsexpertin: 

GL Also ich bin keine Sprachwissenschafterin. Ich wŸrde jetzt mal sagen, in Bezug auf die 
sprachliche Gleichbehandlung bin ich so gut oder so schlecht, wie ich sprachlich vielleicht 
grundsŠtzlich bin. Da habe ich einfach so mein Repertoire und da drin bewegt sich auch 
DIEse Fragestellung. Aber ich glaube, es hat exTREM viel mit WILLe zu tun, mit SensibilitŠt 
und die Grundregeln kennen und halt mir MŸhe geben, einen Text eben zu bearbeiten, so, 
ja. (Gleichstellung, zweisprachiger Kanton) 

Im Bereich der Berufs! und Funktionsbezeichnungen zeigt sich die Bedeutung von Einzelperso!
nen besonders deutlich. Zwar ist es heute insbesondere bei der direkten mŸndlichen oder 
schriftlichen Ansprache in allen Landessprachen Ÿblich, konkrete Einzelpersonen mit ge!
schlechtsspezifischen Bezeichnungen anzusprechen oder zu betiteln, doch wird dies nicht von 
allen bezeichneten Frauen gewŸnscht. So werden bei den Selbstbezeichnungen im Franzšsi!
schen und Italienischen individuelle Unterschiede konstatiert68. Sie werden auf unterschiedliche 
subjektive SensibilitŠten und Meinungen darŸber zurŸckgefŸhrt, ob eine Bezeichnung gleichzei!
tig fŸr MŠnner und Frauen verwendet werden kann oder ob eine geschlechtsspezifische Be!
zeichnung fŸr Frauen nštig ist.  

Zum Beispiel weist eine interviewte Person darauf hin, dass im Italienischen einige Frauen mas!
kuline Berufs! und Funktionsbezeichnungen bevorzugen wŸrden, wŠhrend andere feminine 
Formen zur Selbstbezeichnung wŠhlten: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Zu Aspekten wie Sensibilisierung, Wissenstransfer und Schulung vgl. auch Kapitel 3.2.3. 
68 FŸr das Deutsche wurden in den Interviews keine diesbezŸglichen Aussagen gemacht. 
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T Poi ovviamente dipende anche dalle singole persone. Allora lo vediamo bene nellÕannuario 
federale, alcune collaboratrici richiedono lÕuso della forma femminile.69 (Terminologia, Confe!
derazione Svizzera) 

Auch eine franzšsischsprachige Person erklŠrt, geschlechtergerechte Funktionsbezeichnungen 
seien nicht in jedem Kontext gefragt oder adŠquat: Es gebe innerhalb der Verwaltung durchaus 
Frauen, die sich selbst mit maskulinen Berufs! oder Funktionsnamen bezeichnen wŸrden und 
Wert darauf legten, auch so angesprochen zu werden. Sie illustriert dies mit folgendem Beispiel: 

R Par exemple ici, on a la sauti•re du Grand Conseil [ÇGeneralsekretŠrinÈ] et elle se fait appe!
ler ÇMadame le sautierÈ, mais cÕest ELLE qui veut. Donc [É] Il faut faire tr•s attention proto !
colairement. On ne peut pas lui Žcrire ÇMadame la sauti•reÈ. (RŽdaction, canton mono!
lingue) 

Schliesslich spielen persšnliche Vorlieben im behšrdlichen Kontext auch dann eine Rolle, wenn 
Verfasserinnen und Verfasser Texte fŸr andere Personen schreiben oder Dokumente in deren 
Namen vorbereiten. Jemand weist darauf hin, dass man in solchen FŠllen stets darauf achten 
mŸsse, ob die Person, welche den Text schliesslich unterschreibt und verantwortet, geschlech!
tergerechten Sprachgebrauch befŸrwortet oder nicht: 

R NOUS, on rŽdige aussi des projets de lettre pour dÕautres personnes, •a veut dire pour la 
Chanceli•re ou pour le PrŽsident. Donc, il faut aussi se mettre dans la t•te que cÕest lui qui 
Žcrit et que cÕest pas nous ((rit)). Donc il faut voir si lui, il a envie dÕŽcrire comme •a ou pas. 
Voilˆ, disons que ce nÕest pas moi qui signe. Si cÕest moi qui signe, ok, je mets comme je 
veux. (RŽdaction, canton monolingue) 

So habe es ein frŸherer Vorgesetzter der befragten Person zum Beispiel abgelehnt, BŸrgermeis!
terinnen als Madame la maire zu bezeichnen: 

R  JÕai une longue expŽrience de lÕƒtat, si vous voulez, mais pas forcŽment juste ici. Et dans 
dÕautres dŽpartements, par exemple, jÕai travaillŽ avec X et lui, il ne voulait jamais quÕon 
mette Madame LA maire, par exemple. Donc, beaucoup de fois jÕai prŽparŽ des courriers o• 
je mettais ÇMadame LA maireÈ et •a sortait ˆ la fin signŽ ÇMadame LE maireÈ. (RŽdaction, 
canton monolingue) 

3.4.2! Faktor Sprache 

In der Schweiz zeigt sich seit Beginn der Debatte, dass linguistische und damit verbundene so!
genannte kulturelle GrŸnde zu unterschiedlichen Bewertungen der Frage fŸhren, ob und wenn 
ja in welchen Texten und mit welchen Mitteln geschlechtergerechte Textproduktion in der Be!
hšrdensprache realisiert werden soll. Besonders deutlich werden diese GrŸnde sowie teilweise 
auch die Argumente, aus denen sie abgeleitet werden, auf Bundesebene: Zwar geht der erste 
offizielle Text, welcher sich mit dem Thema Çsprachliche UngleichheitenÈ in Schweizer Gesetzes!
texten befasst, noch nicht auf Unterschiede in den Amtssprachen ein: Der 1986 auf Deutsch 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Ob die im Staatskalender (dem Personalverzeichnis der Bundesverwaltung) aufgefŸhrten Personen tatsŠchlich selbst 
bestimmen kšnnen, mit welcher Funktions! oder Berufsbezeichnung sie Ð in den drei Sprachen Ð benannt werden, ist 
unklar. Die Durchsicht dieses Verzeichnisses legt eher nahe, dass die Entscheidung in den einzelnen Verwaltungsein!
heiten getroffen wird, mšglicherweise von einer Person, die dafŸr verantwortlich ist, die Daten des Personals in den 
Staatskalender einzuspeisen. HŠufig werden alle Abgestellten einer Abteilung, welche dieselbe Funktion ausŸben, 
gleich bezeichnet. Es gibt aber auch Ausnahmen. TatsŠchlich werden Frauen im Franzšsischen sowohl als cheffe als 
auch als chef gefŸhrt. Im Italienischen werde Frauen in leitenden Positionen meist als capo bezeichnet; eine capa gibt 
es in der Papierversion lediglich einmal, in der online!Version 15 mal (Stand: 23.11.2015). 
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und Franzšsisch erschienene bundesrŠtliche Bericht Ÿber das Rechtsetzungsprogramm ÇGleiche 
Rechte fŸr Mann und FrauÈ hŠlt lediglich fest, dass die Gesetzestexte bis anhin mŠnnlich formu!
liert sind und konstatiert, dass dies geŠndert werden solle. Doch bereits der Bericht der interde!
partementalen Arbeitsgruppe von 1991 erklŠrt, dass die Voraussetzungen, aber auch die bis 
dato gefŸhrten Diskussionen in den verschiedenen Landessprachen bei der Evaluation der Um!
setzbarkeit des Postulats berŸcksichtigt werden mŸssten: 

Der Arbeitsgruppe erschien es wichtig, den Eigenheiten der drei Amtssprachen Rechnung zu tra!
gen und entsprechend individuelle Lšsungen zu entwickeln. Sie berŸcksichtigte zudem den in den 
drei Sprachregionen unterschiedlichen Diskussions! und Entwicklungsstand. (Schweizerische Bun!
deskanzlei 1991: 11)  

Der ein Jahr spŠter veršffentliche Bericht der parlamentarischen Redaktionskommission zur 
Sprachliche[n] Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache (1992) benennt die 
Umsetzungsproblematik in den Amtssprachen schliesslich explizit: 

Es scheint, dass sich die kreative Lšsung im Deutschen verwirklichen lŠsst, ihre Umsetzung aber 
im Franzšsischen und Italienischen zu unŸberwindbaren Schwierigkeiten fŸhrt. (S. 132) 

Wie in Kapitel 3.3.1 erwŠhnt, trŠgt der 1993 erlassene Bundesratsbeschluss Die Gleichbehand!
lung von Frau und Mann in der Gesetzes! und Verwaltungssprache den Çsprachlichen Voraus!
setzungenÈ schliesslich insofern Rechnung, als er die Umsetzung des Postulats zwar fŸr alle drei 
Amtssprachen beschliesst, im Bereich der Gesetzessprache jedoch auf die Deutsche Sprache be!
schrŠnkt. Wie sich diese Sprachfragen in der Folge in den regulativen Dokumenten der einzelnen 
Amtssprachen niedergeschlagen haben, wird aus dem PortrŠt des Bundes (im Anhang I) ersicht!
lich. 

Dass in den drei Amtssprachen Deutsch, Franzšsisch, Italienisch sowie in der Teilamtssprache RŠ!
toromanisch ganz unterschiedliche Voraussetzungen, Einstellungen und Umsetzungsbestrebun!
gen bestehen, war bei Projektstart natŸrlich bekannt. Dieser Umstand beeinflusste auch die 
Konzeption der Interviews (z. B. bei der Auswahl der untersuchten Kantone und GesprŠchspart!
nerInnen, aber auch hinsichtlich inhaltlicher Fragen). Eines der erklŠrten Ziele der Interviews war 
es zu erfahren, inwiefern sich die in den regulierenden Dokumenten beschriebenen, aber auch 
in den Medien verbreiteten und zum Teil aufgrund frŸherer Forschungen (vgl. die Arbeiten von 
Daniel Elmiger) oder subjektiver Erfahrungen festgestellten Grundeinstellungen zum Thema und 
die daraus abgeleiteten Umsetzungsstile in den GesprŠchen manifestieren wŸrden und ob Ab!
weichungen oder VerŠnderungen beobachtet werden kšnnten. 

TatsŠchlich werden die Mšglichkeiten und Grenzen der einzelnen Sprachen in den Aussagen der 
Interviewten konstant sichtbar und die GesprŠchsteilnehmerInnen thematisieren sie auch selbst 
immer wieder. Unterschiede bei der Umsetzung in den vier Landessprachen werden insbeson!
dere bei der Wahl einzelner Formulierungsstrategien deutlich, aber auch in Bezug auf Umset!
zungsstile, grundsŠtzliche Beurteilungen geschlechtergerechter Sprache (vgl. Elmiger et al. 2016) 
oder hinsichtlich des Einflusses geschlechtergerechter Sprache auf die QualitŠt von Texten. Im 
Folgenden werden anhand exemplarischer Interviewzitate einige Aspekte illustriert, welche bei 
der Umsetzung des Postulats im mehrsprachigen Kontext der Schweizer Behšrdensprache eine 
entscheidende Rolle spielen. 

Gleiches Ziel Ð Spielraum bei der Umsetzung 

Als wesentlicher Faktor erscheint die Unterscheidung zwischen WAS und WIE: In der mehrspra!
chigen Schweiz ist die grundlegende Stossrichtung des Postulates (WAS) beim Bund und in den 
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Kantonen rechtlich sanktioniert (in regulativen Dokumenten, wobei die Verbindlichkeit variiert, 
vgl. 3.3.1), die Umsetzung (WIE) wird aber von jeder Verwaltung und fŸr jede Sprache einzeln 
geregelt. Wie eine Befragte der Terminologieabteilung des Bundes erklŠrt, muss folglich zu!
nŠchst zwischen der Ebene der rechtlich anerkannten Zielvorgabe und jener der Umsetzung un!
terschieden werden: 

T  Ci muoviamo su due livelli [É] cio• abbiamo lÕobiettivo stabilito dalla legge, no? Anliegen. E 
poi cÕ• per˜ l Õattuazione, die Umsetzung. E quella • pi• libera chiaramente. Cio• lÕobiettivo • 
il pari trattamento linguistico e devÕessere conseguito. Per˜ COme questÕobiettivo, cio• con 
quali strategie viene realizzato, poi quello VAria a seconda della lingua. (Terminologia, Con!
federazione Svizzera) 

Unterschiedliche SensibilitŠten 

Ein vor allem in den Medien hŠufig verwendeter Gemeinplatz geht davon aus, dass sich die Um!
setzung in den vier Landessprachen aufgrund kultureller Wahrnehmungsunterschiede bzw. ab!
weichender SensibilitŠten der einzelnen Sprachgemeinschaften unterscheide. Dabei wird oft ein 
wenig hinterfragtes oder undifferenziertes AbhŠngigkeitsverhŠltnis zwischen Kulturen und 
Sprachwahrnehmung konstruiert, teilweise auch zementiert: Den Sprachgemeinschaften (Perso!
nen aus der Westschweiz, dem Tessin, der Deutschschweiz) werden kulturbedingte Wahrneh!
mungen und daraus abgeleitete Handlungsmuster pauschal zugeschrieben. Auch in den Inter!
views werden unterschiedliche SensibilitŠten einzelner Sprachgemeinschaften erwŠhnt. Wie dies 
von Sprachexpertinnen und !experten und Gleichstellungsfachpersonen, welche ja von Berufes 
wegen auf Differenzierungsstrategien spezialisiert sind, zu erwarten war, werden jedoch solche 
Aussagen stets kontextualisiert und erklŠrt. 

Im folgenden Beispiel wird darauf hingewiesen, dass sich die Wahrnehmungen innerhalb der 
Gruppe jener, welche dieselbe Sprache sprechen (hier Italienisch) durchaus unterscheiden kšn!
nen: 

T  La percezione di una lingua • un fattore anche molto culturale. Per cui per lÕitaliano io ris!
contro una maggiore sensibilitˆ su queste questioni in Svizzera rispetto che in Italia, dove se 
io dico Çla ministraÈ • peggiorativo in maniera esponenziale, o ÇlÕavvocataÈ Ð cio• sono per!
cepiti in maniera MOLto negativa perchŽ non si • abituati ad avere anche le forme femminili 
dei ruoli, delle professioni, mentre in un paese come la Svizzera che • per sua natura multi!
lingue, il contatto anche con le altre lingue chiaramente d̂ luogo a degli scambi. (Termino!
logia, Confederazione Svizzera) 

Kultur wird in diesem Falle eher an territorialen Grenzen festgemacht. Es wird vermutet, dass 
der Sprachkontakt des Italienischen mit den anderen Landessprachen im mehrsprachigen 
Schweizer Kontextes einen Einfluss auf die Akzeptanz von Formen habe (in diesem Fall von Ein!
zelformen zu Funktions! und Berufsbezeichnungen). So wŸrden in der italienischsprachigen 
Schweiz Neubildungen wie ministra oder avvocata eher verwendet, wŠhrend sie in Italien (bis 
dato) weniger akzeptiert wŸrden70: 

T  Mi rendo conto che, per esempio, Çle architetteÈ e Çle avvocateÈ ticinesi che ci sono nel 
nostro annuario federale hanno scelto la forma femminile. Mentre in Italia • molto meno dif!
fuso, cio• sta iniziando adesso ma comunque la consapevolezza culturale • molto pi• limi!
tata in questo settore. (Terminologia, Confederazione Svizzera) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden bei der Verwendung femininer Berufs! und Funktionsbezeichnungen im 
italienischsprachigen Raum vgl. Lobin 2015. 
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Interessant ist dabei vor allem, dass das Sprachsystem an sich nicht als alleinige Determinante fŸr 
die vorherrschende Wahrnehmung betrachtet werden kann. Dass innerhalb einer Gemeinschaft, 
welche dieselbe Sprache benutzt, unterschiedliche Wahrnehmungen und daraus abgeleitet Be!
wertungen und Praktiken koexistieren, zeigt sich in den Interviews besonders auch in Bezug auf 
franzšsischsprachige Schweizer Behšrden71: Die Ansichten, wann und mithilfe welcher formaler 
Strategien geschlechtergerechte Sprache umgesetzt werden sollte, divergieren zum Teil be!
trŠchtlich, und zwar sowohl in den ein! wie auch in den zweisprachigen Kantonen. In Bezug auf 
das Deutsche werden zwar von den Interviewten selbst einheitlichere Positionen bezogen. Dies 
darf jedoch nicht darŸber hinwegtŠuschen, dass auch von den BenutzerInnen dieser Sprache un!
terschiedliche und zum Teil kontroverse Meinungen Ÿber Sinn und Unsinn geschlechtergerechter 
Behšrdensprache und die Details der Umsetzung bestehen Ð innerhalb der Behšrden, aber vor 
allem auch in anderen Diskursen (Medien, Bildung, privater Bereich). 

Wie zwingend sind Çsprachliche GrŸndeÈ? 

Es stellt sich daher die Frage, wie ÇzwingendÈ sprachliche GrŸnde fŸr die Umsetzung sind, d. h. 
ob sie einen determinierenden Einfluss darauf ausŸben, ob geschlechtergerechte Behšrdentext!
produktion grundsŠtzlich mšglich ist. Dass auch hierzu mehrere Positionen existieren und wie 
diese umgesetzt werden, illustriert das Beispiel des Kantons GraubŸnden, in welchem neben 
dem Deutschen auch RŠtoromanisch und Italienisch Amtssprachen sind. Eine generell ablehnen!
de Haltung gegenŸber der Umsetzung in den beiden romanischen Kantonssprachen besteht bei 
den Interviewten des Redaktions! und †bersetzungsbereiches zwar nicht, sie weisen jedoch 
mehrfach darauf hin, dass die Anwendung besonders im Italienischen und teilweise auch im 
Romanischen mit Schwierigkeiten verbunden sei72. Dabei verweisen sie zunŠchst auf das Refe!
renzdokument ihres Kantons (Richtlinien zur Rechtsetzung), welches diesen Punkt ausdrŸcklich 
festhŠlt Ð ohne ihn allerdings zu erlŠutern Ð und deshalb eine Umsetzung fŸr diese beiden Spra!
chen auch nicht vorsieht. Daneben beziehen sie sich auf die Aussagen von Fachleuten, die eine 
Umsetzung, zumindest fŸr das Italienische, aus praktischen GrŸnden abzulehnen scheinen. Die 
Praxis sieht allerdings anders aus: Im Falle des RŠtoromanischen praktiziert der Kanton trotz der 
in den Richtlinien zu Rechtsetzung formulierten Vorbehalte zwei verschiedene Strategien. WŠh!
rend geschlechtergerechte Sprache in gesetzessprachlichen Dokumenten, die fŸr den Bund auf 
Romanisch Ÿbersetzt werden, nicht angewendet wird (wobei der †bersetzungsdienst der Stan!
deskanzlei GraubŸnden dann als Auftragnehmer handelt), wird das Postulat bei den kantonalen 
Texten umgesetzt. 

Die Redaktionsverantwortlichen wurde deshalb gefragt, wie es zu diesen unterschiedlichen Posi!
tionierungen gekommen sei: 

I Wie kommen Sie dazu zu sagen, auf Kantonsebene machen wir es anders als jetzt fŸr den 
Bund, im Romanischen? 

R Das ist eine Entscheidung, die WIR getroffen haben. [É] Man versucht ja einerseits beim 
Romanischen mšglichst nah beim Deutschen zu sein, in dem Sinne, dass man sagt, da wol!
len wir es ja mšglichst integral umsetzen, beim Romanischen probieren wir es auch. Beim 
Bund mŸssen wir uns nach dem Auftraggeber richten, oder. Und beim Italienischen, dort 
sind es ganz klar Aussagen der Fachleute, sprich von den †bersetzern, die sagen, wir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Zu den divergierenden Positionen innerhalb der franzšsischsprachigen Schweiz und wie sich diese in den regulativen 
Dokumenten von Bund und Kantonen niedergeschlagen haben vgl. auch Matthey 2000. 
72 Dass sprachliche Gleichbehandlung im Italienischen schwierig umzusetzen sei, meint auch die befragte Person des 
Kantons Tessin (vgl. 3.3.1). 
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wŸrden da [É] in eine isolierte Situation gehen, wenn man das anders machen wŸrde. 
(Redaktion, mehrsprachiger Kanton) 

Aus der BegrŸndung geht hervor, dass die Entscheidung nicht so sehr auf linguistischen Aspek!
ten der rŠtoromanischen oder der italienischen Sprache beruht, sondern eher auf GrŸnden der 
Anpassung an die Gepflogenheiten anderer Gemeinschaften: WŠhrend auf kantonaler Ebene 
fŸr das RŠtoromanische die ÇDeutschschweizer PraxisÈ Ÿbernommen wird, orientiert man sich 
im Italienischen am gleichsprachigen ÇHinterlandÈ Italien. 

Interessant ist schliesslich auch die Strategie des kantonalen GleichstellungsbŸros, welche hin!
sichtlich des Italienischen ganz klar von derjenigen der Staatskanzlei abweicht: 

GL Also wir nennen [im RŠtoromanischen und Italienischen] immer beide Geschlechter. 
I Also auch jetzt konkret im Italienischen? 
GL Ja, ganz sicher. Also dort jetzt vom Grammatikalischen her gibt es natŸrlich ein paar Klippen, 

das ist klar, oder, aber dann weichen wir aus, so wie ich es im Deutschen ja auch oft mache 
in Texten, dass man abwechselt, einmal wird das mŠnnliche Geschlecht genannt und einmal 
das weibliche. Und dann geht das eigentlich problemlos. (Gleichstellung, mehrsprachiger 
Kanton) 

Bei der Beurteilung dieser Aussage muss jedoch bedacht werden, dass das GleichstellungsbŸro 
keine italienischsprachigen Gesetzestexte verfassen oder Ÿbersetzen muss und deshalb bei der 
Textredaktion sicherlich nicht mit den gleichen Fragestellungen konfrontiert ist wie der †berset!
zungsdienst der Standeskanzlei. Nichtsdestotrotz ist die Aussage ein weiteres Beispiel dafŸr, dass 
die beiden eingangs genannten Faktoren (Wille zur Umsetzung sowie PersonenabhŠngigkeit) fŸr 
die grundsŠtzliche Umsetzung des Postulats auch bei Sprachen, in denen von verschiedener 
Seite Umsetzungsprobleme geortet werden, eine zentrale Rolle spielen. FŸr den konkreten Fall 
des Italienischen weist die befragte Gleichstellungsexpertin darauf hin, dass auch hier die 
Çsprachlichen KlippenÈ umschifft werden kšnnten. Dies setzt allerdings ein gewisses Mass an 
KreativitŠt voraus: 

I Sie sagen, fŸr uns ist das ohne weiteres mšglich? 
GL ((erstaunt)) Ja! Ich sehe da keine Schwierigkeiten. Also es ist eine Sache der KreativitŠt, finde 

ich. Das ist in der deutschen Sprache ja genau gleich. Dort kšnnte man ja auch sagen: ÇLeh!
rer heisst jetzt einfach Lehrer, Punkt, fertig. Also wofŸr muss man da jetzt noch etwas ande!
res kreieren?È [É] Also fŸr uns ist das keine Frage. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

Einfluss der Mehrheitssprache Deutsch? 

Im šffentlichen Diskurs wird die Art und Weise, wie geschlechtergerechte Sprache in deutsch!
sprachigen Behšrdentexten umgesetzt wird, gelegentlich als Bevormundung gegenŸber den an!
deren Landessprachen bezeichnet und es wird suggeriert, dass sich die Minderheitensprachen 
dagegen zur Wehr setzen wŸrden oder mŸssten. So zum Beispiel im 2015 erschienenen Artikel 
der Neuen ZŸrcher Zeitung mit dem etwas reisserischen Titel Widerstand gegen die deutsche 
Sprachpolizei, dessen Lead zusammenfasst: ÇDer Bund setzt die zum Dogma erhobene âge!
schlechtergerechteÕ Sprache nur im Deutschen durch. Die italienische und die franzšsische 
Sprachgruppe wehren sich bis heute erfolgreich dagegenÈ (NZZ!Ausgabe vom 4. August 2015). 
Dass diese Behauptung, die im eigentlichen Artikel auch relativiert wird, nicht vollstŠndig zu!
trifft, zeigt der vorliegende Bericht. Die dem Artikel zugrundeliegende Annahme, die deutsche 
Sprache Ð in der Schweiz die Sprache der Mehrheit Ð zwinge den anderen Landessprachen (den 
Minderheitssprachen) auf, das Postulat ebenfalls umzusetzen und lege zudem fest, mit welchen 
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Strategien dies zu erfolgen habe, kann jedoch als Stereotyp betrachtet werden, der immer mal 
wieder diskutiert wird. 

Weniger als Bevormundung als von Einfluss der ÇDeutschschweizerÈ Umsetzung auf die Prakti!
ken der anderen Landessprachen ist zuweilen auch in wissenschaftlichen Artikeln die Rede. So 
beschreibt etwa Anna Bonetti in ihrer Darstellung zur Genese des italienischsprachigen Leitfa!
dens der Bundeskanzlei das diesbezŸgliche VerhŠltnis zwischen den Landessprachen zunŠchst 
mit den Worten: ÇIn Svizzera, la spinta a favore di un uso non sessista della lingua proviene sop!
rattutto dallÕarea germanofonaÈ (2012: 170). 

Auch fŸr das RŠtoromanische stellen Anna!Alice Dazzi Gross und Ester Caduff (2000) fest, dass 
Çdie sprachliche Gleichbehandlung im RŠtoromanischen wohl nur deshalb ein Diskussionsthema 
wurde, weil sie im deutschen und schweizerdeutschen Sprachraum diskutiert wurdeÈ (S. 49). In 
ihrem Artikel zur sprachlichen Gleichberechtigung im RŠtoromanischen erlŠutern die Autorin!
nen, dass ein wesentlicher Faktor fŸr die Orientierung an den deutschsprachigen Positionen die 
Tatsache gewesen sei, dass zahlreiche rŠtoromanische Texte (u. a. Lehrmittel) aus dem Deut!
schen Ÿbersetzt werden Çoder zumindest sehr stark vom Sprachgebrauch des schweizerdeut!
schen Sprachraums beeinflusst [werden]È (2000: 48). Die Positionen der franzšsisch! bzw. italie!
nischsprachigen Gebiete seien zwar nicht ausgeblendet, fŸr das RŠtoromanische jedoch nur in 
bestimmten FŠllen herangezogen worden, nŠmlich Çdort, wo man Richtlinien zur Vermeidung 
von Sexismen in der deutschen Sprache nicht auf das RŠtoromanische anwenden konnte und 
darum nach romanischen, beziehungsweise romanistischen Lšsungen gesucht werden muss!
ten.È (2000: 49) Der Einfluss der Deutschschweizer Diskussionen und Praktiken auf die Umset!
zung im RŠtoromanischen wurde in den Interviews ebenfalls angesprochen (vgl. oben, Anpas!
sung des RŠtoromanischen an Deutschschweizer Gepflogenheiten bei kantonalen Texten). 

Zum Schluss jedes Interviews wurden die Befragten mit einer Reihe von bewusst pointiert for !
mulierten schriftlichen Aussagen konfrontiert. Es handelt sich unter anderem um kontrovers dis!
kutierte Behauptungen, die in der Vergangenheit zum Thema geschlechtergerechter Sprache 
geŠussert worden sind. So zum Beispiel auch die Ansicht, wonach sich die Sprachgemeinschaf!
ten der Minderheitensprache bei der Umsetzung von der Deutschen Sprache bevormundet 
fŸhlen Ð wobei die Behauptung nicht expliziert, ob es sich dabei um die Deutschschweizer 
Behšrdensprache oder allgemein um die Deutsche Sprache handelt: Wie die Aussage ÇIn der 
Westschweiz und im Tessin wird das Thema sprachliche Gleichbehandlung als eine Art Bevor!
mundung durch das Deutsche wahrgenommenÈ in den Kantonen sowie beim Bund beurteilt 
wird, zeigt die Zusammenstellung in Tabelle 17. Die Aussage wurde nicht von allen Befragten 
kommentiert. 
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Bund/ 
Kanton 

Antwort  

BUND R (Deutsch): ((schmunzelt, Ÿberlegt)) Also jetzt WIE es in einem anderen Landesteil WAHR!
genommen wird, kann ich wirklich NICHT sagen. Und ((zšgert)) ich kann nur sagen, dass WIR 
als deutschsprachige Mehrheit sicher die sprachliche Minderheit nicht bevormunden wollen. 
Wir kšnnen hšchstens einfach zeigen, dass es umsetzbar ist und ((zšgert)) wŠren sicher nicht 
abgeneigt, wenn sie auch den Versuch unternehmen wŸrden, das umzusetzen. Aber sonst ist 
das erstens ein sehr heikles Thema und zweitens weiss ich es wirklich nicht, WIE sie es wahr!
nehmen. 
R (Franzšsisch): Pas une influence sur notre pratique, mais une influence sur ce quÕon voudrait 
nous voir faire. Peut!•tre qu Õon Ð Žvidemment, les minoritŽs linguistiques sont justement des 
minoritŽs souvent on nous demande: Mais pourQUOI vous ne faites PAS comme nous? Puis!
que chez NOUS, •a marche BIEN! Pas forcŽment toujours, mais lˆ on oublie facilement la diffi!
cultŽ. De ce point de vue!lˆ, donc cÕest pas une influence directe. CÕest ce quÕon entend: 
Pourquoi vous ne le faites PAS, puisque chez nous, •a marche? [É] Je rŽponds que le fran•ais 
nÕest pas lÕallemand ((rit)). Et je leur explique pourquoi cela ne marche pas aussi facilement 
comme •a. [É] Mais cÕest pas Ð cÕest gŽnŽralement pas, euh, dit de mani•re totalisŽe ((rit)), 
totalisatrice et dictatoriale, cÕest plus de la curiositŽ. 
GL (Deutsch, Franzšsisch, Italienisch): Ah! Alors, je crois que cÕest la premi•re fois que 
jÕentends •a! 

BE GL: Das kann ich nicht beurteilen. Ich merke einfach, dass die ZurŸckhaltung gršsser ist [im 
Franzšsischen und Italienischen], hŠtte ich das GefŸhl Ð oder zumindest war. 

BS R: Das kann ich nicht beurteilen. 
GL: Kann ich schlecht beurteilen. 

FR GL: Alors je ne peux pas tellement me prononcer pour le Tessin. Pour la Suisse romande, je 
nÕai PAS lÕimpression du tout que •a a ˆ voir avec lÕallemand. JÕai plut™t lÕimpression que [É] 
enfin la grande controverse, cÕest quÕen fran•ais il y a UNE sacrŽe sainte institution qui sÕap!
pelle lÕAcadŽmie fran•aise et qui dŽcide de certaines r•gles. CÕest des gens qui ont entre 90 et 
100 ans, je ne sais pas quoi, il sont ÇimmortelsÈ comme on les appelle et ils dŽcident et cÕest 
LA rŽfŽrence pour TOUT le monde francophone. Et je pense que les gens qui ne veulent 
absolument PAS entrer en mati•re par rapport ˆ ce langage Žpic•ne, ils pensent quÕil nÕy a 
QUE cette AcadŽmie fran•aise qui PEUT •tre la rŽfŽrence. Et je pense que ce nÕest pas par 
hasard le fait que le langage Žpic•ne a eu tout de suite un plus grand impact au QuŽbec, en 
Suisse romande, en Belgique et en dernier lieu en France parce que vraiment, cÕest une insti!
tution  qui compte ŽnormŽment et dont ils sont fiers dans le monde entier. Et •a, je pense que 
cÕest plut™t •a. Je ne pense pas que •a a grand!chose ˆ faire avec lÕallemand. Oui, mais •a, 
cÕest mon avis. 

GE R: Euh non, je ne crois pas. [É] Gen•ve est de toute fa•on assez autonome ((rit)). [É] Mais je 
pense quÕapr•s, cÕest des questions o• chacun pense comme il veut, mais ce nÕest pas une 
question de domination linguistique. 
GL: Alors •a, je nÕai jamais entendu. [É] Moi, ce que jÕentends beaucoup, cÕest vraiment, cÕest 
lourd [É] . Mais que ce soit une domination allemande, vraiment, je nÕai jamais entendu •a. 

GR R1: Ist das so bei uns? [É]  Gut, das ist natŸrlich im Tessin und in der Westschweiz im VerhŠlt!
nis zum Deutschen auch ein bisschen Mehrheit/Minderheit. Bei uns ist es natŸrlich auch. 
Deutsch ist natŸrlich SEHR dominant, oder, das ist klar. [É] 
R2: É Im Romanisch sind wir ja weiter als der BundÉ 
R1: ÉEben. Aber das hat jetzt Ð als Bevormundung ist das nie aufgefasst worden. 
GL: DAS kann ich schlecht beurteilen. 

VD GL: Je ne suis pas sžre que cÕest un effet de domination par lÕallemand, je ne suis pas sžre 
que ce soit •a. Par contre, en Suisse romande, il y a clairement une influence culturelle fran!
•aise et en France, les questions de langage Žpic•ne sont vraiment TRéS, tr•s loin derri•re 
nous, vraiment tr•s loin. Donc NOUS, je dirais, on souffre PLUS de lÕinfluence fran•aise, o• les 
titres par exemple sont RAremenet fŽminisŽs par exemple, o• cÕest vraiment pas du tout la 
r•gle du langage. Je pense quÕon souffre plus de cette influence!lˆ que du fait de se dire si on 
fŽminise, cÕest une influence allemande. 
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VS R: Persšnlich habe ich NICHT das GefŸhl, aber, ich weiss nicht. 
GL: Ah, peut!•tre un peu! ((rŽflŽchit)) [É] CÕest peut!•tre de ces thŽmatiques [É]  o• la sensi!
bilitŽ est un peu diffŽrente dÕun c™tŽ et de lÕautre. ÇDominationÈ, je ne dirais peut!•tre pas 
que cÕest la Çdomination de lÕallemandÈ, mais cÕest peut!•tre PER•u un tout petit peu diffŽ!
remment. ‚a , cÕest possible, cÕest bien possible. On a peut!•t re une plus forte domination du 
fran•ais parisien et de la France. Est!ce que le langage Žpic•ne en Allemagne est utilisŽ? On 
sait quÕen France, ce nÕest pas le cas [É]. Peut!•tre bien que sÕil y avait une ouverture en 
France, pour nous, •a nous faciliterait aussi le passage. 

ZH R: Das weiss ich nicht. 
GL: Kann ich nichts dazu sagen 

Tabelle 17 Ð Reaktionen auf die Aussage: In der Westschweiz und im Tessin wird das Thema sprachliche 
Gleichbehandlung als eine Art Bevormundung durch das Deutsche wahrgenommen.73 

ZunŠchst kann festgestellt werden, dass sich die Befragten der beiden einsprachigen Kantone 
ZŸrich und Basel nicht in der Lage sehen, die Aussage zu kommentieren. Vom Kanton Tessin so!
wie vom Italienischen Sprachdienst der Bundeskanzlei liegen leider keine Antworten vor. Die 
Redaktionsverantwortlichen des Kantons GraubŸnden stellen zwar einen Einfluss fest, lehnen 
aber das Konzept der ÇBevormundungÈ in dieser Beziehung deutlich ab. Auch von den Franzš!
sischsprachigen wird keine direkte Bevormundung festgestellt, zum Teil wird diese Idee sogar als 
všllig abwegig bewertet: EinflŸsse auf die Praktiken innerhalb der franzšsischsprachigen Behšr!
densprache werden eher im Nachbarland Frankreich oder allgemein im franzšsischen Sprach!
raum geortet. Die Stellungnahme des Franzšsischen Sprachdienstes des Bundes legt allerdings 
nahe, dass eine Beeinflussung der Art und Weise, wie das Postulat im Franzšsischen umgesetzt 
werden solle, von Deutschschweizer Seite zwar stattgefunden habe und immer mal wieder statt!
finde, dies aber keine Effekte auf die tatsŠchliche Umsetzung (gehabt) habe. 

Auch die befragte Person des Redaktionsbereichs des Kantons Bern rŠumt ein, die †berlegun!
gen zur Mehrheitssprache dieses Kantons (Deutsch) hŠtten bei der Ausarbeitung der kantonalen 
Richtlinien einen Einfluss auf die VorschlŠge zur Umsetzung im Franzšsischen gehabt. Dies wird 
allerdings nicht als Kommentar zur oben diskutierten Aussage bemerkt, sondern an einer ande!
ren Stelle im GesprŠch. In der Tat hat der Kanton Bern bereits 1992 als einer der ersten Kantone 
eine Richtlinie zur geschlechtergerechten Sprache in der Gesetzessprache erlassen, in welcher 
fŸr das Franzšsische zumeist die gleichen Strategien wie fŸrs Deutsche festgelegt sind. Diese 
Entscheidungen Ð nicht aber die grundsŠtzliche Entscheidung, geschlechtergerechte franzšsi!
sche Gesetzestexte zu produzieren Ð stellt die befragte Person zum Zeitpunkt des Interviews 
rŸckblickend etwas in Frage: 

R Maintenant, avec mon expŽrience Ð •a sÕest fait ˆ une Žpoque ou jÕŽtais tout nouveau, si on 
veut, par ici Ð [É] je pense quÕon ferait plus attention de rester dans le cadre des possibilitŽs 
de la langue elle!m•me [= le fran•ais] sans se laisser trop influencer par lÕautre langue majo!
ritaire [= lÕallemand]. (RŽdaction, canton bilingue) 

3.4.3! Sprachliche Mittel, Einzelformen, Schreibweisen 

In den regulativen Dokumenten von Bund und Kantonen sowie in den LeitfŠden wird eine Reihe 
sprachlicher Mittel besonders hŠufig genannt. Ihre Anwendung wird je nach Dokument vorge!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Die Aussage lautet im Franzšsische bzw. Italienischen: ÇEn Suisse romande et dans le Tessin, la question de la paritŽ 
linguistique est per•ue comme un effet de domination par lÕallemand.È / ÇNella Svizzera romanda e nel Ticino, il prob!
lema della paritˆ linguistica • percepito come un effetto del dominio del tedesco.È 
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schrieben oder empfohlen, teilweise werden sie auch als ungeeignet qualifiziert oder nur fŸr be!
stimmte Textsorten erlaubt. Der Deutsche Leitfaden der Bundeskanzlei stellt der detaillierten PrŠ!
sentation dieser sprachlichen Mšglichkeiten die Bemerkung voran: ÇJedes dieser Mittel hat Vor! 
und Nachteile, und je nach Kontext eignet sich eines dieser Mittel besser als ein anderes.È 
(2009: 19) Zahlreiche Dokumente erwŠhnen sie auch in Zusammenhang mit der oftmals emp!
fohlenen kreativen Lšsung, einer Strategie zur geschlechtergerechten Textredaktion, bei der 
mehrere sprachliche Mittel kombiniert werden kšnnen. 

Ziel der Interviews war es nun auch zu erfahren, wie Expertinnen und Experten fŸr Sprache und 
Gleichstellung die PraktikabilitŠt der einzelnen Mittel bewerten und welche sie bzw. ihre Dienst!
stellen anwenden oder ablehnen. Zu diesem Zweck wurde ihnen pro Sprache ein A4!Blatt mit 
einer ÇWolkeÈ vorgelegt, welche die einzelnen Mittel anhand einer Beispielbezeichnung im Plu!
ral illustriert (dt. Teilnehmer / frz. participants / ital. collaboratori). 

Die vorgeschlagenen Varianten lassen sich folgenden Mitteln zuordnen: 

$ Generisches Maskulinum (Variante A: Teilnehmer) 
$ Ausgeschriebene Doppelformen (Variante B: Teilnehmerinnen und Teilnehmer) 
$ Schreibungen fŸr abgekŸrzte Doppelformen74 (Varianten C, D, E und F: Teilnehmerin!

nen/Teilnehmer, Teilnehmer/!innen, Teilnehmer/innen, TeilnehmerInnen) 
$ Substantivierte Partizipien I (Variante G: Teilnehmende) 
$ Geschlechtsabstrakte Formen (Variante H: teilnehmende Personen) 
$ Umformulierungen (Variante I: Wer teilnimmt, É ) 
$ Legaldefinition (Variante J: Teilnehmer1 & Fussnote) 

!

Illustration 2 Ð In den Interviews verwendetes Handout zur Frage ÇWelche dieser Formen und 
Schreibungen verwenden Sie? Welche nicht?È (Deutsch) 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

74 Neuere Schreibweisen wie z.  B. der Unterstrich zur Markierung des Gender_gaps in Teilnehmer_innen oder das 
Gendersternchen in Teilnehmer*innen standen nicht zur Debatte. Sie kommen bis dato in keinem fŸr die Behšrden 
relevanten Regeldokument vor und sind bisher auch im Bundesblatt nicht belegt. Auch die Klammerschreibung Teil!
nehmer(innen) findet sich in keinem regulierenden Dokument und wurden deshalb nicht abgefragt. 

Alternativen*

! ! "! #$%&'$()$*!! ! ! ! ! ! +! #$%&'$()$*,%''$'!
!

! ! ! ! ! -! #$%&'$()$*%''$'!.'/!#$%&'$()$*!
!

! ! ! 0! #$%&'$()$*,1%''$'! ! ! ! 2! #$%&'$()$*3''$'!
!

4! #$%&'$()$*%''$',#$%&'$()$*! ! 3! 5$*!6$%&'%))67!8!
!

! ! 9! #$%&'$()$'/$!! ! ! :! 6$%&'$()$'/$!;$*<='$'!
!

>! #$%&'$()$*?!
?!0%$!)@<A.&%'$!2=*)!B$C%$(6!<%D(!@.E!;$*<='$'!B$%/$*&$%!9$<D(&$D(6<F!
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Illustration 3 Ð In den Interviews verwendetes Handout zur Frage ÇWelche dieser Formen und 
Schreibungen verwenden Sie? Welche nicht?È (Franzšsisch) 

 
Illustration 4 Ð In den Interviews verwendetes Handout zur Frage ÇWelche dieser Formen und 
Schreibungen verwenden Sie? Welche nicht?È (Italienisch) 

Auf den Handouts ist jedes Mittel mit einem Grossbuchstaben gekennzeichnet, sodass die 
Befragten im GesprŠch leicht darauf Bezug nehmen konnten. Die in den unten zitierten 
GesprŠchsstellen genannten Buchstaben A bis J beziehen sich auf die in den drei Sprachen dar!
gestellten Varianten. 

Um den Befragten optisch eine Auswahl zu prŠsentieren und sie nicht anhand einer unter Um!
stŠnden als wertend empfundenen Liste zum chronologischen Abarbeiten der einzelnen Varian!
ten anzuleiten, wurden diese als ÇWolkeÈ dargestellt. Die Interviewten konnten selbst wŠhlen, 
ob und in welcher Reihenfolge sie sich zu den einzelnen Formen Šussern wollten. So haben 
schliesslich auch nicht alle Beteiligten sŠmtliche Formen beurteilt. Dies ist auch der Grund, wes!
halb die untenstehenden Tabellen zu den einzelnen Mitteln LŸcken aufweisen und darin nicht 
immer alle interviewten Stellen aufgefŸhrt sind. 

Im Folgenden werden die Aussagen der Befragten zu den einzelnen Mitteln kurz vorgestellt. Die 
Bezeichnungen ÇverwendetÈ, ÇabgelehntÈ, ÇmšglichÈ in den Tabellen fassen diese zusammen: 

Alternatives+

! ! A! participants!! ! ! ! ! ! E! participant/es!

!

! ! ! ! ! B! participantes!et!participants!

!

! ! ! D! participant/0es! ! ! ! ! ! F! participantEs!

!

C! participantes/!participants! ! I! Qui!participe,!…!

!

! ! G! participant0e0s! ! ! ! ! H! personnes!participantes!

!

J! participants1!
1!La!forme!masculine!désigne!des!personnes!des!deux!sexes.!

!"#$%&'#()$*

! ! " ! #$%%&'$(&)$(*!! ! ! ! ! ! +! #$%%&'$(&)$(*, )(*#*!

!

! ! ! ! ! - ! #$%%&'$(&)$(*!.!#$%%&'$(&)(*#*!

!

! ! ! / ! #$%%&'$(&)$(*0)(*#*1! ! ! ! ! 2! #$%%&'$(&)$(*3)(*#*!

!

4! #$%%&'$(&)$(*,#$%%&'$(&)(*#*! ! 5! 46*!#$%%&'$(&!7 !

!

! 8!#$%%&'$(&)$(*9)(*#*!!!!!!!: ! %.!;.(<$=.!#$%%&'$(&=)*,!#6.!#$%%&'$(&=$!

!

>! #$%%&'$(&)$(*?!
?
!5!).(@*=*!A*!B.=.(.!@&<#6*%.!<*!(*C.(*<#$=$!&!;.(<$=.!A*!.=)(&@'*!*!<.<<*D!
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Sie beziehen sich ausdrŸcklich auf die Praxis der Befragten und ihrer Abteilungen/BŸros und er!
lauben daher keine generellen RŸckschlŸsse auf die allgemeinen Praktiken in den Behšrden der 
entsprechenden Kantone oder des Bundes. 

Generisches Maskulinum/masculin gŽnŽrique/maschile inclusivo 

Die Verwendung des generischen Maskulinums wurde und wird auch heute in allen drei Spra!
chen kontrovers diskutiert. Die Meinungen darŸber, ob diese Form geschlechtergerecht sei, ge!
hen auseinander, besonders im Franzšsischen und Italienischen (vgl. Elmiger et al. 2016). 

Kanton/ 
Bund 

A 
Teilnehmer 

Kanton/ 
Bund 

A 
participants 

Kanton/ 
Bund 

A 
collaboratori 

BE R abgelehnt GE R verwendet GR † verwendet 
BS R abgelehnt VD R verwendet TI R verwendet 
VS R verwendet* VS R verwendet    
VS † verwendet*       
   BUND R verwendet BUND R verwendet 
BUND T verwendet* BUND T verwendet BUND T verwendet 

*in AusnahmefŠllen verwendet 

Tabelle 18a Ð Verwendung von Variante A in den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie 
(Deutsch, Franzšsisch und Italienisch) 

Kanton/ 
Bund 

A 
Teilnehmer 

Kanton/ 
Bund 

A 
participants 

Kanton/ 
Bund 

A 
collaboratori 

BS GL abgelehnt FR GL abgelehnt TI GL abgelehnt 
   VS GL abgelehnt    
BUND GL abgelehnt BUND GL abgelehnt    

Tabelle 18b Ð Verwendung von Variante A im Gleichstellungsbereich (Deutsch, Franzšsisch und Italienisch) 

Die Tabellen zeigen, dass das generische Maskulinum in der Behšrdensprache in allen Sprachre!
gionen der Schweiz verwendet wird. Es wird jedoch ein deutlicher ÇGrabenÈ zwischen Befrag!
ten aus den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie und dem Gleichstellungsbereich 
sichtbar, denn letztere lehnen es in allen drei Sprachen klar ab. 

Die drei Befragten, welche angeben, es in deutschsprachigen Texten zu verwenden, sind der An!
sicht, dass es eigentlich nicht geschlechtergerecht sei. Sie geben aber an, es gelegentlich den!
noch zu verwenden, und zwar aus folgenden GrŸnden: 

$ wenn klar ist, dass das Zielpublikum eines Textes nur aus MŠnnern besteht (VS †) 
$ aus Zeitnot oder PlatzgrŸnden beim †bersetzen aus dem Franzšsischen (VS †) 
$ ÇunbewusstÈ (die befragte Person versucht in der Regel, es nicht anzuwenden) (VS R) 
$ wenn Satzkonstruktionen/Texte aufgrund der Verwendung ausgeschriebener Doppel!

formen unverstŠndlich wŸrden (BUND T) 

Die interviewte Person des Terminologiedienstes der Bundeskanzlei ersetzt das generische Mas!
kulinum Teilnehmer durch Gesuchsteller und legitimiert dessen Verwendung wie folgt:  

T  Ich wŸrde SIcher zwischen A [Gesuchsteller] und B [Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller] 
schwanken. Wenn die Sache schon wahnsinnig komplex ist und immer noch diese Possessiv!
konstruktion mit sich zieht, dann kann es sein, dass es einfach všllig unverstŠndlich wird, 
wenn da die weiblichen Formen noch mitgenommen werden. (Terminologie, Bund) 
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WŠhrend im Deutschen der Gebrauch des generischen Maskulinums von den Befragten als nicht 
geschlechtergerecht erachtet wird, fŠllt die Beurteilung des masculin gŽnŽrique im Franzšsischen 
bzw. des maschile inclusivo im Italienischen unterschiedlich aus: Die Gleichstellungsexpertinnen 
lehnen seine Verwendung ab. Das italienische maschile inclusivo wird jedoch von den Befragten 
aus dem Redaktions! und Terminologiebereich als Çneutrale FormÈ qualifiziert, da es beide Ge!
schlechter inkludiere (wie der Name bereits sage). Im Leitfaden der Bundeskanzlei, der Guida al 
pari trattamento linguistico, wird sein Gebrauch denn auch empfohlen, unter anderem aus 
GrŸnden der VerstŠndlichkeit und der Stilistik (2012: 21). Auch in den GesprŠchen mit franzš!
sischsprachigen Redaktions! und TerminologieexpertInnen wird darauf hingewiesen, dass das 
masculin gŽnŽrique zur Bezeichnung beider Geschlechter verwendet werden kšnne. Dies wird 
unter anderem damit begrŸndet, dass sich franzšsischsprachige Frauen traditionellerweise von 
dieser Form ebenfalls angesprochen fŸhlten und es auf der Textebene andere Mšglichkeiten (als 
die explizite Nennung) gebe, Frauen sichtbar zu machen. Der franzšsischsprachige Guide de 
formulation non sexiste der Bundeskanzlei erwŠhnt seinerseits das masculin gŽnŽrique nur ganz 
am Rande, mit einem einzigen Satz: Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht systematisch alle 
anderen im Leitfaden vorgestellten Mittel ersetzen sollte (2000: 25). Sein Gebrauch wird weder 
verboten noch explizit empfohlen75. 

Die unterschiedlichen Positionen spiegeln sich in der Praxis wider und werden in der Gesetzes!
sprache besonders offensichtlich: Auf Bundesebene stehen in den franzšsischen und italieni!
schen Versionen der Erlasstexte Formen im generischen Maskulinum, im Franzšsischen sind sie 
in einigen Gesetzen mit einer Legaldefinition versehen (vgl. unten). Die Gesetze der Kantone 
Tessin, Genf (mehrheitlich) und Waadt verwenden ebenfalls das generische Maskulinum, dieje!
nigen der zweisprachigen Kantone Freiburg und Bern hingegen nicht. In den Walliser Gesetzen 
wird diese Form in beiden Kantonssprachen mithilfe einer Fussnote fŸr geschlechtergerecht er!
klŠrt. 

Ausgeschriebene Doppelformen 

Ausgeschriebene Doppelformen werden in allen drei Sprachregionen und in allen Bereichen 
(Redaktion, Terminologie, †bersetzung, Gleichstellung) verwendet, allerdings nicht in allen Text!
sorten. 

Im Deutschen wie auch im Franzšsischen werden die ausgeschriebenen Doppelformen von zahl!
reichen Befragten als das in Lauftexten am hŠufigsten benutzte Mittel bezeichnet. Es wird je!
doch in beiden Sprachen zuweilen darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge umgekehrt sei, also 
die feminine Form vor der maskulinen erscheine: 

†  In einem laufenden Text wŠre sicher das hŠufigste B [Teilnehmerinnen und Teilnehmer], also 
die Paarform. (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

R  Moi, jÕutilise disons surtout le B [participantes et participants], mais dans lÕautre sens: le 
masculin dÕabord, le fŽminin apr•s, en fran•ais. Donc cÕest le B clairement. Mais jÕai des col!
l•gues qui apprŽcient le G [participant!e!s], par exemple. (RŽdaction, canton bilingue) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Zur Beurteilung des generischen Maskulinums in anderen franzšsisch! und italienischsprachigen LeitfŠden (auch im 
Ausland) vgl. Elmiger et al. 2013. 
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Ausgeschriebene Doppelformen werden bevorzugt, da sie beide Geschlechter integral und 
symmetrisch abbilden76: 

GL Also ich muss sagen, ich ziehe grundsŠtzlich die Nennung der beiden Geschlechter allem 
anderen bei weitem vor. 

I In allen drei Sprachen? 
GL  Ja. 
I Auch wenn es lang und lŠnger wird? 
GL  Das ist egal. Man kann ja, eben, wenn es Fortsetzungstexte sind, dann kann man ja eben mit 

der Abwechslung oder irgendwie so etwas arbeiten. Aber grundsŠtzlich finde ich es einfach 
wichtig, dass es sichtbar ist. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

FŸr lŠngere Texte, in denen Personenbezeichnungen wiederholt auftreten, werden sie als ideale 
Einstiegsformen bezeichnet: 

GL  In Lauftexten wŸrden wir mal mit B [Teilnehmerinnen und Teilnehmer] einsteigen. Und dann, 
wenn sich das B zu hŠufig wiederholt, sind wir sehr schnell beim I [Wer teilnimmt, É]. [É]  
Oder dann auch beim G [Teilnehmende]. (Gleichstellung, zweisprachiger Kanton) 

Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sektion Deutsch der Zentralen Sprachdienste 
Texte aus anderen Landessprachen ins Deutsche Ÿbersetzen, ersetzen sie das generische Masku!
linum der Ausgangstexte konsequent durch die Paarform: 

I  Wie ist es bei den †bersetzungen [É] vor allem vom Franzšsischen und Italienischen? Was 
sind Ihre Beobachtungen im Gebrauch? 

R1 Also ich meine, wenn WIR Ÿbersetzen, dann ist klar, dass wir die Personenbezeichnungen 
auflšsen in Mann und Frau, also in weibliche und mŠnnliche Bezeichnungen. 

R2  Auch wenn es in den Ausgangstexten nicht so ist! Also es IST auch nicht so ((lacht)). 
R1  Ja, in den allermeisten ist es nicht so. (Redaktion, Bund) 

Die uneingeschrŠnkte Verwendung ausgeschriebener Doppelformen im Franzšsischen wird le!
diglich von der Sektion Franzšsisch der Zentralen Sprachdienste relativiert. GemŠss der befrag!
ten Person findet sich diese Form zwar in den Texten ihrer Abteilung, die MitarbeiterInnen wŸr!
den aber nicht dazu ermutigt, sie zu verwenden: 

R Celle!lˆ [B: participantes et participants] se trouve. Elle nÕest pas forcŽment encouragŽe, mais 
elle se trouve et elle nÕest en tout cas pas corrigŽe. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Diese ZurŸckhaltung wird im Interview mit dem Argument bzw. anhand eines Beispiels erklŠrt, 
wonach das simple Benennen beider Geschlechter den realen Anliegen der Frauenfšrderung 
nicht dienlich sei: 

R  [Les doubles formes] sont souvent un peu artificielles et puis surtout, ce qui me dŽsole, cÕest 
que justement, quand le sujet redevient brulant, on pense que les doubles formes, cÕest la 
solution ˆ tous les probl•mes. Ce nÕest PAS la solution ˆ tous les probl•mes, mais on a eu un 
cas relativement rŽcent o• justement, il sÕagissait de promouvoir Ð cÕŽtait une action poli!
tique Ð de promouvoir les femmes dans certaines circonstances politiques. Je trouvais que 
cÕŽtait ˆ la limite de lÕinsultant de proposer simplement la double forme. [É] ON rŽflŽchit de 
la mani•re dont on rŽdige les textes. Ce nÕest pas un petit [É] quÕon colle, paf! Et voilˆ, les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 In den Interviews lag der Thematik der geschlechtergerechten Sprache als solcher eine binŠre Konzeption des 
Geschlechterbegriffs (Frau/Mann) zugrunde. Die zurzeit in anderen Kreisen (z. B. an UniversitŠten, in Deutschland und 
…sterreich auch in der Verwaltung) diskutierte Sichtbarmachung alternativer GeschlechteridentitŠten wurde bei der 
Konzeption der Interviews nicht einbezogen. Von Seiten der Befragten wurde sie ebenfalls nicht thematisiert. 
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femmes seront contentes! Je veux dire. ‚a ne fait strictement RIEN ˆ la carri•re politique des 
femmes. Donc, je pense que la double forme, [É] dans la plupart des cas, nÕest PAS particu!
li•rement satisfaisante sur le plan linguistique. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Nach Ansicht der interviewten Person sind Doppelformen im Franzšsischen deshalb selten ein 
geeignetes Mittel, um geschlechtergerechte Texte zu produzieren: 

I  Et quand est!ce quÕelles sont appropriŽes? 
R  Elles sont rarement appropriŽes, mais si elles le sont, on les utilise! (RŽdaction, Chancellerie 

fŽdŽrale) 

Im Italienischen konkurrieren schliesslich die ausgeschriebenen Doppelformen stark mit dem 
hŠufig verwendeten maschile inclusivo. Sie werden zwar ebenfalls verwendet, gemŠss der Be!
fragten hŠngt ihr Gebrauch jedoch von der LŠnge des Textes sowie von der Textsorte ab. WŠh!
rend sie im Deutschen und, wenn sie dem masculin gŽnŽrique vorgezogen werden, auch im 
Franzšsischen gerade in lŠngeren Texten hŠufig vorkommen, werden sie im Italienischen eher in 
kurzen Texten, in Briefen oder Reden gebraucht: 

R Si vous me dites lettres, discours, je vous dis: bon le B [collaboratori e collaboratrici] vous le 
voyez tr•s souvent, toujours ou presque toujours. Si vous me dites textes normatifs, je pense 
que [É] c Õest plut™t le A [collaboratori]. (Redazione, Cancelleria federale) 

PA/R Il B [collaboratori e collaboratrici] • quello che preferisco [É] per˜ mi rendo conto che 
questo pu˜ essere fatto in un testo breve, non in un testo lungo, perchŽ diventa pesante. 
(Redaktion & Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

AbgekŸrzte Doppelformen 

Als geeignete Mittel fŸr sogenannt verknappte Texte (besonders Formulare, Listen, Verzeich!
nisse), in denen der Platz beschrŠnkt ist, nennen die regulativen sowie die empfehlenden Doku!
mente der Behšrden in der Regel Schreibungen, bei denen die Doppelformen abgekŸrzt und mit 
einem typografischen Element versehen sind (Bindestrich, SchrŠgstrich, im Franzšsischen Çpoint 
mŽdianÈ, im Deutschen Binnen!I). Zahlreiche Dokumente regeln den Schreibgebrauch in diesem 
Bereich besonders explizit, indem sie lediglich gewisse Schreibungen (fŸr einige, nicht aber fŸr 
andere Textsorten) erlauben und damit implizit andere Schreibungen generell verbieten. 

Die Variante C: Teilnehmerinnen/Teilnehmer, bei der lediglich das ÇundÈ der ausgeschriebenen 
Doppelform durch einen SchrŠgstrich ersetzt wird, findet bei den wenigsten Befragten Anklang. 
FŸr das Deutsche wird sie von sechs der sieben Personen, welche sich dazu geŠussert haben, 
abgelehnt. In einem Kanton wird sie als mšgliche Schreibung erwŠhnt, die jedoch nicht favori!
siert werde. Die meisten Befragten erachten diese Schreibung als unproduktiv. Der Tenor lautet: 
Wenn schon abkŸrzen, dann richtig (z. B. Teilnehmer/!innen). 

Im Franzšsischen wird die Variante C: participantes/participants von drei Befragten aus den Be!
reichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie als mšgliche und verwendete Schreibung genannt; 
eine Person lehnt sie ab. Im Gleichstellungsbereich wird sie von allen drei Personen, welche auf 
diese Form reagiert haben, abgelehnt. 

Als BegrŸndung fŸr die Ablehnung fŸhrt die befragte Person aus dem Redaktionsbereich die ne!
gativ konnotierte Symbolik des SchrŠgstrichs an. Dieser markiere einen Ausschluss/eine Ausgren!
zung. Die Person lehnt daher grundsŠtzlich alle Personenbezeichnungen mit SchrŠgstrich ab: 

R  Alors, de ce que nous avait expliquŽ Madame Moreau [R hat seinerzeit einen Kurs bei ihr be!
sucht] ((rit)) il ne fallait pas mettre de barre oblique parce que cÕest exclusif [C: participantes/ 
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participants, D: participant/!es, E: participant/es]. Donc moi, jÕessaie de ne pas mettre de 
barre oblique. Donc, je mets plut™t des tirets, finalement. (RŽdaction, canton monolingue) 

Dem SchrŠgstrich zieht sie die von ThŽr•se Moreau propagierte Verwendung des Bindestrichs 
vor, deren Vorteile die Autorin des Guide romand dÕaide ˆ la rŽdaction administrative et lŽgisla!
tive Žpic•ne (2001) unter anderem wie folgt begrŸndet: 

Le trait dÕunion a, Žgalement, lÕavantage dÕ•tre positif dans lÕimaginaire linguistique alors que la 
parenth•se indique que lÕon a mis pendant plusieurs si•cles les femmes entre parenth•ses. Quant 
ˆ la barre dÕexclusion, son nom indique dŽjˆ la construction de deux mondes sŽparŽs. (2001: 17) 

Schliesslich geben die Sektionen Italienisch und Terminologie der Bundesverwaltung an, Variante 
C: collaboratori/collaboratrici zu verwenden. 

Die folgenden Tabellen fassen die Antworten zu den verschiedenen abgekŸrzten Schreibungen 
pro Sprache und Bereich zusammen. Die eben besprochene Variante C: Teilnehmer/Teilneh!
merinnen ist darin nicht mehr aufgefŸhrt. 

Kanton/ 
Bund  

D 
Teilnehmer/-innen 

E 
Teilnehmer/innen 

F 
TeilnehmerInnen 

BE R verwendet abgelehnt abgelehnt 
BS R mšglich* abgelehnt abgelehnt 
FR † mšglich verwendet abgelehnt 
GR R abgelehnt   
VS R abgelehnt   
ZH R   abgelehnt 
BUND R  verwendet abgelehnt 

*mšglich, wird aber vermieden 

Tabelle 19a Ð Verwendung der Varianten D, E und F in den Bereichen Redaktion und †bersetzung 
(Deutsch) 

Kanton/ 
Bund  

D 
Teilnehmer/-innen 

E 
Teilnehmer/innen 

F 
TeilnehmerInnen 

BE GL verwendet   

BS GL  verwendet abgelehnt 

GR GL abgelehnt abgelehnt abgelehnt 

VS GL abgelehnt abgelehnt  

ZH GL abgelehnt verwendet mšglich* 

*mšglich, wird aber vermieden 

Tabelle 19b Ð Verwendung der Varianten D, E und F im Gleichstellungsbereich (Deutsch) 

Das deutsche Binnen!I (Variante F: TeilnehmerInnen) wird in keinem regulativen Dokument emp!
fohlen und in einigen sogar explizit abgelehnt. Auch bei den deutschsprachigen Befragten ist es 
nicht beliebt; es wird als Çgrammatisch falschÈ und Çnicht gutÈ bezeichnet oder es wird erklŠrt, 
dass diese Schreibung laut Richtlinien nicht erlaubt sei. Es scheint lediglich im Gleichstellungsbe!
reich des Kantons ZŸrich vorzukommen, wobei sich die Befragte selbst deutlich von seiner Ver!
wendung distanziert: 

GL  Manchmal brauchen wir auch F [TeilnehmerInnen], ehm, ich finde es aber Ð ICH brauche F 
NICHT. Es gibt andere, die das brauchen. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 
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Was die Varianten mit SchrŠgstrich (D: Teilnehmer/!innen, E: Teilnehmer/innen) betrifft, so ver!
teilen sich die Antworten auf zwei Gruppen: Die einen verwenden nur Variante D, die anderen 
nur Variante E. Einzig die interviewte Person aus dem †bersetzungsbereich des Kantons Freiburg 
gibt an, beide Varianten zu verwenden, wobei sie dies nicht willkŸrlich tut, sondern verwal!
tungsintern beschlossene Regeln befolgt: 

†  Also [É]  D [Teilnehmer/!innen] wŸrden wir z. B. zulassen, wenn effektiv ein Wortteil ersetzt 
wird. Also sagen wir ÇFachfrauen/!mŠnnerÈ [É]. Hing egen bei ÇTeilnehmerÈ: Man hŠngt ja 
fŸr das Weibliche nur noch etwas an. Und deshalb haben wir gesagt, ohne Auslassungs!
strich. (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Die befragte Person eines kantonalen RedaktionsbŸros gibt schliesslich an, AbkŸrzungen wie die 
vorgeschlagenen aus GrŸnden der Lesbarkeit in der Regel grundsŠtzlich zu vermeiden: 

R Wir vermeiden diese Striche. Weil das einfach wegen der Lesbarkeit nicht gut ist. (Redaktion, 
einsprachiger Kanton) 

Welche abgekŸrzten Schreibungen im Franzšsischen zum Zuge kommen, zeigen die folgenden 
Tabellen Ð wobei hier eine Kategorie mehr als im Deutschen zur Auswahl stand, nŠmlich zusŠtz!
lich Variante G (participant!e!s oder participantáeás) mit Bindestrich bzw. Mittelpunkt. 

Kanton/ 
Bund  

D 
participant/-es 

E 
participant/es 

F 
participantES 

G 
participant-e-s 
participantáeás 

BE R mšglich mšglich abgelehnt mšglich* 
FR R  verwendet  verwendet 
GE R abgelehnt abgelehnt abgelehnt verwendet 
VD R verwendet   verwendet 
VS R abgelehnt   abgelehnt 
BUND R abgelehnt mšglich abgelehnt abgelehnt 

*mšglich, aber nicht favorisiert 

Tabelle 20a Ð Verwendung der Varianten D, E, F und G im Redaktionsbereich (Franzšsisch) 

Kanton/ 
Bund  

D 
participant/-es 

E 
participant/es 

F 
participantES 

G 
participant-e-s 
participantáeás 

FR GL  abgelehnt abgelehnt verwendet* 
GE GL abgelehnt abgelehnt  verwendet 
VD GL  abgelehnt abgelehnt verwendet 
VS GL abgelehnt abgelehnt  verwendet 
BUND GL  mšglich abgelehnt verwendet 

*verwendet, aber nicht favorisiert 

Tabelle 20a Ð Verwendung der Varianten D, E, F und G im Gleichstellungsbereich (Franzšsisch) 

Auch im Franzšsischen werden die abgekŸrzten Doppelformen77 vor allem in Kurztexten ver!
wendet. Ihr Beliebtheitsgrad variiert jedoch. So gibt eine befragte Person an, Doppelformen in 
der Regel auszuschreiben (Variante B) und nur in AusnahmefŠllen abzukŸrzen: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 FŸr Details zu den abgekŸrzten Doppelformen im Franzšsischen vgl. Elmiger 2008 und 2014. 
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R  Ce que je tol•re cÕest ce genre [D: participant/!es, E: particpant/es], dans les listes par 
exemple. Oui, avec un trait et puis juste comme •a. (RŽdaction, canton monolingue) 

Eine interessante Unterscheidung findet in Bezug auf Korrespondenz!Textsorten statt, wo zwi!
schen Brief und E!Mail unterschieden wird. Jemand erklŠrt, abgekŸrzte Schreibungen nur in 
E!Mails zu verwenden: 

I:  Dans quel contexte vous utilisez une forme abrŽgŽe? 
R:  Dans les mails. Tandis que dans les lettres jÕaurais plut™t tendance ˆ Žcrire Ð mais comme on 

Žcrit de plus en plus de mails, voilˆ. Mais dans une lettre jÕutiliserais plut™t Çparticipantes et 
participantsÈ [B]. (RŽdaction, canton monolingue) 

Anders als im Deutschen, wo (ausser im Kanton Freiburg) die Schreibungen exklusiv gehandhabt 
werden (entweder Variante D oder E), nennen die Befragten fŸr das Franzšsische zuweilen zwei 
Varianten. Im Gleichstellungsbereich des Bundes wird zum Beispiel sowohl Variante E: partici!
pant/es als auch G: participant!e!s verwendet und zwar in AbhŠngigkeit davon, ob die abzukŸr!
zenden Bezeichnungen paarweise oder nicht paarweise auftreten: 

ƒG La barre oblique: oui, •a dŽpend de la terminaison. Si on ne peut pas le faire comme un G 
[participant!e!s] on va essayer de le faire comme un E [participant/es]: ÇŽditeur/triceÈ. (ƒga!
litŽ, Chancellerie fŽdŽrale) 

Differenziert geht man auch im Redaktionsbereich des Kantons Fribourg vor, wo die Frage, ob 
Ÿberhaupt abgekŸrzt wird, aber auch die Verwendung der abgekŸrzten Schreibungen von meh!
reren Kriterien abhŠngen: 

R Si vous entendez la diffŽrence entre le [fŽminin et le masculin] vous mettez les deux termes 
en entier: collaborateur Ð collaboratrice. CÕest Çle collaborateur ou la collaboratriceÈ, etc. Si 
vous nÕentendez PAS la diffŽrence ou bien si cÕest le m•me mot, par exemple Çle ou la jugeÈ 
alors vous mettez Çle ou la jugeÈ, etc. Si vous nÕentendez PAS, par exemple Çle dŽputŽ Ð la 
dŽputŽeÈ, il y a juste un ÇeÈ ˆ la fin, do nc cÕest Çle ou la dŽputŽ!eÈ. (RŽdaction, canton bi!
lingue) 

Im Kanton Fribourg wird laut dieser Person, abgesehen von der Schreibung mit Bindestrich, auch 
die Varianten mit SchrŠgstrich praktiziert. Allerdings sei letztere Stelleninseraten vorbehalten: 

R Et puis la forme abrŽgŽe pour les mots pour lesquels on entend une diffŽrence entre le 
masculin et le fŽminin, chez nous, cÕest uniquement par exemple dans des offres dÕemploi. 
Vous mettez Çcollaborateur/triceÈ. ÇNous cherchons un collaborateur, un, uneÈ (RŽdaction, 
canton bilingue) 

Die Aussagen fŸr das Italienische sind nicht sehr zahlreich und die BegrŸndungen fŸr den Ge!
brauch oder die Ablehnung wenig ausfŸhrlich: Ç[E: collaboratori/trici] non mi piace tanto, per˜ 
lÕho anche giˆ utilizzatoÈ (Redaktion, Tessin), Çle F [collaboratoriátrici] est carrŽment proscrit ou 
on dit ˆ ŽviterÈ (Redaktion, Bund). 
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Kanton/ 
Bund  

D 
collaboratori(trici) 

E 
collaboratori/trici 

F 
collaboratoriátrici 

G 
collaboratori-trici 

TI R  mšglich* abgelehnt  
BUND R abgelehnt mšglich abgelehnt verwendet 
BUND T abgelehnt  abgelehnt abgelehnt 

*mšglich, aber nicht favorisiert 

Tabelle 21 Ð Verwendung der Varianten D, E, F und G in den Bereichen Redaktion/Terminologie78 
(Italienisch) 

Die befragte Person, welche bei der Sektion Terminologie fŸr die italienische Sprache zustŠndig 
ist, gibt zu bedenken, dass die Varianten D, F sowie G vom morphologischen Gesichtspunkt her 
betrachtet problematisch seien und eigentlich nur Variante C: collaboratori/collaboratrici korrekt 
sei: 

T  Allora D [collaboratori(trici)], F [collaboratoriátrici] e G [collaboratori!trici] a mio parere sono 
sbagliati da un punto di vista morfologico, perchŽ non si capisce, qua nella forma base, qual 
• il punto di divisione dei morfemi e quindi non • chiaro. Tra queste forme quella linguisti!
camente corretta • la C [collaboratori/collaboratrici] (Terminologia, Cancelleria federale) 

Substantivierte Partizip!I!Formen im Deutschen 

Substantivierte Partizip!I!Formen (Variante G: Teilnehmende) werden von 12 der 30 Interviewten 
als in deutschen Texten verwendetes Mittel bezeichnet: Sie wŸrden zur Umsetzung der kreativen 
Lšsung dienen, besonders als Alternative fŸr die ausgeschriebenen Doppelformen. Lediglich eine 
Person gibt an, solche Formen nicht zu verwenden. 

Kanton/ 
Bund  

G 
Teilnehmende 

 
Kanton/ 
Bund 

 
G 
Teilnehmende 

BE R mšglich*  BE GL verwendet 
BS R mšglich*  GR GL mšglich* 
FR † mšglich*  VS GL verwendet 
GR R mšglich  ZH GL verwendet 
VS R abgelehnt     
VS † verwendet     
BUND R mšglich*  BUND GL mšglich* 
BUND T verwendet     

*mšglich, aber nicht favorisiert 

Tabelle 22 Ð Verwendung der Variante G in den Bereichen Redaktion und †bersetzung sowie im Gleich!
stellungsbereich (Deutsch) 

Die Sternchen in den Tabellen zeigen allerdings auch, dass einige Befragte Vorbehalte gegen!
Ÿber dieser Variante Šussern. Sie geben an, persšnlich den Gebrauch zu vermeiden und stellen 
fest, dass substantivierte Partizip!PrŠsens!Bezeichnungen grundsŠtzlich zu oft und hŠufig auch 
unreflektiert verwendet wŸrden. Besonders kritisch wird dieses Mittel im folgenden Zitat beur!
teilt: 

R  Dummerweise hat der ERSte Leitfaden [des Bundes, 1996] das mit dem Partizip PrŠsens ins 
Spiel gebracht und das ist jetzt einfach ein Jekami sondergleichen. Also das ist, glaube ich, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 FŸr den italienischsprachigen Gleichstellungsbereich liegen nicht genŸgend Angaben zur Verwendung der einzelnen 
Schreibungen vor. 
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das Schlimmste, was man machen konnte [É], denn jetzt gibt es die Velofahrenden, die 
Fahrenden tout court, haben wir auch: die Fahrenden im Strassengesetz, also nein, wirklich! 
Weil die Leute einfach nicht Ÿberlegen und im Nachhinein sagen, jetzt tŠtschen wir da gera!
de mal Peng Ÿberall Partizip PrŠsens rein und dann kommt das schon gut. (Redaktion, zwei!
sprachiger Kanton) 

Die befragte Person sagt ferner aus, dass viele Leute die Form falsch verwenden wŸrden: 

R  Also ich habe, wie Sie vielleicht schon gemerkt haben [É], berechtigte Vorurteile gegenŸber 
dem Partizip PrŠsens, weil es ja meistens falsch gebraucht wird. Es wird ja nicht von einem 
Verb, von einem aktiven Aktionsverb [abgeleitet], sondern man sagt einfach: Verb, ergo 
kann Partizip PrŠsens und dann das Ganze noch substantivieren und dann [É] haben wirÕs 
[É]. Das ist so die Einstellung von den Leuten. Und das ist eine falsche Einstellung, weil es 
nicht geht. Also, wenn ich lese Çdie AmtsvorstehendenÈ, sorry, dann wird es mir anders, 
oder. Es GEHT einfach nicht. Es gibt kein Verb Çich amtsvorsteheÈ. (Redaktion, zweispra!
chiger Kanton) 

Die Interviewten derjenigen Stelle, welche den oben kritisierten Leitfaden erarbeitet und heraus!
gegeben hat, Šussern Šhnliche Vorbehalte. Sie erwŠhnen aber auch, dass einige substantivierte 
Partizip!PrŠsens!Formen inzwischen stark im allgemeinen Sprachgebrauch verankert seien. Die 
Interviewten stellen fest, dass sich ihre eigene Haltung gewissen Pesonenbezeichnungen gegen!
Ÿber dadurch allmŠhlich verŠndere: 

R1 Es gibt so mehr oder weniger akzeptierte oder verbreitete Partizip!PrŠsens!Formen: ÇTeilneh!
mendeÈ habe ich das GefŸhl, ist jetzt eines, das sich langsam so immer mehr etabliert, von 
dem ich selbst nicht so recht weiss, wie ich es eigentlich finde und ich habe das GefŸhl, dass 
sich meine Haltung dazu wandelt. Ich finde es immer weniger schlimm ((lacht)). 

R2  Ja, je hŠufiger man es sieht, desto abgehŠrteter wird man ((lacht)). Aber ich finde einfach 
diese Partizip!PrŠsens!Ding nicht das Allheilmittel. Also ich wŸrde es eher auflšsen. ÇDie 
MitarbeitendenÈ wŸrde ich immer noch auflšsen. (Redaktion, Bund) 

Dass der allgemeine Sprachgebrauch die Behšrdensprache hinsichtlich der Verwendung gewis!
ser Partizip PrŠsens!Formen (z. B. die Studierenden)79 beeinflusst, berichtet auch die Person, von 
der die obigen kritischen Zitate stammen: 

R ÇStudierendeÈ mussten wir jetzt lassen, weil es eben zum Teil auch in Deutschland schon so 
gebraucht wird. Dort haben wir kein Brot mehr. Aber Çdie MitarbeitendenÈ, da WEHren wir 
uns nach wie vor, denn jemand, der nach Hause geht, arbeitet nicht mehr MIT an etwas, 
dann ist er fertig. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

Schliesslich macht auch eine befragte Person der Sektion Terminologie des Bundes darauf auf!
merksam, dass bei der Verwendung von Partizip!PrŠsens!Formen (Variante G: Teilnehmende, 
aber auch Variante H: teilnehmende Personen) Vorsicht geboten sei, da diese in gewissen Kon!
texten unpassend sein kšnnen. Sie illustriert dies anhand der Bezeichnung Gesuchstellende bzw. 
gesuchstellende Personen und kommt zum Schluss, dass die beiden Varianten zuweilen eben 
gerade nicht als Alternativen zu den Doppelformen verwendet werden kšnnten: 

T [Je nach Kontext] ist es sogar auch noch wichtig zu betonen, dass es gesuchstellende PerSO!
nen sind und nicht INstitutionen beispielsweise oder Vereine oder was [É]. ÇGesuchstel!
lendeÈ [G] ist dann auch Ð Ach, es ist ein kleines Monster, oder? ÇDie Gesuchstellenden 
werden gebeten, sich beim Schalter 4 zu meldenÈ. Da wŠre wahrscheinlich Çgesuchstellende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Vgl. dazu Kapitel 2.3.6: Die Form Studierende (bzw. frŸher auch Studirende) war schon im 19. Jh. eine weit ver!
breitete Form im Bundesblatt. 
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PersonenÈ [H] Ð Wenn es dann nun DIEser Satz ist, ist es klar: ÇGesuchstellerinnen und Ge!
suchsteller werden gebeten, sich beim Schalter 4 anzumeldenÈ. Also ich denke, es H€NGT 
eben wirklich vom Kontext ab. (Terminologie, Bund) 

Geschlechtsabstrakte Formen 

Geschlechtsabstrakte Formen wie Variante H teilnehmende Person / personnes participan!
tes / persone collaboranti/che collaborano werden ebenfalls in allen drei Sprachen verwendet.80 
FŸr jede Sprache finden sich auch Befragte, welche sie ablehnen. GrŸnde fŸr die Verwendung 
werden in den Interviews selten genannt. HŠufig wird der Gebrauch lediglich festgestellt (z. B. 
ÇVariante H verwenden wir auchÈ), in einigen FŠllen wird dazu bemerkt, dass auch dieses Mittel 
eine gangbare Option bei der Anwendung der kreativen Lšsung sei. 

Kanton/ 
Bund  

H 
teilnehmende 
Personen 

 
Kanton/ 
Bund 

 
H 
personnes 
participantes 

 
Kanton/ 
Bund 

 
H 
le persone collaboranti 
/ che collaborano 

BE R eher nicht  FR R abgelehnt     
BS R verwendet  GE R verwendet     
FR † mšglich*  VS † verwendet     
VS R mšglich         
BUND R eher nicht  BUND R mšglich  BUND R mšglich 
BUND T verwendet  BUND T abgelehnt  BUND T abgelehnt 

*mšglich, aber nicht favorisiert 

Tabelle 23a Ð Verwendung der Variante H in den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie 
(Deutsch, Franzšsisch und Italienisch) 

Kanton/ 
Bund  

H 
teilnehmende Person 

 
Kanton/ 
Bund 

 
H 
personnes participantes 

GR GL abgelehnt  FR GL verwendet 

VS GL verwendet  GE GL mšglich 
ZH GL verwendet  VD GL mšglich 

BUND GL abgelehnt     

Tabelle 23b Ð Verwendung der Variante H im Gleichstellungsbereich (Deutsch und Franzšsisch)81 

In gewissen Kontexten kann die Tatsache, dass geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen 
unpersšnlich wirken, von Vorteil sein, in anderen weniger: Eine Befragte aus dem Gleichstel!
lungsbereich erklŠrt etwa, es sei zuweilen unpassend, die RealitŠt auszublenden. Geschlechts!
abstrakte Bezeichnungen wie z. B. Lehrpersonen brŠchten dies jedoch unweigerlich mit sich: 

GL  Also ICH habe zum Beispiel in der Vernehmlassung zum neuen Schulgesetz [É] zum Beispiel 
geschrieben, dass ich es SCHLECHT finde, dass immer nur das Wort Lehrpersonen verwendet 
wird. Ich wŸrde es vorziehen, wenn immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer explizit ge!
nannt werden. 

I Warum? [É] Es ist ja geschlechtergerecht. 
GL  Es ist schon, ja, aber es hat auch gewisse Nachteile. Es verschleiert eben die RealitŠt zum Teil 

auch und das finde ich nicht gut. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Vgl. dazu Kapitel 2.3.7: Geschlechtsabstrakte Personenbezeichnungen mit dem Lemma Person wurden im Bundes!
blatt in allen drei Sprachen als bedeutende Strategie identifiziert. 
81 FŸr das Italienische liegen zu dieser Variante (H) keine Aussagen vor. 
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Hinsichtlich des Italienischen wird schliesslich bemerkt, dass das Beispiel persone collaboranti 
schlecht gewŠhlt sei, da collaboranti generell negativ besetzt sei. 

Als Strategie (geschlechtsabstrakte Personenbezeichnung auf der Basis des Wortes Person) wird 
das Mittel jedoch von der Sektion Italienisch des Bundes als verwendete Alternative bezeichnet: 

R  Mais cÕest tout ˆ fait possible: H [Le persone che collaborano] on peut lÕutiliser dans le cadre 
dÕun texte si on ne veut pas marquer une diffŽrence liŽe au sexe. Aussi cÕest une solution qui 
se pr•te, mais alors sÕil vous plait avec Çle persone che collaboranoÈ [et pas: le persone col!
laboranti]. (Redazione, Cancelleria federale) 

Umformulierungen 

Auch Umformulierungen im Stil von Wer teilnimmt, É  werden in allen drei Sprachen verwen!
det. 

Kanton/ 
Bund 

I 
Wer teilnimmt 

 
Kanton/ 
Bund 

I 
Qui participe, É 

 
Kanton/ 
Bund 

I 
Chi collabora É 

BE R verwendet  VD R mšglich*  TI R abgelehnt 

BS R verwendet         

FR † verwendet         

VS R mšglich         

VS † verwendet         

BUND R mšglich  BUND R abgelehnt  BUND R mšglich 

    BUND T abgelehnt  BUND T abgelehnt 

*mšglich, aber nicht favorisiert 

Tabelle 24a. Verwendung der Variante I in den Bereichen Redaktion/†bersetzung/Terminologie (Deutsch, 
Franzšsisch und Italienisch) 

Kanton/ 
Bund 

I 
Wer teilnimmt 

 
Kanton/ 
Bund 

I 
Qui participe, É 

 
Kanton/ 
Bund 

I 
Chi collabora É 

BE GL verwendet  FR GL verwendet  TI GL abgelehnt 

GR GL verwendet  GE GL mšglich     

ZH GL verwendet  VD GL mšglich     

Tabelle 24b. Verwendung der Variante I im Gleichstellungsbereich (Deutsch, Franzšsisch und Italienisch) 

Wie die geschlechtsneutralen Begriffe wird auch die Variante I als mšgliches Hilfsmittel bezeich!
net, um in Texten mit sehr vielen und hŠufig wiederkehrenden Personenbezeichnungen auf sti!
listischer Ebene zu variieren (kreative Lšsung). 

Im Deutschen werden sie von einigen neutral als Option, von anderen aber auch als besonders 
gute Lšsung betrachtet: 

GL  I [Wer teilnimmt, É] finde ich auch gut. Eben, das kann dann elegante Lšsungen geben. 
(Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Umformulierungen zu finden, wird jedoch als zeitaufwŠndig betrachtet. Jemand bezeichnet sie 
schliesslich als gute Mšglichkeit, dem ÇProblemÈ ausweichen zu kšnnen, d. h. keine passende 
geschlechtsspezifische Formulierung finden zu mŸssen: 
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†  Oder was ich gerne mache, ist natŸrlich, wenn ich Zeit habe, umformulieren oder eben Çwer 
teilnimmt, derÉ È und so weiter. Ich umschiffe das Problem gerne so, quasi. (†bersetzung, 
zweisprachiger Kanton) 

Auch fŸr das Franzšsischen wird ihr neutralisierender Effekt betont: 

GL  I [Qui participe, É] ja, das sowieso. Das ist neutral. I finde ich sehr gut. (Gleichstellung, 
zweisprachiger Kanton) 

ƒG  ÇQui participeÉ È [I], •a peut •tre une mani•re de rendre les choses Žpic•nes, pour allŽger 
les textes au maximum. (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

Bedenken stilistischer Art werden allerdings fŸr das Italienische geŠussert. Die Sektion Italienisch 
der Zentralen Sprachdienste gibt zwar an, man kšnne dieses Mittel im Rahmen der kreativen Lš!
sung verwenden, mŸsse aber darauf achten, dass der Text dadurch nicht ÇbizarrÈ werde. Die 
befragte Person im Tessin lehnt den Gebrauch eher ab und erklŠrt, es sei ÇunglŸcklichÈ, im Ita!
lienischen einen Satz mit ÇChiÉ È zu beginnen. 

PA/R Chi collabora ((lacht)). 
I PerchŽ ride? 
PA/R S“, perchŽ • molto ((lacht)). S“, la frase, hm mi piace meno. Non • che mi sembri felice, 

questa del cominciare [É] col chi. (Redaktion & Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Legaldefinition 

Eine generalisierende ErlŠuterung, welche erklŠrt, dass sich das im Text gewŠhlte generische 
Maskulinum sowohl auf MŠnner als auch auf Frauen bezieht, kommt laut Aussagen der Inter!
viewten in allen drei Landessprachen vor, insbesondere in der Gesetzessprache. In Zusammen!
hang mit der Verwaltungssprache wird die Legaldefinition (in Form einer dem Text vorangestell!
ten Bemerkung oder einer Fussnote) selten erwŠhnt. 

Kanton/ 
Bund 

J 
Teilnehmer1 

1 Die maskuline Form be-
zieht sich auf Personen 
beiderlei Geschlechts. 

 
Kanton/ 
Bund 

J 
participants1 

1 La forme masculine dŽ-
signe des personnes des 
deux sexes. 

 
Kanton/ 
Bund 

J 
collaboratori1 

1 I termini di genere mas-
chile si riferiscono a per-
sone di entrambi i sessi. 

BS R abgelehnt  FR R mšglich*  GR † verwendet 
GR R verwendet  GE R abgelehnt  TI R verwendet** 
VS R verwendet  VD R verwendet     
ZH R abgelehnt  VS R verwendet     
    VS † verwendet     
BUND R mšglich*  BUND R verwendet  BUND R verwendet 

*in AusnahmefŠllen mšglich; **verwendet, aber von der befragten Person persšnlich abgelehnt 

Tabelle 25a Ð Verwendung der Variante J in den Bereichen Redaktion und †bersetzung (Deutsch, Franzš!
sisch und Italienisch) 

!  
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Kanton/ 
Bund 

J 
Teilnehmer1 

1 Die maskuline Form be-
zieht sich auf Personen 
beiderlei Geschlechts. 

 
Kanton/ 
Bund 

J 
participants1 

1 La forme masculine dŽ-
signe des personnes des 
deux sexes. 

 
Kanton/ 
Bund 

J 
collaboratori1 

1 I termini di genere mas-
chile si riferiscono a per-
sone di entrambi i sessi. 

BE GL abgelehnt  FR GL abgelehnt  TI GL abgelehnt 
BS GL abgelehnt  GE GL abgelehnt     
GR GL abgelehnt  VD GL abgelehnt     
ZH GL abgelehnt  VS GL verwendet     
BUND GL abgelehnt  BUND GL abgelehnt     

Tabelle 25b Ð Verwendung der Variante I im Gleichstellungsbereich (Deutsch, Franzšsisch und Italienisch) 

Im Kanton Wallis wird die Legaldefinition in der Gesetzessprache konsequent angewendet. Dies 
obwohl das Mittel im Abschnitt Ÿber die sprachliche Gleichbehandlung der Gesetzestechnischen 
Richtlinien (2005) nicht als Option aufgefŸhrt wird. Im ÇranghšchstenÈ Gesetzesdokument, der 
Kantonsverfassung, wurde die Generalklausel benutzt (vgl. PortrŠt des Kantons Wallis, An!
hang I). Auch fŸr die Befragten aus dem Redaktions! und Gleichstellungsbereich ist sie fŸr 
Gesetzestexte Ÿblich; ihr Gebrauch wird nicht in Frage gestellt: 

R  Bei den Gesetzen haben wir jetzt seit ein paar Jahren die Praxis eingefŸhrt, dass wir eine 
Fussnote machen. Die sind maskulin ausformuliert, aber es gibt in den Eingangsbestimmun!
gen diese Fussnote [É]. Und so sind unsere Gesetzestexte eigentlich maskulin formuliert. 
Eine Zeit lang hatten wir sogar noch einen eigenen Absatz in den Gesetzen, aber das haben 
wir jetzt abgeschafft und achten darauf, dass es bei der Fussnote [bleibt]. Und so gesehen ist 
eigentlich bei den Gesetzen das Problem nicht mehr. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

FŸr Gesetzestexte wird sie als geeignet bewertet, da sie ein einheitliches Vorgehen garantiere. 
Gefragt nach der Beurteilung der kreativen Lšsung erklŠrt denn auch die befragte Person aus 
dem Redaktionsbereich: 

R  Ja, ha. Ç[É] mšglichst freie Kombination aller zur VerfŸgung stehender MittelÈ. [É]  FŸr die 
Gesetzestechnik geht das nicht. FŸr den Erlass eines Gesetzes oder eines allgemeingŸltigen 
Beschlusses geht das nicht. Man kann nicht einmal so und einmal so. Das [finde] ich schade 
fŸr die KohŠrenz einer Gesetzessammlung, wenn einmal diese Form gewŠhlt wird und 
einmal diese. Auf Gesetzesebene wŸrde ich das jetzt gar nicht begrŸssen. Auf einer unteren 
Ebene, die weniger verbindlich ist oder so Ð wieso nicht? [É] Aber bei der Gesetzestechnik 
sollte man von mir aus gesehen einheitlich vorgehen.  

I  Ok. Und einheitlich heisst bei Ihnen Fussnotenlšsung? 
R  FŸr uns ist das jetzt die Fussnote, ja. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 

In den meisten Kantonen sieht die Praxis jedoch anders aus: Die Legaldefinition ist nicht erlaubt 
und wird von den Befragten selbst nicht bzw. nur in AusnahmefŠllen verwendet. Im Kanton 
Freiburg war sie z. B. nie eine Option, auch nicht in der Gesetzessprache. Allerdings sei sie von 
einigen Dienststellen zuweilen als Mšglichkeit verwendet worden, explizite Mittel zur Umset!
zung des Postulats zu vermeiden: 

R  [W]as auch nicht geht ist J [Legaldefinition], das geht nicht. 
I  Gab es das frŸher? 
R  Nein, offiziell gab es das nie. Aber es gab schon Direktionen, die versuchten, sich so aus der 

AffŠre zu ziehen. 

Die Freiburger Befragten rŠumen aber ein, dass die Legaldefinition in der Gesetzessprache aus!
nahmsweise verwendet werde (sowohl im Deutschen, wie auch im Franzšsischen). Sie beziehe 
sich dann jedoch niemals auf einen ganzen Text, sondern lediglich auf einen bestimmten Artikel: 
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R  ‚a  peut arriver quÕon fasse une exception. [É] Par exemple, si dans un article il y a Çle 
prŽsident ou la prŽsidente, le premier vice!prŽsident ou la premi•re vice!prŽsidente, le 
deuxi•me vice!prŽsidentÈ na na na, o• •a devient trop LOURD, on met une note dÕarticle, 
mais juste pour lÕarticle o• on dit justement que pour ne pas nuire ˆ la lisibilitŽ, nous 
utiliserons que le masculin. [É] Ou  il y a une ŽnumŽration de fonctions, par exemple, 
masculin Ð fŽminin, o• •a devient trop lourd et puis INcomprŽhensible quoi. [É] CÕest arrivŽ 
dans la loi sur le Grand Conseil. (RŽdaction, canton monolingue) 

Auch der Deutsche Sprachdienst der Bundesverwaltung lehnt ihre Verwendung ab, billigt sie in 
AusnahmefŠllen jedoch ebenfalls. Wie im Kanton Freiburg betreffen diese Ausnahmen die 
Ebene der TextqualitŠt: 

R  J [Legaldefinition] geht gar nicht. 
I  Aber gibt es jetzt nicht noch das eine oder andere Gesetz, wo dann doch einzelne 

Personenbezeichnungen noch so definiert werden? 
R  [É] Also wir sagen das auch im Leitfaden: Wenn es jetzt wirklich eine Bestimmung GIBT, die 

SO viele Personenbezeichnungen enthŠlt und man KEIne schlaue Lšsung finden kann, dass 
es dann IMMer noch besser ist, also dass man die Leute auch nicht ÇverrŸcktÈ macht und es 
nicht ad absurdum fŸhrt, dass man dann vielleicht bei dieser EInen Bestimmung eine 
Fussnote macht und sagt: Aus GrŸnden der Lesbarkeit verzichtet man in dieser einzelnen 
Bestimmung auf die geschlechtergerechte Formulierung. Aber dass man quasi eine General!
klausel am Anfang macht, das geht nicht. (Redaktion, Bund) 

Es kann somit festgestellt werden, dass die Legaldefinition in einigen Verwaltungen toleriert 
wird, wenn Personenbezeichnungen in Texten besonders gehŠuft auftreten und die VerstŠnd!
lichkeit/Lesbarkeit durch die Wahl anderer Mittel zur Umsetzung des Postulats massgeblich be!
eintrŠchtigt wŠre. 

Auch wenn sie von der interviewten Person persšnlich abgelehnt und bŸrointern auch nicht 
verwendet wird, schŠtzt schliesslich die Befragte des Eidgenšssischen GleichstellungsbŸros die 
Legaldefinition im Vergleich zur Nichtumsetzung des Postulats als kleineres †bel ein:  

ƒG  Et puis justement le J [dŽfinition lŽgale], on nÕutiliserait pas non plus. 
I  Mais qui se retrouve quand m•me relativement frŽquemment encore dans tout type de tex!

tes. Qui nÕŽmanent PAS de votre bureau, bien sžr. 
ƒG  Oui, cÕest sžr. Ben, disons par rapport ˆ des personnes qui nÕont PAS du tout pensŽ ˆ la 

problŽmatique, cÕest quand m•me Žvidemment ÇmieuxÈ, entre guillemets. (ƒgalitŽ, Con!
fŽdŽration) 

Tabelle 25b zur Verwendung im Gleichstellungsbereich zeigt zudem, dass sie mit Ausnahme des 
Kantons Wallis von allen Gleichstellungsexpertinnen klar abgelehnt wir. Sie wird unter anderem 
als ÇunzeitgemŠssÈ, ÇŠrgerlichÈ, Çkeine OptionÈ oder ÇŸberflŸssigÈ bezeichnet: 

I  FŠllt Ihnen selbst auf, ob ein Text geschlechtergerecht formuliert ist oder nicht? 
GL  Ja sehr. Mir fŠllt es vor allem auf wenn er nicht [so formuliert ist]. [É] Ich merke auch sehr 

stark, wenn das nicht ist, also wenn jemand [É] einfach nur in der mŠnnlichen Form zum 
Beispiel formuliert wird. Oder, was ich eigentlich noch fast ((atmet ein)) Šrgerlicher finde, 
wenn jemand mit einer Fussnote schreibt ÇDie Frauen sind mitgemeintÈ, das finde ich ein!
fach nicht mehr zeitgemŠss. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

I  Was halten Sie vom J [Legaldefinition]? 
GL  ((liest und lacht)). Ja, die begegnet mir leider immer wieder mal. Aber nein, von der halte ich 

eigentlich nichts. 
I  Aber wieso denn nicht? FŸr gewisse Leute ist das einfach die einzige, die geht. 
GL  ((liest die Fussnote)): ÇDie maskuline Form bezieht sich auf Personen beiderlei GeschlechtsÈ. 

[É] In de r Auffassung von diesen Leuten ist das ja dann sowieso so [É], dass das Maskulin 
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beides sei, dann mŸssen sie es nicht auch noch schreiben ((lacht)). (Gleichstellung, zweispra!
chiger Kanton) 

Auch eine (in der Behšrdensprache wohl nicht praktizierte und grundsŠtzlich selten verwendete) 
Generalklausel zur Legitimation des Gebrauchs femininer Personenbezeichnungen wird nicht als 
korrekt betrachtet: 

GL  Ich habe es auch schon UMgekehrt gesehen, dass es heisst ÇTeilnehmerinnen, die feminine 
Form bezieht sich auf Personen beiderlei GeschlechtsÈ. Das finde ich schon spannender, weil 
es etwas durchbricht. Aber eigentlich AUCH nicht korrekt. (Gleichstellung, zweisprachiger 
Kanton) 

Interessant ist schliesslich die Umsetzung in der Gesetzessprache auf Bundesebene. Seit 2005 
sind einige, jedoch nicht alle franzšsischsprachigen Gesetze mit einer Legaldefinition versehen: 
Die Bedeutung des Sternchens (frz. astŽrisque *) , welches dem Titel nachgestellt ist, wird jeweils 
in einer Fussnote erklŠrt: ÇLes termes dŽsignant des personnes sÕappliquent Žgalement aux 
femmes et aux hommesÈ82. In den deutschen bzw. italienischen Versionen dieser Gesetze findet 
sich diese Praxis nicht. GemŠss der interviewten Person der Sektion Franzšsisch der Bundes!
kanzlei wurde das Sternchen 2005 im Zollgesetz, Loi sur les douanes* (LD), zum ersten Mal ver!
wendet. Diese Handhabung gehe nicht auf die Initiative des franzšsischen Sprachdienstes zu!
rŸck, welcher in seinem Guide de formulation non sexiste von der Legaldefinition abrŠt 
(2000: 25). Sie sei vielmehr vom damaligen PrŠsidenten der Parlamentarischen Subkommission 
der franzšsischen Sprache festgelegt worden. Die interviewte Person berichtet zudem, die Ent!
scheidung sei nur fŸr das Franzšsische getroffen worden; die Subkommissionen der deutschen 
und der italienischen Sprache hŠtten die bisher eingefŸhrten Regelungen beibehalten (Deutsch: 
Anwendung der ausgeschriebenen Doppelformen, Italienisch: generisches Maskulinum): 

I  Et qui avait dŽcidŽ pour lÕastŽrisque? 
R  Le prŽsident de la sous!commission de langue fran•aise. [É] Mais [É] le parlement sÕŽtait 

dŽjˆ exprimŽ lˆ!dessus, donc lÕallemand, enfin la sous!commission de langue allemande, 
avait acceptŽ donc le dŽdoublement, acceptŽ la nouvelle r•gle et les deux langues latines 
((mot incomprŽhensible)) selon leurs r•gles ((mot incomprŽhensible)). Et au bout de quelques 
annŽes, il y a de nouveau eu [É]  une incitation ˆ changer les r•gles, donc la sous!commis!
sion de langue allemande, elle restait lˆ ou elle en Žtait, la sous!commission de langue 
fran•aise a dit: ni, ni, ni et puis est arrivŽe cette solution et la sous!commission de langue ita!
lienne a dit que le dŽbat avait dŽjˆ eu lieu, point. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Das Beispiel zeigt, dass Ð zumindest auf Bundesebene und insbesondere fŸr die Gesetzessprache 
Ð zuweilen auch politische Gremien83 fŸr die Umsetzung des Postulats zustŠndig sind, welche 
unabhŠngig von den interviewten Sprachdiensten der Bundeskanzlei agieren: 

I  Et tout •a bien que dans le guide de 2000 soit Žcrit: ÇLÕexplication dans une note de texte 
ou au dŽbut est ˆ Žviter.È 

R  Mais le parlement nÕest pas tenu de respecter les r•gles ((rire)) de lÕadministration [É] . On 
nous a consultŽs, mais notre avis Ð il y a un point o• la question linguistique nÕest plus une 
question linguistique, mais une question politique et les intŽr•ts ne sont pas les m•mes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Vgl. z. B. Loi fŽdŽrale sur la gŽoinformation (Loi sur la gŽoinformation, LGŽo)* . 
83 Die Website der (nationalen! und stŠnderŠtlichen) Redaktionskommissionen fasst die ZustŠndigkeit dieser Gremien 
(eines pro Sprache) wie folgt zusammen: ÇDie Redaktionskommission ŸberprŸft den Wortlaut der Erlasse und legt de!
ren endgŸltige Fassung fŸr die Schlussabstimmung fest.È 
(https://www.parlament.ch/de/organe/kommissionen/weitere!kommissionen/kommission!redk, Dezember 2016)  
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Nous sommes tenus ˆ appliquer NOS r•gles ((rit)) ˆ NOtre domaine de compŽtence. [É] le 
legislaTEUR, ce nÕest PAS lÕadministration, cÕest le parlement. Donc, cÕest LUI qui dŽcide de la 
forme finale. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

3.4.4! Umsetzungsstile und Entwicklungstendenzen 

Umsetzungsstile 

In der Evaluation der eigenen Praxis, aber auch in der Bewertung der Anwendung innerhalb der 
gesamten Verwaltung oder der Art und Weise, wie das Postulat in anderen Sprachgemein!
schaften umgesetzt wird, treten einige Attribute  wiederkehrend auf: So wird mehrmals von 
systematischer, integraler, pragmatischer oder punktueller Umsetzung gesprochen. In einigen 
FŠllen werden diese Begriffe von den Befragten selbst genannt, in anderen konnten sie den 
Aussagen auch bei der Interviewauswertung zugeordnet werden. 

Zum Beispiel kšnnen die bŸrointernen Praktiken aller GleichstellungsbŸros als systematisch (das 
Postulat wird immer umgesetzt) und integral (es wird in allen Textorten berŸcksichtigt) bezeich!
net werden. Dies auf Grund von Selbstevaluationen wie der folgenden: 

GL Also hier in der Arbeit natŸrlich spielt es eine Rolle, in dem Sinn, dass WIR auf jeden Fall dar!
auf achten, dass WIR unsere Texte geschlechtergerecht formulieren. Etwas anderes kŠme fŸr 
uns gar nicht in Frage. Also INtern auf jeden Fall. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

Die befragte Expertin des Walliser GleichstellungsbŸros bezeichnet die eigene Vorgehensweise 
selbst als pragmatisch: Geschlechtergerechte Sprache werde zwar, so berichtet sie, in den eige!
nen Texten verwendet (ÇOn le met parce quÕon a un r™le quand m•me un peu symboliqueÈ), 
man drŠnge die Umsetzung des Postulats anderen Abteilungen jedoch nicht auf: 

ƒG CÕest du pragmatisme et cÕest de lÕefficacitŽ. Moi, ce que je veux [É], cÕest quÕon avance sur 
la thŽmatique de lÕŽgalitŽ entre hommes et femmes de la meilleure mani•re possible. [É] Le 
langage a un r™le, voilˆ, cÕest important, •a je ne remets pas en question. Par contre, le faire 
et crisper les gens et si cÕest PLUS que •a quÕils voient comme action de notre bureau, •a ne 
m•ne NULLE part. [É] Alors POUR NOUS, •a ne pose pas de probl•me parce que NOUS, on 
le fait, dans nos lettres et puis lˆ on a cette mani•re de faire. Mais apr•s, lÕimposer ˆ dÕautres 
quand on nÕa pas cette sensibilitŽ, •a devient une contrainte qui risque dÕavoir des effets 
contreproductifs. (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

In manchen FŠllen beziehen sich die oben genannten Attribute auch auf die Umsetzungsstile 
ganzer Sprachgemeinschaften. So bezeichnet zum Beispiel eine befragte Person der Terminolo!
gieabteilung der Bundeskanzlei die Praxis der Deutschsprachigen als systematisch, diejenige der 
Franzšsischsprachigen als pragmatisch: 

T CÕest vrai que les germanophones sont beaucoup plus strictes et m•me voilˆ, droit au but. 
Cette adaptation disons des textes, donc, on a eu des fois des remous, des remarques 
comme •a, on sait vraiment voilˆ: on est intransigeant sur la question, on fŽminise systŽma!
tiquement. En fran•ais, on est beaucoup plus souple. CÕest!ˆ !dire quÕon laisse avant tout 
lÕusage parler ET lÕŽlŽgance de la phrase. [É] Et alors, en fran•ais, on est beaucoup plus 
pragmatique. Donc lˆ, on a une approche, on dit: ben voilˆ, je suis dŽsolŽe, je ne peux pas 
mettre Çle, la ou et les la et !Žes ou !ŽsÈ, etc. Donc on va mettre au masculin comme cÕest 
lÕusage, et puis voilˆ. (Terminologie, Chancellerie fŽdŽrale) 

Es wird somit unterschieden, ob prinzipiell immer eine geschlechtergerechte Formulierung ge!
funden werden muss (Deutsch: Ja, Franzšsisch: Nein) oder ob zuweilen auch das Nichtanwen!
den gestattet ist (Franzšsisch: Ja, Deutsch: Nein). 
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Der Umsetzungsstil der Italienischsprachigen wird von der Terminologieabteilung ebenfalls als 
pragmatisch qualifiziert und gleichzeitig von einem Stil, der sich an Prinzipien orientiert, abge!
grenzt: 

T Per˜ generalmente anche per gli italofoni non • una questione di principio quanto tanto una 
questione pragmatica. (Terminologia, Cancelleria federale) 

Ein systematisches Vorgehen wird indes nicht nur in deutschsprachigen Texten, sondern auch in 
franzšsischsprachigen festgestellt. So kann auch die Selbstevaluation der Umsetzung in der fran!
zšsischsprachigen Gesetzessprache des Kantons Bern dieser Beurteilung zugeordnet werden: 

R Et puis nous, nous suivons une ligne, comme cÕest nous qui dŽcidons, donc pour la lŽgisla!
tion en fran•ais, cÕest moi qui dŽcide, on suit une ligne assez pratiquement stricte. Mais cÕest 
pas une discussion politique. 

Hier wird die Praxis der Behšrdensprache allerdings nur punktuell bewertet, da sich das Urteil 
lediglich auf einen Bereich, die Gesetzestexte, bezieht. 

Sichtbare Entwicklung 

Zwar zeigen sich die Befragten der einzelnen Verwaltungen bei den globalen Beurteilungen der 
Umsetzung, aber auch bei der Bewertung der Umsetzungsfreudigkeit der Angestellten nicht in 
allen Verwaltungen zufrieden. Insbesondere die Gleichstellungsexpertinnen orten Verbesse!
rungspotenzial und Handlungsbedarf (vgl. 3.2.1 AktualitŠt). Dennoch verdeutlichen die GesprŠ!
che, dass sich die geschlechtergerechte Textproduktion in den letzten Jahren in allen Landes!
sprachen quantitativ und qualitativ verŠndert hat. 

FŸr das Deutsche wird von den Befragten klar geŠussert, dass sich der Anteil geschlechterge!
recht formulierter Behšrdentexte bzw. solcher, in denen Anstrengungen zur Umsetzung des 
Postulats sichtbar sind, innerhalb der ganzen Behšrdentextproduktion in den vergangenen Jah!
ren vergršssert habe. Einige Stellen, darunter auch die Sektion Deutsch der Zentralen Sprach!
dienste des Bundes, stellen fest, dass geschlechtergerechtes Formulieren selbstverstŠndlicher 
geworden sei und man sich als Redaktionsverantwortliche im Kontakt mit Personen, die es viel!
leicht einmal vergessen hŠtten, weniger stark dafŸr einsetzen mŸsse, Çdass es dann doch noch 
gemacht wird.È 

Unterschiedliche EinschŠtzungen erfahren die Praktiken in den zwei Kantonssprachen der 
Walliser Behšrden. Die deutschsprachige Person aus dem †bersetzungsbereich beobachtet, dass 
man zwar im Deutschen hŠufiger als frŸher versuche, das Postulat umzusetzen. Diese Tendenz 
wird fŸr das Franzšsische jedoch nicht festgestellt: 

†  Also fŸr mich ist es jetzt eigentlich immer schon so gewesen. Ich sehe es vielleicht bei Texten 
von anderen. Also in den franzšsischen Texten nicht unbedingt. Dort sehe ich keine grosse Ð 
also ausser jetzt in den Erlassen, das mit der Fussnotenlšsung, das schon. Sonst sehe ich in 
den franzšsischen Texten keine grosse Entwicklung. In den deutschen dafŸr, also wenn ich 
sehe, was andere Dienststellen AUF Deutsch schon rausgeben, sehe ich schon, dass es sich 
verstŠrkt. (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Nach Ansicht der befragten Person spielen die †bersetzerinnen und †bersetzer in den einzelnen 
Verwaltungsabteilungen eine entscheidende Rolle, denn sie fungieren als Multiplikatoren und 
tragen so zur internen Wissensvermittlung bei: 
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†  Ich habe das GefŸhl, es wird verstŠrkt, dass schon geschlechtergerecht formuliert wird. [É] 
Was vielleicht eben auch dadurch bedingt ist, dass wir [É], die †bersetzer schon mal sensibi!
lisieren und diese †bersetzer sind dann ja in den einzelnen Dienststellen, Departementen 
und die geben natŸrlich [É] diese Info auch weiter, oder: ÇSchaut ein bisschen, Leute, was 
ihr tut! È [É] I ch habe schon das GefŸhl: Tendenz steigend. (†bersetzung, zweisprachiger 
Kanton) 

Stimmen aus anderen Westschweizer Verwaltungen berichten jedoch auch fŸr die franzšsische 
Sprache von Entwicklungen. So stellt jemand fest, dass einige, ursprŸnglich als ÇkŸnstlichÈ 
wahrgenommene Neubildungen inzwischen ins behšrdensprachliche Vokabular integriert seien: 

R Ce que je peux peut!•tre dire, cÕest quÕ̂ l ÕŽpoque o• cette chose [le r•glement cantonal] a 
ŽtŽ diffusŽe il y avait quand m•me une certaine mŽfiance parce que Ð aujourdÕhui, en 2014, 
dire ÇcheffeÈ avec deux ff!e ne pose plus aucun probl•me. MAIS en 2005, cÕŽtait tellement 
nouveau ˆ lÕoreille, ˆ lÕÏil qu Õon trouvait •a un petit peu artificiel. AujourdÕhui, cÕest quelque 
chose qui est naturel. (RŽdaction, canton monolingue) 

Auch auf Ebene der franzšsischsprachigen Bundesbehšrden hat laut der interviewten Person des 
Franzšsischen Sprachdienstes eine Entwicklung stattgefunden. Sowohl in der Verwaltungs! wie 
auch in der Gesetzessprache werde heute zumeist eine inkludierendere Sprache gewŠhlt. So 
wŸrden heute immer šfter Pluralformen, geschlechtsneutrale Begriffe und Kollektivbezeichnun!
gen verwendet: 

R Les r•gles [É] : utiliser un langage justement qui permet ˆ tout le monde de se sentir intŽgrŽ. 
Donc on utilise de plus en plus [É] de termes Žpic•nes, on utilise de plus en plus le pluriel, 
on utilise de plus en plus des collectifs. Enfin, cÕest possible. CÕest une Žvolution qui se voit 
aussi, mais m•me dans le langage lŽgislatif. Par exemple quand le code pŽnal a fait lÕobjet 
dÕune rŽvision en profondeur, le message prŽcisait bien quÕon avait choisi certains termes 
plus que dÕautres pour TEnir compte de cette Žvolution. Donc, •a on fait naturellement, 
maintenant. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Im Gegensatz dazu wird die im Kanton Waadt konstatierte Entwicklung als weniger umfassend 
und weniger ausgeprŠgt bezeichnet: 

R Il me semble quÕil y a un petit peu deux catŽgories. [É]  Si je vois par exemple les syndicats, 
eux appliquent vraiment tr•s strictement le langage Žpic•ne dans les lettres quÕils envoient. 
Pour lÕadministration, je dirais que les CHOses les plus ŽlŽmentaires maintenant existent: [É] 
Je prends un exemple: SÕil y a des rŽunions avec le personnel, il est Žvident que maintenant 
TOUT le monde dit ÇCh•res collaboratrices, chers collaborateursÈ. Donc, il y a un certain 
nombre de rŽflexes qui existent et qui sont appliquŽs de mani•re gŽnŽrale. (RŽdaction, 
canton monolingue) 

Im Unterschied zur systematischen und integralen Umsetzung des Postulats im Gewerkschafts!
bereich (welcher nicht zu den Behšrden im engeren Sinne gehšrt), ist nach Ansicht der befrag!
ten Redaktionsperson die Systematik in der Verwaltung auf einige Grundaspekte beschrŠnkt, 
darunter die geschlechtsspezifische direkte Anrede oder die Abschaffung der Bezeichnung 
Mademoiselle. 

3.5!TextqualitŠt 

Die Interviews dienten auch dazu, EinschŠtzungen, Erfahrungen und Standpunkte hinsichtlich 
der Frage zu erheben, inwiefern die Umsetzung des Postulats die QualitŠt der Texte beeinflusst. 
In den politischen, gesellschaftlichen und medial gefŸhrten Diskussionen Ÿber Sinn und Unsinn 
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geschlechtergerechter Behšrdentexte oder Ÿber die Anwendung konkreter sprachlicher Mittel 
wurden in der Vergangenheit in allen Sprachen immer wieder Argumente angefŸhrt, wonach 
geschlechtergerechte Sprache Texte beeintrŠchtige. Pauschalisierende EinwŠnde werden auch 
heute angebracht. So wurde und wird z. B. geŠussert, geschlechtergerechte Sprache mache 
Texte unlesbar, unverstŠndlich, ihre Umsetzung sei kompliziert und aufwŠndig. 

In den regulativen Dokumenten finden sich zahlreiche Textstellen, welche mehr oder weniger 
offensichtlich bezwecken, Argumente dieser Art zu relativieren oder zu entkrŠften (hŠufig im 
Vorwort oder in der Einleitung). Teilweise wird unter Bezugnahme auf diese Vorbehalte von ge!
wissen Umsetzungsstrategien abgeraten, wŠhrend gleichzeitig die Vorteile anderer Mittel her!
ausgestellt werden. Es scheint, dass die Autorinnen und Autoren von LeitfŠden, aber auch die 
Urheberschaft der regulativen Dokumente sowie die Gremien, welche sie schliesslich Çverord!
nenÈ, unter einem mehr oder weniger grossen Legitimierungsdruck84 stehen: Die Wahl der in 
den Dokumenten empfohlenen Mittel wird deshalb gerechtfertigt; das Zielpublikum soll von der 
Sinnhaftigkeit des Anliegens, aber auch von der Anwendbarkeit der einzelnen Strategien Ÿber!
zeugt werden. Es wird versucht, zu erklŠren, dass die QualitŠt von Texten nicht unter der Um!
setzung des Postulats leide. 

Stilistische Aspekte, aber auch †berlegungen zum Zeitaufwand, welcher mit geschlechterge!
rechtem Formulieren verbunden sein kann, wurden in den GesprŠchen von allen Interviewten 
verschiedentlich thematisiert. Die Befragten wurden zudem gebeten, gezielt zwei allgemeine 
Aussagen zu den oben genannten Vorbehalten zu kommentieren bzw. aufgrund ihrer eigenen 
Erfahrungen zu evaluieren. Die Aussagen lauteten85: 

1. ÇSprachliche Gleichbehandlung macht Sprache unlesbar und unverstŠndlich.È 
2. ÇGeschlechtergerechtes Formulieren ist aufwŠndiger und macht Texte unlesbar.È 

In diesem Kapitel werden die Evaluationen dieser beiden Aussagen mit weiteren €usserungen, 
welche hinsichtlich der QualitŠt von Texten gemacht wurden, kombiniert86. Es wird gezeigt, wel!
che Faktoren nach Ansicht der Interviewten bei der Umsetzung des Postulates einen Einfluss auf 
TextqualitŠt haben (kšnnen) (3.5.1, 3.5.2) und dass die Evaluationen je nach Textsorte variieren 
(3.5.3). Weiter werden Meinungen der Befragten zur KompatibilitŠt von geschlechtergerechter 
Sprache mit stilistischen AnsprŸchen an Texte sowie mit Kriterien wie VerstŠndlichkeit und Les!
barkeit prŠsentiert (3.5.4). Schliesslich werden die praktischen Konsequenzen, welche fŸr die 
Redaktion von Texten festgestellt werden und deren Beurteilungen zusammengefasst (3.5.5). 

3.5.1! Know!how und Erfahrung 

GrundsŠtzlich zeigen die GesprŠche, dass sich sowohl die befragten SprachexpertInnen aus den 
Bereichen Redaktion, †bersetzung, Terminologie als auch die Interviewten aus dem Gleichstel!
lungsbereich allesamt bewusst sind, dass die unreflektierte Umsetzung des Postulats die QualitŠt 
von Texten negativ beeinflussen kann. Es wird deutlich, dass sie die zur VerfŸgung stehenden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Die Argumente werden in der šffentlichen Diskussion oft auch mit der finanziellen Frage verbunden: Sollen 
(Steuer!)Gelder in Behšrden fŸr geschlechtergerechte Sprache verwendet werden? 
85 Franzšsisch: 1. ÇLa paritŽ linguistique rend le langage illisible et incomprŽhensible.È 2. ÇLa formulation non sexiste a 
un cout ŽlevŽ et rend les textes illisibles. 
Italienisch: 1. ÇIl pari trattamento linguistico rende il linguaggio illeggibile e incomprensibile.È 2. ÇIl pari trattamento 
linguistico ha un costo elevato e rende i testi illeggibili.È 
86 Da die Befragten wŠhlen konnten, ob sie die Aussagen kommentieren wollten, liegt fŸr die hier erwŠhnten Behaup!
tungen nicht von allen Interviewten ein Statement vor. 
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sprachlichen Mittel Ÿberlegt einsetzen und ihre Wahl auf die jeweiligen Textsorten abstimmen. 
Je nach Arbeitsbereich wird geschlechtergerechte Sprache natŸrlich mehr oder weniger stark mit 
weiteren Kriterien koordiniert, welche fŸr die QualitŠt von Texten verantwortlich sein kšnnen. 
Der Behšrdensprache als solcher wird von aussen hŠufig ein eher negatives Image attestiert87 
(z. B. sei sie schwer verstŠndlich, kompliziert, aber auch trocken, hšlzern u. v. m). FŸr Personen, 
welche in Verwaltungen Texte verfassen, Ÿbersetzen oder verantworten, besteht somit die Her!
ausforderung darin, die AnsprŸche der …ffentlichkeit (der BŸrgerinnen und BŸrger) mit den in 
regulierenden Dokumenten fixierten Forderungen (Schreibweisungen und Anleitungen/LeitfŠden 
unterschiedlicher Art) und schliesslich auch mit ihren persšnlichen Anforderungen an Texte in 
Einklang zu bringen. 

Einige Befragte geben an, šfters die Wahl ihrer Mittel bzw. die Frage, ob ein Mittel in einem 
konkreten Fall adŠquat ist oder nicht, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern intern zu dis!
kutieren, Lšsungen zu hinterfragen und anzupassen. Gleichzeitig werde jedoch versucht, bei der 
Anwendung mšglichst kohŠrent vorzugehen, weswegen man in der Regel auf die in LeitfŠden 
empfohlenen oder in den regulativen Dokumenten vorgegebenen Mittel zurŸckgreife. Eine be!
fragte Person aus dem Redaktionsbereich eines franzšsischsprachigen Kantons erwŠhnt, dass in 
ihrer Abteilung eine Spezialistin fŸr geschlechtergerechte Sprache arbeite. Diese Mitarbeiterin 
werde von anderen in ZweifelsfŠllen konsultiert und hŠufig gebeten, Texte durchzusehen. 

Wie in Zusammenhang mit der Wissensvermittlung (Kapitel 3.2.3 Interventionen) besprochen, 
wird auch bei der Beurteilung der QualitŠt geschlechtergerechter Texte die Bedeutung von 
Know!how und Erfahrung betont. Zahlreiche Interviewte sind der Ansicht, gute geschlechterge!
rechte Texte zu produzieren sei in der Regel unproblematisch. Dabei gehen sie zumeist von sich 
selbst aus und geben an, persšnlich keine unbewŠltigbaren Schwierigkeiten damit zu haben 
bzw. nur selten an ihre Grenzen zu kommen. NatŸrlich sind die befragten ExpertInnen mit der 
Thematik, aber auch mit den Anwendungsstrategien bestens vertraut. Hinsichtlich der generel!
len Umsetzbarkeit rŠumen sie jedoch ein, dass diese gewisse Qualifikationen voraussetze. Die 
Antworten zeigen, dass damit insbesondere der persšnliche Wille, Anwendungswissen, †bung, 
aber auch SprachgefŸhl und KreativitŠt gemeint sind. Dazu einige Beispiele (Hervorhebungen 
der Autorin): 

GL Ich denke, [É] je nachdem, welche Techniken man beherrscht, kann man auch bei den 
schwierigen [Texten], das einfacher machen. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

R  Ich glaube in sonstigen Textsorten [abgesehen von Gesetzestexten], wenn das jemand be!
herrscht, also das fŠllt gar niemandem mehr auf, habe ich den Eindruck. (Redaktion, einspra!
chiger Kanton) 

GL Mit ein wenig, ja, wenn man es will und ein bisschen ein gutes SprachgefŸhl entwickelt, 
dann kann man das gut lšsen. (Gleichstellung, einsprachiger Kanton) 

GL  Aber im Grossen und Ganzen, wenn wir eben erfahrene †bersetzerinnen und †bersetzer 
erwischen, das kšnnen wir ja nicht beeinflussen, dann ist es eigentlich reibungslos. (Gleich!
stellung, mehrsprachiger Kanton) 

R  [Ich] denke, Sprache ist auch etwas Lebendiges, mit dem man Ð wie soll ich sagen Ð [É] sehr 
vielseitig arbeiten kann und man findet praktisch immer eine Lšsung, um einen Text so hin!
zukriegen. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

ƒG Je ne pense pas que •a rende les textes illisibles quand cÕest bien fait. Quand on a appris ˆ 
bien Žcrire de mani•re Žpic•ne. (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 Vgl. z. B. die Darstellung der Behšrdenkommunikation in Kirsten Adamziks Artikel ÇAlltag und šffent liche Verwal!
tungÈ (2016) sowie die Dissertation zum Thema Behšrdensprache, welche Alessandra Alghisi im Rahmen dieses For!
schungsprojekts erarbeitet (in Vorbereitung). 
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3.5.2! GrŸnde fŸr mangelhafte TextqualitŠt 

In den GesprŠchen wurde mehrfach ausgesagt, dass zwar lŠngst nicht alle Behšrdentexte ge!
schlechtergerecht seien, der Anteil Texte, in welchen versucht werde, das Postulat umzusetzen, 
jedoch gršsser geworden sei. Auch wenn die meisten Interviewten diese grundsŠtzliche Entwick!
lung begrŸssen, wird auch auf unglŸckliche oder unbefriedigende Umsetzungsversuche hinge!
wiesen. Daraus resultieren nach Ansicht der Befragten fehlerhafte, zu schwerfŠllige und/oder 
schlecht lesbare Texte. Dies sei vor allem auf ungenŸgendes Know!how bzw. die falsche An!
wendung einzelner sprachlicher Mittel zurŸckzufŸhren. Als weiterer Grund wird mehrmals der 
Zeitpunkt, zu welchem geschlechtergerechte Sprache bei der Textproduktion berŸcksichtigt 
wird, erwŠhnt. 

1) UngenŸgendes Know!how und falscher Einsatz sprachlicher Mittel 

In franzšsischen Lauftexten werden besonders Doppelformen als problematisch betrachtet, da 
deren Kongruenz (accords) sowie im Besonderen die Personalpronomen (reprises pronominales) 
nicht immer korrekt behandelt wŸrden bzw. den Verfasserinnen und Verfassern die Regeln 
manchmal nicht klar seien. Auch wŸrden in den negativen Feedbacks, mit welchen die Befrag!
ten zuweilen konfrontiert sind, šfters die AbkŸrzungszeichen in den Kurzformen (SchrŠgstriche, 
Bindestriche) als unschšn oder stšrend empfunden: 

ƒG Disons que le but est bien de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Le but, ce 
nÕest pas non plus dÕemb•ter les gens avec ce langage Žpic•ne. 

I QuÕest!ce qui rend le texte ou la perception Žnervante? 
ƒG Par exemple, cÕest Çles participantEsÈ, E, E, E, donc il y a ce tiret: Çparticipant!e!sÈ. [É] Donc 

apr•s, il ne savent plus o• mettre les tirets, o•  mettre les !s. Vous avez Çparticipantes ET par!
ticipantsÈ. Enfin, cÕest toujours •a, de ce c™tŽ!lˆ qui Žnerve un petit peu les gens alors que ce 
nÕest pas si difficile, enfinÉ (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

Auch in den deutschsprachigen Texten scheint die pronominale Wiederaufnahme fŸr manche 
Personen ein Stolperstein zu sein (vgl. 3.2.2 Anlaufstelle fŸr Fragen). Zudem wird mehrfach er!
klŠrt, dass Texte, in denen Doppelformen gehŠuft vorkommen, zuweilen schwerfŠllig seien. Den 
Verfasserinnen und Verfassern fehle zum Teil das Know!how, diesem Umstand mit KreativitŠt zu 
begegnen (z. B. indem andere Formulierungen gewŠhlt wŸrden): 

R Da fehltÕs zum Teil auch ein wenig am Wissen, was man machen kšnnte oder wie man das 
sprachlich geschickt in den Griff bekommt, ohne dass man 47 Doppelbezeichnungen hinter!
einander hat und so diese Geschichten. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Schliesslich wird von mehreren Interviewten kritisiert, substantivierte Partizip!PrŠsens!Formen 
(z. B. die Studierenden, die Mitarbeitenden, die Auszubildenden) wŸrden inflationŠr gebraucht 
und teilweise falsch gebildet (vgl. 3.4.3 Einzelformen). Ausserdem sei ihre Verwendung nicht sel!
ten ungeschickt: So wŸrden die Pluralformen inzwischen auch im Singular anstelle geschlechts!
spezifischer Personenbezeichnungen verwendet (z. B. der Mitarbeitende statt der Mitarbeiter 
oder die Studierende statt die Studentin). 

2) Zeitpunkt der Textarbeit 

Hinsichtlich des Zeitpunktes, zu welchem geschlechtergerechte Sprache im Redaktionsprozess 
berŸcksichtigt werden sollte, sind sich die meisten Befragten, welche sich dazu geŠussert haben, 
einig. Ihr Standpunkt deckt sich mit der Empfehlung zahlreicher regulierender Dokumente: Texte 
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sollten von Anfang an geschlechtergerecht konzipiert werden. Die Befragten erklŠren, nachtrŠg!
liches †berarbeiten sei zeitaufwŠndig88 und fŸhre manchmal zu unbefriedigenden Lšsungen. 
Diese EinschŠtzung teilen besonders Personen aus dem Redaktionsbereich, welche fŸr die 
sprachliche PrŸfung oder die Publikation von Texten verantwortlich sind. So zum Beispiel die Be!
fragten der Sektion Deutsch der Zentralen Sprachdienste des Bundes, wo €nderungen hŠufig di!
rekt vorgenommen und die Texte nicht immer an die AutorInnen zurŸckgeschickt werden: 

 R Damit man auch sprachlich mšglichst befriedigende Lšsungen finden kann, ist es schon so, 
dass wir das dann selbst probieren. [É] MANCHmal ist es schon aufwŠndig, wenn es so 
HŠufungen von Personenbezeichnungen hat, dass man DANN wirklich eine Lšsung findet, 
die noch ((zšgert)), ja, die ÇverhebtÈ und aber irgendwie noch lesbar ist, das ist schon mit 
einem gewissen Aufwand Ð aber ich meine, es gibt auch eine Routine. Man weiss, man hat 
inzwischen seine Werkzeuge. (Redaktion, Bund) 

Auch die interviewte Person eines kantonalen †bersetzungsdienstes Šndert bei der PrŸfung 
deutscher Texte ab und zu die Formulierungen der Ausganstexte, um sie stilistisch zu verbessern: 

†  [I]ch bekomme in den meisten FŠllen schon die deutsche †bersetzung und muss die dann 
prŸfen. Ja gut, DORT vielleicht MANCHmal, also wenn dann halt wirklich so ein Paragraph 
oder ein Abschnitt nur Personenbezeichnungen und sagen wir, der †bersetzer hat einfach 
konsequent die Paarform verwendet, macht man sich vielleicht manchmal Gedanken, ob es 
nicht irgendeine kreativere Lšsung gŠbe [É] Also vor allem im Deutschen, wenn dann auch 
noch RelativsŠtze hinten dran kommen [É] das wird dann halt schon schnell einmal unŸber!
sichtlich und da [É] Ÿberlege ICH mir: Gibt es hier nicht vielleicht eine andere Lšsung, bei 
der die geschlechtergerechte Formulierung gewahrt ist, aber eben nicht irgendwie zehn 
Paarformen hintereinander? (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Hinsichtlich der Redaktion von Gesetztestexten bemerkt eine Person aus dem Redaktionsbereich: 
Wenn Texte von Anfang an geschlechtergerecht konzipiert wŸrden, kšnne die Argumentation 
zum Teil so gefŸhrt werden, dass viele Probleme erst gar nicht entstŸnden. 

Schliesslich erwŠhnen einige Befragte, sie wŸrden sogar in an und fŸr sich korrekten Texten er!
kennen, dass diese erst nachtrŠglich Çgeschlechtergerecht gemachtÈ worden seien: 

R1  Darum habe ich eben vorhin auch gesagt, dass es wirklich darauf ankommt, dass die Leute 
von Anfang an Ð Also wenn die Leute erst im Nachhinein sagen: Ç€h, ich habe es verges!
sen!È, É  

R2  Éim  Nachhinein, cÕest trop tard. 
I Aber es kommt vor und dann mŸssen Sie ja das im Nachhinein noch korrigieren? 
R1  Nicht einmal. Ich MERke einfach, dass das jemand war, also man MERKT es. (Redaktion, 

zweisprachiger Kanton) 

Solche Texte seien zuweilen Çunlesbar und unverstŠndlichÈ (Antwort auf Aussage 1): 

GL [Das] kann stimmen, wenn man einfach am Schluss immer noch ein !in dranhŠngt und wenn 
man sich nicht die MŸhe macht, das schšn und sinnvoll zu machen. (Gleichstellung, einspra!
chiger Kanton) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

88 Einzig die befragte Person eines Westschweizer GleichstellungsbŸros betrachtet den Zeitaufwand als verhŠltnismŠs!
sig klein. Zur Aufgabe dieser Person gehšrt es, alle Texte hinsichtlich der Anwendung geschlechtergerechter Sprache 
zu korrigieren. Dass sie dafŸr sehr wenig Zeit benštige, fŸhrt sie auf ihre grosse Erfahrung bei dieser TŠtigkeit zurŸck. 
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3.5.3! Textsorten 

Um qualitativ gute geschlechtergerechte Texte zu produzieren, muss nach Ansicht der Befragten 
die Wahl der Mittel den verschiedenen Textsorten angepasst werden: Bei der Beurteilung der al!
ternativen Formen, Formulierungsmšglichkeiten und Schreibungen (vgl. 3.4.3) wird deshalb be!
sonders hŠufig erwŠhnt, fŸr welche Textsorten sie nach Meinung der Interviewten in Frage 
kommen und fŸr welche nicht. Einzelne Textsorten, aber auch generell verknappte Texte oder 
Lauftexte werden auch an anderen Stellen in den GesprŠchen immer wieder erwŠhnt. In den 
folgenden AusfŸhrungen werden lediglich die Aussagen zu zwei hŠufig erwŠhnten Textarten 
zusammengefasst. Es handelt sich um Stellenanzeigen bzw. Ausschreibungen und um den Be!
reich der Gesetzessprache, wobei in den GesprŠchen insbesondere die Erlasstexte angesprochen 
wurden. 

Stellenanzeigen und Ausschreibungen 

Interessant ist zunŠchst die Tatsache, dass Ð mit einer Ausnahme Ð alle Befragten, welche sich zu 
Stellenanzeigen/Ausschreibungen geŠussert haben, betonen, in dieser Textsorte sei es besonders 
wichtig, systematisch beide Geschlechter zu nennen89. WŠhrend die Deutschsprachigen, aber 
auch einige Franzšsischsprachige dies heute als gegeben betrachten (Çeine Stellenauschreibung, 
die NUR mŠnnliche Formen verwendet, das ist ein NO!Go.È Terminologie, Bund) und nicht wei!
ter kommentieren, heben einige Franzšsisch! und Italienischsprachige die Notwendigkeit der 
Doppelnennung explizit hervor. Dabei handelt es sich um GeprŠchspartnerInnen, die in den In!
terviews eine pragmatische Haltung zur Umsetzung des Postulats befŸrworten, das masculin 
gŽnŽrique bzw. das maschile inclusivo nicht grundsŠtzlich ablehnen und es fŸr Gesetzestexte 
gutheissen. Hinsichtlich Stellenanzeigen erklŠren diese Personen jedoch, das generische Masku!
linum kšnne aus GrŸnden der Referenz nicht verwendet werden, da mit Stellenanzeigen stets 
Einzelpersonen angesprochen wŸrden. So erklŠrt zum Beispiel die Befragte des Walliser Gleich!
stellungsbŸros, welche im GesprŠch mehrmals erwŠhnt, ihr BŸro wende geschlechtergerechte 
Sprache zwar an, sie fŠnde es aber persšnlich problematisch bzw. kontraproduktiv, die Umset!
zung des Postulats flŠchendeckend zu verordnen: 

ƒG JÕai beaucoup de peine avec le langage Žpic•ne. Alors vous allez •tre ŽtonnŽs. [É] Je le 
trouve tr•s uti le dans les offres dÕemploi. Je le trouve tr•s utile dans les fonctions. Je le 
trouve tr•s utile quand on a une personne derri•re. Donc l ,̂ effectivement, je suis fervente 
de ce langage DANS ce contexte!lˆ. Apr•s, quand il est amenŽ jusquÕau bout, moi je le 
trouve extr•mement difficile et contreproductif. (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

GemŠss der Terminologieabteilung des Bundes sind auch gewisse Formulierungen wie etwa Kol!
lektivbezeichnungen in Stellenanzeigen unpassend: 

T Per esempio una tendenza Ð ecco questa coMUne a tutte le lingue Ð • quella di utilizzare 
dove possibile dei nomi collettivi che possano includere sia il maschile che il femminile: Çdie 
LeserschaftÈ per esempio in tedesco o Çil pubblicoÈ. [É] é un maschile ma non • riferito a 
una persona specifica, • un nome collettivo. Per˜ • chiaro che abbiamo dei casi in cui questo 
non si pu˜ fare, per esempio nelle messe a concorso dei posti vacanti. Ecco l“, in tutte le lin!
gue devÕessere chiaramente indicato. (Terminologia, Cancelleria federale) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Dies ist nach EinschŠtzung der Befragten in Stellenanzeigen der kantonalen Verwaltungen sowie des Bundes heute 
in allen Sprachen auch der Fall. Eine rechtlich bindende Regelung (in Form eines Gesetzesartikels), welche die Nen!
nung beider Geschlechter in Stellenausschreibungen einfordert oder das Nichtbeachten sanktioniert, ist niemandem 
bekannt. Auch nicht dem Eidgenšssischen BŸro fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann, welches im Rahmen des 
Projekts speziell zu dieser Frage schriftlich konsultiert worden ist. 



 133 

FŸr die befragte Person aus dem Redaktionsbereich des Kantons Freiburg ist die Umsetzung des 
Postulats in den franzšsischsprachigen Stelleninseraten des Kantons ebenfalls zwingend. Aller!
dings ist in diesem Kanton die Anwendung des masculin gŽnŽrique auch fŸr alle anderen Text!
sorten keine Option. Deshalb erwŠhnt sie es in diesem Zusammenhang auch nicht. Die Wahl der 
geeigneten Form in verwaltungsinternen Ausschreibungen, in welchen unspezifische Bezeich!
nungen mšglich sind, wird daher von stilistischen †berlegungen beeinflusst, welche in diesem 
Fall persšnliche Šsthetische Vorlieben widerspiegeln: 

R  Moi, jÕaime assez privilŽgier des formulations un peu neutres. [É] Souvent, on a par exemple 
la composition dÕune commission. [É] Souvent, ils mettent Çun reprŽsentant ou une re!
prŽsentante de la direction XYÈ. Je prŽf•re mettre ÇUNE personne reprŽsentant la direc!
tionÈ. CÕest neutre, cÕest plus fluide. [É] Si on dit Çla commission se compose dÕun prŽsident 
ou dÕune prŽsidenteÈ jÕaime assez mettre Çune personne assumant la prŽsidenceÈ, par 
exemple. CÕest LONG, mais je trouve plus ŽlŽgant. Et puis la forme abrŽgŽe pour les mots 
pour lesquels on entend une diffŽrence entre le masculin et le fŽminin, chez nous cÕest uni!
quement par exemple dans des offres dÕemploi. Vous mettez Çcollaborateur/triceÈ. (RŽdac!
tion, canton monolingue) 

Die Frage nach der Notwendigkeit der heute Ÿblichen Doppelbezeichnung in Stellenanzeigen 
wird schliesslich von einer franzšsischsprachigen Person aufgebracht. Sie erklŠrt, ihre Kollegin!
nen hŠtten sich seinerzeit alle auf ein im generischen Maskulinum formuliertes Inserat hin ge!
meldet. Heute wŸrden die Stellenangebote in der Bundesadministration jedoch stets die masku!
line und die feminine Bezeichnung verwenden: 

R JÕai une petite remarque ˆ faire en liminaire: Dans la perspective de votre visite, jÕai pu voir, 
[ˆ]  toute petite Žchelle, ce nÕest pas un Žchantillon reprŽsentatif de la population, mais 
nŽanmoins [É], donc: toutes mes coll•gues [É] qui ont commencŽ ˆ travailler ˆ la Chancel!
lerie, enfin la plupart avant moi ou en m•me temps que moi et dÕautres coll•gues dans les 
dŽpartements, je leur ai demandŽ si elles se souvenaient de la mani•re dont Žtait rŽdigŽ 
lÕannonce. LÕannonce Žtait TOUjours au masculin ˆ lÕŽpoque, AUcune ne sÕest dit ˆ un 
moindre moment: je ne peux pas poser ma candidature. Donc ((rires)). [É] Parce que main!
tenant on fait attention ˆ •a aussi dans les Ð toutes ont cherchŽ UN traducteur [É]. ‚a n Õa 
jamais emp•chŽ aucune traductrice de faire acte de candidature. (RŽdaction, Chancellerie 
fŽdŽrale) 

Gefragt nach der Beurteilung dieser Praxis, antwortet sie, es mŸssten sich vor allem auch die 
grundsŠtzlichen Einstellungen gegenŸber Gleichstellungsthemen (Im Zitat: TŠtigkeitsfelder fŸr 
MŠdchen und Knaben) Šndern: 

I Mais vous trouvez que cÕest [É] superflu ou que cÕest une bonne chose? 
R Je pense que ce qui serait VRAIment important et nŽcessaire de faire, cÕest quÕ̂ l ÕŽcole, on 

ne pense pas que les filles sont faites pour la coiffure et les gar•ons pour les maths. Je veux 
dire une fois que ce soit vraiment inscrit dans les mentalitŽs PEU importe la mani•re dont on 
rŽdige les annonces. (RŽdaction, Chancellerie fŽdŽrale) 

Die interviewte Person ist der Meinung, es schade zwar nicht, die Gleichbehandlung der Ge!
schlechter auf sprachlicher Ebene sichtbar zu machen, es sei aber gleichzeitig unklar, ob dies 
dem Anliegen tatsŠchlich nŸtze: 

I Mais, pour vous, est!ce quÕil y a une relation entre ŽgalitŽ et puis visibilitŽ des formes fŽmini!
nes et masculines dans les textes? CÕest un peu •a le noyau de lÕaffaire, hein? Est!ce quÕil 
faut traduire une ŽgalitŽ de traitement, une ŽgalitŽ de droit au niveau de la surface de la 
langue, si on veut? 
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R Je ne suis pas sžre que lÕeffet se dŽtermine. Mais par contre, je ne pense pas non plus que •a 
fasse forcŽment du mal. [É] On attend des miracles. CÕest PAS comme •a quÕon change la 
sociŽtŽ. Je ((hŽsite)) pense que les deux Žvoluent en m•me temps. (RŽdaction, Chancellerie 
fŽdŽrale) 

Gesetzestexte 

Deutschsprachige Gesetzestexte werden seit einigen Jahren sowohl in den Kantonen wie auch 
beim Bund unter Zuhilfenahme von ausgeschriebenen Doppelbezeichnungen, besonders aber 
auch von geschlechtsneutralen oder geschlechtsabstrakten Formen verfasst.90 Die franzšsisch!
sprachigen Gesetze der Kantone Freiburg und Bern sind ebenfalls geschlechtergerecht formu!
liert. Beim Bund, in den Kantonen Tessin, Genf und Waadt, herrscht das generische Maskulinum 
vor Ð wobei die Auffassungen darŸber, ob dieses auch geschlechtergerecht sei, auseinanderge!
hen. Die Situation im Kanton Genf ist heterogen (die Verfassung sowie das neue Bildungsgesetz 
sind geschlechtergerecht, die Ÿbrigen Gesetze verwenden das generische Maskulinum). 

Gesetzessprache umfasst eine Vielzahl von Textsorten, die sich hŠufig aufeinander beziehen: 
Neuere Erlasse verweisen auf Šltere, es existieren aber auch diverse weitere Texte wie 
(Teil)revisionen, Verordnungen, Reglemente, AusfŸhrungsbestimmungen, Botschaften etc., die 
miteinander vernetzt sind. In den Interviews wurde hŠufig Ÿber Çdie GesetzesspracheÈ als Gan!
zes gesprochen, teilweise auch explizit Ÿber einzelne Textsorten, zumeist Ÿber Erlasse (Gesetze) 
oder Botschaften. 

Die Anwendung geschlechtergerechter Sprache in der Gesetzessprache ist teilweise umstritten. 
In den GesprŠchen wurden insbesondere die folgenden drei Vorbehalte geŠussert: 

1) Der Zeitaufwand, Gesetzessammlungen integral umzuformulieren, ist zu gross. 

Einige Befrage erklŠren, das Postulat solle deshalb nur in neuen Gesetzen oder bei Teilrevisionen 
umgesetzt werden91. 

2) Die VerstŠndlichkeit kann leiden. 

Auch wenn sie der Umsetzung des Postulats in der Gesetzessprache gegenŸber grundsŠtzlich 
positiv eingestellt sind, befŸrchten zudem etliche Interviewte, dass die VerstŠndlichkeit, aber 
auch die Eindeutigkeit der ohnehin oft komplizierten Erlasstexte unter der geschlechtergerech!
ten Sprache leiden kšnne: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Der Kanton Wallis stellt in dieser Hinsicht eine Ausnahme dar. Neuere Gesetzestexte fŸhren in beiden Kantonsspra!
chen meistens (jedoch nicht immer) die Legaldefinition. Gleichzeitig wird aber auch mit geschlechtsabstrakten Formen 
gearbeitet, besonders im Bildungsbereich: Im 2013 erlassenen Gesetz Ÿber die Primarschule finden sich z. B. sowohl 
die Fussnote (und generische Maskulina wie SchŸler, Inspektor) als auch die geschlechtsabstrakte Bezeichnung Lehr!
person/Fachperson. Im Gesetz Ÿber die Orientierungsschule von 2009 ist die Legaldefinition in Artikel 2 (Gleichstel!
lung) enthalten. In diesem Text stehen zahlreiche generische Maskulina; die Bezeichnungen Lehrer und Lehrperson 
werden ebenfalls verwendet. Im Gesetz Ÿber die Besoldung des Personals der obligatorischen Schulzeit und der all!
gemeinen Mittelschule und Berufsfachschule von 2011 gibt es keine Legaldefinition. Hier werden neben geschlechts!
neutralen bzw. !abstrakten AusdrŸcken wie Personal/Lehrpersonen/Lehrerschaft auch generische Maskulina wie z. B. 
SchŸler (Pl.) oder Schuldirektor/Schulinspektoren verwendet. Doppelbezeichnungen kommen nicht vor. 
91 Vgl. dazu beispielsweise auch die Antwort des Regierungsrates des Kantons ZŸrich (KR!Nr. 355/1998) auf die 1998 
eingereichte Motion 441. Sprachliche Gleichstellung der Geschlechter in Gesetzestexten, in welcher die sprachliche 
Anpassung sŠmtlicher Gesetzestexte, in denen noch die mŠnnliche Sprachform gehalten wird, gefordert wurde. Die 
Antwort geht besonders auf die Mehrbelastung des Parlaments sowie den administrativen Mehraufwand ein, den ein 
solches Unterfangen mit sich bringen wŸrde. Die Motion wurde abgelehnt. 
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R Je serais assez favorable ˆ •a, mais •a complique passablement la lecture dÕun article de loi 
quand m•me. Qui sont dŽjˆ suivant des cas ((rit)) assez compliquŽs. Donc cÕest vrai que si on 
rajoute ˆ chaque fois trois phrases parce que cÕest Žcrit Çle, laÈ, enfin Ð on en vient des fois ˆ 
plus tr•s bien savoir ˆ ce que veut dire la phrase en fait. (RŽdaction, canton monolingue) 

R  Quand on a tendance ˆ TROP neutraliser, parfois le texte devient moins clair ou plus sujet ˆ 
interprŽtation, ce qui peut poser des probl•mes ˆ certains juristes quÕon peut tout ˆ fait 
comprendre. (RŽdaction, canton bilingue) 

DarŸber hinaus wird ein auch fŸr Verwaltungstexte angesprochenes Dilemma besonders fŸr Ge!
setzestexte erwŠhnt: 

R:  Denn am Schluss finde ich [É] , das ist ja auch ein wenig eine InteressensabwŠgung: Was ist 
eigentlich [É] wichtiger, dass der Normadressat oder die Normadressatin versteht, was man 
sagt oder dass man jetzt da diese Prinzipien von der geschlechtergerechten Behandlung 
verwirklicht? Dann bin ICH jetzt in der Tendenz [É] eigentlich fŸr VerstŠndlichkeit. Weil ich 
finde, das ist eigentlich das Wichtigste, das der Gesetzgeber machen muss, nŠmlich Normen 
machen, die man versteht. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

In dieser Aussage werden zwei in den regulierenden Dokumenten hŠufig formulierte Forderun!
gen angesprochen, denen Behšrdentexte heute gerecht werden sollen: Die Texte sollen sowohl 
verstŠndlich als auch geschlechtergerecht formuliert sein. 

Auch im Sprachengesetz des Bundes werden beide ÇMaximeÈ eingefordert und zwar in Absatz 
1 des so genannten VerstŠndlichkeitsartikels (Art. 7 SpG): 

Sprachengesetz 
Artikel 7, VerstŠndlichkeit / ComprŽhensibilitŽ / Comprensibilitˆ / Chapaivladad, Abs. 1 

D: Die Bundesbehšrden bemŸhen sich um eine sachgerechte, klare und bŸrgerfreundliche Spra!
che und achten auf geschlechtergerechte Formulierungen. 

F: Les autoritŽs fŽdŽrales sÕefforcent dÕutiliser un langage adŽquat, clair et comprŽhensible et 
tiennent compte de la formulation non sexiste. 

I: Le autoritˆ federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle 
esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 

R: Las autoritads federalas sa stentan da duvrar ina lingua adequata, clera e chapaivla sco er for!
mulaziuns na sexistas. 

Unter dem Titel VerstŠndlichkeit werden in diesem Artikel mehrere Aspekte zusammengefasst: 
Es geht nicht nur darum, eine sachgerechte und klare Sprache zu wŠhlen, sie soll auch bŸrger!
freundlich sein (also geeignet fŸr ein durchschnittlich verstŠndiges Zielpublikum). Die Forderung 
der geschlechtergerechten Sprache scheint daneben eher eine zusŠtzliche zu sein. Dies wird in 
der italienischen Version besonders deutlich, da die Forderung hier von den zunŠchst genannten 
Aspekten, welche die VerstŠndlichkeit betreffen, syntaktisch als Nachtrag abgegrenzt ist ([É]; 
provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua). 

Laut Aussagen der Befragten gibt es in der Praxis šfter FŠlle, in denen die erwŠhnten Anforde!
rungen konkurrieren. Als TextproduzentInnen stehen die Interviewten nicht selten vor der texte!
rischen Herausforderung, die beiden Hauptmaximen (VerstŠndlichkeit und sprachliche Gleich!
stellung) zu vereinbaren oder aber einer von beiden den Vorzug zu geben. ÇAlles unter einen 
Hut bringen zu wollenÈ sei manchmal gar nicht so einfach: 
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T Das fŸhrt dann zu diesen Formen: Çdie TeilnehmendenÈ. Man spŸrt, wie die Leute dann ir!
gendwo einfach Ð um beidem gerecht zu werden Ð versuchen, einen Weg zu finden. (Termi!
nologie, Bund) 

Vergleicht man die Sprachversionen von Art. 7 des Sprachengesetzes, stellt man zudem fest, 
dass die Wortwahl in den einzelnen Sprachen variiert: 

Deutsch Franzšsisch Italienisch RŠtoromanisch 

sachgerechte und klare 
Sprache 

langage adŽquat, clair linguaggio appropriato, 
chiaro 

lingua adequata, clera 

bŸrgerfreundliche 
Sprache 

langage comprŽhensible linguaggio conforme 
alle esigenzi dei des!
tinatari 

lingua chapaivla 

geschlechtergerechte 
Formulierungen 

formulation non sexiste uso non sessista della 
lingua 

formulaziuns na sexistas 

Tabelle 26 Ð Sprachvergleich von Artikel 7, Abs. 1 des Sprachengesetzes SpG 

Unklar ist auch, ob evt. mit bŸrgerfreundlich ebenfalls die Tatsache gemeint ist, dass die Bevšl!
kerung aus MŠnnern und Frauen besteht und man deshalb beide sprachlich nennen bzw. mit 
Behšrdentexten symmetrisch ansprechen mŸsse. In den GesprŠchen war jedenfalls die Ausle!
gung des Begriffs umstritten. So wurden der italienischsprachigen, teilweise auch der franzš!
sischsprachigen Schweizer Bevšlkerung unterschiedliche Vorstellungen darŸber zugeschrieben, 
was bŸrgerfreundlich sei (vgl. die AusfŸhrungen zum maschile inclusivo, bzw. zum masculin 
gŽnŽrique). 

3) Geschlechtergerechte Sprache macht in Gesetzestexten keinen Sinn. 

Zwei Interviewte aus dem italienischen bzw. franzšsischen Sprachgebiet weisen zudem explizit 
darauf hin, dass die Anwendung geschlechtergerechter Sprache, besonders die Doppelnennung 
beider Geschlechter, aus legistischer Perspektive im Grunde genommen falsch sei. Eine befragte 
Person aus dem Redaktionsbereich des Kantons Bern, wo die Gesetze in beiden Kantonsspra!
chen konsequent geschlechtergerecht verfasst werden, erklŠrt, dass sich Personenbezeichnun!
gen in Gesetzestexten nie auf spezifische, reale Personen bezšgen, sondern grundsŠtzlich ab!
strakt seien: 

R Du point de vue lŽgislatif, cÕest dans le fond une idiotie puisquÕon ne sÕadresse pas ˆ des 
personnes directement, enfin les r•gles, les normes, •a PEUT sÕadresser ˆ des personnes, 
mais cÕest pas des personnes, cÕest pas VOUS, cÕest pas MOI, cÕest tout le monde, gŽnŽral et 
abstrait. Donc dans CE principe, cÕest faux. (RŽdaction, canton bilingue) 

Das Argument der Abstraktheit der Rechtssprache wurde bereits 1991 im Bericht der interdepar!
tementalen Arbeitsgruppe diskutiert. Dort wird es wie folgt zusammengefasst: 

Die Gesetzessprache richtet sich nicht direkt an die einzelnen Rechtssubjekte, sondern regelt 
RechtsverhŠltnisse; weil kein direkter Personenbezug vorliegt, drŠngt sich auch eine explizite Nen!
nung der Geschlechter nicht auf. (Schweizerische Bundeskanzlei 1991: 28) 

Die Autorenschaft des Berichts war jedoch der Meinung, das Argument sei Çnur bedingt stim!
migÈ und treffe Çhšchstens auf den Gesetzgeber als Normproduzenten zuÈ (1991: 29). Sie ent!
krŠftete das Votum mit der folgenden Argumentation: 

Die Rechtsunterworfenen sind nŠmlich durchaus gehalten, die jeweiligen Normen ganz konkret 
zu befolgen, also beispielsweise dieses zu tun und jenes zu lassen. Sobald sie RechtssŠtze aufneh!
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men, treten hinter den abstrakten RechtsverhŠltnissen faktische Personen und konkrete 
Situationen hervor. Selbst wenn wir Rechtstexte nicht in der Absicht zur Hand nehmen, einen Ein!
zelfall zu lšsen, evozieren die vielen Personenbezeichnungen doch konkrete Personen Ð und Per!
sonen ist es nun eimal eigen, dass sie ein bestimmtes Geschlecht habenÉ (1991: 29) 

Der Grund, weshalb man geschlechtergerechte Gesetzestexte dennoch akzeptieren kšnne, ist 
gemŠss der interviewten Person, von welcher obiger Einwand stammt, nicht rechtlicher, sondern 
politischer, symbolischer Natur. Man sei der Meinung, solche Texte kšnnten exemplarische 
Funktion Ÿbernehmen (vgl. 3.6 Vorbildfunktion der Behšrdensprache). Die Person gibt denn 
auch an, in diesem Sinne das Vorhaben persšnlich gutzuheissen: 

R Si on fait cet exercice!lˆ [rŽdaction non sexiste de textes lŽgaux], cÕest parce quÕon pense que 
ces textes officiels ont une certaine PORtŽe et peuvent •tre utilisŽs aPRéS comme mod•le 
ailleurs. CÕest la seule justification pour les textes lŽgislatifs [É] o• l Õaspect si on veut mascu!
lin Ð fŽminin nÕa dans le fond absolument RIEN ˆ voir. [É] CÕest NUL! MAIS on peut lÕaccep!
ter politiquement parce quÕon pense que •a peut avoir une INfluence. CÕest ma vision per!
sonnelle, et cÕest aussi pour •a que je suis dÕaccord de marcher dans cette affaire, si on veut. 
(RŽdaction, canton bilingue) 

Sie spricht damit zwei grundlegenden Aspekte an, die Ð neben weiteren Argumenten Ð auch im 
Bericht von 1991 zur Legitimation einer geschlechtergerechten Gesetzessprache herangezogen 
wurden: einerseits den Çsymbolischen Effekt, den das Sichtbarmachen der Geschlechter im pres!
tigetrŠchtigen und mit der WŸrde des Offiziellen ausgestatteten Bereich des Rechts haben wirdÈ 
(1991: 33), andererseits die Annahme, die Nennung beider Geschlechter kšnne auch die Wahr!
nehmung der Wirklichkeit verŠndern: ÇDie Sprache kann der Gleichstellung der Geschlechter 
durchaus zum Durchbruch vehelfenÈ (1991: 33). 

3.5.4! Merkmale von TextqualitŠt 

€sthetik und Stil 

Aus den Antworten der Befragten aller Sprachen geht auch hervor, dass die Anwendung 
geschlechtergerechter Sprache nicht immer zu Šsthetisch (stilistisch) befriedigenden Lšsungen 
fŸhren kšnne. WŠhrend dieser Umstand die Gleichstellungsexpertinnen etwas weniger zu 
beschŠftigen scheint Ð ihnen ist mit Ausnahme der Befragten des Kantons Wallis die systema!
tische Umsetzung besonders wichtig Ð, sind stilistische †berlegungen fŸr die interviewten 
SprachexpertInnen aus den Bereichen Redaktion, †bersetzung und Terminologie hŠufig zentral. 
FŸr sie stellt sich somit manchmal die Frage, ob stilistische Abstriche zugunsten der geschlechter!
gerechten Sprache in Kauf genommen werden dŸrfen oder nicht. 

Die folgenden vier Beispiele dienen zur Illustration der Tatsache, dass diese Frage sowohl bejaht 
als auch verneint wird. Wie sich zeigt, hŠngt die Antwort jedoch davon ab, ob man Ÿberhaupt 
eine Wahl hat oder nicht. 

Im Deutschen hat man in den Kantonen wie auch beim Bund diese Wahl heute nicht. Da das 
Postulat mšglichst konsequent umgesetzt werden soll, mŸssen Einbussen stilistischer Art bei der 
TextqualitŠt hie und da in Kauf genommen werden: 

R  Das IST natŸrlich dann so ein bisschen ein AbwŠgen, aber wir halten uns grundsŠtzlich daran 
[das Postulat umzusetzen], aber versuchen also Texte mšglichst LEserlich zu machen, weil 
das kann man, wie soll ich sagen, nicht verLEUGnen, dass gewisse Formulierungen sehr be!
hŠbig und schwerfŠllig daherkommen. [É]  Es gibt Tipps, wie man es umgehen kann, aber es 
ist manchmal auch steril, wenn man zum Beispiel Personen vermeidet in einem Satz. [É] 
Also wenn man zwei Semester Germanistik studiert hat, weiss man: Das ist eigentlich ein 
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ganz schlechter Satz, so ohne Subjekt und mit RelativsŠtzen oder weiss ich was. [Also] wie 
soll ich sagen, man macht eher so beim Šsthetischen Anspruch dann ein StŸck weit Ab!
striche. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Auch fŸr das RŠtoromanische geben die Interviewten an, dass geschlechtergerechte Sprache 
konsequent angewendet werde, jedenfalls innerhalb des Kantons GraubŸnden bei †bersetzun!
gen aus dem Deutschen. Das bedeutet gemŠss Aussagen der Person aus dem Redaktionsbereich 
dieser Verwaltung: Wenn Paarformen im deutschen Ausgangstext vorkommen, werden sie auch 
so Ÿbersetzt. Laut †bersetzungsdienst fŸhrt dies jedoch zum Teil zu Çunmšglichen Konstruktio!
nen.È Das Problem des AbwŠgens zwischen stilistischen Textmerkmalen und der Umsetzung des 
Postulats wŸrde sich daher eigentlich auch im Romanischen stellen. Wie im Deutschen, mŸssen 
aber offenbar auch hier Abstriche jeweils hingenommen werden: 

R  In den [rŠtoromanischen] Gesetzestexten ist das natŸrlich dann immer so ein bisschen, wie 
soll ich sagen ((zšgert)) hat es ein ambivalentes VerhŠltnis [É] Ð es gibt ja so die Eugen!
Hubersche Regel Çpro Absatz ein SatzÈ, zum Beispiel. Und die kann man dann natŸrlich zum 
Teil nicht mehr einhalten. Gut, es liegt dann manchmal schon an den deutschen Ausgangs!
texten, dass die vielleicht auch schon an der Grenze sind. (Redaktion, mehrsprachiger Kan!
ton) 

Anders sieht dies im Franzšsischen aus, wo die Umsetzung des Postulats nicht Ÿberall systema!
tisch erfolgt (vgl. 3.4). Zwar erklŠren alle Personen aus franzšsischsprachigen Verwaltungen, die 
im Rahmen des Projekts untersucht wurden, das Postulat im Grossen und Ganzen umzusetzen. 
Einige pflegen aber nach eigenen Angaben einen ÇpragmatischenÈ Umsetzungsstil: Hinsichtlich 
TextqualitŠt bedeutet dies zum Beispiel, dass geschlechtergerechte Formulierungen zugunsten 
des Stils oder der VerstŠndlichkeit manchmal verworfen werden. Die folgende €usserung 
stammt aus der Sektion Terminologie des Bundes, wo so eine Entscheidung offenbar grundsŠtz!
lich mšglich ist. GemŠss einer der befragten Personen steht im Franzšsischen die Eleganz des 
Satzes an erster Stelle. Zwar versuche man, geschlechtergerecht zu formulieren, wenn jedoch 
eine Lšsung mit abgekŸrzten Doppelformen oder wegen Schwierigkeiten der Kongruenz 
(accords/reprises pronominales) zu kompliziert wŸrde, entscheide man sich fŸr das in dieser 
Sprache ebenfalls Ÿbliche generische Maskulinum: 

T Donc lˆ, on a une approche, on dit: ben voilˆ, je suis dŽsolŽe, je ne peux pas mettre Çle, la 
ou et les la et !Žes ou ŽsÈ, etc. Donc, on va mettre au masculin comme cÕest lÕusage et puis 
voilˆ.  (Terminologie, Chancellerie fŽdŽrale) 

Die Wahl zwischen einer geschlechtergerechten Formulierung und dem generischen Maskuli!
num besteht schliesslich auch im Italienischen. So kšnne letzteres gemŠss einer befragten Person 
des italienischen Sprachdienstes auch verwendet werden, um die SchwerfŠlligkeit von Texten zu 
vermeiden: 

R E i colleghi della divisione italiana hanno anche pubblicato un fascicolo che si chiama ÇGuida 
al pari trattamento linguisticoÈ e l“ • chiaramente consigliato lÕuso del maschile inclusivo so!
prattutto per non appesantire la sintassi della frase. Anche perchŽ molto spesso in italiano 
non • sufficiente aggiungere una !e alla fine per avere la forma femminile. Per esempio par!
liamo di ÇcollaboratoreÈ e ÇcollaboratriceÈ. (Terminologia, Cancelleria federale) 

VerstŠndlichkeit und Lesbarkeit 

Die Beurteilung der zu Beginn dieses Kapitels erwŠhnten Aussage ÇSprachliche Gleichbehand!
lung macht Sprache unlesbar und unverstŠndlichÈ fŠllt zwar auf den ersten Blick heterogen aus, 
da einige Befragte die Behauptung klar ablehnen und ihr andere teilweise zustimmen. Im End!
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effekt sind sich die Interviewten jedoch einig, dass es grundsŠtzlich mšglich ist, verstŠndliche 
und gut lesbare geschlechtergerechte Texte zu produzieren. Es gibt keine Person, welche der 
Aussage vorbehaltlos zustimmt. 

Neun Personen (3 aus dem Redaktions! und 6 aus dem Gleichstellungsbereich) lehnen sie jedoch 
zunŠchst entschieden ab. Sie erklŠren, es gebe immer Mšglichkeiten, das Postulat gut umzuset!
zen. Das Resultat hŠnge von der Art und Weise ab, wie man es umsetze. Die Auffassung dessen, 
was die QualitŠt eines Textes ausmacht, ist jedoch individuell. WŠhrend die Person, von der das 
folgende Zitat stammt, geschlechtsneutrale Formen als gute Lšsung betrachtet, gibt es duchaus 
auch Stimmen, die sich gegen dieses Mittel aussprechen (vgl. 3.4.3): 

ƒG [La paritŽ linguistique rend le langage illisible et incomprŽhensible.] Non, je ne suis pas 
dÕaccord parce quÕil y a diverses techniques pour un langage non sexiste. On peut dŽsexuer 
le langage, donc passer par des termes rŽellement Žpic•nes, neutraliser le texte, parler de 
ÇpersonnesÈ plut™t que dÕune personne qui exerce un travail ou quelque chose comme •a. 
(ƒgalitŽ, canton bilingue) 

Weitere zwšlf Personen (4 Redaktion, 2 †bersetzung, 1 Terminologie, 4 Gleichstellung) sind mit 
der Aussage teilweise einverstanden. Sie erklŠren, dies kšnne der Fall sein, wenn sprachliche 
Mittel schlecht angewendet werden: 

T  Bon, Çla paritŽ linguistique rend le langage illisible et incomprŽhensibleÈ: pas systŽmatique!
ment. Il PEUT, hein. (Terminologie, Chancellerie fŽdŽrale) 

†   Wenn jetzt jemand STUR immer ÇTeilnehmerinnen und TeilnehmerÈ schreibt, dann verstehe 
ich schon, dass ein Text schwer wird. Also ich finde, er wird schwerfŠllig. Darum mŸsste man 
eben ein bisschen kreativ sein und versuchen umzuformulieren. Also dieses Problem sehe ich 
schon. Gerade im Deutschen. (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Dass geschlechtergerechte Texte teilweise in der …ffentlichkeit negativ beurteilt werden, wird 
auch darauf zurŸckgefŸhrt, dass man nicht an sie gewšhnt sei: 

ƒG  Le point 2 [La paritŽ linguistique rend le langage illisible et incomprŽhensible.], il est en partie 
vrai aussi, hein. CÕest bien la difficultŽ quÕon a. CÕest que ce nÕest pas facile ˆ lire, oui. ‚a , je 
pense il faut aussi Ð on nÕest pas habituŽ ˆ ce langage!lˆ.  (ƒgalitŽ, canton bilingue) 

GrundsŠtzlich sind alle Interviewten bestrebt, bei der Umsetzung des Postulats mšglichst gut 
verstŠndliche und lesbare Texte zu produzieren. Sie geben an, dies gelinge ihnen auch in den 
meisten FŠllen. Wie das folgende Zitat illustriert, kommen jedoch auch SpezialistInnen fŸr Texte 
oder Gleichstellung zuweilen an ihre Grenzen: 

R  Ich muss ehrlich sagen, es gibt schon auch so Texte, wo ich denke: Oh Mann, MUSS jetzt 
das sein? ((lacht)) Also, wo man es verflucht, einfach weil man auf keinen grŸnen Zweig 
kommt. Nein, [É] j e nachdem, WIE man es macht, ist es sehr gut mšglich, wirklich lesbare 
und verstŠndliche Texte zu machen. (Redaktion, Bund) 

3.5.5! Praktische Konsequenzen fŸr die Textproduktion 

Arbeitsaufwand 

Der Aussage Çgeschlechtergerechtes Formulieren ist aufwŠndiger und macht Texte unlesbarÈ 
stimmen lediglich zwei Personen vorbehaltlos zu. Diese Zustimmung wird nicht weiter erklŠrt. 
Etliche Befragte erklŠren sich mit dem ersten Teil der Aussage einverstanden (Aufwand), nicht 
jedoch mit dem zweiten (unlesbare Texte, siehe oben 3.5.4). Jemand relativiert jedoch die 



 140 

Zustimmung zum Mehraufwand mit dem Hinweis, dass Textproduktion an und fŸr sich ja bereits 
mit einem gewissen Aufwand verbunden sei: 

R  Manchmal ist es aufwŠndiger, wenn man es nicht, wie soll ich sagen, eben schreiben kann, 
wie einem der Schnabel gewachsen ist. Andererseits: Wir schreiben NICHTS so, wie uns der 
Schnabel gewachsen ist, oder. Es ist IMMer auch Aufwand dabei, intellektueller, bei den Tex!
ten. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Ausserdem wird auch bei der Beurteilung des (Mehr!)Aufwandes erklŠrt, dieser hŠnge davon ab, 
wieviel †bung man im geschlechtergerechten Formulieren habe: 

R Es wird eben aufwŠndig fŸr die, die sich nicht so gewohnt sind. Also die, die einen Text 
ohne geschlechtergerechtes Formulieren schreiben wŸrden und dann hingehen mŸssen und 
dann das jetzt anpassen mŸssen, weil sie jetzt wissen ÇAha, ich muss ja noch DAS machenÈ. 
Weil die Leute, die das autoMAtisch so schreiben, die sind, wŸrde ich sagen in der Minder!
heit, die das mitdenken, aber es gibt doch noch ziemlich viele, die das nicht so automatisch 
haben. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Schliesslich ist die Umsetzung des Postulats in der Behšrdensprache auch fŸr einige Befragte mit 
mehr Aufwand verbunden, weil sie fŸr die Texte anderer Angestellter verantwortlich sind. Sie 
mŸssen Dokumente speziell auch unter diesem Gesichtspunkt prŸfen und Unterlassungen oder 
fehlerhafte Anwendungen geschlechtergerechter Sprache korrigieren: 

I  FŸr Sie ist es aufwŠndiger, weil Sie es korrigieren mŸssen? 
R  Ja klar, weil ich es korrigieren muss. Das ist logisch. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Es kann auch vorkommen, dass geŸbte TextproduzentInnen einmal einen etwas gršsseren Auf!
wand betreiben mŸssen, bis sie mit der QualitŠt eines geschlechtergerechten Textes zufrieden 
sind, wie die folgende Bemerkung illustriert: 

†  Also das gibt es manchmal schon, wenn man irgend so einen Absatz hat, denkt man ÇAch 
waren das schšne ZeitenÈ ((lacht)). Es war einfach immer die mŠnnliche Form und Schluss. 
(†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Die Interviews zeigen jedoch, dass die Befragten insgesamt keinen besonderen persšnlichen 
Mehraufwand diagnostizieren. 

Positive Herausforderung 

Die Beurteilungen der persšnlichen Praxis im Umgang mit geschlechtergerechter Sprache zei!
gen, dass die im Rahmen des Projekts interviewten Personen allesamt Ÿber ein ausgeprŠgtes 
Anwendungswissen und reichlich †bung verfŸgen. Persšnliche Schwierigkeiten bei der Umset!
zung werden selten thematisiert; sie werden eher (ungeŸbten) Drittpersonen attestiert. Das Un!
terfangen, Behšrdentexte geschlechtergerecht zu formulieren, wird insgesamt als relativ un!
problematisch dargestellt. Da die Interviews mit ExpertInnen eines bestimmten Bereichs gefŸhrt 
wurden, ist die grundsŠtzliche Gelassenheit in Bezug auf das Thema als solches nicht erstaun!
lich. Inwieweit hierfŸr die soziale ErwŸnschtheit oder Effekte des Interviewsettings verantwort!
lich sind, kann nicht festgestellt werden. 

Gewisse HŸrden bezŸglich Lesbarkeit und VerstŠndlichkeit bei der Umsetzung kšnnen aber 
nicht ganz wegdiskutiert werden, wie die folgenden Beispiele veranschaulichen. Nichtsdesto!
trotz wird die Aufgabe eher als positive Herausforderung denn als lŠstiger Prozess oder aufwŠn!
diger und schwer realisierbarer Zusatzaufwand beurteilt (Hervorhebungen der Autorin): 
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ƒG Pour moi, cÕest PLUt™t, au contraire, un dŽfi de crŽativitŽ de trouver une mani•re qui soit 
lŽg•re, respectueuse de lÕŽgalitŽ et puis qui puisse •tre convaincante. CÕest donc un dŽfi de 
langue fran•aise que dÕarriver ˆ vraiment Ð de rendre les textes Žpic•nes sans que •a alour!
disse les textes. (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

†  Es ist auch eine gewisse Herausforderung, mal zu sehen, wie kriegt man jetzt doch noch et!
was Lesbares hin und trotzdem ist die sprachliche Gleichbehandlung verwirklicht. (†berset!
zung, zweisprachiger Kanton) 

R Notre travail et notre dŽfi est justement de faire en sorte que ce soit lisible et com!
prŽhensible. Parce que les textes de loi, cÕest pas uniquement Ð on ne les publie pas, ils 
doivent •tre appliquŽs, ils doivent •tre lus par les citoyens ET citoyennes ((rit)), voilˆ. (Redak!
tion, zweisprachiger Kanton) 

3.6!Vorbildfunktion der Behšrdensprache? 

In ihrem Bericht hatte die interdepartementale Arbeitsgruppe des Bundes 1991 fŸr die Umset!
zung des Postulats die kreative Lšsung vorgeschlagen, womit die Çmšglichst freie Kombination, 
aller zur VerfŸgung stehenden MittelÈ gemeint war (Schweizerische Bundeskanzlei 1991: 51) 
bzw. die Kombination von Doppelformen, geschlechtsabstrakten und !neutralen Bezeichnun!
gen, Umformulierungen etc. Die Autorenschaft argumentierte, die Forderung nach geschlech!
tergerechter Sprache kšnne mithilfe dieser Strategie gerade auch bei der Redaktion von Erlassen 
befriedigend verwirklicht werden: 

Als kreativ wird die Lšsung bezeichnet, weil die Redaktion der Erlasse nicht an Automatismen ge!
bunden ist und deshalb eine weitgehend natŸrliche Ausdruckweise mit grosser Akzeptanz garan!
tieren kann. (1991: 51) 

Es ging also im Wesentlichen darum, Mšglichkeiten fŸr geschlechtergerechte Formulierungen zu 
prŠsentieren, die vom Zielpublikum (bestehend aus mehreren Gruppen mit unterschiedlichen In!
teressen und SensibilitŠten) verstanden, toleriert und im besten Fall gutgeheissen wŸrden92. Die 
Notwendigkeit der Akzeptanz geschlechtergerechter Sprache wurde im Bericht auch mit der 
Vorbildhaftigkeit der Gesetzessprache erklŠrt. Einer geschlechtergerechten Vorschriftensprache 
wurde ausserdem das Potenzial attestiert, auf andere sprachliche Bereiche Einfluss nehmen zu 
kšnnen: 

Dies ist vor allem auch deshalb wichtig, weil die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter 
in der Vorschriftensprache vorbildhaft sein muss, wenn sie auch auf andere Bereiche šffentlicher 
Sprachverwendung (z. B. Sprache der Medien, der Politik, der Wissenschaft) ausstrahlen will. 
(1991: 51) 

Ziel der Interviews war es nun auch zu erfahren, wie diese vor 25 Jahren formulierten Aussagen 
von den Befragten heute beurteilt wŸrden. Die Interviewten erhielten deshalb ein Handout mit 
den beiden oben aufgefŸhrten Berichtzitaten (in ihrer Sprache). Sie wurden gebeten, vor dem 
Hintergrund dieser Zitate die Vorbild! oder Modellfunktion der Behšrdensprache (Verwaltungs! 
und/oder Gesetzessprache) einzuschŠtzen. Weiter wurden sie gefragt, ob und falls ja in welchen 
Bereichen šffentlicher Sprachverwendung ihrer Ansicht nach EinflŸsse der Behšrdensprache 
festgestellt werden kšnnten. 

Zwar sind sich die Befragten einig, dass in der Behšrdensprache besonders verantwortungsvoll 
mit (geschlechtergerechter) Sprache umgegangen werden muss, da sie Kriterien der VerstŠnd!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Vgl. dazu auch die Forderungen in Artikel 7 Abs 1 des Sprachengesetzes zur VerstŠndlichkeit von Behšrdentexten. 
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lichkeit, BŸrgerfreundlichkeit und im Falle der Gesetzessprache auch Rechtsverbindlichkeit erfŸl!
len mŸsse (vgl. auch Abschnitt 3.5 zur TextqualitŠt). 

Zur Frage nach der Vorbildfunktion Šusserten sich jedoch nicht alle Befragten. Wer dazu Stel!
lung nahm, sprach der Behšrdensprache eine gewisse Modellfunktion nicht grundsŠtzlich ab. 
Die Zustimmung war aber nicht immer eindeutig und hŠufig nuanciert. 

So wurde zum Beispiel geŠussert, Verwaltungstexte kšnnten theoretisch eine Vorbildrolle Ÿber!
nehmen, weshalb man sich besonders bemŸhen sollte, qualitativ gute geschlechtergerechte Be!
hšrdentexte zu formulieren: 

GL Ich denke, es ist wichtig, dass man, dass WIR das richtig formulieren, auch eben um zu zei!
gen: Ja, es ist mšglich, dass man einen schšnen Text schreiben kann, ohne dass man stŠndig 
dadrŸber stolpert. Und daher kann es ein Vorbild sein. Wie fest es dann als Vorbild auch 
genutzt wird, ist dann der anderen Seite sozusagen Ÿberlassen. (Gleichstellung, einsprachi!
ger Kanton) 

Gerade bei Textsorten, mit welchen die einzelnen BŸrgerinnen und BŸrger hŠufig direkt in Kon!
takt kŠmen (z. B. Formulare), sei es wichtig, positive Signale zu setzen: 

GL:  Ich denke, dass die Sprache dort, wo sie GANZ nah an der Bevšlkerung ist, irgendwie auf 
Formularen, [É] irgend ein Steuerformular, irgendwie so was Ð wenn sie finden, das ist nicht 
korrekt und sie sich nicht ANgesprochen fŸhlen oder sogar irritiert sind. Wenn das dort eben 
im anderen Sinn POsitiv daher kommt, dann denke ich, kann das eine Auswirkung haben. 
(Gleichstellung, zweisprachiger Kanton) 

Die Befragte eines kantonalen GleichstellungsbŸros attestiert ihrer Verwaltungseinheit eine sym!
bolische Rolle: 

ƒG: Nous, on le met parce quÕon a un r™le quand m•me un peu symbolique, on va dire. (ƒgalitŽ, 
canton bilingue) 

Der Bundesverwaltung wird ebenfalls eine klare Vorbildfunktion zugesprochen, allerdings nicht 
nur im Bereich der geschlechtergerechten Sprache, sondern z. B. auch in Bezug auf die Mehr!
sprachigkeit: 

T  Die Bundesverwaltung hat tatsŠchlich Vorbildfunktion. Ich denke, das ist etwas, das ich in 
vielen Bereichen bei meinen Kolleginnen und Kollegen in den BundesŠmtern vermisse, dieses 
Bewusstsein, beispielsweise auch fŸr die Mehrsprachigkeit. Also WENN NICHT die Bundes!
verwaltung, WER DANN? Weil IRgendjemand MUSS Vorbildfunktion wahrnehmen und ich 
denke, die Verwaltung ist dazu prŠdestiniert. Weil ich eben schon auch denke, solange es in 
der Verwaltungssprache nur die MŠnner gab, war es tatsŠchlich in der Regel sicher schwieri!
ger fŸr die Frauen, da bin ich vollends Ÿberzeugt. Und dass man zum Beispiel jetzt nicht nur 
von Piloten spricht oder von Mechanikern oder Astronauten. Ich denke, das [É] ist so ein 
wechselseitiger Prozess. Und insofern habe ich eben auch gedacht, das ist so ein Argument 
[É], das manchmal noch gebracht wird: ÇJa, das nŸtzt ja eh nichts.È Doch, doch! Es nŸtzt 
SCHON, aber es ist auch nicht das Allerheilmittel. (Bund, Zentraler Sprachdienst, Sektion 
Terminologie) 

Dass die Behšrdensprache eine Modellfunktion innehabe, findet auch die folgende Person aus 
dem †bersetzungsbereich: 

†   Ja. [É] Wir haben doch eine gewisse Vorbildfunktion. Nur schon auf unserer Stufe. Wenn 
ich jetzt gerade eine Pressemitteilung oder irgendwas Ÿbersetze, dann sehe ich, wird das von 
dieser Zeitung Ÿbernommen [É] und irgendwann [É] verwendet das jeder, oder. Man muss 
sich dann auch bewusst sein, dass man eine gewisse Vorbildfunktion gerade eben auf 
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Kantons! und Bundesstufe hat und ich finde, darum muss man das auch wirklich VORleben 
quasi. (†bersetzung, zweisprachiger Kanton) 

Als Bereich, in dem die Modellhaftigkeit sichtbar werde, wird mehrmals die Presse genannt. Al!
lerdings nur, wenn sie die Formulierungen wšrtlich Ÿbernimmt, z. B. aus Gesetzestexten oder 
Pressemitteilungen: 

GL [Die Vorbildhaftigkeit] war ja damals sicher auch ein Grund, dass man gesagt hat, im Gesetz 
muss, sollte es eben eigentlich so sein. Und die, die es dann nachher transportieren, die 
Medien, halten sich natŸrlich dann auch in der Regel an die Ausgangstexte. Das gleiche ist 
natŸrlich mit Medienmitteilungen, vor allem, wenn sie zum Teil einfach Ÿbernommen wer!
den, dann ist das natŸrlich dann 1:1 drin. Also ich denke, fŸr mich hat dieser Satz eigentlich 
immer noch seine Berechtigung. (Gleichstellung, mehrsprachiger Kanton) 

Andere Befragte sind jedoch gegenteiliger Meinung und geben an, die Presse Ÿbernehme die in 
der Behšrdensprache praktizierte sprachliche Gleichbehandlung eben gerade nicht: 

R Die Medien halten sich ja dann NICHT daran. Also die finden, zugunsten der Lesbarkeit soll 
man gewisse Regeln Ÿber die Klinge springen lassen und gerade DIEse Regeln mŸssen oft 
dran glauben. (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Auch die Ausstrahlung der Behšrdensprache wird von einigen eher gering eingeschŠtzt, beson!
ders im Vergleich zur Pressesprache, welcher gršsserer Einfluss zugesprochen wird. Um die Sen!
sibilisierung in der Bevšlkerung oder gar VerŠnderungen im allgemeinen Sprachgebrauch her!
beizufŸhren, wŠre es deshalb nštig, dass geschlechtergerechte Sprache auch in der Sprache den 
Medien Anwendung finden wŸrde: 

ƒG  [Pour conscientiser la population], il faudrait vraiment quÕil y ait DES domaines particuli•re!
ment reprŽsentatifs au niveau de la communication qui sÕy mettent. Donc: les journaux. En 
tout cas, la rŽdaction des journaux en Suisse romande, elle nÕest pas du tout Žgalitaire. 
Donc, Çles mŽdiasÈ, entre guillemets, nÕont pas intŽgrŽ •a. (ƒgalitŽ, canton monolingue) 

Ein Effekt geschlechtergerechter Behšrdensprache auf den allgemeinen Sprachbereich wird 
schliesslich hinsichtlich der Verwendung von substantivierten Partizip!I!Formen (Mitarbeitende 
etc., vgl. 3.4.3) festgestellt. Allerdings wird dieser Einfluss nicht als besonders glŸcklich bezeich!
net, da er in der Bevšlkerung Automatismen hervorrufe, die zu unbefriedigenden Personenbe!
zeichnungen fŸhrten. 

Die Befragten des Terminologie! und Redaktionsbereichs des Kantons Bern erwŠhnen neben der 
Signalwirkung, welche Behšrdensprache nach aussen durchaus haben kšnne, auch die umge!
kehrte Situation: Zuweilen werde die Behšrdensprache von anderen Sprachbereichen beein!
flusst: 

R1 Es ist ein wenig gespalten, denn auf der einen Seite teile ich die Meinung von R2, [wonach] 
wir eine Auswirkung HAben: Nur schon das Ausdeutschen oder Ausfranzšsisieren von be!
stimmten Funktionen oder von bestimmten Berufsbezeichnungen ist natŸrlich SCHON auch 
ein Zeichen: ÇHey, im Fall, es geht auch, dass eine Frau jetzt das und das macht.È Auf der 
anderen Seite denke ich aber auch, dass WIR immer mehr auch beeinflusst werden von aus!
sen. Also gerade eben, alles was so pŠdagogisch, sozial, so das ganze Wischiwaschi Ð also 
ohne jetzt niemanden beleidigen zu wollen Ð [É] das ist so diffus, [É] das sind so Termini, 
die sie mal einfach in die Landschaft rausschmeissen [É]. Und wir mŸssen das nachher zum 
Teil Ÿbernehmen [z. B. in der Vorschriftensprache]. (Redaktion, zweisprachiger Kanton) 
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Eine befragte Person der Sektion Deutsch der Bundeskanzlei weist schliesslich darauf hin, das 
zur Beurteilung vorgelegte Zitat von 1991 (vgl. oben) sei in einem gewissen Kontext entstanden 
und beziehe sich in erster Linie auf die Gesetzessprache: 

B Man muss das vielleicht im Kontext von diesem Bericht 1991 sehen. Das war eine Zeit [É], 
in der man versucht hat, das Bewusstsein zu wecken, dass das ein wichtiges Anliegen wŠre. 
Und ich glaube, das steht hier so ein bisschen im Kontext, inwiefern ist das jetzt wichtig, 
dass Gesetzestexte, also das war sehr zentriert darauf, wie macht man es bei Gesetzen [É]. 
Man kšnnte auch sagen, es ist doch všllig egal, es liest sowieso niemand das Gesetz, wieso 
muss man es denn dort machen? Es wŠre doch wichtiger, dass man es in den Zeitungen 
macht. Ich interpretiere das in DEM Kontext. Dass man sagt: HIER kšnnen wir ansetzen, und 
doch hat man auch gesehen, man KANN es umsetzen [und] es hat vielleicht einen Einfluss 
darauf, wie es dann nachher in andere Texten Ð es ist ja nicht so, dass der Bund irgend!
jemandem vorschreiben kann, wie er schreiben soll. (Redaktion, Bund) 

Zwar wird der Gesetzessprache insgesamt eine etwas bedeutendere Vorbildfunktion als der Ver!
waltungssprache zugesprochen. Aber auch diese Wirkung wird als nicht besonders gross 
eingeschŠtzt, da schliesslich nur ein kleiner Anteil der Bevšlkerung tatsŠchlich Erlasstexte lese: 

R Ich glaube schon, dass es diese Wirkung hat. Ich glaube schon. Wobei: Man darf sich, man 
darf das fast nicht ŸberschŠtzen. Man muss sich Ÿberlegen: Wie viele Leute LEsen wirklich 
Gesetze? (Redaktion, einsprachiger Kanton) 

Eine befragte Person aus dem Kanton Genf ist daher der Meinung, die Bevšlkerung kŸmmere 
sich wenig darum, WIE ein Gesetz formuliert sei: 

R Je pense que le peuple sÕen fiche compl•tement de la mani•re dont on peut rŽdiger les lois. 
(RŽdaction, canton monolingue) 

Im Falle der neuen Kantonsverfassung, deren geschlechtergerechte Formulierung von fast nie!
mandem zur Kenntnis genommen worden sei, wŸrden aber die sprachlichen €nderungen auch 
nicht besonders ins Auge springen: 

R Mais disons du point de vue langage, je ne suis pas sžre que les gens aient fait attention. 
Parce que •a ne saute pas non plus forcŽment Ð enfin, dŽjˆ je ne sais pas si le citoyen a pris 
la peine de la lire en entier parce que m•me moi qui suis juriste, cÕest dur de lire ce texte en 
entier. Du coup, on fait plus attention au fond finalement quÕ̂ la forme, dans une premi•re 
lecture. (RŽdaction, canton monolingue) 

Eine nennenswerte Ausstrahlung der Erlasssprache auf andere sprachliche Bereiche wird also 
nicht festgestellt. Effekte wŸrden sich jedoch innerhalb der Gesetzessprache zeigen. Hier nehme 
die Art und Weise, wie Erlasse redigiert sind, eine Multiplikatoren!Rolle ein, da Begrifflichkeiten 
in anderen Texten, welche sich auf die Erlasse beziehen, Ÿbernommen wŸrden. 

  



 145 

3.7!Bilanzen 

Die Interviews haben die zu Beginn des Projekts vermutete Situation bestŠtigt: Das Postulat der 
geschlechtergerechten Behšrdentextproduktion wird zwar von den befragten ExpertInnen in 
den Verwaltungen allgemein anerkannt, seine Umsetzung ist jedoch vielfŠltig und fŸhrt keines!
wegs zu UniformitŠt. Die Auswertungen der Interviews haben gezeigt, dass die grundsŠtzliche 
Realisierung in den Behšrden insbesondere von nachfolgenden Aspekten beeinflusst wird. 

3.7.1! GrŸnde fŸr die heterogene Situation 

PersonenabhŠngigkeit 

Der Sensibilisierungsgrad fŸr das Thema, der Wille zur Umsetzung, das Anwendungswissen und 
die Erfahrung im Umgang mit geschlechtergerechten Formulierungsstrategien sind bei Personen, 
welche in Verwaltungen Texte produzieren, unterschiedlich ausgeprŠgt. 

Faktor Einzelssprache 

Es gibt in den einzelnen Amtssprachen unterschiedliche Traditionen, die sich auf die Textpraxis 
auswirken. Innerhalb einer Sprache werden aber auch gegenlŠufige Umsetzungsstrategien ver!
folgt (besonders im Franzšsischen und im RŠtoromanischen, weniger im Deutschen und im Ita!
lienischen). 

Stellenwert des Themas bei der Textproduktion 

Je nachdem, in welchem Bereich die TextproduzentInnen arbeiten (Redaktion, †bersetzung, Ter!
minologie, Gleichstellung) liegt ihr Fokus bei der Textredaktion auf unterschiedlichen sprachli!
chen und/oder gesellschaftlichen Aspekten. 

Verbindlichkeit und Inhalt regulierender Dokumente 

Es bestehen Unsicherheiten bezŸglich des Status der regulierenden Dokumente. Die Formulie!
rungen in den Texten eršffnen zudem unterschiedlich grossen Interpretationsspielraum hinsicht!
lich der konkreten Umsetzung. Die Wahrnehmung der Verbindlichkeit, die Interpretation der 
Dokumente sowie die daraus abgeleiteten Umsetzungsstrategien sind personenabhŠngig. 

Umgang mit Zwei! und Mehrsprachigkeit 

WŠhrend in den zweisprachigen Kantonen Bern und Freiburg der Wille zur Zusammenarbeit und 
zur Angleichung der Vorgehensweisen dominiert, ist dies in den Kantonen Wallis und GraubŸn!
den weniger ausgeprŠgt der Fall. Bei den zentralen Sprachdiensten der Bundeskanzlei zeigt sich 
das BedŸrfnis nach einer unabhŠngigen Umsetzungspraxis in den einzelnen Sprachen besonders 
stark. 

Sprachplanerische Interventionen 

Die Mšglichkeiten der einzelnen befragten Stellen aus dem Redaktions! und Gleichstellungsbe!
reich, die Umsetzung zu kontrollieren, zu steuern bzw. innerhalb der gesamten Verwaltung zu 
intervenieren, sind verschieden. 

Beurteilung von TextqualitŠt 

Der Einfluss von geschlechtergerechter Sprache auf die QualitŠt von Texten wird unterschiedlich 
bewertet. Die Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, sind vielfŠltig (VerstŠndlichkeit, Lesbarkeit, 
€sthetik, Stilistik) und werden verschieden stark sowie in unterschiedlicher Reihenfolge gewich!
tet. 
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TextsortenabhŠngigkeit 

Die Systematik bei der Umsetzung sowie die konkrete Anwendung sprachlicher Mittel werden 
den Textsorten angepasst. Innerhalb einer Textsorte variieren die Strategien ebenfalls. 

Gesellschaftspolitische Relevanz 

Die Gewichtung, aber auch die EinschŠtzung von sprachlichen und gesellschaftspolitischen Ar!
gumenten ist unterschiedlich, sowohl bei den interviewten Personen wie auch bei den Ÿbrigen 
Angestellten einer Verwaltung. 

Definition von geschlechtergerechten Texten 

Die EinschŠtzungen davon, wann ein Text geschlechtergerecht ist, gehen auseinander, ebenso 
die Beurteilungen verschiedener Umsetzungsstrategien (besonders der Gebrauch des masculin 
gŽnŽrique im Franzšsischen und des maschile inclusivo im Italienischen). 

3.7.2! Gemeinsamkeiten 

Neben den zahlreichen Unterschieden und Divergenzen, die bei der Auswertung der Interviews 
sichtbar geworden sind, lassen sich auch etliche Gemeinsamkeiten in den Beurteilungen und bei 
den Praktiken der interviewten Personen feststellen: 

$ Alle Befragten stellen fest, dass der Anteil geschlechtergerecht formulierter Texte Ÿber 
ihre gesamte Verwaltung hinweg betrachtet in den letzten Jahren zugenommen hat. 

$ Die Umsetzbarkeit des Postulats in der Behšrdensprache wird von niemandem in Frage 
gestellt. Die Interviewten sind der Ansicht, es sei grundsŠtzlich mšglich, gute geschlech!
tergerechte Behšrdentexte zu verfassen. 

$ Alle Befragten sind bestrebt, qualitativ hochstehende geschlechtergerechte Texte zu 
produzieren. Sie geben an, bei der Umsetzung nur selten an Machbarkeitsgrenzen zu 
stossen. 

$ Die Befragten verfŸgen alle Ÿber ein grosses Anwendungswissen und genŸgend Erfah!
rung, um das Postulat umzusetzen. Sie orten aber bei anderen Verwaltungsmitarbeiten!
den Defizite in gewissen Bereichen. 

$ Die Interviewten kennen die regulierenden Dokumente ihres Kantons bzw. des Bundes 
und geben an, sich an die Vorgaben zu halten. 

$ Ein Grossteil der Befragten betont schliesslich auch den Zeitfaktor, welcher bei der Im!
plementierung geschlechtergerechter Sprache in die Behšrdensprache eine Rolle spielt: 
Sprache wird als entwicklungsfŠhig betrachtet, Einstellungen und Wahrnehmungen von 
Personen, die Texte konzipieren und rezipieren, verŠnderten sich ebenfalls: Die Anwen!
dung gewisser Vokabeln (z. B. weibliche Personenbezeichnungen in den romanischen 
Sprachen), aber auch Formulierungsstrategien (z. B. die Anwendung von Partizip!I!
Formulierungen im Deutschen oder der Gebrauch von Doppelformen in den romani!
schen Sprachen) werde immer selbstverstŠndlicher. 
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3.7.3! Wie entstehen qualitativ gute geschlechtergerechte Behšrdentexte? 

Aus den Antworten geht ebenfalls hervor, dass Personen, welche in Behšrden geschlechter!
gerechte Texte produzieren, mindestens die folgenden vier AnsprŸche koordinieren mŸssen 
(Illustration 5): 

!

Illustration 5 Ð Zu berŸcksichtigende AnsprŸche bei der geschlechtergerechten Behšrdentextproduktion 

Wie bereits gesagt, haben die Auswertungen der Interviews deutlich gezeigt, dass die Umset!
zung des Postulats in hohem Masse personenabhŠngig ist. Die folgenden beiden Illustrationen 
fassen schematisch zusammen, unter welchen Voraussetzungen nach Ansicht der Befragten 
gute geschlechtergerechte Texte produziert werden kšnnen (Illustration 6) bzw. wann die Text!
qualitŠt bei der Umsetzung des Postulats leiden kann (Illustration 7). 

 

Illustration 6 Ð PersonenabhŠngige Bedingungen fŸr gute geschlechtergerechte Behšrdentexte 
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Illustration 7 Ð GrŸnde fŸr qualitativ ungenŸgende geschlechtergerechte Texte 

3.7.4! Evaluation der Arbeitshypothesen 

Die zu Beginn dieses Kapitels vorgestellen Hypothesen (vgl. 3.1.2, Vorgehen) kšnnen abschlies!
send wie folgt beurteilt werden: 

Im Deutschen ist das Anliegen einer Çnichtsexistischen SpracheÈ gut akzeptiert; Einzelpersonen 
haben eine davon abweichende Meinung. 

Der erste Teil dieser Aussage wird durch die Interviews bestŠtigt. Dass Einzelpersonen anderer 
Meinung sind, kann aufgrund der gefŸhrten GesprŠche nicht bestŠtigt werden. Inwiefern die 
Antworten in dieser Hinsicht von Effekten der sozialen ErwŸnschtheit beeinflusst worden sind, 
ist unklar. 

Im Franzšsischen und Italienischen werden ÇsprachimmanenteÈ GrŸnde gegen sprachliche 
Gleichbehandlung geltend gemacht; Einzelpersonen haben womšglich eine davon abweichende 
persšnliche Meinung. 

Diese Hypothese kann anhand der Interviewaussagen teilweise verifiziert werden. Einige Perso!
nen Šussern Vorbehalte bezŸglich der Umsetzbarkeit des Postulats in diesen beiden Sprachen. 
Vor allem die Gleichstellungsexpertinnen, aber auch einige Personen aus dem Redaktions! und 
†bersetzungsbereich betonen allerdings mehrfach, es sei auch in diesen Sprachen mšglich, 
sinnvolle geschlechtergerechte Lšsungen zu finden. Strategien wie die Verwendung von Doppel!
formen und geschlechtsneutralen oder geschlechtsabstrakten Personenbezeichnungen werden 
heute auch im Franzšsischen und Italienischen von den meisten Befragten als mšgliche Formen 
zur Umsetzung des Postulats erachtet. 

Im Franzšsischen und Italienischen wird das Thema sprachliche Gleichbehandlung als eine Art 
von Bevormundung (durch das Deutsche) wahrgenommen. 

Diese Hypothese hat sich in den Interviews nicht bestŠtigt. Die Befragten stimmen dieser Aus!
sage nicht zu. 

In den zweisprachigen Kantonen gibt es wenig Abstimmung zwischen den Sprachen. 

Diese Aussage trifft nicht zu. In den Kantonen Bern und Freiburg ist die Abstimmung zwischen 
den Kantonssprachen sehr hoch, in den Kantonen Wallis und GraubŸnden ist sie etwas weniger 
stark ausgeprŠgt. 

!

!

!

!
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Die Kenntnis der jeweiligen Regelungen und LeitfŠden ist variabel. 

Auch diese Hypothese kann aufgrund der Interviews nicht vollstŠndig bestŠtigt werden. Alle Be!
fragten sind Ÿber die Inhalte der regulierenden Dokumente und LeitfŠden im Bilde. Sie attestie!
ren jedoch anderen VerwaltungsmitarbeiterInnen weniger gute, zum Teil auch gar keine Kennt!
nisse dieser Dokumente. Die Interviews zeigen Ÿberdies deutlich, dass diese Kenntnisse alleine 
nicht ausreichen, um das Postulat sinnvoll umzusetzen: Es wird deutlich, dass geschlechterge!
rechtes Formulieren nicht nur eine Frage des Willens und des Wissens ist, sondern regelrecht 
gelernt und anschliessend geŸbt werden muss. Die Annahme, die Umsetzung des Postulats 
kšnne in regulativen Dokumenten angeordnet und ohne Hilfestellung fŸr das Personal flŠchen!
deckend eingefordert werden, erweist sich als unrealistisch. 

Geschlechtergerechtes Formulieren generiert mehr Fehler, ist aufwŠndiger, muss stŠrker kor!
rigiert werden. 

Diese Aussage stimmt teilweise. Sie wird in den Interviews jedoch nicht problematisiert. Die hier 
genannten negativen Begleiterscheinungen werden vielmehr als positive Herausforderung be!
zeichnet. Der Korrekturaufwand sowie allgemein der Mehraufwand, welche das Konzipieren 
und Produzieren geschlechtergerechter Texte mit sich bringt, werden in Kauf genommen. Da 
nicht alle in den Verwaltungen produzierten Texte ŸberprŸft und korrigiert werden, gibt es auch 
Texte mit unglŸcklich gewŠhlten Formulierungen oder gar falsch verwendeten Formen. 
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4.!Fazit und Schlussfolgerungen 

4.1!Ein vielfŠltiges und komplexes Gesamtbild 

Vergleicht man die zahlreichen Resultate, die in unserem Forschungsprojekt gewonnen worden 
sind, miteinander, ergibt sich ein facettenreiches Bild. Das zeigt sich bereits beim Begriff ÇBehšr!
denspracheÈ, der auf den ersten Blick klar umrissen erscheint, in Wirklichkeit jedoch sehr schwer 
zu bestimmen ist: Was ist genau darunter zu verstehen und welche Texte bzw. Textsorten gehš!
ren dazu? So unterscheiden sich z. B. Verwaltungstexte in vielfacher Hinsicht von Gesetzestex!
ten; die Gruppe der Verwaltungstexte umfasst ein breites Spektrum an Textsorten, die sich an 
unterschiedliche EmpfŠnger richten (als interne oder externe Kommunikation) und ganz ver!
schieden gestaltet sein kšnnen: von Formularen, Berichten und Webseiten Ÿber Pressemitteilun!
gen bis hin zu Social!Media!Nachrichten. 

Die geschlechtergerechte Sprache, die wir in unserem Projekt im Bereich der Behšrdensprache 
untersucht haben, lŠsst sich ebenfalls nicht ohne weiteres definieren: Es zeigen sich teilweise be!
trŠchtliche Unterschiede zwischen den Auffassungen, was darunter zu verstehen ist und wie sich 
sprachliche Gleichstellung tatsŠchlich umsetzen lŠsst. Die Interviews mit SchlŸsselpersonen aus 
den Bereichen Gleichstellung, Redaktion, †bersetzung und Terminologie beim Bund und in den 
Kantonen veranschaulichen, dass das PhŠnomen differenziert und teilweise sehr verschieden 
wahrgenommen wird, je nachdem, welche Zielsetzungen im Vordergrund stehen. 

Auch bezŸglich der konkreten Umsetzung auf Textebene prŠsentiert sich ein uneinheitliches 
Bild: Die verschiedenen Personen(gruppen), die sich mit geschlechtergerechter Sprache befassen, 
haben in den Institutionen unterschiedliche Funktionen und mŸssen sich an Vorgaben halten, 
die sowohl inhaltlich als auch bezŸglich ihrer Verbindlichkeit variieren. DarŸber hinaus zeigt sich 
auch in den Amtssprachen eine teilweise betrŠchtliche Varianz. 

Offenbar ist geschlechtergerechte Sprache nicht etwas, das entweder ÇumgesetztÈ wird oder 
nicht, sondern die konkrete Ausgestaltung kann kontextuell unterschiedlich erfolgen und die 
Endprodukte fallen dementsprechend heterogen aus. Die Schweizer Behšrden sind bei der Wahl 
der Strategien und Formen, die zum Einsatz kommen kšnnen, wohl weniger innovationsfreudig 
als andere Gruppen, welche neuere Formen wie Gender!Sternchen (Politiker*innen) oder mobile 
Unterstriche (BŸrger_innen, BŸrg_erinnen) propagieren. Doch auch bei der Wahl der tatsŠchlich 
verwendeten Strategien lassen sich im Verlauf der Zeit durchaus interessante Entwicklungen 
feststellen, die zeigen, dass sich die Techniken im Bereich der geschlechtergerechten Sprache 
diversifiziert haben (vgl. Kapitel 3.4). 

4.2!ZusammenhŠnge zwischen regulierenden Texten, Textpraxis und Wahrneh!
mung 

In unserem Projekt wurde das Thema der Gleichstellung im Bereich Sprache nicht nur auf der 
Ebene der von Behšrden veršffentlichten Texte untersucht, sondern auch auf derjenigen der 
verschiedenen regulierenden Texte, die zeigen, wann und wie geschlechtergerecht formuliert 
werden soll. Daneben haben wir auch verschiedene Personen, die in den Behšrden fŸr die Text!
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arbeit (Redaktion, †bersetzung, Terminologie) verantwortlich sind, zu ihren Erfahrungen be!
fragt. 

Unsere zu Beginn des Projekts formulierten Hypothesen haben sich bestŠtigt: 1. Alle drei unter!
suchten Aspekte (regulierende Vorgaben, Endtexte, Umsetzungspraktiken) sind Šusserst vielge!
staltig. 2. Die Ebenen beeinflussen sich wechselseitig.  

So hat sich etwa gezeigt, dass es nicht legitim ist, von einer Vorgabe auf deren Realisierung zu 
schliessen, und zwar unabhŠngig davon, ob es sich um eine rechtliche Vorgabe handelt (z. B. 
das Schweizer Sprachengesetz) oder um einen Leitfaden. Dass die verschiedenen regulierenden 
Vorgaben nicht unbedingt vollstŠndig umgesetzt werden, scheint fŸr das Thema geschlechter!
gerechte Sprache bezeichnend zu sein, da die konkrete Umsetzung von verschiedenen Faktoren 
abhŠngt, die bei der Textarbeit zusammenspielen (vgl. 3.7., Bilanzen). 

Offenbar beruht die konkrete Ausgestaltung geschlechtergerechter Sprache nur bedingt auf re!
gulierenden Massnahmen. Eine besondere Bedeutung kommt auch der persšnlichen Wahrneh!
mung sowie der gruppeninternen EinschŠtzung der Vorgaben zu. Die Interviews wie auch die 
Korpusanalysen zeigen aber, dass sich daraus kein willkŸrliches Bild ergibt: Wenn sich beispiels!
weise eine Behšrde einmal auf eine bestimmte Art der Umsetzung geeinigt hat, werden De!
tailanweisungen wie etwa Erlaubnisse oder ÇVerboteÈ zu einzelnen Formen offenbar ziemlich 
konsequent befolgt. 

Anders sieht es bei offenen Vorgaben aus, wie etwa derjenigen im Sprachengesetz (Die Bundes!
behšrden É achten auf geschlechtergerechte Formulierungen): Hier zeigt sich Ð insbesondere 
auch bedingt durch die unterschiedliche Interpretation in den verschiedenen Amtssprachen Ð ein 
grosser Spielraum bei der Umsetzung. 

4.3!Geteilte Verantwortung und Verantwortlichkeit 

Auch oder gerade in einem stark reglementierten Umfeld wie demjenigen der šffentlichen Ver!
waltung bleibt eine Frage weiterhin bestehen: Wer ist fŸr die Umsetzung des Postulats, dass 
Sprache geschlechtergerecht sein soll, verantwortlich? 

Eine einheitliche Handhabung wird bereits durch die Tatsache erschwert, dass eine grosse An!
zahl von Personen direkt und indirekt daran beteiligt sind. Sie sind nicht alle gleich stark fŸr das 
Thema sensibilisiert und kšnnen der Thematik gegenŸber ganz unterschiedlich eingestellt sein. 
Neben diesen personenabhŠngigen Faktoren spielen aber weitere praktische Aspekte eine Rolle: 
So sind zahlreiche Texte inhaltlich oder formal voneinander abhŠngig und kšnnen nicht beliebig 
geŠndert werden. Der Umstand, dass Behšrden nicht nur eigene Texte generieren, sondern sich 
auch auf behšrdenexterne Texte beziehen, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, ebenso wie die 
Tatsache, dass nicht alle Texterzeugnisse die gleichen Kontrollinstanzen durchlaufen. 

Neben diesen GrŸnden sind beim Thema geschlechtergerechte Sprache noch andere Bedingun!
gen fŸr eine gewisse Uneinheitlichkeit bei der Umsetzung mitverantwortlich. Zwar wird die 
GrundprŠmisse, d. h. die Notwendigkeit, Frauen und MŠnner sprachlich gleichwertig zu behan!
deln, von niemandem ernsthaft infrage gestellt. Die praktische Umsetzung gestaltet sich den!
noch insgesamt (d. h. schweizweit) uneinheitlich, besonders, wenn man die verschiedenen 
Amtssprachen vergleicht. In den untersuchten Behšrden gibt es offenbar keine Instanzen oder 
Verfahren, die eine konstante und konsistente Umsetzung garantieren Ð wenn auch nur inner!
halb einer Sprachgemeinschaft. Wird dies aus Angst vor einer zu starken Reglementierung ver!
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mieden? Wohl kaum, denn auch wenn in den GesprŠchen manchmal eine ÇSprachpolizeiÈ er!
wŠhnt wird, dann nur, um eine solche vehement abzulehnen. 

Positiv gedeutet kann man die Varianz wohl eher als gelebte Vielfalt deuten, die einem Grund!
prinzip der Schweizer Demokratie entspricht, wie sie in der PrŠambel zur Bundesverfassung fest!
gehalten wird: Die Rede ist dort vom Willen, Çin gegenseitiger RŸcksichtnahme und Achtung 
ihre Vielfalt in der Einheit zu lebenÈ, gemŠss der fšderalistischen und dezentralen Ausrichtung 
der politischen und administrativen Strukturen (vgl. dazu allgemein Werlen 2009). 

Beim Thema Sprache und Gleichstellung hŠngt die Vielfalt bei der Umsetzung sicher auch mit 
der KomplexitŠt des Themas zusammen, denn es lŠsst sich nicht auf einfache Regeln und An!
wendungshinweise reduzieren, die dann mit einfachen Mitteln angewendet und kontrolliert 
werden kšnnen. Geschlechtergerechte Sprache beschrŠnkt sich nicht nur auf den Einsatz ver!
schiedener Strategien mit ihren jeweiligen VorzŸgen und Nachteilen, sondern es spielen auch 
viele andere Aspekte eine Rolle: unterschiedliche SensibilitŠten gegenŸber dem Thema, Textqua!
litŠt, stilistische und juristische ErwŠgungen sowie auch sprachstrukturelle Gegebenheiten (vgl. 
letzter Punkt, 4.9). Dies alles fŸhrt dazu, dass das Thema ein potenziell Çheisses EisenÈ ist, das 
niemand anfassen mag, im Gegensatz zu anderen formalen Aspekten von Sprache wie etwa die 
Rechtschreibung und weitere Bereiche der TextoberflŠche, die mit Hilfe von einfacheren Regeln 
zu handhaben sind. Zwar gibt es auch fŸr die geschlechtergerechte Sprache mittlerweile ausge!
feilte LeitfŠden, doch selbst diese vermšgen keine abschliessenden GrundsŠtze zu formulieren, 
wenn es darum geht, zwischen Maximen wie VerstŠndlichkeit, Klarheit, Geschlechtergerechtig!
keit und Lesefreundlichkeit abzuwŠgen. Hinzu kommt, dass manche Normen eher offener Natur 
sind, also keine eindeutige und allgemeingŸltige Richtung vorgeben (vgl. Adamzik und Alghisi 
2017). 

Schliesslich soll noch die Tatsache erwŠhnt werden, dass geschlechtergerechte Textproduktion 
aufgrund institutioneller Vorgaben explizit und absichtlich, zu einem gewissen Grad aber auch 
implizit erfolgen kann: Nicht jede Form, die als geschlechtergerecht gilt, wurde bewusst ge!
wŠhlt, und gewisse allgemeinsprachliche Tendenzen entziehen sich wohl einer beabsichtigten 
Kontrolle. Es stellt sich somit die Frage, ob sich regulierende Vorgaben und andere Entwicklun!
gen gegenseitig verstŠrken oder allenfalls abschwŠchen. 

Die korpuslinguistischen Untersuchungen im Deutschen zeigen, dass manche Strategien fŸr ge!
schlechtergerechte Sprache in den letzten Jahrzehnten sehr viel hŠufiger verwendet werden als 
vor der šffentlich gefŸhrten Diskussion um sprachliche Gleichstellung. Es ist aber noch zu frŸh 
um abzuschŠtzen, ob sich diese Entwicklungen in Zukunft weiter verstŠrken oder nicht. Etliche 
Interviewte haben darauf hingewiesen, dass Texte vor einigen Jahren, d. h. als das ganze Thema 
gesamtgesellschaftlich aktueller war und auch in den Medien breiter diskutiert wurde, verstŠrkt 
geschlechtergerecht gewesen seien, wŠhrend dies heute wieder weniger der Fall sei. †ber die 
GrŸnde einer solchen Tendenz, sollte sie sich als solche erweisen, lŠsst sich lediglich spekulieren: 
Mšglich wŠre, dass sich manche Strategien weniger gut bewŠhrt haben als andere. Mšglich ist 
auch, dass die SensibilitŠt fŸr geschlechtergerechte Sprache bei der Allgemeinheit nicht mehr so 
ausgeprŠgt ist wie in den Achtziger! und Neunzigerjahren und das Interesse fŸr das Thema zu!
rŸckgegangen ist. Wie auch immer: Diese Thematik geht zwar alle an, doch fŸhlen sich offenbar 
wenige konkret dafŸr verantwortlich. 

Trotz (oder wegen) grundlegender Unterschiede: Geschlechtergerechte Sprache ist kein aktuel!
les Thema. 
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4.4!Uneinheitliche Wahrnehmung des Themas 

Auch wenn anscheinend Einigkeit darŸber herrscht, dass Frauen und MŠnner sprachlich gleich 
behandelt werden sollen, bleiben bedeutende grundsŠtzliche Unterschiede bezŸglich der Frage 
bestehen, wie dieses Postulat umgesetzt werden kann bzw. welche Lšsungen sich dafŸr eignen. 
Dies betrifft natŸrlich nicht nur Institutionen wie etwa Behšrden, sondern auch allgemein die 
theoretische Diskussion zu diesem Thema: So herrscht auch in der feministischen Theorie kei!
neswegs Einigkeit darŸber, welche Strategien am erfolgversprechendsten sind. Neben den 
Stimmen, die mehr Sichtbarkeit von femininen Formen fordern, gibt es auch solche, die sich fŸr 
den verstŠrkten Gebrauch von generisch gebrauchten Formulierungen aussprechen. 

Allgemein fŠllt auf, dass es auf Behšrdenebene keine Einigkeit darŸber gibt, was tatsŠchlich als 
geschlechtergerechter Sprachgebrauch gilt und was nicht. Dies hat zur Folge, dass beispiels!
weise das Sprachengesetz auf Bundesebene in den einzelnen Amtssprachen so unterschiedlich 
ausgelegt wird. Teilweise mag dies auch an der unterschiedlichen Terminologie liegen, welche 
dort verwendet wird: Im Deutschen ist von geschlechtergerechter Sprache die Rede, wŠhrend es 
in den romanischen Sprachen um nichtsexistischen Sprachgebrauch geht (fr.: formulation non 
sexiste, it.: uso non sessista, rm.: formulaziuns na sexistas). Diese Bezeichnungen werden nicht 
definiert und es handelt sich Ð abgesehen vom Deutschen Ð in erster Linie um Negativdefini!
tionen und nicht um positive Handlungsanweisungen. 

Hinzu kommt, dass diese Begriffe kaum neutral bewertet werden, da sie (auch) aus feministi!
scher Perspektive diskutiert werden. WŠhrend die grundsŠtzliche Stossrichtung (d. h. sprachliche 
Gleichberechtigung bzw. Ablehnung von Sexismus) weitgehend geteilt wird, ist die Bereitschaft, 
Sprache aufgrund eines Postulats, das auch als feministisch wahrgenommen wird, zu Šndern, 
offenbar weniger stark vorhanden. Es wŠre sicher interessant, die Frage der sprachlichen Gleich!
stellung der Geschlechter mit anderen Sprach!Themen zu vergleichen, etwa der VerstŠndlichkeit 
von Behšrdensprache (z. B. die sogenannte leichte oder einfache Sprache) oder der Benennung 
von Menschen mit Behinderung: Gibt es in diesen Bereichen mehr oder weniger †bereinstim!
mung zwischen einer behšrdlichen Auslegung und derjenigen in anderen Kreisen? 

Wie wir festgestellt haben, kšnnen sich Aussagen, ob geschlechtergerechte Sprache umsetzbar 
ist, widersprechen oder im Verlauf der Zeit Šndern. Auch die Umsetzungspraxis kann sich wan!
deln, und zwar teilweise grundlegend, wie am Beispiel der rŠtoromanischen Version der ErlŠute!
rungen des Bundesrats (rm. Explicaziuns dal cussegl federal, vgl. Elmiger 2013a) deutlich wird: 
WŠhrend frŸher wie im Franzšsischen und Italienischen hŠufig generisch gebrauchte Maskulina 
verwendet wurden, sind diese in neueren Ausgaben weitgehend verschwunden. 

Unterschiedliche Standpunkte werden auch aus den Daten des vorliegenden Projekts ersichtlich. 
So finden sich verschiedene und teilweise sogar gegenlŠufige Umsetzungsstrategien innerhalb 
derselben Sprache (v. a. im Franzšsischen); Einzelpersonen kšnnen ihre persšnliche Meinung 
und auch ihre Schreibpraxis Šndern (wie z. B. im Fall einer kantonalen Redaktionsverantwortli!
chen) und bestimmte Personenbezeichnungen oder Formulierungsstrategien kšnnen in Sprach! 
und Schreibgemeinschaften allmŠhlich Akzeptanz finden. 

GrundsŠtzliche Fragen wie diejenigen zum Zusammenhang zwischen Sprache, mentaler ReprŠ!
sentation und Gleichstellung in der Gesellschaft bleiben bestehen und werden von den Perso!
nen, die wir interviewt haben, unterschiedlich gewichtet. Auch wenn gewisse ZusammenhŠnge 
von niemandem grundsŠtzlich ausgeschlossen werden, herrscht keine Einigkeit darin, welche 
Schlussfolgerungen daraus auf der sprachlich!symbolischen Ebene abgeleitet werden sollen. 
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4.5!Derzeit keine Dringlichkeit 

Geschlechtergerechte Sprache wird derzeit offenbar nicht als aktuelles Thema wahrgenommen, 
das weiterhin einer šffentlichen Diskussion bedarf: In den Behšrden wird es eher als ein ÇUm!
setzungsthemaÈ erachtet. Zum einen liegt dies sicher daran, dass die Thematik Ð zumindest im 
deutschsprachigen Raum Ð schon seit einiger Zeit als weitgehend behandelt betrachtet wird. Die 
wichtigsten Punkte scheinen geklŠrt und die beschlossenen Strategien bewŠhren sich Ð zumin!
dest fŸr diejenigen, die sich entschieden haben, sie umzusetzen. Offenbar besteht Ð jedenfalls 
auf administrativer Ebene Ð kein BedŸrfnis, auf neuere Diskussionen wie die Auseinandersetzung 
mit alternativen GeschlechteridentitŠten oder auf alternative Schreibkonventionen (Gender!Gap, 
Schreibung mit Sternchen93) einzugehen. 

Dass das Thema Sprache und Gleichstellung nicht mehr als drŠngendes Thema wahrgenommen 
wird, wird auch auf den Internetseiten der verschiedenen GleichstellungsbŸros sichtbar: Heute 
sind Hinweise auf geschlechtergerechten Sprachgebrauch weit weniger prŠsent als noch vor 
einigen Jahren. Andere Themen wie weiterhin bestehende rechtliche und finanzielle Ungleich!
behandlung von Frauen und MŠnnern oder geschlechterspezifische Gewalt werden bedeutend 
prominenter behandelt als das eher symbolische Thema der Gleichstellung in der Sprache. 

Kann es auch sein, dass es als unbequem wahrgenommen wird? Da geschlechtergerechte Spra!
che (auch) als feministisches Thema gilt, wird es bisweilen aus Vorsicht vor mšglichen Gegen!
reaktionen weniger aktiv diskutiert als auch schon. Somit ist geschlechtergerechte Sprache fŸr 
viele Sprachprofis zwar ÇtŠglich BrotÈ, aber, wie unsere Untersuchungen zeigen, nicht fŸr alle. 

 

Die letzten Punkte betreffen Fragen, die mit der wissenschaftlichen Forschung zum Thema ge!
schlechtergerechte Sprache zusammenhŠngen. 

4.6!Alter Wein in geschlechtergerechten SchlŠuchen? 

Nicht alles, was heute als geschlechtergerechter Sprachgebrauch gilt, ist auch tatsŠchlich neu. 
Die Arbeit mit dem Korpus Bundesblatt hat zwar Ð fŸr das Deutsche Ð gezeigt, dass manche 
Strategien seit der šffentlichen Auseinandersetzung Ÿber Sprache und Gleichbehandlung zuge!
nommen haben, doch es muss auch festgehalten werden, dass der Sprachgebrauch vor Beginn 
dieser Diskussion recht schlecht dokumentiert ist. Aus diesem Grund sind manche Entwicklun!
gen bisher weniger bekannt. Wer hŠtte etwa gedacht, dass die heute als ÇneumodischÈ erach!
tete Form Studierende schon im 19. Jahrhundert weit verbreitet war Ð obwohl ihrer Verwen!
dung sicher nicht dieselbe Motivation zugrunde lag. Dies muss gerade bei dieser Bezeichnung 
berŸcksichtigt werden, waren doch Frauen bis ins 20. Jahrhundert noch weitgehend von der 
hšheren Bildung ausgeschlossen. 

Nicht nur der allgemeine Sprachgebrauch, sondern auch die Frage, welche Entwicklungen schon 
vor Beginn der feministischen Kritik begonnen haben, sollte in Zukunft noch besser erforscht 
werden. Dabei sollte auch unterschieden werden zwischen solchen Strategien, die als 
ÇgeschlechtergerechtÈ wahrgenommen Ð und dementsprechend abgelehnt Ð werden (kšnnen) 
und denjenigen, die auch dann erfolgreich sind, wenn gewisse Postulate bezŸglich Sprache, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Vgl. Elmiger, Tunger & Schaeffer!Lacroix 2017. 
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Kognition und sozialer Wirklichkeit nicht geteilt werden. So kann man sich angesichts des 
Erfolgs der Bezeichnung Person (dt.), personne (fr.), persona (it.) bzw. persuna (rm.) fragen, ob 
diese Strategie nicht gerade deswegen in allen Sprachen so erfolgreich ist, weil sie unabhŠngig 
von der Frage, ob Maskulinformen vermieden werden sollen oder nicht, funktioniert Ð und nicht 
als erkennbar ÇgeschlechtergerechteÈ Strategie gedeutet werden kann. 

4.7!Konvergenz unterschiedlicher PhŠnomene? 

Geschlechtergerechte Sprache ist nicht das einzige Thema, das den šffentlichen Sprachgebrauch 
in den letzten Jahrzehnten beschŠftigt hat. Auch andere Themen wurden Ð und werden Ð 
šf fentlich diskutiert, z. B. die Frage, wie Personen aus verschiedenen Kulturen bezeichnet 
werden sollen Ð beispielsweise, wenn sie sich in der Schweiz aufhalten oder dort arbeiten 
(Fremdarbeiter, Gastarbeiter etc.)94. Ein anderes Beispiel sind die Bezeichnungen fŸr Menschen 
mit Behinderung (vgl. Kapitel 2.3.6). Auch hier geht es um das Bezeichnen von Menschen, 
wobei sich die Bezeichnungen im Verlauf der Zeit geŠndert haben (vgl. unter anderem: KrŸppel, 
Invalide, Behinderte, Menschen mit Behinderung). Es wŸrde sich sicher lohnen, in Folge!
untersuchungen der Frage nachzugehen, wie sich neuere Entwicklungen (wie beispielsweise das 
People!first!Prinzip95) im Bereich der Behinderungen in Bezug auf das Postulat der geschlechter!
gerechten Sprache verhalten: Stehen sie in Einklang zueinander Ð oder verstŠrken sie sich gar, 
wie es fŸr das Beispiel Menschen mit É  (d. h. Bezeichnung mit Hilfe einer abstrakten Personen!
bezeichnung) anzunehmen ist? 

In diesem Fall, aber auch in anderen, ist es sicher sinnvoll, nicht den Gebrauch einzelner Perso!
nenbezeichnungen nachzuzeichnen, sondern diese im Zusammenhang mit anderen mšglichen 
Formulierungen zu betrachten, wie es hier ansatzweise mit dem Bereich Arbeit versucht worden 
ist. Dabei ist zu berŸcksichtigen, dass sich nicht nur die Bezeichnungen im Verlauf der Zeit Šn!
dern kšnnen, sondern auch die Gruppenzugehšrigkeiten selber (seit Annahme des Frauen!
stimmrechts gehšren auch Frauen zum Wahlvolk) und die GeschlechterverhŠltnisse in ihnen (so 
gibt es heute etwa viel mehr Lehrerinnen als noch vor ein paar Jahrzehnten). 

4.8!Wie sehr hŠngt geschlechtergerechter Sprachgebrauch mit Personenbezeich!
nungen zusammen Ð und wie gut lŠsst er sich korpuslinguistisch erforschen? 

In dieser Studie wurde versucht, geschlechtergerechten Sprachebrauch korpuslinguistisch zu un!
tersuchen. Dieser Ansatz hat zu durchaus interessanten Ergebnissen gefŸhrt (vgl. Teil 2), gleich!
zeitig aber auch Grenzen aufgezeigt. Abgesehen von den Schwierigkeiten, Personenbezeich!
nungen so zu beschreiben und zu erfassen, dass sie gezielt gesucht und quantifiziert werden 
kšnnen (vgl. Einleitung, Kapitel 1.5), konnten bisher vor allem einfache Personenbezeichnungen 
untersucht werden, d. h. solche, die aus Einzelwšrtern bestehen Ð oder allenfalls solche, die 
einen Bindestrich enthalten. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Nicht nur bei der geschlechtergerechten Sprache, sondern auch bei anderen Themen, bei denen es um 
Benennungsfragen geht, wird oft das Schlagwort der Political Correctness bemŸht (vgl. Schafroth 2001 oder Elsner!
Petri 2011). 
95 GemŠss diesem Prinzip sollen etwa Menschen nicht primŠr Ÿber Ihre Eigenschaften definiert werden (z. B. als Behin!
derte), sondern als Menschen wahrgenommen werden (z. B. als Menschen mit Behinderung). 
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Um das Thema geschlechtergerechte Sprache umfassender zu beschreiben, wŠren jedoch wei!
tere Schritte notwendig und damit zusŠtzliche Forschungsarbeiten. Bisher sind z. B. Mehrwort !
verbindungen im Bereich der Personen! oder Kollektivbezeichnungen nur schlecht erforscht, was 
unter anderem damit zusammenhŠngt, dass hier verschiedene PhŠnomene zusammentreffen, 
welche die Definition solcher Mehrwortbenennungen erschweren: BerŸcksichtigt werden muss 
einerseits die HŠufigkeit von Verbindungen, andererseits auch die Frage, welche Verbindungen 
(terminologisch) gefestigt sind; daneben geht es auch um den Unterschied zwischen Attributen, 
welche die Personenbezeichnung definieren vs. solchen, die sie beschreiben, usw. Auch die 
Verwendung von Personenbezeichnungen in Komposita (leseráfreundlich, BŸrgerábeteiligung) ist 
noch weitgehend unerforscht, sowohl in synthetischen Sprachen (wie im Deutschen) als auch in 
analytischen Sprachen (wie etwa den romanischen Sprachen). 

Schliesslich stellen sich bei gewissen Strategien fŸr geschlechtergerechten Sprachgebrauch auch 
Fragen zur Objektivierbarkeit und Erforschbarkeit mit korpuslinguistischen Methoden. Manch!
mal haben wir es mit komplexen semantischen PhŠnomenen zu tun (z. B. mit positiven oder 
negativen Konnotationen), wŠhrend es bei anderen Strategien um den Ersatz von (generisch 
gebrauchten) Personenbezeichnungen durch andere Konstruktionen (abstrahierende Formen, 
Passivkonstruktionen, Pronominalisierung usw.) geht. Wie kann mit der Çnegativen EvidenzÈ 
umgegangen werden, d. h. mit der Tatsache, dass ein Text bestimmte problematische Formen 
zu vermeiden sucht? Hier mŸsste wohl versucht werden, die Konzeption, Verfassung, †berarbei!
tung und †bersetzung von Texten qualitativ zu untersuchen, um im Vergleich verschiedener 
Textfassungen die Schreibprozesse und Formulierungswechsel nachzuzeichnen. 

4.9!Wie sprachstrukturell sind die Mšglichkeiten geschlechtergerechter Sprache? 

Eine heikle Frage, die zum Schluss noch erwŠhnt werden soll, betrifft den Zusammenhang zwi!
schen formalen Strukturen von Einzelsprachen und den Mšglichkeiten, in verschiedenen Spra!
chen die Prinzipien geschlechtergerechter Sprache umzusetzen. 

In der Forschungsliteratur ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass es in Sprachen, 
die zwischen femininem und maskulinem Genus unterscheiden, mehr oder weniger viele Genus!
markierungen gibt, besonders im Bereich der KongruenzphŠnomene (Pronomen, Adjektiv! und 
Partizipialformen usw.). WŠhrend beispielsweise im Englischen wenige Formen eine Genusmar!
kierung tragen (ausser bei gewissen Personenbezeichnungen geht es vor allem um die Prono!
men he/his vs. she/her), werden in romanischen Sprachen viel mehr Formen markiert, etwa Arti!
kel (rm. il/la), Adjektive (fr. nouveau/nouvelle) oder Partizipien (it. lui • arrivato / lei • arrivata). 
Das Deutsche scheint hier eine Art Mittelstellung einzunehmen: Es enthŠlt weniger Genusmar!
kierungen als romanische oder slawische Sprachen und die Tatsache, dass im Plural sŠmtliche 
Genusunterscheidungen neutralisiert werden, erleichtert die Umsetzung geschlechtergerechter 
Sprache betrŠchtlich. 

In einem Artikel zum Slowenischen, einer sŸdslawischen Sprache mit zahlreichen Genusmarkie!
rungen, postuliert Ursula Doleschal (2015: 85!86) Folgendes: 

Das (moderne) Slowenische verfŸgt Ÿber Mittel, Frauen sichtbar zu machen; Symmetrie ist dage!
gen schwieriger herzustellen.  

Die geschlechtsspezifische Bezeichnung einzelner Personen und gleichgeschlechtlicher Gruppen 
ist unproblematisch.  
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Eine geschlechtsneutrale Formulierung ist hingegen sehr schwierig bis unmšglich zu bewerkstelli!
gen. [É]  

Es stellt sich somit die Frage, wie sehr die Bereitschaft bzw. der Wille, geschlechtergerechte 
Sprache in die Schreibwirklichkeit umzusetzen, mit der jeweiligen Sprache zusammenhŠngt: Ist 
dies in Sprachen mit zahlreichen Genusmarkierungen schwieriger als in solchen mit weniger 
Markierungen? Und falls ja: In welchem Bereich liegen die Grenzen zwischen ÇmšglichÈ, 
ÇschwierigÈ und ÇunmšglichÈ? Die GesprŠche mit den Gleichstellungsexpertinnen haben ge!
zeigt, dass sie die sprachliche Gleichstellung grundsŠtzlich in jeder Schweizer Landessprache fŸr 
umsetzbar halten. Doch in den romanischen Sprachen scheint Vereinbarkeit von Geschlechter!
gerechtigkeit und stilistisch Ÿberzeugenden Lšsungen insgesamt schwieriger zu erreichen als 
etwa im Deutschen. Es wird sich weisen, ob sich hier in Zukunft neue Tendenzen abzeichnen 
werden als diejenigen, die im vorliegenden Projekt dargestellt worden sind. 
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Bilan et perspectives 

1 Un aper•u variŽ et complexe 

En comparant les nombreux rŽsultats obtenus dans notre projet de recherche les uns avec les 
autres, on Žtablit une vue dÕensemble hŽtŽroclite, ˆ commencer par le terme Ç textes adminis!
tratifs È, qui pourrait a priori sembler bien circonscrit, mais se rŽv•le toutefois difficile ˆ cerner 
prŽcisŽment : quÕest!ce que ce terme comprend exactement, et quels textes ou genres textuels 
le dŽfinissent ? En effet, les textes administratifs se distinguent par exemple de textes lŽgislatifs 
par de multiples aspects ; ils comprennent un large spectre de genres textuels qui sÕadressent ˆ 
un lectorat hŽtŽrog•ne (en tant que communication interne ou externe) et qui peuvent •tre tr•s 
variŽs : quÕil sÕagisse de formulaires, de rapports et de sites Internet prŽsentant des communica!
tions de presse ou encore de publications de mŽdias sociaux. 

Le langage non sexiste que nous avons ŽtudiŽ dans le domaine du langage administratif nÕest 
pas plus simple ˆ cerner : les conceptions relatives ˆ la dŽfinition de ce terme et ˆ lÕapplication 
concr•te de lÕŽgalitŽ au niveau linguistique varient en partie considŽrablement. Les entretiens 
menŽs aupr•s de personnes!clŽs des domaines de lÕŽgalitŽ, de la rŽdaction, de la traduction et 
de la terminologie au niveau de la ConfŽdŽration et des cantons illustrent combien le phŽno!
m•ne est per•u de mani•re diffŽrenciŽe, voire franchement diffŽrente en fonction de la prioritŽ 
des objectifs. 

Quant ˆ lÕapplication concr•te au niveau textuel, la vue dÕensemble parait Žgalement disparate. 
Les diffŽrents groupes de personnes amenŽes ˆ devoir sÕexprimer au moyen de langage non 
sexiste remplissent des fonctions diverses au sein des institutions et doivent se tenir ˆ des direc!
tives qui varient tant par leur contenu que par leur caract•re plus ou moins obligatoire. En outre, 
une variance considŽrable caractŽrise Žgalement en partie les langues officielles. 

La formulation non sexiste nÕest pas quelque chose qui peut •tre manifestement appliquŽ ou 
non, mais son arrangement concret peut prendre des formes variŽes en fonction du contexte et 
les produits finaux paraissent par consŽquent hŽtŽrog•nes. Dans leur choix de stratŽgies et de 
formes, les autoritŽs suisses demeurent toutefois moins novatrices que dÕautres groupes qui 
propagent de nouvelles formes comme lÕastŽrisque du genre (politicien* ne) ou le tiret bas mo!
bile (citoyen_ne, citoy_enne). Cependant, au fil du temps, on constate aussi dÕintŽressants dŽ!
veloppements au niveau des stratŽgies effectivement employŽes, montrant que les techniques 
de formulation non sexiste se sont diversifiŽes (cf. chapitre 3.4). 

2 Liens entre textes rŽgulateurs, pratique textuelle et perception 

Dans notre projet, la thŽmatique de lÕŽgalitŽ, abordŽe dÕun point de vue linguistique, nÕa pas 
seulement ŽtŽ ŽtudiŽe au niveau des textes publiŽs par les pouvoirs publics, mais Žgalement ˆ 
celui des divers textes rŽgulateurs qui indiquent quand et comment doit sÕappliquer la formula!
tion non sexiste. Nous avons par ailleurs Žgalement interrogŽ diverses personnes responsables 
de lÕŽlaboration de textes (rŽdaction, traduction, terminologie) au niveau des administrations 
concernant leurs expŽriences. 
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Nos hypoth•ses formulŽes ˆ lÕinitiation du projet ont ŽtŽ confirmŽes : 1. Les trois aspects ŽtudiŽs 
(directives normatives, textes finaux, techniques dÕapplication) sont ŽnoncŽs de fa•on hŽtŽro!
g•ne ; 2. Les diffŽrents niveaux sÕinfluencent mutuellement. 

On peut par exemple constater quÕil nÕest pas lŽgitime dÕextrapoler la mise en Ïuvre sur la base 
dÕune consigne, indŽpendamment du fait quÕil sÕagisse dÕune directive juridique (p. ex. la Loi sur 
les langues) ou dÕun guide. Le fait que les diverses directives concernant le langage non sexiste 
ne se trouvent pas enti•rement appliquŽes semble •tre significatif pour ce th•me!lˆ , puisque 
leur mise en Ïuvre concr• te dŽpend de plusieurs facteurs qui interviennent lors de lÕŽlaboration 
du texte (cf. 3.7, Bilanzen). 

La forme concr•te que prend le langage non sexiste ne repose apparemment quÕen partie sur 
des mesures rŽgulatrices. Une signification particuli•re incombe aussi aux perceptions person!
nelles de m•me quÕˆ la fa•on comment les directives sont interprŽtŽes au sein dÕun groupe. Les 
interviews ainsi que les analyses de corpus montrent que le tableau quÕil en rŽsulte nÕest toute!
fois arbitraire : lorsquÕune instance sÕest une fois rŽsolue ˆ une forme particuli•re de mise en 
pratique, les attributions dŽtaillŽes autorisant Ð voire Ç interdisant È Ð certaines formes spŽci!
fiques semblent •tre suivies de mani•re relativement consŽquente. 

Il en va autrement des directives ouvertes, comme cÕest le cas de celles figurant dans la Loi sur 
les langues (Les autoritŽs fŽdŽrales É tiennent compte de la formulation non sexiste) : on cons!
tate ici une ample marge de manÏuvre dans la rŽalisation, aussi en particulier du fait des diver!
gences dÕinterprŽtation entre les diffŽrentes langues officielles.  

3! ResponsabilitŽ et compŽtences partagŽes 

Une question demeure Žgalement, notamment dans un environnement fortement r•glementŽ 
tel que celui de lÕadministration publique : qui est responsable de la mise en Ïuvre du postulat 
que la langue devrait reflŽter lÕŽgalitŽ des genres ? 

Une pratique homog•ne se trouve dŽjˆ dÕautant plus entravŽe quÕun grand nombre de per!
sonnes entrent dÕores et dŽjˆ en jeu, directement ou indirectement. Elles ne sont pas toutes pa!
reillement sensibilisŽes ˆ la thŽmatique et peuvent en outre adopter des positions tr•s variŽes 
face ˆ ce sujet. En plus de ces facteurs dÕordre individuel, dÕautres aspects pratiques jouent Žga!
lement un r™le : de nombreux textes dŽpendent les uns des autres de par leur contenu ou leur 
forme, et ils ne peuvent pas •tre modifiŽs nÕimporte comment. En particulier, le fait que les 
autoritŽs ne se limitent pas quÕˆ gŽnŽrer leurs propres textes, mais quÕelles se rŽf•rent Žgale!
ment ˆ des textes externes ˆ leur organisation est autant considŽrable que le fait que tous les 
textes produits ne passent pas par les m•mes instances de surveillance. 

Outre ces raisons, dÕautres conditions sont responsables dÕune certaine disparitŽ dans lÕappli!
cation de la formulation non sexiste. La prŽmisse de base qui Žnonce que les femmes et les 
hommes doivent nŽcessairement •tre traitŽs de mani•re Žgale au niveau langagier nÕest certes 
pas sŽrieusement remise en question, cependant la mise en Ïuvre se prŽsente dans lÕensemble 
de la Suisse de mani•re hŽtŽrog•ne, en particulier lorsque lÕon compare mutuellement les 
diffŽrentes langues officielles. Au niveau des organismes ŽtudiŽs, il nÕexiste manifestement pas 
dÕinstance ou de procŽdure garantissant une application constante et consistante, m•me pas au 
sein dÕune seule communautŽ linguistique. Cela serait!il ŽvitŽ de peur dÕune r•glementation trop 
coercitive ? Probablement pas, car m•me sÕil est fait parfois mention dans les discussions dÕune 
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soi!disant Ç police de la langue È, celle!ci nÕest mentionnŽe que pour •tre aussit™t 
vigoureusement rŽcusŽe. 

InterprŽtŽe positivement, la variation peut •tre plut™t apprŽciŽe en tant que diversitŽ vŽcue, un 
principe fondamental de la dŽmocratie helvŽtique figurant dans le prŽambule de la Constitution 
fŽdŽrale, o• est consignŽe la dŽtermination du peuple et des cantons suisses Ç ˆ vivre ensemble 
leurs diversitŽs dans le respect de lÕautre et lÕŽquitŽ È selon lÕorientation fŽdŽraliste et dŽcentrali!
sŽe des structures politiques et administratives (cf. Werlen 2009). 

La diversitŽ dans la mise en Ïuvre de la notion dÕŽgalitŽ dans le langage se rapporte Žgalement 
ˆ la complexitŽ du sujet, qui ne saurait se rŽduire ˆ des r•gles faciles et ˆ des consignes 
dÕutilisation pouvant •tre appliquŽes et contr™lŽes avec des moyens simples. La formulation non 
sexiste ne consiste pas seulement ˆ employer diverses stratŽgies possŽdant chacune des avan!
tages et des inconvŽnients. De nombreux autres aspects entrent en jeu : les sensibilitŽs diffŽ!
rentes ˆ ce sujet, des considŽrations par rapport ˆ la qualitŽ du texte, des aspects stylistiques et 
juridiques ainsi que les structures linguistiques m•mes (cf. dernier point : 4.9). Toutes ces raisons 
contribuent ˆ faire de cette thŽmatique un sujet Ç brulant È que personne nÕaime toucher, con!
trairement ˆ dÕautres aspects formels du langage tels que lÕorthographe et dÕautres domaines 
textuels liŽs ˆ la surface du texte qui restent gŽrables au moyen de r•gles faciles. Il existe certes 
dŽsormais des guides de formulation non sexiste dŽtaillŽs ; ils ne sont toutefois pas en mesure 
de formuler des principes dŽfinitifs lorsquÕil sÕagit de faire la part des choses parmi des maximes 
telles que lÕintelligibilitŽ, la clartŽ, lÕŽgalitŽ des genres et la lisibilitŽ. En outre, la nature de cer!
taines normes est plut™t ouverte et nÕimplique pas explicitement une dŽmarche universelle (cf. 
Adamzik et Alghisi 2017). 

Mentionnons enfin que la production de textes employant une formulation non sexiste se fait 
dÕune part de fa•on explicite et intentionnelle en raison de prescriptions institutionnelles, mais 
dÕautre part aussi dans une certaine mesure implicitement : chaque forme qui respecte lÕŽgalitŽ 
des genres nÕa pas forcŽment ŽtŽ dŽlibŽrŽment sŽlectionnŽe, et certaines tendances linguisti!
ques gŽnŽrales Žchappent au contr™le dŽlibŽrŽ. On peut alors se demander si certaines exi!
gences rŽgulatrices et dÕautres dŽveloppements se renforcent ou le cas ŽchŽant sÕattŽnuent rŽ!
ciproquement. 

Les recherches de linguistique de corpus en allemand montrent que certaines stratŽgies de for!
mulation non sexiste ont ŽtŽ bien plus frŽquemment employŽes durant les derni•res dŽcennies 
quÕavant le dŽbat public concernant lÕŽgalitŽ des genres. Il est cependant trop t™t pour estimer si 
par lÕavenir, ces dŽveloppements vont continuer ˆ se renforcer ou non. Un bon nombre de per!
sonnes interviewŽes ont indiquŽ que les textes se seraient avŽrŽs davantage non sexistes il y a 
quelques annŽes, ˆ savoir lorsque la thŽmatique de lÕŽgalitŽ Žtait dÕactualitŽ dans la sociŽtŽ en 
gŽnŽral ainsi que largement prŽsente dans les dŽbats mŽdiatiques. On ne peut que spŽculer 
quant aux raisons de cette tendance Ð sÕil sÕagit en effet dÕune tendance. Une hypoth•se serait 
que certaines stratŽgies ont moins fait leurs preuves que dÕautres. Il est Žgalement possible que 
la sensibilitŽ face au sujet de lÕŽgalitŽ dans le langage soit moins populaire que dans les annŽes 
1980 et 1990 et que lÕintŽr•t portŽ ˆ cette thŽmatique se soit ŽmoussŽ. Quoi quÕil en soit, le 
langage non sexiste concerne certes tout le monde, nŽanmoins peu de gens semblent se sentir 
concr•tement responsables de sa rŽalisation. 

MalgrŽ les diffŽrences fondamentales Ð ou ˆ cause dÕelles : la formulation non sexiste nÕest pas 
un sujet actuel. 
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4! Une perception disparate du sujet 

QuoiquÕil soit communŽment admis que les femmes et les hommes doivent •tre considŽrŽs sur 
un pied dÕŽgalitŽ dans les formulations linguistiques, il nÕen demeure pas moins des diffŽrences 
significatives au niveau de la mise en Ïuvre de ce postulat et des solutions qui sÕy pr•tent. Ceci 
ne concerne naturellement pas seulement les institutions telles que les autoritŽs, mais Žgalement 
la discussion thŽorique qui a lieu en gŽnŽral ˆ ce suje : de m•me que la thŽorie du fŽminisme 
nÕest pas davantage univoque quant aux stratŽgies les plus prometteuses pour la mettre en 
Ïuvre. Ë c™tŽ des arguments en faveur dÕune visibilitŽ accrue des formes fŽminines, on en 
trouve Žgalement qui pr™nent une utilisation plus soutenue de formulations ˆ valeur gŽnŽrique. 

Au niveau de lÕadministration, on constate gŽnŽralement quÕil manque un consensus concernant 
ce qui est ˆ considŽrer comme formulation non sexiste Ð ou non. Une des consŽquences en est 
par exemple la diversitŽ des interprŽtations relatives ˆ la Loi sur les langues dans les diffŽrentes 
langues officielles. En partie, cela pourrait aussi •tre dž aux diffŽrentes terminologies em!
ployŽes : tandis quÕen allemand, la notion dÕŽgalitŽ des genres est appuyŽe (geschlechterge!
rechte Sprache), les langues romanes soulignent le fait que le langage ne doit pas •tre sexiste 
(fr. formulation non sexiste, it. uso non sessista, rm. formulaziuns na sexistas). Ces descriptions 
ne sont pas dŽfinies, et Ð exceptŽ en allemand Ð il sÕagit en premier lieu de dŽfinitions par la nŽ!
gative et non dÕinstructions formulŽes positivement. 

De plus, il appert que ces termes ne peuvent gu•re •tre ŽvaluŽs avec neutralitŽ, car ils se 
trouvent (Žgalement) discutŽs du point de vue fŽministe. Tandis que lÕorientation gŽnŽrale de 
lÕŽgalitŽ et du refus du sexisme dans le langage est largement partagŽe, la disposition ˆ modifier 
le langage en raison dÕun postulat Ð per•u par ailleurs comme fŽministe Žgalement Ð est mani!
festement moins rŽpandue. Il serait certainement intŽressant de comparer la question de lÕŽgali!
tŽ des genres dans le langage avec dÕautres thŽmatiques linguistiques, telles que lÕintelligibilitŽ 
du langage administratif (par exemple les textes Ç en langue facile ˆ lire È) ou les dŽnominations 
de personnes avec un handicap : trouve!t!on dans ces domaines plus ou moins dÕharmonie 
entre lÕinterprŽtation dÕune institution et celle des autres ? 

Nous avons constatŽ que les dŽclarations concernant la possibilitŽ dÕapplication de la formula!
tion non sexiste peuvent se contredire mutuellement ou changer au fil du temps. Le mode de 
mise en Ïuvre peut Žgalement Žvoluer Ð ˆ savoir parfois en profondeur, ainsi quÕon peut 
lÕobserver notamment dans la version romanche des Explications du Conseil fŽdŽral (Explicaziuns 
dal cussegl federal, cf. Elmiger 2013a) : tandis que les formes masculines ˆ valeur gŽnŽrique 
Žtaient auparavant employŽes comme en fran•ais et en italien, elles ont en grande partie dis!
paru des Žditions plus rŽcentes. 

Des points de vue divergents Žmergent aussi ˆ travers les donnŽes du prŽsent projet. Ainsi 
trouve!t!on au sein dÕune m•me langue (surtout en fran•ais) des stratŽgies de mise en Ïuvre di !
verses et parfois m•me contraires. Or lÕopinion personnelle et la pratique rŽdactionnelle 
dÕindividus peuvent Žvoluer (comme cÕest par exemple le cas dÕune responsable de rŽdaction 
cantonale). En outre, certains noms communs de personne ou des stratŽgies de formulation 
peuvent graduellement •tre acceptŽes par des communautŽs de sujets parlants et Žcrivants. 

Des questions fondamentales demeurent, comme celle de la relation entre langage, reprŽsenta!
tion mentale et ŽgalitŽ dans la sociŽtŽ, et elles sont ŽvaluŽes de fa•ons diverses par les per!
sonnes que nous avons interviewŽes. M•me si personne nÕexclut fondamentalement certains 
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liens, il nÕexiste pas de consensus dŽterminant quelles conclusions peuvent en •tre dŽrivŽes sur 
le plan linguisticosymbolique. 

5! Pas une prioritŽ pour lÕinstant 

Actuellement, le langage non sexiste nÕest apparemment pas considŽrŽ comme une problŽma!
tique dÕactualitŽ impliquant la prolongation du dŽbat public : les autoritŽs estiment plut™t quÕil 
sÕagit dÕune Ç question de mise en Ïuvre  È. Cela sÕexplique dÕabord par le fait que la question 
est considŽrŽe comme largement traitŽe depuis dŽjˆ un certain temps Ð surtout dans lÕespace 
germanophone. Les points principaux semblent ŽlucidŽs et les stratŽgies adoptŽes ont fait leurs 
preuves, du moins pour les personnes qui ont dŽcidŽ de les mettre en pratique. Au niveau admi!
nistratif, de nouvelles discussions concernant lÕintŽgration dÕidentitŽs de genre alternatives ou 
lÕadoption de conventions dÕŽcriture y relatives (gender gap ou graphies comprenant un astŽ!
risque96) ne semblent pas requises. 

On peut Žgalement remarquer sur les sites Internet des diffŽrents bureaux de lÕŽgalitŽ que la 
question de lÕŽgalitŽ dans le langage nÕest plus une thŽmatique actuelle : les notices explicatives 
concernant la formulation non sexiste sont de loin moins prŽsentes quÕil y a encore quelques an!
nŽes. DÕautres centres dÕintŽr•t Ð tels que la diffŽrence de traitement entre femmes et hommes 
quÕil subsiste en mati•re de droits et de salaires, ou la violence sexospŽcifique Ð sont clairement 
abordŽs en prioritŽ par rapport ˆ la question plut™t symbolique de la formulation non sexiste.  

Se peut!il aussi que ce sujet soit per•u comme dŽsagrŽable ? ƒtant donnŽ que le langage non 
sexiste est considŽrŽ (Žgalement) comme une problŽmatique fŽministe, il arrive que le sujet soit 
moins activement discutŽ que par le passŽ, par crainte de possibles rŽactions de rejet. De ce fait, 
la formulation non sexiste constitue certes le quotidien de nombre de professionneláleás du lan!
gage Ð cependant pas de touáteás, ainsi que le montrent nos recherches. 

 

Les derniers points concernent des questions en lien avec la recherche scientifique en mati•re de 
formulation non sexiste. 

6! CÕest avec du vieux quÕon fait de lÕŽgalitŽ ? 

Tout ce qui compte aujourdÕhui en tant que formulation non sexiste nÕest pas forcŽment nou!
veau. LÕŽtude du corpus de la Feuille fŽdŽrale a certes montrŽ Ð en allemand Ð que certaines 
stratŽgies sont plus frŽquentes depuis que la thŽmatique de lÕŽgalitŽ dans la langue suscite le 
dŽbat public, mais il faut garder en mŽmoire que lÕusage linguistique en vigueur avant lÕinitiation 
de la controverse est plut™t mal documentŽ. Pour cette raison, certains dŽveloppements sont 
encore peu connus. Qui aurait cru que la forme Studierende (personnes qui Žtudient ou per!
sonnes Ç Žtudiant È Ð en allemand, le participe prŽsent neutralise tout marquage de genre au 
pluriel), considŽrŽe aujourdÕhui comme Ç moderne È, Žtait dŽjˆ fortement rŽpandue au XIXe 
si•cle ? Il faut toutefois prendre en considŽration que cet emploi nÕŽtait alors certainement pas 
justifiŽ par les m•mes motifs, dÕautant plus que lÕacc•s ˆ des Žtudes supŽrieures Žtait largement 
refusŽ aux femmes jusquÕau XXe si•cle. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Cf. Elmiger, Tunger & Schaeffer!Lacroix 2017. 
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Par lÕavenir, il ne faudra pas seulement mieux Žtudier lÕusage linguistique gŽnŽral, mais Žgale!
ment les dŽveloppements ayant commencŽ avant m•me lÕapparition de la critique ˆ visŽe fŽmi!
niste. Il faudra alors diffŽrencier les stratŽgies per•ues comme Ç non sexistes È Ð pouvant donc 
•tre dŽniŽes en tant que telles Ð et celles qui peuvent en outre remporter du succ•s lorsque cer!
tains postulats relatifs ˆ la langue, la cognition et la rŽalitŽ sociale ne sont pas partagŽs. Ainsi, 
on peut observer la popularitŽ de la dŽsignation personne (all. Person, it. persona, rm. persuna) 
et se demander si cette stratŽgie nÕobtient pas justement lÕunanimitŽ dans toutes les langues 
parce quÕelle fonctionne indŽpendamment de lÕŽventuel Žvitement de formes masculines, sans 
forcŽment devoir •tre interprŽtŽe comme une stratŽgie ouvertement Ç non sexiste È. 

7! La convergence de phŽnom•nes diffŽrents ? 

La formulation non sexiste nÕest pas la seule thŽmatique qui a touchŽ lÕusage linguistique durant 
ces derni•res dŽcennies. DÕautres questions ont fait Ð et feront Ð lÕobjet de dŽbats publics, no!
tamment les dŽsignations de personnes provenant de cultures diverses Ð par exemple 
lorsquÕelles sŽjournent en Suisse ou y travaillent (travailleurs/travailleuses Žtrang•res, saisonniers, 
etc.)97. Un autre exemple est la question de la dŽsignation de personnes avec un handicap (cf. 
chapitre 2.3.6) : dans ce cas, la dŽnomination a ŽvoluŽ au fil du temps (cf. notamment estropiŽ, 
invalide, handicapŽe, personne avec un handicap). Cela vaudrait la peine lors de recherches 
ultŽrieures dÕŽtudier lÕŽvolution des dŽveloppements dans le domaine du handicap (tel que le 
principe People first98) relativement au postulat de lÕŽgalitŽ des genres dans le langage : les 
formulations sÕaccordent!elle ˆ lÕunisson, voire convergent!elles en se renfor•ant ainsi que lÕon 
peut le supposer pour lÕexemple personnes avecÉ (c.!ˆ !d. une dŽnomination au moyen dÕune 
dŽsignation abstraite de lÕindividu) ? 

Dans ce cas Ð comme Žgalement dans dÕautres Ð il est certainement sensŽ de ne pas se limiter ˆ 
dŽcrire lÕusage de certains noms communs de personne, mais de les considŽrer en comparaison 
ˆ dÕautres formulations possibles, ainsi que nous lÕavons dans une certaine mesure tentŽ dans le 
domaine du travail. Il faut alors tenir compte que non seulement les dŽnominations peuvent 
Žvoluer au fil du temps, mais Žgalement les appartenances ˆ un groupe elles!m•mes (depuis 
lÕintroduction du droit de vote des femmes, celles!ci appartiennent aussi ˆ ce qui constitue la 
population Žlectorale) et la proportion de femmes et dÕhommes au sein de ces groupes (on 
trouve p. ex. actuellement dans lÕenseignement beaucoup plus de femmes quÕil y a quelques dŽ!
cennies). 

8! Ë quel point la formulation non sexiste est!elle liŽe aux noms communs de 
personne ? La linguistique de corpus en permet!elle une recherche efficace ? 

Dans cette Žtude, nous avons voulu examiner la formulation non sexiste par une approche de 
linguistique de corpus. Cette approche a menŽ ˆ des rŽsultats absolument intŽressants (cf. par!
tie 2), tout en affichant ses limites. Mises ˆ part les difficultŽs dans la dŽfinition et le rŽpertoriage 
des noms communs de personne de sorte quÕils puissent •tre cherchŽs de mani•re ciblŽe puis 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 On mentionne souvent le mot dÕordre Political Correctness lorsquÕil est question de dŽnominations, et ce Žgalement 
dans des domaines qui ne concernent pas la formulation non sexiste (cf. Schafroth 2001 ou Elsner!Petri 2011). 
98 Ce principe Žnonce que les personnes ne devraient pas •tre primairement dŽfinies par leurs propriŽtŽs (p. ex. en 
tant que handicapáŽáe), mais avant tout en tant que personnes (p. ex. personnes avec un handicap). 
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quantifiŽs (cf. introduction, chapitre 1.5), les noms communs de personne qui ont principale!
ment pu •tre ŽtudiŽs sont simples, en cela quÕils ne sont constituŽs que dÕun seul mot ou alors 
quÕils contiennent un trait dÕunion. 

Une continuation impliquant des recherches supplŽmentaires serait nŽanmoins nŽcessaire ˆ une 
description plus ŽtoffŽe de la formulation non sexiste. Les mots composŽs, notamment dans le 
domaine des noms communs de personne ou collectifs, nÕont ŽtŽ jusquÕˆ prŽsent que mal Žtu!
diŽs, ce qui est entre autres dž au fait que des phŽnom•nes variŽs compliquent la dŽfinition de 
telles dŽnominations composŽes : il faut dÕune part tenir compte de la frŽquence des associa!
tions lexicales et dÕautres part du fait que certaines dŽsignations complexes sont consacrŽes dÕun 
point de vue terminologique. Il est question en outre de la diffŽrence entre des attributs qui dŽ!
finissent le nom commun de personne et ceux qui le dŽcrivent, etc. LÕutilisation de noms com!
muns de personne en tant que parties de mots composŽs Ð notamment dans lÕallemand le!
seráfreundlich (agrŽable ˆ lire) ou BŸrgerábeteiligung (participation citoyenne) Ð demeure Žgale!
ment un sujet en grande partie inexplorŽ, tant dans les langues synthŽtiques (telles que lÕalle!
mand) que dans les langues analytiques (telles que les langues romanes). 

Finalement, lÕobjectivitŽ et lÕaccessibilitŽ ˆ la recherche par des mŽthodes de linguistique de cor!
pus peuvent •tre interrogŽes relativement ˆ certaines stratŽgies concernant la formulation non 
sexiste. Il sÕagit tant™t de phŽnom•nes sŽmantiques complexes (p. ex. les connotations positives 
ou nŽgatives), tant™t du remplacement de noms communs de personne (utilisŽes de mani•re 
gŽnŽrique) par dÕautres constructions (formes tendant ˆ lÕabstraction, constructions passives, 
pronominalisation, etc.). Comment peut!on traiter lÕÇ Žvidence nŽgative È, cÕest!ˆ !dire le fait 
quÕun texte Žvite lÕutilisation de certaines formes problŽmatiques ? Il faudrait bien alors tenter 
dÕŽtudier de mani•re qualitative la conception, la rŽdaction, la correction et la traduction de 
textes, afin de pouvoir reconstituer les procŽdŽs rŽdactionnels et les changements de formula!
tion en comparant diverses versions des m•mes textes. 

9! Ë quel point les possibilitŽs de formulation non sexiste sont!elles spŽcifiques 
ˆ la langue ? 

Une question dŽlicate, que nous souhaitons adresser ˆ la fin, concerne le rapport entre les struc!
tures formelles dÕune langue individuelle particuli•re et les possibilitŽs de rŽalisation des prin!
cipes de formulation non sexiste dans diverses langues. 

Il a ŽtŽ signalŽ ˆ plusieurs reprises dans la littŽrature de recherche quÕil existe plus ou moins de 
marquage du genre dans les langues qui diffŽrencient les genres fŽminin et masculin, particuli•!
rement dans le domaine des phŽnom•nes de congruence (formes pronominales, adjectivales et 
participiales, etc.). Tandis quÕen anglais notamment, peu de formes portent un marquage du 
genre Ð ˆ part pour certains noms communs de personne, il sÕagit surtout de pronoms comme 
he / his et she / her Ð on trouve au contraire bien plus de formes marquŽes dans les langues ro!
manes, telles que les articles (rm. il / la), les adjectifs (fr. nouveau / nouvelle) ou les participes (it. 
lui • arrivato / lei • arrivata). LÕallemand semble alors adopter une position intermŽdiaire : cette 
langue comporte moins de marquage du genre que les langues romanes ou slaves, et le fait que 
toutes les diffŽrences de genre se trouvent neutralisŽes au pluriel facilite ainsi considŽrablement 
la mise en Ïuvre de la formulation non sexiste. 
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Dans un article concernant le slov•ne, une langue slave du sud comportant de nombreuses 
marques du genre, Ursula Doleschal (2015 : 85!86) postule que : 

Das (moderne) Slowenische verfŸgt Ÿber Mittel, Frauen sichtbar zu machen; Symmetrie ist dage!
gen schwieriger herzustellen. 

Die geschlechtsspezifische Bezeichnung einzelner Personen und gleichgeschlechtlicher Gruppen 
ist unproblematisch.  

Eine geschlechtsneutrale Formulierung ist hingegen sehr schwierig bis unmšglich zu bewerkstelli!

gen. [É] 99 

Ainsi se pose la question de savoir combien la disposition ou lÕintention dÕappliquer la formula!
tion non sexiste dans la pratique rŽdactionnelle se rapporte aux caractŽristiques dÕune langue : 
la mise en Ïuvre est !elle plus ardue dans une langue affichant un fort marquage du genre ? Et 
si cÕest le cas : dans quelle mesure sÕagit!il de Ç possibilitŽ È, de Ç diff icultŽ È ou 
dÕÇ impossibilitŽ È ? Les discussions avec les expertes de lÕŽgalitŽ ont montrŽ quÕelles consi!
d•rent que lÕŽgalitŽ au niveau linguistique est fondamentalement applicable dans chacune des 
langues nationales suisses. Dans les langues romanes cependant, la compatibilitŽ entre lÕŽgalitŽ 
des genres et des solutions convaincantes dÕun point de vue stylistique semble dans lÕensemble 
plus difficile ˆ atteindre que par exemple en allemand. Peut!•tre sÕŽbaucheront par lÕavenir de 
nouvelles tendances qui nÕauront pas encore ŽtŽ observŽes au moment de notre projet. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Le slov•ne (moderne) dispose de moyens dÕoffrir de la visibilitŽ aux femmes ; il est par contre plus 
laborieux dÕŽtablir une symŽtrie. 
La dŽsignation spŽcifique (en genre) dÕun individu ou dÕun groupe de personnes du m•me sexe ne pose 
pas de probl•me. 
Au contraire, il est tr•s difficile voire impossible de mettre en Ïuvre une formulation neutre (en genre). 
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Bilancio e prospettive  

1 Un quadro vario e complesso 

Analizzando i molteplici risultati ottenuti nel nostro progetto di ricerca, si delinea un quadro 
molto sfaccettato. Giˆ la definizione di Çlinguaggio amministrativoÈ, espressione in apparenza 
chiara e univoca, si rivela in realtˆ molto complessa: cosa significa esattamente e quali testi o 
generi testuali rientrano in questa categoria? I testi amministrativi, che si differenziano per molti 
aspetti da quelli legislativi, comprendono un ampio spettro di generi testuali indirizzati a desti!
natari diversi (comunicazione interna o esterna) e strutturati in maniera altrettanto diversa: for!
mulari, rapporti, siti Internet, comunicati stampa fino ai contenuti per i media sociali. 

Anche il concetto di uso non sessista della lingua, di cui ci siamo occupati nel nostro progetto 
dedicato al linguaggio amministrativo, non • facile da definire. Emergono, infatti, divergenze 
talvolta notevoli tra ci˜ che con esso intendiamo e il modo in cui possiamo attuarlo concre!
tamente. Le interviste a persone autorevoli che lavorano nei settori delle pari opportunitˆ e della 
redazione, traduzione e terminologia a livello federale e cantonale mostrano che il fenomeno • 
percepito in modo differente e in parte in maniera molto diversa a seconda degli obiettivi che 
sono posti in primo piano. 

Il quadro • molto vario anche sul piano dellÕattuazione concreta dei principi del pari trattamento 
linguistico nella redazione dei testi: le varie (categorie di) persone che si occupano di uso non 
sessista della lingua rivestono funzioni diverse in seno alle istituzioni e devono attenersi a 
direttive che variano in termini sia di contenuto sia di carattere vincolante. Questa variabilitˆ, tal!
volta molto accentuata, • riscontrabile anche nelle singole lingue ufficiali. 

Il linguaggio non sessista non • retto a quanto pare da una rigida dicotomia Çattuato / non 
attuatoÈ: la sua realizzazione concreta pu˜ variare in base al contesto, e i prodotti finali sono 
dunque eterogenei. Le autoritˆ svizzere non hanno, nella scelta delle strategie e delle forme 
raccomandate, lo stesso spirito innovativo di altri gruppi che ricorrono a soluzioni linguistiche pi• 
creative, come per esempio lÕuso, al posto della desinenza, dellÕasterisco (Politiker*innen, car* 
signor*) o di trattini mobili (BŸrger_innen, BŸrg_erinnen). Tuttavia, anche nella scelta delle stra!
tegie pratiche utilizzate emergono col tempo alcuni sviluppi interessanti, a dimostrazione del 
fatto che le tecniche per un uso non sessista della lingua si sono diversificate (v. cap. 3.4). 

2 Legami tra testi normativi, prassi testuale e percezione 

Nel nostro progetto abbiamo passato alla lente il tema del pari trattamento linguistico analizzan!
do sia i testi pubblicati dalle autoritˆ sia i vari testi normativi in cui • indicato quando e come 
prestare attenzione ai principi dellÕuso non sessista della lingua. Inoltre, abbiamo raccolto le 
esperienze di varie persone responsabili dellÕattivitˆ redazionale (redazione, traduzione e termi!
nologia) in seno alle autoritˆ. 

Le ipotesi da noi formulate allÕinizio del progetto sono state confermate. Prima ipotesi: i tre 
aspetti esaminati (direttive, testi finali, pratiche attuative) sono estremamente sfaccettati. Secon!
da ipotesi: i vari piani sÕinfluenzano a vicenda.  

Si • costatato per esempio che lÕesistenza di una direttiva non implica automaticamente che essa 
sia attuata, e ci˜ indipendentemente che si tratti di una direttiva giuridica (p. es. la legge fede!
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rale sulle lingue) o di linee guida. Il fatto che le varie direttive di carattere normativo non siano 
sempre attuate per filo e per segno sembra essere caratteristico dellÕargomento trattato, poichŽ 
lÕattuazione concreta dipende da molteplici fattori che entrano in gioco nella redazione dei testi 
(v. 3.7., Bilanzen). 

A quanto pare, le soluzioni attuative del pari trattamento linguistico poggiano solo in misura 
limitata su requisiti normativi. La percezione individuale e il modo in cui il gruppo giudica le 
direttive svolgono al riguardo un ruolo fondamentale. Le interviste e le analisi dei testi mostrano 
tuttavia che non viene a crearsi un quadro arbitrario: per esempio, se unÕautoritˆ decide di adot!
tare una certa soluzione attuativa, da quel momento in poi le istruzioni dettagliate Ð accetta!
zione o ÇdivietoÈ di usare determinate forme Ð sono rispettate in modo piuttosto sistematico. 

Diversamente, nel caso di direttive aperte come quelle formulate nella legge sulle lingue (Le 
autoritˆ federali  [É] provvedono inol tre a un uso non sessista della lingua), si nota una grande 
libertˆ nelle soluzioni attuative dovuta soprattutto alla diversa interpretazione nelle varie lingue 
ufficiali. 

3! Responsabilitˆ e competenze condivise 

Anche, o soprattutto, in un contesto molto regolamentato come quello dellÕamministrazione 
pubblica rimane da risolvere una questione di fondo: chi • responsabile dellÕattuazione del 
postulato concernente lÕuso non sessista della lingua? 

Dare una risposta univoca • difficile giˆ solo per il fatto che la tematica coinvolge, direttamente 
o indirettamente, un gran numero di persone, non tutte ugualmente sensibilizzate alla ques!
tione e con idee di fondo anche molto diverse al riguardo. Accanto a questi fattori individuali, ve 
ne sono altri di ordine pratico che occorre qui ricordare: molti testi sono collegati tra loro per 
contenuto o forma e non possono dunque essere modificati a piacimento; le autoritˆ generano 
testi propri, ma usano anche fonti esterne; i testi prodotti non sono sempre controllati dalle 
stesse istanze. 

La mancanza di uniformitˆ nellÕattuazione dei principi di un linguaggio non sessista • ricondu!
cibile, oltre ai motivi esposti sopra, anche ad altri fattori che vale la pena chiarire. Nessuno mette 
seriamente in discussione la premessa di base, vale a dire la necessitˆ di garantire il pari tratta!
mento linguistico di donne e uomini. Nel complesso per˜, cio• in unÕottica nazionale, la sua 
attuazione nella pratica • disomogenea, come risulta soprattutto da un confronto delle diverse 
lingue ufficiali. Nelle autoritˆ esaminate non esistono, a quanto pare, istanze o procedure che ne 
garantiscano unÕattuazione costante e coerente, al limite anche solo allÕinterno di una specifica 
comunitˆ linguistica. PerchŽ? Per paura di unÕeccessiva normazione? é poco probabile, visto che 
anche quando si • parlato di una Çpolizia linguisticaÈ nelle interviste, lo si • fatto solo per 
respingere lÕidea con veemenza. 

In chiave positiva, la variabilitˆ va interpretata piuttosto come espressione della diversitˆ che 
incarniamo, un principio fondamentale della democrazia svizzera sancito nel preambolo della 
Costituzione federale, che parla di determinatezza Ça vivere la [...] molteplicitˆ nellÕunitˆ, nella 
considerazione e nel rispetto reciprociÈ conformemente al modello federalistico basato sul 
decentramento delle strutture politiche e amministrative (cfr. al riguardo Werlen 2009). 

In tema di pari trattamento linguistico, la varietˆ attuativa dipende sicuramente anche dalla 
complessitˆ della materia, che non pu˜ essere ricondotta banalmente a un insieme di regole e 
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istruzioni dÕuso da applicare e verificare. Il pari trattamento linguistico, dunque lÕuso non sessista 
del linguaggio, non si riduce allÕimplementazione di alcune strategie Ð ognuna con i suoi pro e i 
suoi contro Ð, ma chiama in causa anche altri aspetti: diverse sensibilitˆ al tema, qualitˆ dei testi, 
considerazioni stilistiche e giuridiche e caratteristiche strutturali della lingua (v. ultimo punto, 
4.9). LÕargomento rischia dunque di diventare una Çpatata bollenteÈ che nessuno osa toccare, a 
differenza di altri aspetti formali della lingua come lÕortografia e altri ambiti della superficie 
testuale, risolvibili con semplici regole. Sebbene anche sul tema dellÕuso non sessista del 
linguaggio esistano oggi linee guida consolidate, non vi si trovano formulati principi assoluti da 
applicare quando si • chiamati a ponderare esigenze di comprensibilitˆ, chiarezza, linguaggio 
non sessista e leggibilitˆ. Va poi detto che alcune norme sono per natura aperte, vale a dire non 
indicano unÕunica soluzione generalmente valida (v. Adamzik e Alghisi 2017). 

Infine, va precisato che la produzione di testi non sessisti pu˜ essere s“ il risultato voluto di diret!
tive istituzionali esplicite, ma in certa misura pu˜ avvenire anche in modo implicito: non tutte le 
forme considerate non sessiste sono il frutto di scelte consapevoli, e alcune tendenze generali 
della lingua sfuggono, poi, a un controllo intenzionale. Occorre dunque chiedersi se le direttive 
dÕindirizzo e altri sviluppi si rafforzino o al contrario si indeboliscano a vicenda. 

Le analisi di linguistica dei corpora pertinenti al tedesco mostrano che negli ultimi decenni il 
ricorso a strategie per un uso non sessista della lingua • notevolmente aumentato rispetto a 
prima che si accendesse il dibattito pubblico sul pari trattamento linguistico. Tuttavia, • prema!
turo cercare di capire se in futuro questi sviluppi sÕintensificheranno ulteriormente o meno. Tutte 
le persone intervistate ammettono che alcuni anni fa, vale a dire quando il tema era di estrema 
attualitˆ in tutta la societˆ e veniva ampiamente dibattuto anche nei media, i testi erano molto 
pi• attenti alla paritˆ di genere di quanto non lo siano oggi. Sui motivi di questa tendenza Ð se 
di tendenza si potrˆ parlare Ð si pu˜ solo speculare: • possibile, per esempio, che alcune 
strategie si siano rivelate meno efficaci di altre, oppure che la sensibilitˆ dellÕopinione pubblica al 
tema dellÕuso non sessista della lingua sia oggi meno spiccata che negli anni 1980 e 1990 e che 
lÕinteresse per la questione si sia affievolito. A prescindere dalle ragioni, possiamo dire che il 
tema riguarda tutti, ma a quanto pare solo pochi si sentono concretamente responsabili. 

Nonostante le (o a causa delle) differenze di fondo, si pu˜ affermare che lÕuso non sessista della 
lingua non • un tema di attualitˆ.  

4! Questione di percezione 

Sebbene la necessitˆ di garantire il pari trattamento linguistico di donne e uomini non sembri 
essere messa in discussione, permangono differenze di fondo significative su come attuare il 
postulato, vale a dire su quali soluzioni siano efficaci, e ci˜ non solo a livello istituzionale, per 
esempio in seno alle autoritˆ, ma anche nelle discussioni teoriche sul tema. Persino nella teoria 
femminista non vi • convergenza di opinioni su quali siano le strategie pi• promettenti. Accanto 
a chi chiede maggiore visibilitˆ delle forme femminili, vi • anche chi vuole promuovere lÕuso di 
formulazioni generiche. 

In generale si costata che in seno allÕamministrazione manca unÕidea condivisa di cosa sia effetti!
vamente considerato un uso non sessista della lingua e cosa invece no. Una delle conseguenze • 
che la legge federale sulle lingue • interpretata in maniera molto diversa nelle singole lingue 
ufficiali, in parte forse anche per la diversa terminologia in esse utilizzata. In tedesco si parla di 
geschlechtergerechte Sprache (lett. lingua rispettosa della paritˆ di genere), nelle lingue 
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romanze invece di linguaggio non sessista [formulation non sexiste (fr.), uso non sessista (it.), 
formulaziuns na sexistas (rm.)]. Queste designazioni, di cui la legge non fornisce una definizione, 
sono Ð tedesco a parte Ð formulazioni negative e non istruzioni formulate in modo positivo. 

Questi termini lasciano poi poco spazio a valutazioni neutrali, dato che essi sono dibattuti 
(anche) nella prospettiva femminista. Ora, sebbene il principio di base (pari trattamento linguis!
tico e rifiuto del sessismo) sia ampiamente condiviso, a quanto pare si • invece meno disposti a 
intervenire sulla lingua in nome di un postulato che viene anche percepito come espressione del 
femminismo. Sarebbe certamente interessante confrontare la questione della paritˆ linguistica 
con altri temi portanti sulla lingua, come la comprensibilitˆ del linguaggio amministrativo (p. es. i 
testi in linguaggio semplice) o i termini usati per designare le persone con disabilitˆ. Vi • Ð in 
questi ambiti Ð una certa congruenza tra lÕinterpretazione delle autoritˆ e quella di altre cerchie 
interessate? 

Come abbiamo appurato, le affermazioni sullÕattuabilitˆ di un linguaggio non sessista possono 
essere contraddittorie o cambiare nel corso degli anni. Anche le soluzioni pratiche possono 
essere riviste, talvolta in modo radicale, come ci mostra lÕesempio della versione romancia delle 
spiegazioni del Consiglio federale (rm. Explicaziuns dal cussegl federal, v. Elmiger 2013a): se in 
precedenza si erano usate in modo piuttosto sistematico, come in francese e in italiano, 
formulazioni maschili con valore generico, nelle ultime versioni non ve nÕ• quasi pi• traccia. 

LÕesistenza di punti di vista diversi • corroborata anche dai dati raccolti nel nostro progetto: 
strategie attuative differenti, talvolta persino opposte, nella stessa lingua (soprattutto in 
francese); opinioni personali e pratiche di scrittura individuali che possono mutare nel tempo 
(come nel caso di una responsabile della redazione a livello cantonale) e nomi comuni di persona 
o strategie di formulazione che gradualmente vengono accettate allÕinterno di una comunitˆ di 
parlanti e scriventi. 

Alcuni interrogativi di fondo, come quelli sul rapporto tra lingua, rappresentazione mentale e 
paritˆ allÕinterno della societˆ restano aperti e vengono considerati in maniera diversa dalle per!
sone che abbiamo intervistato. Sebbene lÕesistenza di alcune correlazioni non venga esclusa a 
priori, non vi • convergenza su quali conclusioni se ne debbano trarre sul piano simbolico!
linguistico. 

5! Una questione al momento non prioritaria 

Da quanto emerge, lÕuso non sessista della lingua non • oggi percepito come un tema di attua!
litˆ che richiede un dibattito pubblico. In seno allÕamministrazione, esso ruota piuttosto intorno 
a questioni legate alla sua attuazione. In parte, ci˜ • dovuto sicuramente al fatto che, almeno 
nellÕarea germanofona, la questione • considerata giˆ da tempo ampiamente dibattuta. I punti 
principali sembrano chiariti e le strategie adottate si dimostrano efficaci, se non altro per le 
persone che hanno deciso di attuarle. Pare dunque che non vi sia lÕesigenza, in ogni caso a 
livello amministrativo, di riaprire il dibattito su nuove questioni come quelle concernenti identitˆ 
di genere alternative o il ricorso a convenzioni di scrittura alternative (Gender_Gap, uso 
dellÕasterisco100). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 V. Elmiger, Tunger & Schaeffer!Lacroix 2017. 
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Che il pari trattamento linguistico non sia pi• percepito come una questione prioritaria trova 
conferma anche nei siti Internet dei vari uffici per lÕuguaglianza fra donna e uomo: le indicazioni 
sullÕuso non sessista della lingua sono oggi molto pi• sporadiche che anche solo pochi anni fa e 
hanno lasciato il posto ad altri temi, come le persistenti disuguaglianze tra donne e uomini sul 
piano del trattamento giuridico e finanziario o la violenza di genere, accanto ai quali quello della 
paritˆ linguistica assume un valore per lo pi• simbolico. 

O • forse considerato un argomento scomodo? Dato che lÕuso non sessista della lingua • infatti 
(anche) una questione femminista, esso viene meno dibattuto che in passato, anche per timore 
di possibili controreazioni. Conclusione: la paritˆ linguistica • Çpane quotidianoÈ per molte e 
molti specialisti della lingua, ma non per tutte o tutti, come traspare dalla nostra indagine. 

 

Gli ultimi punti esaminati riguardano questioni inerenti alla ricerca scientifica sul tema dellÕuso 
non sessista della lingua. 

6! Vecchie idee rivestite a nuovo? 

Non tutte le strategie linguistiche considerate oggi Çnon sessisteÈ sono effettivamente nuove. Se 
• vero che lÕanalisi del corpus di testi del Foglio federale mostra Ð per il tedesco Ð che dallÕesor!
dio del dibattito pubblico sul pari trattamento linguistico lÕimpiego di alcune strategie per un uso 
non sessista • aumentato, • altrettanto vero che prima di quel momento lÕuso della lingua era 
scarsamente documentato, ragion per cui alcuni sviluppi erano sin qui meno noti. Chi avrebbe 
mai pensato, per esempio, che Studierende (lett. studianti), forma considerata oggi ÇallÕultima 
modaÈ in realtˆ era giˆ ampiamente diffusa nel XIX secolo, anche se certamente non per gli 
stessi motivi, dato che come • noto, fin nel XX secolo lÕistruzione superiore era in larga misura 
preclusa alle donne. 

Sarebbe dunque opportuno studiare pi• a fondo non solo lÕuso della lingua in generale, ma 
anche quali tendenze si sono profilate giˆ prima che la critica femminista prendesse corpo e vo!
ce. A questo proposito sarebbe bene distinguere tra strategie che sono (o possono essere) per!
cepite come Çnon sessisteÈ Ð e quindi essere respinte Ð e strategie che si rivelano efficaci anche 
quando non si condividono certi postulati concernenti la lingua, la cognizione e la realtˆ sociale. 
Esaminiamo per esempio il successo di persona (it.), personne (fr.), Person (ted.) e persuna (rm.): 
• opportuno chiedersi se la diffusione cos“ fortunata di questo termine in tutte le lingue non si 
spieghi proprio per che esso pu˜ funzionare indipendentemente dalla questione di evitare o 
meno le forme maschili e che esso non pu˜ essere considerato una palese strategia Çnon 
sessistaÈ. 

7! Convergenza di diversi fenomeni? 

LÕuso non sessista della lingua non • lÕunico argomento su cui negli ultimi decenni si • concen!
trato il dibattito pubblico sul linguaggio. Altri temi sono (stati) al centro delle discussioni, per 
esempio come designare le persone di culture diverse che soggiornano o lavorano in Svizzera 
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(Fremdarbeiter, Gastarbeiter, in italiano lavoratori stranieri, lavoratori ospiti)101 o come designare 
le persone con disabilitˆ (v. cap. 2.3.6). In questo caso specifico, i termini utilizzati per designare 
le persone sono cambiati nel tempo (p. es.: storpia/o, invalida/o, disabile, persona con disabilitˆ). 
Varrebbe certamente la pena, in futuro, di esaminare come gli sviluppi pi• recenti (p. es. il prin!
cipio people!first102) riferiti alla tematica delle disabilitˆ reagiscano al postulato dellÕuso non ses!
sista della lingua. Concordano? O tendono addirittura a rafforzarsi a vicenda, come si suppone 
avvenga con lÕespressione persone con... (designazione basata su un nome comune astratto)? 

In questo, come in altri casi, • opportuno non tanto copiare lÕuso di singole denominazioni di 
persona, ma piuttosto considerarle in relazione con altre formulazioni possibili, come si • cercato 
di fare qui con il settore delle professioni. Al riguardo va tenuto presente che col tempo possono 
cambiare non solo le denominazioni, bens“ anche le appartenenze ai gruppi (da quando • stato 
introdotto il  diritto di voto per le donne, anche queste fanno parte del corpo elettorale) e gli 
equilibri tra i sessi (il numero delle insegnanti • notevolmente salito rispetto anche solo a un paio 
di decenni fa). 

8! Quanto contano i nomi comuni di persona nellÕuso non sessista della lingua e 
in che misura • possibile analizzarlo attraverso la linguistica dei corpora? 

In questo studio si • cercato di analizzare lÕuso non sessista della lingua nellÕottica della 
linguistica dei corpora. Sono emersi risultati molto interessanti (v. parte 2), ma anche i limiti 
dellÕapproccio adottato. A parte le difficoltˆ di descrivere e documentare i nomi comuni di per!
sona per consentirne ricerche mirate e la quantificazione (v. introduzione, cap. 1.5), finora sono 
stati analizzati soprattutto nomi comuni semplici, ovvero designazioni formate da singole parole 
o contenenti un trattino. 

Per inquadrare meglio il tema dellÕuso non sessista della lingua servirebbero tuttavia nuovi 
approfondimenti e dunque ulteriori lavori di ricerca. Finora, per esempio, i costrutti formati da 
pi• parole per designare nomi comuni di persona o nomi collettivi sono stati poco studiati: ci˜ • 
dovuto in parte al fatto che, entrando in gioco diversi fenomeni, • pi• difficile definire i nomi 
composti. Si deve tenere conto, da un lato, della frequenza di utilizzo di questi costrutti e, 
dallÕaltro, della loro consolidazione (nella terminologia). Occorre inoltre distinguere tra attributi 
che definiscono il nome di persona e attributi che la descrivono. Anche lÕuso di nomi comuni di 
persona in parole composte come leseráfreundlich o BŸrgerábeteiligung (in tedesco; lett. di facile 
lettura, partecipazione dei cittadini) • un ambito per lo pi• ancora inesplorato sia nelle lingue 
sintetiche (come il tedesco) sia nelle lingue analitiche (come le lingue romanze). 

Infine, per alcune strategie di uso non sessista del linguaggio occorre chiedersi se si prestino a 
essere sottoposte a, e studiate con, i metodi della linguistica dei corpora: sÕintendono qui feno!
meni semantici complessi (p. es. con connotazioni positive o negative) o soluzioni nelle quali i 
nomi comuni di persona (con uso generico) vengono sostituiti con altre costruzioni (forme 
astratte, forme passive, forme pronominali ecc.). Come gestire dunque lÕÇevidenza negativaÈ, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Lo slogan del politically correct viene scomodato di frequente non solo nel dibattito sullÕuso non sessista della 
lingua, ma anche in altri contesti con problematiche riguardanti le designazioni (v. Schafroth 2001 o Elsner!Petri 
2011). 
102 Questo principio stabilisce che le persone non devono essere definite primariamente per le loro caratteristiche 
(p. es. disabili), bens“ vanno considerate innanzitutto come persone (p. es. persone con disabilit )̂. 
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cio• il fatto che un testo cerca di evitare determinate forme problematiche? Bisognerebbe cerca!
re di esaminare dal profilo qualitativo come sono stati concepiti, redatti, rielaborati e tradotti i 
testi, confrontando le diverse versioni per risalire ai processi di scrittura e ai vari interventi di 
riformulazione. 

9! In che misura le possibilitˆ di un linguaggio non sessista dipendono dalla 
struttura della lingua? 

UnÕultima questione delicata da menzionare in conclusione riguarda il nesso tra strutture formali 
delle singole lingue e possibilitˆ di attuare i principi del pari trattamento linguistico nelle diverse 
lingue. 

La letteratura scientifica si • ampiamente soffermata sul fatto che nelle lingue che distinguono 
tra genere femminile e genere maschile • pi• o meno frequente la marcatura del genere, in 
particolare nellÕambito dei meccanismi di congruenza (pronomi, forme aggettivali e participiali). 
Mentre in inglese le forme con marcatura del genere sono rare (se si escludono alcuni nomi 
comuni di persona, si tratta perlopi• dei pronomi he/his e she/her), nelle lingue romanze sono 
molto pi• diffuse: si pensi agli articoli (rm. il/la), agli aggettivi (fr. nouveau/nouvelle) e ai participi 
(it. lui • arrivato / lei • arrivata). Il tedesco sembra collocarsi in una posizione intermedia: contie!
ne meno marcature del genere rispetto alle lingue romanze o slave e il fatto che al plurale tutte 
le differenze di genere siano neutralizzate semplifica notevolmente lÕattuazione dei principi del 
linguaggio non sessista. 

In un articolo sullo sloveno, una lingua slava meridionale con frequenti marcature del genere, 
Ursula Doleschal (2015: 85!86) afferma: 

Das (moderne) Slowenische verfŸgt Ÿber Mittel, Frauen sichtbar zu machen; Symmetrie ist dage!
gen schwieriger herzustellen.  

Die geschlechtsspezifische Bezeichnung einzelner Personen und gleichgeschlechtlicher Gruppen 
ist unproblematisch.  

Eine geschlechtsneutrale Formulierung ist hingegen sehr schwierig bis unmšglich zu bewerkstelli!

gen. [É] 103 

Occorre dunque chiedersi in che misura la disponibilitˆ o la volontˆ di usare un linguaggio non 
sessista nella pratica dipenda dalla lingua stessa: nelle lingue con numerose marcature del 
genere • forse pi• difficile che in quelle con meno esplicitazioni del genere? E in caso affer!
mativo: dove si situano i limiti tra ÇpossibileÈ, ÇdifficileÈ e ÇimpossibileÈ? Secondo le esperte in 
materia di paritˆ intervistate, il pari trattamento linguistico • di principio realizzabile in tutte le 
lingue nazionali della Svizzera, ma in quelle romanze sembra in generale pi• difficile che in 
tedesco conciliare le esigenze di un linguaggio non sessista con soluzioni stilisticamente convin!
centi. Resta da vedere se in futuro si delineeranno nuove tendenze, diverse da quelle illustrate 
nel presente progetto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 Lo sloveno (moderno) dispone di mezzi per rendere visibili le donne, ma la simmetria • pi• difficile da realizzare. 
La denominazione legata al genere di singole persone o gruppi dello stesso sesso non pone problemi. 
Una formulazione neutrale dal punto di vista del genere • invece molto difficile se non addirittura impossibile.   
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5.!Anhang I: PortrŠts von Bund und Kantonen 

Einleitung 

Das Postulat, geschlechtergerechte Texte zu produzieren, existiert heute in der Schweiz sowohl 
auf Bundesebene als auch auf Ebene der Kantone. Es ist in ganz unterschiedlichen Dokumenten 
rechtlich mehr oder weniger verbindlich festgeschrieben, hŠufig in Form von Gesetzen, Regle!
menten oder Weisungen. Wie bei der Umsetzung des Postulats konkret vorgegangen werden 
soll, steht entweder in diesen Dokumenten selbst oder in Begleitdokumenten wie LeitfŠden, 
BroschŸren bzw. auf MerkblŠttern, welche fŸr die jeweiligen Amtssprachen erstellt worden sind. 

Die BemŸhungen, geschlechtergerechten Sprachgebrauch in den Behšrdentexten zu implemen!
tieren, haben zu verschiedenen Zeitpunkten begonnen und sind unterschiedlich umfangreich. 
Sie variieren je nach Sprache und Kanton. Die folgenden PortrŠts stellen die Anstrengungen und 
Massnahmen fŸr die im Projekt untersuchten Kantone und fŸr die Ebene der Bundesverwaltung 
Ÿberblicksartig dar. FŸr jeden Kanton bzw. den Bund sind die offiziellen Dokumente chronolo!
gisch aufgefŸhrt und es werden die jeweiligen Zielsetzungen und Inhalte kurz erlŠutert. Die par!
lamentarischen Vorstšsse wurden nicht systematisch erhoben, sondern nur fallweise in die Por!
trŠts integriert. 

1990 befasste sich das Mitteilungsblatt LeGes der Schweizerischen Gesellschaft fŸr Gesetzge!
bung (SGG) und der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft (SEVAL) ausfŸhrlich mit der sprach!
lichen Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzes! und Verwaltungssprache. In seinem 
Lead!Artikel104 fragte Urs Albrecht: ÇIst die maskuline Rechts! und Verwaltungssprache ein Prob!
lem der Gesetzgebung?È (S. 49). Der Autor legte dar, dass in vielen Kantonen Çin Sachen 
sprachlicher Gleichbehandlung einiges in Gang gekommen istÈ (S. 51) und beleuchtete Fragen 
wie LegitimitŠt, OpportunitŠt und Lšsungsmšglichkeiten des Anliegens, Verwaltungs! und Ge!
setzessprache geschlechtergerecht zu gestalten. Im schriftlichen LeGes!Forum veršffentlichte er 
gleichzeitig die Stellungnahmen von 11 Kantonen, aber auch von juristischer und sprachwissen!
schaftlicher Seite, welche sich an der Diskussion zur Frage ÇBrauchen wir eine neue Gesetzes! 
und Verwaltungssprache?È beteiligt hatten105. Da sich einige dieser Stellungnahmen auch auf 
die im Projekt untersuchten Kantone beziehen und sie die Praxis des geschlechtergerechten 
Sprachgebrauchs in einer Zeit beleuchten, zu der noch keine oder nur wenige amtliche 
Regelungen erschienen waren, sind sie in die hier aufgefŸhrten PortrŠts integriert worden. 

Als ErgŠnzung zu den PortrŠts liefert die Zeitleiste (Anhang II) einen tabellarischen †berblick 
Ÿber die Gesamtheit der in den Schweizer Kantonen sowie auf Bundesebene erschienenen Be!
schlŸsse, Reglemente, LeitfŠden etc. zur geschlechtergerechten Sprache in den Behšrdentexten. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Albrecht, Urs (1990): ÇBrauchen wir eine neue Gesetzes! und Verwaltungssprache? Ð Die Diskussion um die 
sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter.È LeGes 1990/2: 49!60. 
105 Albrecht, Urs (1990): ÇAntworten auf die Frage des letzten Forums: Brauchen wir eine neue Gesetzes! und Verwal!
tungssprache?È. LeGes 1990/2: 69!112. 
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5.1! Schweizerische Eidgenossenschaft 
ConfŽdŽration suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

1986 Schweizerischer Bundesrat (1986): Bericht Ÿber das Rechtsetzungspgramm ÇGleiche 
Rechte fŸr Mann und FrauÈ, Bundesblatt 1/1986: 1144!1179.  
Conseil national suisse (1986): Rapport sur le programme lŽgislatif ÇEgalitŽ des droits 
entre hommes et femmesÈ, Feuille fŽdŽrale 1/1986: 1132!1270. 

Dem Thema geschlechtergerchte Sprache ist in der Einleitung des Berichts ein eigener Punkt 
gewidmet: Kapitel 3 der grundsŠtzlichen Betrachtungen behandelt ÇSprachliche Ungleichhei!
tenÈ in der Gesetzessprache (S. 1152!1154). Es wird festgestellt, dass die bestehende Gesetzge!
bung Çin den meisten FŠllen auf den Mann ausgerichtet istÈ. Insbesondere im Bereich von 
Amts! und Funktionsbezeichnungen sei dies nicht mehr zeitgemŠss, da Çinzwischen vielfach 
auch Frauen entsprechende Aufgaben Ÿbernommen haben.È Weiter wird festgestellt, dass Ge!
setze zwar unabhŠngig von ihrer sprachlichen Form stets fŸr MŠnner und Frauen gŠlten und 
deshalb rein rechtlich gesehen nicht umformuliert werden mŸssten (es liegt gemŠss Bericht kei!
ne Diskriminierung vor). Allerdings bedeute dies nicht, Çdass entsprechende Erlasse nicht Šnde!
rungsbedŸrftig seien. Geschlechtsspezifische Begriffe in der Gesetzgebung tragen mit dazu bei, 
dass MŠnner und Frauen wenn nicht rechtlich, so doch faktisch auf je bestimmte Verhaltens!
weisen festgelegt werden.È Der Bericht schlŠgt deshalb vor Çall jene Erlasse, die fŸr MŠnner und 
Frauen in gleicher Weise gelten, wenn mšglich so zu fassen, dass die Geschlechter auch in 
sprachlicher Hinsicht gleich behandelt werden.È Dieser Grundsatz soll fŸr neue Gesetze bzw. 
solche, die aus Çmateriellen GrŸndenÈ geŠndert werden mŸssen, angewendet werden. 

Der Bericht erscheint auf Deutsch und Franzšsisch, mit gleichem Inhalt. Eine unterschiedliche 
Umsetzung in diesen beiden Amtssprachen wird nicht erwŠhnt. 

1991 Schweizerische Bundeskanzlei (1991): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann 
in der Gesetzes! und Verwaltungssprache. Bericht einer interdepartementalen Arbeits!
gruppe der Bundesverwaltung. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei (Juni 1991). 
Chancellerie fŽdŽrale (1992): Formulation non sexiste des textes lŽgislatifs. Rapport dÕun 
groupe de travail interdŽpartemental de la ConfŽdŽration. Berne: Chancellerie fŽdŽrale 
(juin 1991). 
Cancelleria federale (1991): Paritˆ tra donna e uomo nel linguaggio normativo e ammi!
nistrativo. Rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale della Confederazione. 
Berna: Cancelleria federale (giugno 1991). 

Im FrŸhling 1988 hatte der Bundesrat eine interdepartementale Arbeitsgruppe beauftragt, 
rechtliche und linguistische Fragen im Zusammenhang mit der sprachlichen Gleichbehandlung 
der Geschlechter zu klŠren und VorschlŠge fŸr eine Vorschriften! und Verwaltungssprache aus!
zuarbeiten, die sich an beide Geschlechter gleichermassen richtet (vgl. S. 11, deutsche Version). 
Drei Jahre spŠter legt die Gruppe einen Bericht vor, der geschlechtergerechte Lšsungen fŸr 
Texte der Verwaltung und Gesetzgebung prŠsentiert. Zielpublikum des Textes sind der Bundes!
rat, der Bund sowie die …ffentlichkeit. 
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Der Bericht gliedert sich wie folgt: 

a) Einleitung (Zielsetzung und Mandat) 
b) Analyse sprachlicher Fragestellungen im Zusammenhang mit dem VerhŠltnis zwischen 

Sprache und Geschlecht (allgemeine sprachliche Aspekte) 
c) Unterschiedliche Mšglichkeiten zur Verwirklichung der sprachlichen Gleichbehandlung 

(inkl. Beurteilung dieser Mšglichkeiten) 
d) Stand der Verwirklichung der sprachlichen Gleichbehandlung im Bund, in den Kantonen 

und im gleichsprachigen Ausland 
e) Empfehlungen und UmsetzungsvorschlŠge (Verwaltungssprache, Vorschriftensprache, 

Fachstelle, formale Totalrevisionen von Bundesgesetzen und BundesbeschlŸssen, Sprach!
ausbildung von Beamtinnen und Beamten u. a.) 

1992 Schweizerische Bundeskanzlei (1992): Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in 
der Gesetzessprache. Bericht der parlamentarischen Redaktionskommission. 22. Septem!
ber 1992. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. 
Chancellerie fŽdŽrale (1992): Formulation non sexiste des textes lŽgislatifs. Rapport de la 
commission parlementaire de rŽdaction. 22 septembre 1992. Berne: Chancellerie fŽdŽ!
rale. 
Cancelleria federale (1992): Formulazione non sessista dei testi legislativi. Rapporto della 
Commissionen parlamentare di redazione. 22 settembre 1992. Berna: Cancelleria fede!
rale. 

Am 22. September 1992 erscheint der Antrag der parlamentarischen Redaktionskommission, ih!
rem Bericht Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache zuzustim!
men. Es wird ausgefŸhrt, dass die Kommission fŸr Çeine mšglichst weitgehende Befolgung der 
GrundsŠtze der sprachlichen Gleichbehandlung in der GesetzesspracheÈ eintritt. BezŸglich Um!
setzung in den drei Amtssprachen des Bundes Deutsch, Franzšsisch und Italienisch hŠlt der Be!
richt fest: 

Es scheint, dass sich die kreative Lšsung im Deutschen verwirklichen lŠsst, ihre Umsetzung aber 
im Franzšsischen und Italienischen zu unŸberwindbaren Schwierigkeiten fŸhrt. (32, WŸrdigung) 

Der Bericht schlŠgt vor, dass Ç[d]ie sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Ge!
setzessprache [É] bei neuen Gesetzen sowie bei Totalrevisionen bereits bestehender Gesetze 
zur Anwendung gelangen [soll]È, wobei letztere nicht systematisch angepasst werden mŸssten, 
(34, Vorgehen). 

1993 Beschluss des Bundesrates vom 7. Juni 1993 ÇDie Gleichbehandlung von Frau und Mann 
in der Gesetzes! und VerwaltungsspracheÈ. 

Der Bundesrat beschliesst, dass die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter grundsŠtz!
lich in allen drei Amtssprachen zu berŸcksichtigen ist, prŠzisiert jedoch hinsichtlich der Abfas!
sung von Erlassen, dass die GrundsŠtze nur im Deutschen befolgt werden mŸssen (vgl. Punkt 4). 

Der vollstŠndige Beschluss lautet: 

1. Bei Amts!, Funktions! und Berufsbezeichnungen sowie in Texten der Verwaltung, die 
sich nicht an Einzelpersonen richten (Berichte, Informationsschriften usw.), werden die 
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GrundsŠtze der sprachlichen Gleichbehandlung mit RŸcksicht auf die zur VerfŸgung ste!
henden Sprachmittel in allen drei Amtssprachen umgesetzt. 

2. In allen drei Amtssprachen werden bei Neu! oder Nachdrucken Texte mit direktem 
Adressatenbezug (Ausweispapiere, Briefe, Formulare, VerfŸgungen usw.) persšnlich 
oder neutral abgefasst, Vordrucke wenn nštig in fŸr MŠnner und Frauen spezifischen 
Fassungen. 

3. Neue Erlasse werden im Deutschen von der Bundesverwaltung nach den GrundsŠtzen 
der sprachlichen Gleichbehandlung vorbereitet. 

4. Die einzelnen Sprachdienste der Bundeskanzlei erarbeiten und aktualisieren jeweils fŸr 
die Sprache, fŸr die sie zustŠndig sind, Richtlinien und Empfehlungen zur sprachlichen 
Gleichbehandlung der Geschlechter. 

5. Die Bundeskanzlei erstattet dem Bundesrat Bericht, insbesondere Ÿber die Anwendbar!
keit der einzelnen GrundsŠtze in den einzelnen Bereichen. 

6. PTT, SBB und ETH!Rat werden eingeladen, in ihrem Bereich entsprechende Massnahmen 
zu treffen. 

1996  Schweizerische Bundeskanzlei (1996): Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im 
Deutschen. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. 

Die Sektion Deutsch der Zentralen Sprachdienste der Bundeskanzlei folgt als erste Abteilung der 
Aufforderung des bundesrŠtlichen Beschlusses von 1993 (Punkt 4) und publiziert den als Nach!
schlagewerk konzipierten Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen. In der 
Einleitung findet sich ein kurzer chonologischer †berblick Ÿber die auf Bundesebene gefŸhrte 
Diskussion zur sprachlichen Gleichbehandlung und die Massnahmen, die in diesem Zusammen!
hang getroffen worden sind. Unter Ç1.2 Konkrete MassnahmenÈ wird die Funktion des Leitfa!
dens (als Hilfsmittel) erlŠutert: 

Bei der Umsetzung der GrundsŠtze der sprachlichen Gleichbehandlung in die Praxis verzichtete 
der Bundesrat auf den Erlass verbindlicher Weisungen. Er will eine geschlechtergerechte Sprache 
nicht von oben herab verordnen: Im Mittelpunkt sollen vielmehr Massnahmen stehen, welche die 
Kompetenzen der einzelnen Bediensteten der Bundesverwaltung fšrdern. Zentral ist dabei die 
Schaffung geeigneter Anleitungen: Mit diesem Leitfaden liegt ein erstes, wichtiges Hilfsmittel vor. 
(S. 4) 

Der Leitfaden gliedert sich wie folgt: 

$ EinfŸhrungsteil 
$ GrundsŠtzliches zur sprachlichen Gleichbehandlung 
$ Mšglichkeiten des geschlechtergerechten Formulierens (Paarformen, geschlechtsneutrale 

und geschlechtsabstrakte AusdrŸcke, Umformulierungen, kreative Lšsung) 
$ Praktischer Teil 

o Erster Teil: fortlaufende Texte (u. a. Erlasse, VerfŸgungen, Botschaften, Publi!
kumsschriften, Briefe, †bersetzungen) 

o Zweiter Teil: Verknappte Texte (u. a. Anreden, Formulare, Ausweise, Diplome, 
Stellenanzeigen) 

$ Nachschlageteil 
o Erster Teil: Bildung von Personenbezeichnungen 
o Zweiter Teil: ZweifelsfŠlle 

$ Literatur 
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Das Zielpublikum wird nicht explizit benannt. Die Leserschaft wird aber direkt angesprochen; es 
sind wohl in erster Linie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung gemeint. 

2000  Chancellerie fŽdŽrale (2000): Guide de formulation non sexiste des textes administratifs 
et lŽgislatifs de la ConfŽdŽration. Berne: Chancellerie fŽdŽrale. 

En 2000, la Section fran•aise des Services linguistiques centraux de la Chancellerie fŽdŽrale pu!
blie un guide pour la langue fran•aise. LÕintroduction explicite le but de cette publication : 

Le prŽsent guide propose ˆ la fois une synth•se des solutions envisageables pour la langue fran!
•aise, et quelques rep•res pour une application plus frŽquente et plus ordonnŽe des principes de 
la formulation non sexiste. (p. 3, Introduction) 

Le guide est censŽ aider ˆ clarifier certaines incertitudes qui peuvent surgir lors de la rŽdaction: 

Puisse ce guide, malgrŽ ses imperfections et ses silences, rŽpondre ˆ certains probl•mes concrets 
posŽs par la recherche dÕun langage non sexiste. (p. 3, Introduction) 

Le public cible nÕest pas explicitŽ. Le guide consiste en une ŽnumŽration de formulations et 
stratŽgies possibles qui sont illustrŽes avec des exemples et des notes indiquant pour quels gen!
res de textes elles sont applicables. 

Le masculin gŽnŽrique est prŽsentŽ comme ultima ratio: 

Ë cet Žgard, lÕordre de prŽsentation de la douzaine de solutions ŽvoquŽes dans ce guide a son 
importance: lÕidŽal serait en effet de travailler par Žlimination successive, en Žvitant bien sžr de re!
tenir systŽmatiquement la derni•re dÕentre elles, ˆ savoir le masculin gŽnŽrique. (PrŽface, p. 3) 

Le Çrecours au masculin gŽnŽriqueÈ figure sous ÇAutres procŽdŽsÈ (p. 24). Il nÕest pas expliquŽ 
ou illustrŽ. La remarque annexe met ce procŽdŽ en cause pusiquÕil spŽcifie: ÇNe devrait pas sys!
tŽmatiquement remplacer toutes les autres solutions... È (p. 25). 

Une autre stratŽgie proposŽe dans la rubrique ÇAutres procŽdŽsÈ est lÕexplication, en debut de 
texte ou dans une note, sous forme dÕune phrase comme ÇPour faciliter la lecture du document, 
le masculin gŽnŽrique est utilisŽ pour dŽsigner les deux sexes.È La remarque annexe prŽcise ce!
pendant que ce procŽdŽ est dŽconseillŽ: ÇLÕexplicitation en dŽbut de texte ou dans une note est 
ˆ ŽviterÈ (p. 25). 

2003  Cancelleria federale (2003): Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi 
ufficiali in italiano. Berna: Cancelleria federale. 

FŸr das Italienische gibt es 2003 noch keinen eigenen Leitfaden. Punkt 4 des bundesrŠtlichen 
Beschlusses von 1993 (s. oben) ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht umgesetzt worden. In den 
Schreibweisungen der Bundeskanzlei fŸr die italienischsprachigen Texte des Bundes (Çtesti uffi!
ciali in italianoÈ) ist jedoch dem geschlechtergerechten Sprachgebrauch ein zweiseitiges Kapitel 
gewidmet: Kapitel 19, ÇUso non discriminatorio della linguiaÈ. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die sprachliche Gleichbehandlung von Mann und Frau in den 
amtlichen Texten angestrebt und je nach Textsorte und Kontext flexibel umgesetzt werden soll: 

Il pari trattamento linguistico di uomo e donna rientra nellÕobiettivo di neutralitˆ del linguaggio 
amministrativo. Esso va garantito in ogni testo ufficiale e attuato in modo flessibile a seconda 
della natura dei testi e delle singole circostanze (cosiddetta soluzione creativa). (Art. 19, p. 39) 
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Auf die Paarformen, die im deutschen Leitfaden eine wichtige Rolle spielen, soll in den italie!
nischsprachigen normativen Texten verzichtet werden (p. 40). Auch bei Berufs! und Funktions!
bezeichnungen, die nicht auf bestimmte Personen verweisen, sollen keine Doppelformen (wie 
im Deutschen) verwendet werden, sondern geschlechtsabstrakte bzw. geschlechtsneutrale Be!
zeichnungen wie Çil corpo insegnanteÈ, Çla clientelaÈ, Çil coniugeÈ (statt Çil marito o la 
moglieÈ) oder das generische Maskulinum. 

2007 Bundesgesetz Ÿber die Landessprachen und die VerstŠndigung zwischen den Sprachge!
meinschaften (Sprachgesetz, SpG) vom 5. Oktober 2007. In Kraft seit 1. Januar 2010. 
Loi fŽdŽrale sur les langues nationales et la comprŽhension entre les communautŽs lin!
guistiques (Loi sur les langues, LLC) du 5 octobre 2007. EntrŽe en vigueur le 1er janvier 
2010. 
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunitˆ linguistiche 
(Legge sulle lingue, LLing) del 5 ottobre 2007. Entrata in vigore 1 gennaio 2010. 
Lescha federala davart las linguas naziunalas e la chapientscha tranter las cuminanzas 
linguisticas (Lescha da linguas, LLing) dals 5 dÕoctober 2007. En vigur 1 schaner 2010. 

Das Sprachengesetz wird 2007 beschlossen und tritt 2010 in Kraft. Es regelt unter anderem den 
Gebrauch der Amtssprachen durch die Bundesbehšrden und existiert in allen vier Landesspra!
chen. Das vom Bundesrat 1993 beschlossene Postulat, wonach amtliche Texte geschlechterge!
recht formuliert sein sollen, erscheint im ÇVerstŠndlichkeitsartikelÈ: 

Die Bundesbehšrden bemŸhen sich um eine sachgerechte, klare und bŸrgerfreundliche Sprache 
und achten auf geschlechtergerechte Formulierungen. (SpG, Art. 7.1) 

Les autoritŽs fŽdŽrales sÕefforcent dÕutiliser un langage adŽquat, clair et comprŽhensible et tien!
nent compte de la formulation non sexiste. (LLC, art. 7.1) 

Le autoritˆ federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle 
esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. (LLing, art. 7.1) 

Las autoritads federalas sa stentan da duvrar ina lingua adequata, clera e chapaivla sco er formu!
laziuns na sexistas. (LLing, art. 7.1) 

Auf Bundesebene ist dies der einzige Text, in dem geschlechtergerechter Sprachgebrauch auch 
fŸr das RŠtoromanische gefordert wird. 

Im Sinne einer ÇQualitŠtssicherungÈ sowie Çzur weiteren Verbesserung der QualitŠt der TexteÈ 
sollen laut ErlŠuterungen zur Verordnung Ÿber die Landessprachen und die VerstŠndigung zwi!
schen den Sprachgemeinschaften (Sprachenverordnung, SpV) (2010, Art. 2) Textrevisionen or!
ganisiert werden, aber auch Weiterbildungsangebote sowie Hilfsmittel zur VerfŸgung gestellt 
werden. Dies sieht der zweite Absatz des ÇVerstŠndlichkeitsartikelsÈ vor, der neben anderem 
auch die geschlechtergerechte Sprache betrifft. Die vier Sprachversionen sind identisch. Auf 
Deutsch heisst es: 

Der Bundesrat trifft die notwendigen Massnahmen; er sorgt insbesondere fŸr die Aus! und Wei!
terbildung des Personals und fŸr die nštigen Hilfsmittel. (SpG, Art. 7.2) 
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2008 Schweizerische Bundeskanzlei (2008): Schreibweisungen. Weisungen der Bundeskanzlei 
zur Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des 
Bundes. Bern (1. Auflage 2008). 

Die Schreibweisungen fŸr deutsche amtliche Texte wurden von der Bundeskanzlerin am 
30. April 2007 genehmigt. Sie ersetzen die Weisungen der Bundeskanzlei vom 1. MŠrz 1969 be!
treffend die Schreibweise der deutschen Texte fŸr Bundesblatt, Sammlung der eidgenšssischen 
Gesetze und Systematische Sammlung des Bundesrechts (zuletzt nachgefŸhrt am 1. Aug. 1983, 
vgl. Impressum). Im Vorwort wird, unter Verwendung von Doppelformen, der Personenkreis, an 
welche sich die Schreibweisungen richten, angesprochen: Schreiberin bzw. Schreiber, Redakto!
rin bzw. Redaktor, Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter. Die Publikation soll folgenden Zweck 
erfŸllen: 

Viele Regeln der Schreibung und der Formulierung lassen mehr oder minder grossen Freiraum: 
Etwas kann so oder anders formuliert werden. Amtliche Texte sollten aber mšglichst einheitlich 
gestaltet und kohŠrent formuliert sein. Warum? Zum einen gehšrt ein einheitliches formales Er!
scheinungsbild der Texte zum ÇCorporate DesignÈ einer šffentlichen Verwaltung. Zum andern 
erleichtert formale Einheitlichkeit die Kommunikation auf Seiten der Leserinnen und Leser, die 
nicht irritiert werden sollen durch Variationen in formalen Details, die keinerlei Funktion haben. 
(S. 7) 

Geschlechtergerechter Sprachgebrauch wird in der Publikation dreimal thematisiert: 

3. Ziffer 111 (Kapitel 1.3 ÇRegelwerke und Weisungen des BundesÈ) stellt fest, dass 
gemŠss Bundesratsbeschluss vom 7. Juni 1993 in den deutschsprachigen amtlichen Tex!
ten die Regeln der sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann anzuwenden 
sind. Es wird auf den deutschen Leitfaden der Bundeskanzlei verwiesen, dessen Neuauf!
lage in Vorbereitung sei. 

4. Ziffer 359 (Kapitel 3.5 ÇPersonen! und FunktionsbezeichnungenÈ) bezeichnet Anreden 
wie Çsehr geehrte Damen und Herren PrŠsidenten/RegierungsrŠteÈ als unkorrekt, da 
nicht geschlechtergerecht, und verweist auf Ziffer 111 (vgl. Punkt 1.) 

5. Ziffer 433 (Kapitel 4.3.7 ÇDeklinationsendungenÈ) hŠlt fest, dass Çgeschlechtsneutrale 
AbkŸrzungenÈ wie ÇHrsg.È, ÇVerf.È, ÇProf.È Çsowohl fŸr die maskuline als auch fŸr die 
feminine Form des betreffenden Wortes verwendetÈ werden. 

2009 Schweizerische Bundeskanzlei (2009): Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum ge!
schlechtergerechten Formulieren im Deutschen. (Schweizerische Bundeskanzlei, in Zu!
sammenarbeit mit der ZŸrcher Hochschule fŸr Angewandte Wissenschaften. 2., vollstŠn!
dig Ÿberarbeitete Auflage). Bern: Schweizerische Bundeskanzlei. 

Wie bereits sein 13 Jahre zuvor erschienener VorgŠnger ist auch dieser Leitfaden als Nachschla!
gewerk mit modularem Aufbau konzipiert. Er richtet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei!
ter der Bundesverwaltung, Çdie deutschsprachige Texte geschlechtergerecht verfassen wollen 
oder sollenÈ (S. 10). Gleichzeitig soll er auch einem breiteren Publikum in Kantonen, Gemeinden 
und Organisationen dienen sowie Çalle[n] Personen, die Hilfestellungen und Tipps fŸr das ge!
schlechtergerechte Formulieren wŸnschenÈ (S. 10). 
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Der Leitfaden gliedert sich in drei Teile, die sich gegenseitig ergŠnzen, und enthŠlt ein Register: 

1. Sprachliche Mittel (Vor! und Nachteile einzelner Stragien, Faustregeln und deren Ver!
wendung) 

2. Bezug zu einzelnen Textsorten und zu besondere Formen des Sprachgebrauchs (Briefe, 
Erlasse, †bersetzungen F!D, Stellenanzeigen) 

3. Alphabetischer Nachschlageteil zu Themen, Begriffen, Wšrtern (sog. KnacknŸsse, darun!
ter auch die Behandlung juristischer Personen) 

4. Register (Schlagwšrter und Stichwšrter) sowie Glossar zu den wichtigsten Fachbegriffen 

Es wird festgehalten, dass die Neuauflage die gleiche Struktur wie die 1. Auflage von 1996 hat 
und dieselben sprachlichen Mittel empfiehlt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und der 
Probleme bzw. ZweifelsfŠlle, auf welche der Deutsche Sprachdienst der Bundeskanzlei bei der 
Redaktion von amtlichen Texten gestossen sei, hŠtten jedoch ÇLŸcken gefŸllt, Ÿberholte Inhalte 
aktualisiert und die ErlŠuterungen zu einer ganzen Reihe von ProblemfŠllen vertieftÈ werden 
kšnnen (S. 10). 

2012 Cancelleria federale (2012): Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento 
linguistico di donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione. Berna: Cancelleria 
federale. 

Dies ist der erste italienischsprachige Leitfaden zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch in 
italienischen Behšrdentexten des Bundes. Details zur Debatte Ÿber die sprachliche Gleichbe!
handlung im Italienischen auf Bundesebene sowie zur Entstehungsgeschichte der Guida finden 
sich in der Darstellung von Anna Bonetti (2012)106. 

Der Leitfaden enthŠlt Empfehlungen, Tipps und Anregungen. Ziel und Zweck werden unter 1.3 
ÇFinalitˆ e impostazione della presente GuidaÈ beschrieben: 

La presente Guida intende proporre alcuni suggerimenti per realizzare la paritˆ linguistica fra 
uomo e donna nel linguaggio dellÕAmministrazione attraverso lÕeliminazione di usi linguistici 
discriminatori e per dare maggiore visibilitˆ alle donne. LÕapplicazione delle proposte contribuirˆ 
pure a rendere pi• uniforme e coerente il linguaggio delle unitˆ amministrative federali e quindi a 
facilitare la comunicazione con il pubblico. (Introduzione, p. 16) 

Die Verbindlichkeit fŸr das Bundespersonal ist hoch, zumindest was das Bundesblatt und die 
Amtliche Sammlung betrifft: 

In questo senso, le indicazioni contenute nella presente Guida vanno considerate come direttive 
di indirizzo destinate a chi redige i testi italiani nei servizi della Confederazione, e sono comunque 
vincolanti per la redazione dei testi pubblicati nel Foglio federale e nella Raccolta ufficiale delle 
leggi federali. (Premessa, p. 9) 

Die in den 2003 erschienenen Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione dei testi uffi!
ciali in italiano vorhandenen Hinweise zur geschlechtergerechten Sprache werden in der Guida 
wieder aufgenommen. Im Gegensatz zum franzšsischsprachigen Guide de formulation non se!
xiste des textes administratifs et lŽgislatifs de la ConfŽdŽration (Chancellerie fŽdŽrale 2000), der 
in knapper Form Çdes solutions envisageables pour la langue fran•aiseÈ (p. 3) auflistet, hat der 
italienische Leitfaden einen grš§eren Umfang und besteht aus acht Kapiteln: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Bonetti, Anna (2012): ÇIl pari trattamento linguistico: quasi unÕodisseaÈ. LeGes 2012/2: 169!176. 
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1. Premessa 
2. Introduzione 
3. Vari modi per attenuare la paritˆ linguistica 
4. Il maschile inclusivo 
5. Casi particolari (titoli, professioni e funzioni, termi epiceni) 
6. Espressioni o termini problematici 
7. Riferimenti bibliografici 
8. Indice analitico 

Dass die Guida eine deutliche sprachwissenschaftliche Grundlage hat, zeigt sich in der PrŠsenz 
eines Literaturverzeichnisses und in der Tatsache, dass in der ÇPremessaÈ (p. 9) zwei linguisti!
schen Fachpersonen, Cecilia Robustelli und Emilio Manzotti, fŸr ihre Beratung bei der Abfassung 
der Publikation gedankt wird. 

2012 Schweizerische Bundeskanzlei (2012): Botschaftsleitfaden. Leitfaden zum Verfassen von 
Botschaften des Bundesrates. Bern (3., Ÿberarbeitete Ausgabe Januar 2012; 1. Auflage 
2006. 
Chancellerie fŽdŽrale (2012): Aide!mŽmoire sur la prŽsentation des messages du Conseil 
fŽdŽral. Berne: Chancellerie de la ConfŽdŽration suisse (2e Ždition; premi•re Ždition 
2006). 
Cancelleria federale (2013): Guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale. 
Berna: Cancelleria federale svizzera (3a edizione riveduta e corretta, giugno 2013) 

Der Leitfaden ist ein ÇArbeitsinstrument, das den Verfasserinnen und Verfassern von Botschaf!
ten Regeln und Tipps an die Hand gibtÈ (vgl. Website der Bundeskanzlei, deutsche Version). Ge!
schlechtergerechte Sprache wird nicht explizit thematisiert, sondern lediglich summarisch unter 
Punkt A.2 ÇErlŠuterungen zu einzelnen ArtikelnÈ erwŠhnt, allerdings nur in der deutschen Ver!
sion: 

Sofern nštig, kšnnen Sie vor den ErlŠuterungen zu einzelnen Artikeln kurze allgemeine ErlŠute!
rungen anfŸhren, die dem VerstŠndnis des Gesamtentwurfs dienen, beispielsweise zur Struktur 
des Erlasses, zur Regelungsdichte, zur verwendeten Terminologie, zum VerstŠndnis der verwende!
ten geschlechtergerechten Formulierung. Bei komplexen terminologischen Fragen empfiehlt sich 
ein Glossar. (S. 18) 

Die franzšsische und die italienische Version verweisen lediglich in ihren AnhŠngen auf die je!
weiligen LeitfŠden (Franzšsisch: 2000, Italienisch: 2012). 
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5.2  Kanton Basel!Stadt 

1989 Regierungsrat des Kantons Basel!Stadt (1989): Richtlinien des Regierungsrates des Kan!
tons Basel!Stadt Ÿber die formelle Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Geset!
zessprache vom 28. September 1982. 

Hierbei handelt es sich um die Richtlinien Ÿber die formelle Gesetzestechnik vom 28. September 
1982, die am 17. Oktober 1989 vom Regierungsrat geŠndert und durch einen Abschnitt C (Ÿber 
die sprachliche Gleichberechtigung) erweitert wurden: ÇNeue Erlasse und totalrevidierte Erlasse, 
die fŸr MŠnner und Frauen in gleicher Weise gelten, sind so zu fassen, dass die Geschlechter 
auch sprachlich gleich behandelt werden.È Es werden mehrere GrundsŠtze aufgefŸhrt, wobei 
vor allem die mŸndliche Aussprechbarkeit geschlechtsneutraler Formulierungen hervorgehoben 
wird: 

$ Es sollen nach Mšglichkeit geschlechtsneutrale Oberbegriffe verwendet werden (z. B. 
Mitglied statt der Mensch oder die Person). 

$ Oberbegriffe (Grossratsmitglieder) sind der Verwendung des mŠnnlichen und weiblichen 
Begriffes (GrossrŠte und GrossrŠtinnen) vorzuziehen. 

$ Binnen!I und SchrŠgstriche werden abgelehnt, da jeder Satz auch mŸndlich problemlos 
ausgesprochen und verstanden werden kšnnen muss. 

$ GrundsŠtzlich soll jeder geschlechtsneutral formulierte Satz dahingehend getestet 
werden, ob er ausgesprochen werden kann und verstanden wird. 

Das Dokument richtet sich an Verfasserinnen und Verfasser von Erlassen und ist fŸr sie verbind!
lich. Es wird als Weisung an die Staatskanzlei, die Departemente, das Personalamt, das Appel!
lationsgericht und zuhanden der Gerichte verschickt. Als Empfehlung geht es an den Grossen 
Rat und die baselstŠdtischen Gemeinden. In der Einleitung gibt der Regierungsrat der Erwartung 
Ausdruck, Çdass die Richtlinien Ÿber die formelle Gesetzestechnik auch von den Behšrden der 
baselstŠdtischen Gemeinden angewendet werden.È 

1990 Regierungsrat des Kantons Basel!Stadt (1990/2009): Verordnung betreffend Publikation, 
Wirksamkeit und Aufhebung allgemeinverbindlicher Erlasse (Publikationsverordnung) 
vom 3. Januar 1984 (Stand 1. Januar 2009). 

Die Publikationsverordnung regelt die Publikation, Wirksamkeit und Aufhebung von Erlassen. 
GemŠss ¤ 1 Abs. 3 PublV werden die Erlasse auch hinsichtlich der Verwendung geschlechterge!
rechter Sprache geprŸft: 

Das Justiz! und Sicherheitsdepartement ŸberprŸft gemŠss den Richtlinien des Regierungsrates 
Ÿber die formelle Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Gesetzessprache vom 28. Septem!
ber 1982 alle Erlasstexte, die fŸr eine Veršffentlichung in Frage kommen, und ordnet nštigenfalls 
deren Publikation an. Es kann auch offensichtliche MŠngel beanstanden, die ausserhalb des Be!
reiches der erwŠhnten Richtlinien liegen. 
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2008 GleichstellungsbŸro des Kantons Basel!Stadt (2008): Kompetente Bewerberinnen und 
Bewerber finden. Tipps und Tricks fŸr die Gleichbehandlung von Frauen und MŠnnern in 
Stelleninseraten. Basel: Justizdepartement. 

Der Leitfaden richtet sich an ÇFirmen, die nicht lŠnger auf das Potenzial qualifizierter Frauen und 
MŠnner verzichten wollen [É]È (S. 6). Er gibt RatschlŠge, wie geschlechtergerechte Stelleninse!
rate formuliert werden kšnnen (†berschrift, Begleittext, Bildsprache), aber auch bezŸglich in!
haltlichen Kriterien bei der Stellenausschreibung (Anforderungsprofil, Karriere! und Berufsver!
lŠufe von Frauen u. a.). 
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5.3  Kanton Bern 
 Canton de Berne 

1984 Bericht der Kommission Boehlen im Anschluss an die Annahme des Verfassungsartikels 
Ÿber die gleichen Rechte von Mann und Frau (BV Art 4 Abs. 2). 

ÇIn diesem Bericht vom September 1984 wurden fŸr den Kanton Bern erstmals konkrete Vor!
schlŠge Ÿber die geschlechtsneutrale Abfassung von Erlassen und amtlichen Publikationen ge!
macht.È (Stellungnahme des Kantons Bern zum Leges!Forum von Christian Miesch, FŸrsprecher, 
Finanzdirektion des Kantons Bern, in: Leges 1990/2, S. 73) 

1987 Redaktionskommission des Kantons Bern (1987): Richtlinien Ÿber die Gleichbehandlung 
der weiblichen und mŠnnlichen Form bei der Gesetzgebung (vom 22. September 1987). 

GemŠss Auskunft des Zentralen Terminologiedienstes des Amtes fŸr Sprachen und Rechts!
dienste (Staatskanzlei des Kantons Bern) handelt es sich bei diesem Dokument um eine Arbeits!
version der Richtlinie, die 1992 in Kraft getreten ist: Die Richtlinie von 1987 habe als solche gar 
nicht existiert, sei deshalb auch nie verbindlich gewesen (E!Mail!Auskunft vom August 2013). In 
seiner Stellungnahme zum Leges!Forum 1990 bezieht sich Christian Miesch jedoch bei seiner 
Darstellung der kantonalen Dokumente auf diese Richtlinie, welche die kantonale Redaktions!
kommission erlassen habe: 

GestŸtzt auf diese Richtlinie konnte die Stabskanzlei gegenŸber den Direktionen auf eine striktere 
Befolgung des Grundsatzes der sprachlichen Gleichbehandlung drŠngen. Nach anfŠnglichen Wi!
derstŠnden innerhalb der Verwaltung hat sich mit der Zeit der Grundsatz und die Anwendung der 
Richtlinien durchgesetzt. (Leges 1990/2, 73) 

1992 Redaktionskommission des Kantons Bern (1992): Richtlinien der Redaktionskommission 
betreffend die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache 
(vom 11. Dezember 1992). 
Commission de rŽdaction du canton de Berne (1992): Directives de la Commission de 
rŽdaction concernant une formulation des actes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes 
(du 11 decembre 1992). 

Diese bis heute verbindliche Richtlinie ist zweisprachig (Deutsch und Franzšsisch); die beiden 
Sprachversionen sind inhaltlich identisch. Das Dokument richtet sich an die Verfasserinnen und 
Verfasser von Erlasstexten des Kantons Bern. Es regelt die Anwendung geschlechtergerechter 
Sprache in Erlasstexten: ÇErlasse sind von Grund auf so zu gestalten, dass sie in inhaltlicher, sys!
tematischer und sprachlicher Hinsicht der Gleichberechtigung von Frau und Mann Rechnung 
tragenÈ (Punkt 1). Dies soll mithilfe der Çkreativen LšsungÈ erreicht werden: ÇDie Gleichbe!
handlung der Geschlechter in der Gesetzessprache soll in erster Linie durch Umformulierungen 
oder durch geschlechtsneutrale Bezeichnungen sichergestellt werden.È (2.a) Die sprachliche 
Gleichbehandlung der Geschlechter soll in den beiden Amtssprachen (Deutsch und Franzšsisch) 
einheitlich umgesetzt werden. Falls dies aus sprachlichen GrŸnden nicht mšglich ist, Ç[É] kšn !
nen im deutschen und franzšsischen Text abweichende Lšsungen getroffen werden, sofern die 
sinngemŠsse †bereinstimmung der beiden Sprachfassungen gewŠhrleistet ist.È (4.) 
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GemŠss Richtlinie werden keine formellen Teilrevisionen aufgrund rein sprachlicher GrŸnde vor!
genommen. 

1998 Belser, Katharina (1998): Egalikon. Stichwšrter zur Gleichstellung. Bern, Kantonale Fach!
stelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern (= Bulletin Nr. 16). 
Belser, Katharina (1998): Dico de lÕŽgalitŽ. Mots clŽs de lÕŽgalitŽ. Berne: Bureau cantonal 
de lÕŽgalitŽ entre la femme et lÕhomme (= Bulletin No 16). 

In Form von kurzen ÇLexikoneintrŠgeÈ fasst die BroschŸre Informationen Ÿber die VerhŠltnisse 
im Kanton Bern zu unterschiedlichsten Lebensbereichen und zur Arbeit der kantonalen Fach!
stelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern zusammen. Auf den Seiten 39 und 40 
(franz. Version) findet sich der Eintrag ÇLangueÈ. Dort wird auf den Leitfaden von Amtsfrau bis 
Zimmerin (1998, Koordinationsstelle geschlechtergerechte Sprache der Schweiz, Konferenz der 
Gleichstellungbeauftragten) hingewiesen sowie auf den deutschen Leitfaden der Bundeskanzlei 
zur sprachlichen Gleichbehandlung (1996). Zur Behšrdensprache im Kanton Bern heisst es: 

La Commission de rŽdaction du canton de Berne avait dŽjˆ rŽdigŽ des directives concernant une 
formulation des actes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes en 1992. Les textes de loi et autres 
actes lŽgislatifs doivent en principe traiter les hommes et les femmes de la m•me mani•re sur le 
plan linguistique au moyen de formulations neutres, de doublets, etc. Trois ans plus tard, le 
Grand Conseil a approuvŽ un postulat, qui demandait lÕextension de lÕŽgalitŽ de traitement dans 
la langue ˆ toutes les publications du canton, et a chargŽ le Conseil!exŽcutif de rŽgler toute la 
question de la formulation Žpic•ne dans les documents officiels et dÕŽdicter des instructions dans 
ce sens, comme lÕont dŽjˆ fait d Õautres cantons. Les directives sur la rŽdaction Žpic•ne des actes 
lŽgislatifs, judiciaires et administratifs bernois sont en cours dÕŽlaboration. (1998: 40) 

Auf welches Dokument dieser letzte Satz verweist, ist nicht bekannt; auf Kantonsebene wurden 
bisher keine neuen Richtlinien/Weisungen zur geschlechtergerechten Sprache publiziert. 

2004 Regierungsrat des Kantons Bern (2004): Richtlinien zur Gleichstellung von Frau und 
Mann in der Personalpolitik des Kantons Bern (Gleichstellungsrichtlinien) (vom 16. Juni 
2004). 
Conseil!exŽcutif du canton de Berne (2004): Directives sur lÕintŽgration de la perspective 
de lÕŽgalitŽ dans la politique du personnel du canton de Berne (Directives sur lÕŽgalitŽ) 
(du 16 juin 2004). 

Das Dokument lšst die Richtlinien zur Verbesserung der Vertretung und der beruflichen Stellung 
der Frauen in der Verwaltung des Kantons Bern vom 14. Juni 1995 (RRB 1559) ab, ebenso wie 
die RegierungsratsbeschlŸsse RRB 1900 vom 25. November 1987 und RRB 3491 vom 
22. September 1993 (ÇTaten statt WorteÈ): 

Die Richtlinien bezwecken die Verwirklichung der tatsŠchlichen Gleichstellung von Frau und 
Mann beim Arbeitgeber Kanton Bern. Ziele der Richtlinien sind eine ausgewogene Vertretung 
beider Geschlechter auf allen Hierarchiestufen und in allen Funktionen der kantonalen Verwal!
tung und eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, in der Gleichstellung von Frau und Mann 
gelebt wird und in der sich die Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal entfalten 
kšnnen. (1.1) 

Der Text richtet sich an alle Direktionen sowie die Staatskanzlei des Kantons Bern und ist fŸr sie 
verbindlich. Diese Stellen sind auch fŸr die Umsetzung der Richtlinien verantwortlich. 
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Geschlechtergerechte Sprache wird zunŠchst im Zusammenhang mit dem Thema ÇPersonalge!
winnungÈ thematisiert: ÇIn Ausschreibungen und Anforderungsprofilen werden beide Ge!
schlechter ausdrŸcklich angesprochen.È (2.1.1). Der Punkt ÇKommunikationÈ (2.6.1) befasst 
sich dann ausschliesslich mit geschlechtergerechter Sprache: ÇDie Kommunikation der Verwal!
tung richtet sich gleichwertig an Frauen und MŠnner. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwen!
den in allen Textsorten geschlechtergerechte Formulierungen.È 

Die ÇUmsetzungÈ (3.) und das ÇControllingÈ (4.) in allen im Bericht angesprochenen Bereichen 
sind klar geregelt: 

Die Direktionen und die Staatskanzlei analysieren mit ihren Organisationseinheiten alle vier Jahre 
den Umsetzungsstand der Richtlinien in ihrem Verantwortungsbereich und legen fu"r eine Periode 

von weiteren vier Jahren messbare Ziele (Vierjahresziele) und jŠhrliche Teilziele (Jahresziele) mit In!
dikatoren, Sollwerten und Verantwortlichkeiten fest. (3.2) 

Bei der Umsetzung sollen die FŸhrungskrŠfte und die Personaldienste von Gleichstellungsfach!
leuten oder Gleichstellungsfachgruppen unterstŸtzt und begleitet werden (vgl. 3.5). 

2005 Ruf, Barbara und Katrin Hans (2005): Geschlechtergerechte Texte und Illustrationen. 
Bern: Kantonale Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern und Erzie!
hungsdirektion des Kantons Bern. 
Ruf, Barbara et Katrin Hans (2004): Textes et illustrations non sexistes. Berne: Bureau de 
lÕŽgalitŽ entre la femme et lÕhomme et Direction de lÕinstruction publique du canton de 
Berne. 

Das Faltblatt gibt in aller KŸrze einen †berblick Ÿber die Çwichtigsten RegelnÈ fŸr geschlechter!
gerechte Kommunikation sowie einige Çhilfreiche TippsÈ. Das Zielpublikum wird nicht nament!
lich erwŠhnt, die Leserschaft wird jedoch direkt angesprochen. Auch Anwendungs! und Gel!
tungsbereich werden nicht genannt. Die Verbindlichkeit des Dokuments ist daher schwer einzu!
schŠtzen. Sein Zweck wird wie folgt beschrieben: 

Geschlechtergerechte Kommunikation umfasst mehr als das AnhŠngen weiblicher beziehungs!
weise mŠnnlicher Formen. Sie beginnt bei der Konzeption von Texten, Illustrationen und Bildern. 
Dabei gilt es einige Grundregeln zu beachten. Patentrezepte gibt es indes nicht. KreativitŠt, Va!
riantenreichtum, SprachgefŸhl und die Vorstellung vor Augen, wer angesprochen werden soll, 
erleichtern die Umsetzung. Das Ergebnis ist eine klare, lebendige und zeitgemŠsse Kommunika!
tion. (S. 1) 

Die 11 Grundregeln werden auf Seite 2 kurz zusammengefasst. Die deutsche und die franzšsi!
sche Version sind gršsstenteils identisch, unterscheiden sich jedoch wie folgt: 

$ Regel Nr. 5 der deutschen Version entspricht Regel Nr. 6 der franzšsischen Version. 
$ Regel Nr. 5 der franzšsischen Version empfiehlt fŸr manche Formulare oder Dokumente 

eine weibliche und eine mŠnnliche Version zu erstellen: ÇPour certains formulaires ou 
documents rŽcurrents, il peut •tre prŽfŽrable dÕadopter la personnalisation, cÕest!ˆ !dire 
de prŽvoir deux versions, fŽminine et masculine.È Diese Empfehlung kommt in der deut!
schen Version nicht vor. 

$ Regel Nr. 6 der deutschen Version empfiehlt, die direkte Rede zu nutzen: ÇNutzen Sie 
die direkte Rede.È (z. B. ÇSie sind erfahren und teamfŠhigÈ, statt: ÇWir suchen eine/n er!
fahrene/n und teamfŠhige/n Mitarbeiter/inÈ). Dieses Vorgehen wird in der franzšsischen 
Version nicht erwŠhnt. 
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Das Faltblatt ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen der Kantonalen Fachstelle fŸr die 
Gleichstellung von Frauen und MŠnnern und der Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Es kann 
auf der Seite ÇOnline!LeitfŠdenÈ der Website des Kantons Bern in der Rubrik ÇSchreiben fŸrs 
WebÈ sowie in der Rubrik ÇPublikationenÈ der Staatskanzlei und der kantonalen Fachstelle fŸr 
Gleichstellung konsultiert und heruntergeladen werden (Juni 2016). 
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5.4  ƒtat de Fribourg 
Staat Freiburg 

1990 Prise de position de lÕƒtat de Fribourg dans le forum de la revue Leges (ÇBrauchen wir 
eine neue Gesetzes! und Verwaltungssprache?È) par Kurt Estermann, Chancellerie 
dÕƒtat, Fribourg, in: Leges 1990/2: 80!82. 

En 1990, au moment de cette prise de position, lÕƒtat de Fribourg ne disposait pas encore de di!
rective officielle concernant lÕusage dÕun langage Žgalitaire. La position fait lÕŽtat de la situation 
en mati•re de langage non sexiste dans les textes administratifs et juridiques du canton de Fri!
bourg et signale certaines difficultŽs: 

$ ƒquivalents pour les dŽsignations de fonctions et de professions en allemand et en 
fran•ais: 

Die Kantonsverwaltung Freiburg, namentlich die fŸr die Veršffentlichung der amtlichen Texte zu!
stŠndige Staatskanzlei, bemŸht sich seit lŠngerer Zeit, sprachliche Ungleichbehandlung der Ge!
schlechter soweit als mšglich zu vermeiden. Dabei ist es heute selbstverstŠndlich, dass Frauen Ð 
im Deutschen Ð mit der weiblichen Form bezeichnet und angesprochen werden: z. B. StaatsrŠtin 
Crausaz, die Baudirektorin, Frau PrŠsidentin, Frau GrossrŠtin. Es scheint, dass die franzšsische 
Sprache Ð zumindest bis heute Ð im Vergleich mit dem Deutschen gršssere Schwierigkeiten hatte, 
weibliche Berufsbezeichnungen zu schaffen. So haben sich offenbar zu âle jugeÕ, âle professeurÕ, 
âlÕŽcrivainÕ (abgesehen von âfemme ŽcrivainÕ), âle rapporteurÕ u. a. noch keine weiblichen Formen 
eindeutig durchsetzen kšnnen. (S. 80) 

$ Offres dÕemploi: 

Die freien Stellen stehen grundsŠtzlich beiden Geschlechtern offen. Sie werden im Amtsblatt des 
Kantons Freiburg in der Regel in sog. Sparschreibungen veršffentlicht: Dipl. Laborant(in), Sozial!
arbeiter(in), Bibliothekar(in) usw. Fehlt diese geschlechtsneutrale Formulierung (z. B. Chef, Direk!
tor, Adjunkt), so ist dies fast nie auf eine Absicht, sondern vielmehr auf ein Vergessen zurŸckzu!
fŸhren. (S. 81) 

$ Actes lŽgislatifs: 

Heute werden alle Erlasse Ð sowohl im Franzšsischen als auch im Deutschen Ð fŸr beide Ge!
schlechter stets maskulin formuliert. Das Problem der sprachlichen Gleichbehandlung der Ge!
schlechter ist wohl hier noch schwieriger zu lšsen als in anderen Texten. (S. 81) 

Die Methode der Sparschreibung mit Klammer, SchrŠgstrich oder !In ist kaum anwendbar, da sie 
zu unverstŠndlichen, unŸbersichtlichen Gebilden fŸhren kann. Besser lesbar und hšrbar wŠre in!
dessen die Verwendung der Paarformen, die †bersichtlichkeit und VerstŠndlichkeit wŸrde jedoch 
ebenfalls sehr darunter leiden. Die Erlasstexte kšnnten durch eine grŸndliche Umstrukturierung in 
vielen FŠllen zwar klarer und Ÿbersichtlicher gemacht werden, im zweisprachigen Kanton stossen 
solche Versuche jedoch noch oft auf grosse ZurŸckhaltung bei den weniger sensibilisierten Com!
patriotes. (S. 82) 

GrundsŠtzlich sind wir der Meinung, dass der Gesetzgeber mit seiner eher konservativen Geset!
zessprache nur dann als Promotor fŸr neue grammatikalische Formen auftreten sollte, wenn sich 
diese Formen auch tatsŠchlich vertreten lassen. (S. 82) 
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1998 ƒtat de Fribourg (1998): Recommandations concernant lÕŽgalitŽ linguistique entre fem!
mes et hommes. Canton de Fribourg: Chancellerie dÕƒtat et Office de lŽgislation (ap!
prouvŽes par le Conseil dÕƒtat le 31 mars 1998 et entrŽes en vigueur le 1er juillet 1998), 
(anciennement J 22, aujourdÕhui D 3). 
Kanton Freiburg (1998): Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und 
Mann. Kanton Freiburg: Staatskanzlei und Gesetzgebungsamt (vom Staatsrat genehmigt 
am 31. MŠrz 1998, in Kraft getreten am 1. Juli 1998), (frŸher J 22, heute D 3). 

Le titre de ce document indique quÕil sÕagit de recommandations aux collaboratrices et collabo!
rateurs de lÕƒtat de Fribourg (cf. aussi 1.2, Principes gŽnŽraux). Son statut oscille cependant en!
tre la recommendantion et lÕobligation. Du point de vue de leur contenu, les versions allemande 
et fran•aise sont identiques. 

Les ÇPrincipes gŽnŽrauxÈ rŽsument: 

Le Conseil dÕƒtat recommande que tous les textes Žmanant de lÕadministration soient rŽdigŽs 
dans un langage conforme au principe de lÕŽgalitŽ des sexes; cette disposition sera appliquŽe 
aussi bien en fran•ais quÕen allemand, en respectant le gŽnie propre ˆ chaque langue. (1.1) 

Ce principe devrait •tre observŽ d•s la conception dÕun texte: 

Les collaborateurs et collaboratrices de lÕƒtat sont invitŽs ˆ mettre en Ïuvre les mŽthodes qui 
suivent, dŽjˆ d•s la premi•re Žlaboration des textes. Ces derniers ne doivent pas •tre rŽdigŽs dans 
le langage ÇtraditionnelÈ (cÕest!ˆ !dire lÕutilisation du masculin gŽnŽrique) et retouchŽs ensuite 
pour satisfaire au principe de lÕŽgalitŽ linguistique. (1.2) 

La deuxi•me partie recommande la solution crŽative: son application doit se faire en fonction de 
la nature du texte. Les mŽthodes prŽsentŽes de mani•re plus dŽtaillŽe sont la formulation neutre 
et/ou lÕŽlimination de la notion de sexe (2.1), les doublets (2.2) ainsi que la dŽfinition lŽgale 
(2.3). Cette derni•re mŽthode est cependant dŽconseillŽe, car Çelle peut faire obstacle ˆ lÕŽgalitŽ 
des sexes en consolidant lÕutilisation de termes gŽnŽriques au masculin. Son emploi devrait donc 
•tre ŽvitŽ, sauf si un m•me terme est tr•s souvent rŽpŽtŽ dans un texte (p. ex., le terme Çcolla!
borateurÈ dans la loi sur le statut du personnel de lÕƒtatÈ) (2.3). 

Quant aux textes lŽgislatifs, le document semble plut™t avoir une valeur de recommandation: 

Il est recommandŽ de mettre en Ïuvre le principe de lÕŽgalitŽ linguistique dans les textes lŽgisla!
tifs ˆ tout les niveaux, projets de lois, de dŽcrets, de r•glements, dÕordonnances et dÕarr•tŽs.È (3.) 

Pour le langage administratif (4.) le ton est plus contraignant: le document Žnum•re quatre 
r•gles dont il convient de tenir compte. Finalement, lÕutilisation dÕun langage Žgalitaire pour les 
ÇdŽsignations de professions, titres, fonctions ou gradesÈ parait •tre obligatoire: 

Dans la dŽsignation de professions, titres, fonctions ou grades, la forme fŽminine doit •tre utilisŽe 
en parall•le avec la forme masculine. Une liste dÕŽquivalents fŽminins de noms masculins de pro!
fession, titre, fonction ou grade est annexŽe aux prŽsentes recommandations [Ð> J 221]. (5., 
version fran•aise) 

La version allemande (du 16.07.2013) renvoie au Staatsratsbeschluss vom 19. November 1990 
Ÿber die Einreihung der Funktionen des Staatspersonals (SGF 122.72.21) ainsi quÕau Leitfaden 
zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen (1996) de la Section allemande de la Chancel!
lerie fŽdŽrale. La version fran•aise ne donne pas de piste pour obtenir des informations supplŽ!
mentaires. La rubrique ÇOrganes dÕinformationsÈ signale seulement le Service de traduction de 
la Chancellerie dÕƒtat, qui sÕoccupe de traductions du fran•ais vers lÕallemand. 
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1998 ƒtat de Fribourg (1998): ƒgalitŽ linguistique entre femmes et hommes. Liste de noms de 
profession, titre, fonction ou grade (Žtat: novembre 2002). 

Tandis que le document allemand Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau 
und Mann (1998) rŽf•re ˆ une liste de dŽsignations de fonctions de lÕadministration cantonale 
(Staatsratsbeschluss vom 19. November 1990 Ÿber die Einreihung der Funktionen des Staatsper!
sonals (SGF 122.72.21), la version fran•aise des Recommandations renvoie ˆ un document de 
rŽfŽrence plus vaste: la Liste de noms de profession, titre, fonction ou grade. Cet inventaire 
Žnum•re toutes les dŽsignations de professions et non pas seulement celles utilisŽes au sein de 
lÕadministration cantonale. 

2003 D3: Formulation non sexiste. Directive technique du Conseil dÕƒtat concernant la formu!
lation non sexiste. Service de lŽgislation de lÕƒtat de Fribourg (2003). 
D3: Sprachliche Gleichbehandlung. Weisungen des Staatsrates bezŸglich der geschlech!
tergerechten Formulierung. Amt fŸr Gesetzgebung des Kantons Freiburg (2003). 

Cette directive (deux pages) fait rŽfŽrence aux Recommandations concernant lÕŽgalitŽ linguis!
tique entre femmes et hommes (1998) et renforce sa validitŽ: 

Ces Recommandations sont applicables ˆ tous les textes Žmanant de lÕadministration cantonale  
[Ð> J22!01]. Leur chiffre 3 [Ð> J22!07ss] concerne spŽcialement les actes lŽgislatifs. La prŽsente di!
rective prŽsente bri•vement les r•gles qui en rŽsultent et apporte des rŽponses ˆ quelques ques!
tions techniques se posant frŽquemment dans la pratique. 

Ella a pour but de clarifier la question de savoir quand et comment il faut assurer une formula!
tion non sexiste. Par ailleurs, des ÇPrŽcisions techniquesÈ [09!14] r•glementent et exemplifient 
les aspects suivants; elles varient selon la langue concernŽe: 

$ Ordre des genres (F): En fran•ais, les formes masculines sont mentionnŽes en premier. 
Ex. le collaborateur ou la collaboratrice; le ou la chef!fe 

$ Reihenfolge bei Paarbildung (D): die weibliche Form steht an erster Stelle. 
Bsp. die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 

$ Graphie abrŽgŽe (F) 
LorsquÕun doublet abrŽgŽ est tolŽrŽ [É ], les lettres qui marquent le fŽminin sont distin!
guŽes par un trait dÕunion, au singulier comme au pluriel. La barre oblique nÕest pas utili!
sŽe pour remplir cette fonction. 

$ AbgekŸrzte Schreibweisen (D) 
Paarformen mŸssen grundsŠtzlich ausgeschrieben werden. Ausgenommen sind die ab!
gekŸrzte Schreibweise aus PlatzgrŸnden [É]  sowie die Auslassung eines gemeinsamen 
Bestandteils zusammengesetzter Wšrter. 
Bsp. die Praktikumslehrerinnen und !lehrer 
Das Binnen!I (z. B. LehrerInnen) soll in Erlasstexten und Botschaften nicht verwendet 
werden. 
Bei AufzŠhlungen von Funktionsbezeichnungen in Tabellenform kšnnen Paarformen mit 
Hilfe eines SchrŠgstrichs abgekŸrzt geschrieben werden, wenn dies aus PlatzgrŸnden nš!
tig ist. 
Bsp: Verwaltungssachbearbeiter/in , Stellvertretende/r Dienstchef/in 

$ Adjectifs, participes et pronoms en fran•ais 
Au singulier, on utilise un doublet abrŽgŽ [É ] pour les adjectifs et les participes, en prin!
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cipe m•me lorsquÕil nÕy a pas homophonie. Le pronom est rŽpŽtŽ pour chaque genre. 
Ex. lÕauteur!e du projet est engagŽ!e par É  
Au pluriel, lÕadjectif ou le participe commun se met toujours au masculin. On utilise le 
pronom masculin pour dŽsigner collectivement les deux genres. 
Ex. les agents et agentes concernŽs É ; ils sont soumis  ̂É  

La directive sÕadresse aux personnes responsables de textes lŽgislatifs du canton de Fribourg et a 
en principe un caract•re obligatoire. Cependant, elle emploie des formulations comme ÇIl est 
recommandŽÈ ou Çla formulation non sexiste devrait •tre appliquŽeÈ, ce qui peut porter ˆ con!
fusion concernant son statut. 

2005 R•glement sur lÕŽlaboration des actes lŽgislatifs (REAL), ƒtat de Fribourg, 24 mai 2005, 
[122.0.21]. 
Reglement Ÿber die Ausarbeitung der Erlasse (AER), Kanton Freiburg, 24. Mai 2005, 
[122.0.21]. 

Ce document r•gle les diffŽrentes Žtapes que les acts lŽgislatifs doivent parcourir jusquÕ̂ leur 
publication. LÕarticle 10 concerne leur ÇrŽdactionÈ/ÇAbfassungÈ et mentionne entre autres 
lÕusage dÕun langage Žgalitaire: 

La formulation respecte lÕŽgalitŽ des genres, en fonction du gŽnie propre ˆ chaque langue et du 
contexte rŽdactionnel, sans nuire ˆ lÕintelligibilitŽ ni ˆ la lisibilitŽ du texte. (¤ 10.3) 

LÕarticle 32 Žnum•re les destinataires de la procŽdure de consultation ˆ lÕintŽrieur de lÕadmi!
nistration cantonale: Ë c™tŽ des Directions, de la Chancellerie dÕƒtat, du Service de lŽgislation et 
de lÕAutoritŽ cantonale de la transparence et de la protection des donnŽes figure Žgalement le 
Bureau de lÕŽgalitŽ hommes!femmes et de la famille. 

2012 Directives de technique lŽgislative. Guide abrŽgŽ des principes de rŽdaction. ƒtat de 
Fribourg: Service de lŽgislation. 
Gesetzestechnische Richtlinien. Kurzleitfaden fŸr die Ausarbeitung von Erlassen. Kanton 
Freiburg: Amt fŸr Gesetzgebung. 

Il sÕagit dÕun document Çde transitionÈ se rapportant exclusivement aux actes lŽgislatifs. ƒtant 
donnŽ que les directives de technique lŽgislative ont ŽtŽ remaniŽes plusieurs fois, le texte rŽpond 
ˆ la demande dÕun guide abrŽgŽ (cf. prŽface). Le chapitre 7 ÇFormulation non sexisteÈ/ÇSprach!
liche GleichbehandlungÈ se rŽf•re aux ÇRecommandations/EmpfehlungenÈ de 1998 et rŽsume 
les directives du Conseil dÕƒtat (D3) de 2003. 

Le document annonce la nouvelle version des techniques lŽgislatives. La nouvelle version en 
fran•ais est publiŽe Ð uniquement en version Žlectronique Ð en 2015. Une rŽŽdition en allemand 
est actuellement (juin 2016) encore en cours dÕŽlaboration. 

2015 Directives de techniques lŽgislative. Guide de rŽdaction. ƒtat de Fribourg: Service de 
lŽgislation (Žtat: juillet 2015). 

Ce nouveau guide existe ˆ ce jour (juin 2016) uniquement en fran•ais. Il est diffusŽ sous forme 
Žlectronique sur la page web du Service de lŽgislation de lÕƒtat de Fribourg. Le chapitre 7 est 
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consacrŽ ˆ la Çformulation non sexisteÈ et reproduit les r•gles ŽnumŽrŽes dans la Directive 
technique du Conseil dÕƒtat concernant la formulation non sexiste de 2003. 

Bureau de lÕŽgalitŽ hommes!femmes et de la famille BEF 

BŸro fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann und fŸr Familienfragen GFB 

Le Bureau cantonal de lÕŽgalitŽ hommes!femmes nÕa pas publiŽ de recommandations, guide, 
etc. au sujet de la ÇrŽdaction Žpic•neÈ; la page web du bureau renvoie au Guide romand dÕaide 
ˆ la rŽdaction administrative et lŽgislative Žpic•ne (rubrique ÇPublicationsÈ de la page web 
fran•aise) respectivement au guide ÇÉdenn nicht jeder ist eine FrauÉÈ de la Fachstelle fŸr 
Gleichstellung des Kantons Basellandschaft (rubrique ÇPublikationenÈ de la page allemande). 
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5.5 Canton de Gen•ve 

1987 Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels (LFPP), du 8 
dŽcembre 1956 (B 2 05). 

En 1987, lÕarticle 20A ÇƒgalitŽ entre hommes et femmesÈ est rajoutŽ ˆ cette loi qui date de 
1956: 

Dans la lŽgislation genevoise, toute dŽsignation de personne, de statut ou de fonction vise indif!
fŽremment lÕhomme ou la femme, sous rŽserve des domaines liŽs au diffŽrences biologiques des 
sexes. 

1989 R•glement relatif ˆ lÕusage de la forme fŽminine des noms de mŽtier, de fonction, de 
grade ou de titre dans les actes officiels du 7 septembre 1988 (B 2 05.13) (entrŽe en vi!
gueur: 1er janvier 1989). 

Le r•glement se rŽf•re ˆ l Õarticle 20A de la Loi sur la forme, la publication et la promulgation des 
actes officielles (1987), mentionnŽe ci!dessus. Cependant, il dŽcr•te une position contraire ˆ 
celle ŽvoquŽe dans cette loi. LÕarticle 1 du R•glement Žnonce le principe suivant: 

La forme fŽminine des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de titre est utilisŽe simultanŽ!
ment ˆ la forme masculine lorsque la langue fran•aise le permet. 

En outre, ce r•glement demande que la forme fŽminine soit utilisŽe Çdans tous les cas o• cela 
est possibleÈ. Si une forme fŽminine nÕest pas encore disponible, elle Çdoit •tre crŽŽe selon les 
mod•les existant dans la langue fran•aise,È la marque minimale Žtant la ÇprŽsence dÕun dŽter!
minant fŽmininÈ (Art. 2). 

LÕomission de formes fŽminines dans les actes officielles, telle que la justifie lÕarticle 20A de la loi 
sur la publication (LFPP), nÕest donc pas admise selon ce r•glement. LÕarticle 5 dŽtaille le champ 
dÕapplication du r•glement en ŽnumŽrant les genres de textes suivants: 

$ r•glements 
$ circulaires, directives et instructions du Conseil dÕƒtat 
$ offres dÕemploi et dŽfinitions de fonctions types. 

Le principe doit Žgalement •tre appliquŽ Çdans les documents des Žtablissements de droit public 
et organismes dŽpendant de lÕƒtat ou placŽs sous son autoritŽ.È Les dŽpartements doivent en 
outre veiller ˆ ce que Çles arr•tŽs, la correspondance ainsi que les ouvrages dÕenseignement, 
dÕorientation et de formation professionnelles et tout autre document interne ou externe 
emploient les formes fŽminine ou masculine adŽquates.È 
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2002 Grand Conseil de la RŽpublique et canton de Gen•ve (2002): sŽance 60 du 20.09.2002 ˆ 
17h00. M 1453. Proposition de motion de Jean!Michel Gros et al. pour la suppression de 
lÕusage automatique de la forme fŽminine des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou 
de titre dans les actes officiels du 26 avril 2002, 20 septembre 2002. 

La motion poursuit les objectifs suivants: 

$ de renoncer ˆ lÕusage automatique de la forme fŽminine tel que le r•glement B 2 05.13 
(1989) le prŽvoit; 

$ de se rŽfŽrer pour ce faire au dictionnaire de lÕAcadŽmie fran•aise, au ÇLarousseÈ ou au 
ÇRobertÈ; 

$ dÕÇutiliser, d•s que possible, des substantifs ou des adjectifs Žpic•nes, de mani•re ˆ ne 
pas heurter la langue fran•aiseÈ; 

$ de Çse souvenir quÕen pla•ant devant les noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de 
titre le terme de âMadameÕ ou âMonsieurÕ, le sexe de la personne en question ne peut 
souffrir dÕaucune confusion ou dŽprŽciation.È 

La motion est rejetŽe par 42 non contre 40 oui et 2 abstentions. 

2012 Constitution de la RŽpublique et canton de Gen•ve du 14 octobre 2012 (entrŽe en vi!
gueur: 1er juin 2013). 

La nouvelle Constitution met en Ïuvre le  langage non sexiste: les dŽsignations de personnes 
sont notamment effecutŽes par lÕemploi de doublets intŽgraux et de la dŽsignation abstraite 
ÇpersonneÈ. 

2012 RŽpublique et Canton de Gen•ve, Chancellerie dÕƒtat, Direction des affaires juridiques 
(2012): Directives de rŽdaction lŽgislatives (version septembre 2015). 

Ce document comprend 107 pages. Le point V. ÇR•gles de rŽdaction Ð B. Aspects linguistiquesÈ 
contient entre autres un bref exposŽ sur la Çformulation non sexisteÈ (p. 99). Il aborde bri•ve!
ment le fait que, jusquÕ̂ prŽsent, les directives cantonales sur lÕapplication du langage non se!
xiste sont contradictoires: 

La question de la formulation non sexiste des textes nÕest pas rŽglŽe de mani•re exhaustive par la 
loi. LÕarticle 20A LFPP prescrit seulement que Çdans la lŽgislation genevoise, toute dŽsignation de 
personne, de statut ou de fonction vise indiffŽremment lÕhomme ou la femme, sous rŽserve des 
domaines liŽs aux diffŽrences biologiques des sexesÈ. Le r•glement relatif ˆ lÕusage de la forme 
fŽminine des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels, du 7 sep!
tembre 1988 (B 2 05.13; RFŽm), prescrit quant ˆ lui lÕusage concurrent ou additionnel, dans les 
r•glements, des formes fŽminines des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de titre lorsque 
la langue fran•aise le permet. (p. 99) 
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Il prŽsente ensuite les deux Çmod•les principauxÈ pour la rŽdaction des actes lŽglslatifs avec une 
justification de lÕapplication de chacun des mod•les: 

6. LÕusage du masculin gŽnŽrique 

LÕusage du masculin gŽnŽrique est, comme vu plus haut, parfaitement conforme ˆ la loi. Il sÕagit 
Žgalement du mod•le qui respecte le mieux lÕusage de la langue. Ainsi que lÕa rappelŽ lÕAcadŽmie 
fran•aise en 1984, Çle genre dit couramment âmasculinÕ est le genre non marquŽ, quÕon peut ap!
peler aussi extensif en ce sens quÕil a capacitŽ ˆ reprŽsenter ˆ lui seul les ŽlŽments relevant de lÕun 
et lÕautre genre. [É] Son emploi signifie que, dans le cas considŽrŽ, lÕopposition des sexes nÕest 
pas pertinente et quÕon peut donc les confondre [É] Il en rŽsulte que pour rŽformer le vocabu!
laire des mŽtiers et mettre les hommes et les femmes sur un pied de compl•te ŽgalitŽ, on devrait 
recommander que, dans tous les cas non consacrŽs par lÕusage, les termes du genre dit âfŽmininÕ 
Ð en fran•ais, genre discriminatoire au premier chef Ð soient ŽvitŽs; et que, chaque fois que le 
choix reste ouvert, on prŽf•re pour les dŽnominations professionnelles le genre non marquŽ.È 
(p. 100) 

7. LÕusage du doublet intŽgral 

LÕusage du doublet intŽgral est Žgalement conforme ˆ la loi; la formule est cependant plus lourde 
et peut occasionner des difficultŽs dÕaccord ou de coordination entre les propositions. La forme 
fŽminine ne peut cependant •tre utilisŽe que lorsque celle!ci existe, cÕest!ˆ !dire lorsquÕelle figure 
dans un dictionnaire gŽnŽral de langue fran•aise (elle peut cependant alors •tre utilisŽe m•me si 
lÕusage a dans un premier temps consacrŽ cette forme Ð comme pour les termes ambassadrice, 
ou prŽsidente Ð comme dŽsignant lÕŽpouse du titulaire de la fonction ou du mŽtier). (p. 100) 

La directive ordonne que Ç[q]uelle que soit lÕoption choisie, elle doit •tre suivie tout au long de 
lÕacteÈ (p. 100). On propose de Çcontourner le probl•meÈ en utilisant des formulations Žpic•nes 
et des tournures neutres. 

Les solutions suivantes sont proscrites dans les actes lŽgislatifs (cf. p. 100): 

$ lÕutilisation du fŽminin gŽnŽrique; 
$ les procŽdŽs typographiques dÕintŽgration des deux genres (barres obliques, 

parenth•ses, traits dÕunion ou lettres majuscules intercalaires). 

Bureau de la promotion de lÕŽgalitŽ entre femmes et hommes et de prŽvention des violences 
domestiques BPEV 

Le Bureau de la promotion de lÕŽgalitŽ entre femmes et hommes du canton de Gen•ve nÕa pas 
publiŽ de recommandations, guide, etc. au sujet de la rŽdaction Žpic•ne. 
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5.6  Kanton GraubŸnden 
Chantun Grischun 
Cantone dei Grigioni 

1990 Stellungnahme der Lia Rumantscha zum Leges!Forum ÇBrauchen wir eine neue 
Gesetzes! und Verwaltungssprache?È, von Bernard Cathomas, in: Leges 1990/2: 85!99). 

Zum Zeitpunkt dieser Stellungnahme gibt es im Kanton GraubŸnden noch keine offizielle Richt!
linie o. Š. bezŸglich der Verwendung geschlechtergerechter Sprache; von kantonaler Seite liegt 
keine ErklŠrung vor. Die Stellungnahme von Bernard Cathomas, dem damaligen GeneralsekretŠr 
der Lia Rumantscha (Dachorganisation der rŠtoromanischen Sprach! und Kulturvereine) betrifft 
die Kantonssprache RŠtoromanisch. Auf den rŠtoromanischen Text folgt eine deutsche Zusam!
menfassung, aus der die folgenden Zitate stammen (S. 98!99). 

$ Mšglichkeiten geschlechtergerechter Formulierungen im RŠtoromanischen: 

GrundsŠtzlich stehen dem RŠtoromanischen die gleichen sprachlichen Lšsungsmšglichkeiten zur 
VerfŸgung wie den beiden anderen neolateinischen Sprachen und dem Deutschen in der 
Schweiz: die Legaldefinition, die Kumulation oder das Splitting, die Geschlechtsabstraktion. Die 
Lia Rumantscha (LR) praktiziert das Splitting oder die Kumulation der weiblichen und mŠnnlichen 
Form, und zwar in verschiedenen AusprŠgungen und Schreibungen [É]. Die †bersetzerInnen 
Ÿbernehmen in der Regel die in den Vorlagen praktizierte Lšsung. (S. 98) 

$ Vorgehen der Lia Rumantscha: 

Die Reaktionen der Leserinnen und Leser auf diese sprachlichen Innovationen sind nicht einheit!
lich. In der Lia Rumantscha selber herrscht Toleranz fŸr die verschiedenen Lšsungen, doch sind 
sowohl Tendenzen fŸr eine Beibehaltung der mŠnnlichen Formen als auch Anregungen fŸr eine 
konsequente Feminisierung vorhanden. Um kontraproduktive Reaktionen und Entscheide zu 
vermeiden, praktiziert die LR ein vorsichtiges Vorgehen. (S. 98) 

Laut Dazzi Gross & Caduff (2000: 51) ist fŸr die Lia Rumantscha die sprachliche Gleichbehand!
lung seit Anfang der 80er!Jahre eine SelbstverstŠndlichkeit: ÇIhre seit 1983 aufgebaute lin!
guistische Datenbank (Pledari Grond/PG) enthŠlt immer auch die weibliche Form, respektive die 
mŠnnliche Form bei bis jetzt noch nicht sehr Ÿblichen Berufsbezeichnungen fŸr MŠnnerÈ (S. 51). 

1991 Directivas per evitar sexissems en nossa lingua (resumaziun). Lia Rumantscha, Juli 1991. 

1991 setzt die Dachorganisation Lia Rumantscha/LR im Hinblick auf die Scuntrada (Treffen) in 
Laax und Umgebung eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit Fragen der sprachlichen Gleichstellung 
beschŠftigt. Das Resultat sind VorschlŠge zur Vermeidung sexistischen Sprachgebrauchs im RŠ!
toromanischen (vgl. Dazzi Gross & Caduff 2000: 47!48). Die Directivas per evitar sexissems en 
nossa lingua werden nicht publiziert. Dem NF!Projekt liegt eine Kopie des internen Dokuments 
vor. Die Directivas fassen die VorschlŠge der Lia Rumantscha fŸr die Praxis des geschlechterge!
rechten Formulierens in 18 Prinzipien zusammen. Prinzip 18 beinhaltet die Ÿbergeordnete 
Devise: ÇDuvrai lingua nunsexista adina e dapertut. En texts e discurs uffizials e privats, a bucca 
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ed a scrit!È107 Die 18 Prinzipien gehen sowohl auf die mŸndliche wie auf die schriftliche Kommu!
nikation ein, auf konkrete Schreibweisen (Doppelnennungen, Splitting) sowie auf unterschied!
liche Textsorten. Bei der Ausarbeitung hatte man sich auf zwei deutschsprachige Texte gestŸtzt: 
Tršmel!Plštz et al. (1980) und HŠberlin et al. (1988). 

1993 Regierung des Kantons GraubŸnden (1993): Richtlinien fŸr die Gesetzgebung (von der 
Regierung erlassen am 7. Dezember 1993). 

Das Dokument richtet sich an die Redaktoren und Redaktorinnen der kantonalen Gesetze. Es 
betrifft neue und totalrevidierte Erlasse. Punkt 3.7.2 befasst sich mit der sprachlichen Gleichbe!
handlung der Geschlechter: 

Neue und totalrevidierter Erlasse, die fŸr Frauen und MŠnner in gleicher Weise gelten, sind in der 
Regel so zu fassen, dass die Geschlechter auch sprachlich gleichbehandelt werden. Die Rechts!
sicherheit, die VerstŠndlichkeit und die Rechtssprachlichkeit mŸssen aber in jedem Falle gewahrt 
bleiben. 

Dies soll mithilfe der kreativen Lšsung geschehen. FŸr Einzelheiten wird auf die Richtlinien der 
EDK von 1992 verwiesen, welche sich im Anhang 4 befinden. Allerdings gilt dies nur fŸr das 
Deutsche: 

Aus sprachlichen GrŸnden kann die kreative Lšsung nur im Deutschen, nicht jedoch im Italieni!
schen und RŠtoromanischen angewendet werden. Probleme bereiten insbesondere Geschlechts!
neutralisationen und !abstraktionen (beispielsweise die Fachkraft, die Lehrlingsschaft), weil ent!
sprechende Begriffe in diesen Sprachen oft fehlen. Die Gesetzesredaktoren sind daher gehalten, 
sich mit dem †bersetzungsdienst abzusprechen, wenn sie bei der Redigierung des deutschen Er!
lasstextes abstrakte bzw. neutrale Begriffe kreieren. So lŠsst sich verhindern, dass Gesetzestexte 
geschaffen werden, deren †bersetzung nicht sichergestellt ist. 

In der Richtlinie finden sich keine weiteren Hinweise zum Vorgehen in den beiden anderen Kan!
tonssprachen (RŠtoromanisch und Italienisch). 

1999 Beschlussprotokoll der Regierung des Kantons GraubŸnden, Nr. 3092 vom 
21. Dezember 1999. 

Das Protokoll nimmt Bezug auf die Richtlinien fŸr die Gesetzgebung von 1993. Es wird festge!
stellt, dass sich diese zwar grundsŠtzlich bewŠhrt hŠtten, sich aber Çnach dieser ZeitÈ trotzdem 
eine †berarbeitung aufdrŠnge, die u. a. auch die sprachliche Gleichstellung der Geschlechter in 
Rechtserlassen differenzierter regeln soll. Das Protokoll schliesst mit den Worten: ÇDie beiliegen!
den Richtlinien fŸr die Rechtsetzung werden erlassen und am 1. Januar 2000 in Kraft gesetzt. 
Die Richtlinien fŸr die Gesetzgebung vom 7. Dezember 1993 werden auf 1. Januar 2000 aufge!
hoben.È Die erwŠhnten neuen Richtlinien liegen uns nicht vor. Die neuen ÇRichtlinien fŸr die 
RechtsetzungÈ sind erst im Jahr 2012 erschienen (vgl. unten). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 ÇBenutzt immer und Ÿberall nicht sexistische Sprache. In offiziellen und privaten Texten und Reden, mŸndlich und 
schriftlich.È 
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2002 Kanton GraubŸnden (2002): Geschlechtergerechte Sprache in der kantonalen Verwal!
tung, 25. MŠrz 2002. Regierung des Kantons GraubŸnden. 

Dieser Regierungsbeschluss wird als Mitteilung an alle Departemente, die Standeskanzlei, an alle 
Dienststellen der Zentralverwaltung und weitere kantonale Institutionen verschickt. Das Doku!
ment beinhaltet die folgenden ErwŠgungen: 

$ Bezugnahme auf das Beschluss!Protokoll Nr. 3092 der Regierung vom 21. 12. 1999, in 
welchem die sprachliche Gleichstellung von Gesetzestexten, nicht aber von Verwaltungs!
texten angesprochen wird. 

$ ErklŠrung, warum es eine geschlechtergerechte Sprache braucht und wie man sie 
umsetzen kann (es werden alternative Mšglichkeiten angesprochen). 

$ Hinweis auf die Notwendigkeit von Hilfestellungen oder einer Empfehlung, da die Praxis 
in der kantonalen Verwaltung diesbezŸglich unzureichend ist. 

$ Verweis auf den Leitfaden der Bundeskanzlei von 1996 und auf die kantonale Stabsstelle 
fŸr Gleichstellungsfragen, die bei ÇProblemfŠllen fŸr zeitgemŠsse und kreative Lšsungen 
als Ansprechstelle zur VerfŸgungÈ steht. 

Der Beschluss der Regierung lautet: 

Von den vorliegenden Richtlinien fŸr die sprachliche Gleichstellung in der kantonalen Verwaltung 
und im behšrdlichen Verkehr mit der Bevšlkerung und den politischen Institutionen wird Kennt!
nis genommen. 

2005 ÇWie halten SieÕs mit der Sprache?È Brief der Leiterin der Stabsstelle fŸr Gleichstellungs!
fragen an die Mitglieder der Regierung, die Standeskanzlei, die DepartementssekretŠre 
sowie an die Dienststellenleitenden, Oktober 2005. 

In diesem Brief bezieht sich die Leiterin der Stabsstelle fŸr Gleichstellungsfragen auf ein Schrei!
ben, das uns jedoch nicht vorliegt, mit welchem sie ein Jahr zuvor die Adressatinnen und Adres!
saten auf die geltende Sprachregelung in der Verwaltung aufmerksam gemacht habe. Sie 
schreibt, dass sie 2004 bereits ihre ÇDienste als âSprachwerkerinÕ angebotenÈ habe, dass dieses 
Angebot auch genutzt worden sei und lŠdt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu ein, die 
beratenden Dienste der Stabsstelle weiterhin zu nutzen. 

2010 Regierung des Kantons GraubŸnden (2010): Richtlinien fŸr die Rechtsetzung (von der 
Regierung genehmigt am 10. November 2010) (Stand 16. MŠrz 2015). 

Hierbei handelt es sich um eine Neufassung der Richtlinien fŸr die Gesetzgebung von 1993. Ab!
schnitt 3.4.2 ÇSprachliche Gleichbehandlung von Frau und MannÈ (zu 3.4 Gesetzessprache) ist 
ausfŸhrlicher gehalten als in der Version von 1993. ZunŠchst wird auf die Problematik der Um!
setzung von geschlechtergerechter Sprache in der Gesetzessprache hingewiesen:  

Das Postulat der sprachlichen Gleichbehandlung ist in der Gesetzessprache ungleich schwieriger 
umzusetzen als in der Verwaltungssprache, weil es in einem SpannungsverhŠltnis steht zu den fŸr 
den Gesetzgebungsbereich wichtigen Prinzipien der VerstŠndlichkeit, der Rechtssicherheit und 
der Rechtssprachlichkeit. Die Umsetzung des an sich unbestrittenen Postulates hat deshalb diffe!
renziert, nach folgenden GrundsŠtzen zu erfolgen: [É].  
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Zur ÇSicherstellung der GleichbehandlungÈ werden zwei Mšglichkeiten vorgeschlagen: 

a) Kreative Lšsung (mit Beispielen und dem Verweis auf den deutschen Leitfaden der 
Bundeskanzlei); 

b) Legaldefinition mit der Standardformulierung: ÇGleichstellung der Geschlechter. Perso!
nen!, Funktions! und Berufsbezeichnungen in diesem Gesetz (dieser Verordnung) bezie!
hen sich auf beide Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des Gesetzes (der Verord!
nung) nicht etwas anderes ergibt.È 

In einem zweiten Punkt werden diese Mšglichkeiten fŸr einzelne Textsorten konkretisiert: 

a) Neue und totalrevidierte Erlasse 
aa) ÇGesetze und grossrŠtliche Verordnungen: Die sprachliche Gleichstellung hat grund!
sŠtzlich nach der kreativen Lšsung zu erfolgen. In AusnahmefŠllen, wenn sich ein Erlass 
inhaltlich nicht dazu eignet oder wenn die VerstŠndlichkeit zu stark beeintrŠchtigt 
wŸrde, kann auf die Legaldefinition ausgewichen werden.È 
bb) ÇRegierungsrŠtliche Verordnungen: Nach Mšglichkeit ist die sprachliche Gleichstel!
lung mit der kreativen Lšsung anzustreben.È 

b) Teilrevision von Erlassen 
Hier wird in der Regel die Legaldefinition verwendet. In AusnahmefŠllen kann die kreati!
ve Lšsung angewendet werden: ÇAusnahmsweise, wenn der innere Zusammenhang des 
Erlasses und die Einheitlichkeit im VerhŠltnis zu den Ÿbrigen Erlassen des betreffenden 
Sachgebietes gewŠhrleistet ist, kann die kreative Lšsung angewendet werden.È 

Ein dritter Punkt weist darauf hin, dass diese GrundsŠtze aus sprachlichen GrŸnden nur im Deut!
schen gelten. Die Gesetzesredaktoren werden angehalten, sich mit dem †bersetzungsdienst ab!
zusprechen, Çwenn sie beim Redigieren des deutschen Erlasstextes neue abstrakte oder neutrale 
Begriffe kreieren. Nur so lŠsst sich vermeiden, dass Gesetzestexte geschaffen werden, deren 
†bersetzung nicht sichergestellt ist.È 
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5.7  Cantone Ticino 

2001 Repubblica e Cantone Ticino (2001): Techniche per la redazione di atti ufficiali. Aggior!
nate et parzialmente modificate, Maggio 2004. Bellinzona: Centro di formazione e 
sviluppo. 

Die Richtlinie erscheint 2001 und wird 2004 Ÿberarbeitet und neu aufgelegt. Sie gilt fŸr Verwal!
tungstexte und ist fŸr die Texte des Regierungsrates verbindlich: ÇLe direttive contenute in 
questo fascicolo, approvate dal Cancelliere dello Stato avv. Giampiero Gianella, sono vincolanti 
per gli atti del Consiglio di StatoÈ (p. 5). 

Punkt 9 ist der geschlechtergerechten Sprache Çparitˆ linguisticaÈ gewidmet. ZunŠchst wird 
festgehalten, dass Frauen das Recht darauf haben, eindeutig bezeichnet zu werden: 

Il principio della paritˆ fra donna e uomo • sancito dalla Costituzione federale. Per tale principio si 
deve riconoscere alla donna il diritto di avere un termine non ambiguo, purchŽ linguisticamente 
accettabile, che ne definisca la professione o la carica. (9.1) 

Punkt 9.2. trŠgt den Titel ÇRegole generaliÈ und beschreibt drei Hauptregeln, die zu befolgen 
empfohlen wird: 

Si consiglia: 
! di preferire la scrittura di un e una invece di 1 
! di evitare, salvo nei termini giˆ entrati nellÕuso corrente, la formula femminile con il  
  suffisso !essa, in quanto, spesso, viene recepita in senso spregiativo 
! di usare sempre signora (mai signorina). 

Punkt 9.3 besteht aus einer Liste von Funktions! und Berufsbezeichnungen (mŠnnlich Ð weiblich) 
(ÇElenco di alcune cariche e professioniÈ). Drei Bezeichnungen sind mit einem Sternchen mar!
kiert: * ÇLe forme medica, ministra, sindaca linguisticamente ineccepibili incontrano per ora dif!
ficile accoglienza nellÕuso commune.È 

Schliesslich wird darauf hingewiesen, dass die Bibliografie von Franca Cleis, die an der †berar!
beitung des Dokuments beteiligt gewesen ist, auf Anfrage bei der Beauftragten fŸr Frauenfra!
gen erhŠltlich ist: ÇLa bibliografia degli scritti relativi alla femminilizzazione del linguaggio nelle 
lingue nazionali, a cura di Franca Cleis, • disponibile su richiesta, presso la Consulente per la 
condizione femminileÈ (S. 81). 

Ufficio delle legislazione, delle pari opportunitˆ e della trasparenza 

Das GleichstellungsbŸro des Kantons Tessin hat keine Empfehlungen, LeitfŠden etc. zum Thema 
geschlechtergerechte Sprache herausgegeben. 
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5.8  Canton de Vaud 

2005 Chancellerie dÕƒtat du Canton de Vaud (2005): DRUIDE. Directives et r•gles ˆ usage 
interne de lÕƒtat. Chapitre 5.8 RŽdaction Žpic•ne (version 2005). 

Le chapitre 5.8 ÇRŽdaction Žpic•neÈ fait partie dÕune compilation de directives tr•s vaste. Les di!
rectives sont censŽes •tre prises en compte par lÕensemble des collaboratrices et collaborateurs 
de lÕadministration cantonale: 

La directive sÕapplique ˆ toute la correspondance et ˆ tous les documents publiŽs par lÕƒtat, les 
services, Žtablissements ou institutions dŽpendant de lÕƒtat, quel que soit le support utilisŽ. Il 
sÕagit notamment des textes suivants: courriers officiels, circulaires, formulaires, annonces, af!
fiches, programmes, borchures, journaux internes, La Gazette. Journal de fonction publique. 
Cette liste est de nature indicative et non exhaustive. 

Tout document devrait dÕemblŽe •tre conceptualisŽ de mani•re ˆ respecter lÕŽgalitŽ linguistique. 
Les auteur!e!s sont notamment tenu!e!s de respecter quatre r•gles de base: 

8. Recourir systŽmatiquement ˆ la dŽsignation Madame au lieu de Mademoiselle. 
9. FŽminiser ou masculiniser les dŽsignations de personnes (p. ex. une prŽf•te, une deman!

deuse, une juge, etc.). 
10. En cas de double dŽsignation, adopter lÕordre de prŽsentation fŽminin puis masculin (ex. 

la doyenne ou le doyen); lÕaccord et la reprise se font au plus proche, soit au masculin. 
11. Utiliser le trait dÕunion pour les formes contractŽes (p. ex. les prŽsident!e!s sont char! 

gŽ!e!s), et non pas les parenth•ses ou la barre oblique. 

Quant ˆ lÕapplicabilitŽ de ces r•gles aux textes lŽgislatifs, la directive recommande: 

Dans la mesure du possible, les textes lŽgislatifs seront rŽdigŽs de mani•re Žpic•ne, en sÕappuyant 
sur les outils de rŽdaction prŽsentŽs par le Bureau de lÕŽgalitŽ (www.egalite.vd.ch). 

Dans la rubrique ÇRŽdaction ŽgalitaireÈ, la page web du Bureau dÕŽgalitŽ entre les femmes et 
les hommes offre plusieurs outils Žlectroniques pour Çfaciliter lÕapplication de la rŽdaction Žpi!
c•ne telle quÕelle est dŽfinie dans la directive DruideÈ (http://www.vd.ch/guide!typo3/le!
texte/rediger!pour!le!web/redaction!egalitaire/, janvier 2017). 

2007 Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes du canton de Vaud (2007): LÕŽgalitŽ 
sÕŽcrit. Guide de rŽdaction Žpic•ne (2e Ždition 2008). 

Ce guide a initialement ŽtŽ con•u pour les collaboratrices et collaborateurs de lÕadministration 
cantonale. LÕintroduction de la seconde Ždition mentionne cependant un cercle plus vaste, qui 
comprend dÕautres administrations de m•me que des entreprises et associations (p. 4). Ë c™tŽ 
des quatre ÇR•gles de baseÈ dŽcrites dans les directives DRUIDE (2005, cf. ci!dessus), le guide 
donne davantage dÕexemples et des recommandations pour lÕapplication de diverses ÇstratŽ!
giesÈ du langage Žgalitaire. En outre, il mentionne explicitement divers genres de textes comme 
les offres dÕemploi, les formulaires ou les textes lŽgislatifs. Le masculin gŽnŽrique nÕest pas prŽ!
sentŽ comme une option. Le guide propose plut™t des cas de figure pour le contourner, entre 
autres lÕutilisation de Çsinguliers collectifsÈ (comme Çcorps enseignant, direction, personnelÈ, 
etc.) ou les formes du pluriel (sÕil sÕagit de formes Žpic•nes, p. ex. ÇpropriŽtairesÈ). En contra!
diction avec la r•gle 4 des directives DRUIDE, qui prŽvoit lÕutilisation du trait dÕunion pour les 
formes contractŽes, ce guide recommande le point mŽdian (les prŽsidentáeás sont chargŽáeás).  
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5.9  Canton du Valais 
Kanton Wallis 

1993 Constitution du Canton du Valais du 8 mars 1907. (ƒtat au 12 juin 2008) 
Verfassung des Kantons Wallis vom 8. MŠrz 1907. (Stand am 12. Juni 2008) 

Afin de garantir lÕŽgalitŽ de traitement des hommes et des femmes dans le langage, le Canton 
du Valais introduit en 1993 une note lŽgale dans lÕarticle 3 dans sa Constitution: 

Art. 3a 
1 Tous les citoyens sont Žgaux devant la loi. 
2 Il nÕy a, en Valais, aucun privil•ge de lieu, de naissance, de personnes ou de familles. 

a Dans la Constitution, toute dŽsignation de personne, de statut ou de fonction vise indiffŽrem!
ment lÕhomme ou la femme.5 
5 AcceptŽ en votation populaire du 24 oct. 1993, en vigueur depuis le 1er juin 1994. Garantie de 
lÕAss. fŽd. du 12 juin 1995 (FF 1995 III 560 art. 1 ch. 5, I 957). 

Art. 3a 
1 Alle BŸrger sind vor dem Gesetz gleich. 

2 Es gibt im Wallis kein Vorrecht des Ortes, der Geburt, der Personen oder Familien. 

a In der Verfassung gilt jede Bezeichnung der Person, des Status oder der Funktion in gleicher 
Weise fŸr Mann oder Frau.5 
5 Angenommen in der Volksabstimmung vom 24. Okt. 1993, in Kraft seit 1. Juni 1994. GewŠhr!
leistungsbeschluss vom 12. Juni 1995 (BBI 1995 III 567 Art. 1 Ziff. 5 I 969). 

2005 Conseil dÕƒtat du canton du Valais (2005): Directives sur lÕŽlaboration de la lŽgislation, 
25 mai 2005. 
Staatsrat des Kantons Wallis (2005): Gesetzestechnische Richtlinien, 25. Mai 2005. 

Le but de cette directive est de fixer des principes et des r•gles Çen vue dÕobtenir des textes lŽ!
gislatifs de qualitŽ au terme dÕun processus clair, fluide et ouvertÈ (Introduction). Bien quÕil 
sÕagisse dÕun document ˆ valeur contraignante pour les rŽdacteurs et rŽdactrices de textes lŽgis!
latifs, certains points Ð dont celui qui traite de lÕŽgalitŽ linguistique Ð ont plut™t un caract•re de 
recommandation. Ainsi, le paragraphe 2 ÇRŽdaction Žpic•neÈ du Chapitre III (Principes) recom!
mande: 

Les textes lŽgaux constituent lÕun des ŽlŽments qui permettent de rŽaliser le mandat constitution!
nel de pourvoir ˆ lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes: il est d•s lors recommandŽ de conce!
voir les documents de mani•re ˆ respecter lÕŽgalitŽ entre les sexes en appliquant les r•gles dŽga!
gŽes par la ConfŽrence des dŽlŽguŽ!e!s ˆ lÕŽgalitŽ, telles que: fŽminisation des noms, emploi dÕex!
pressions gŽnŽriques ou de pluriels, usage du trait dÕunion et dÕexpressions recommandŽes, etc. 

Les versions fran•aise et allemande sont identiques et conseillent les m•mes procŽdŽs. Actuelle!
ment (juin 2016), la page web de la ConfŽrence des dŽlŽguŽ!e!s ˆ l ÕŽgalitŽ ne propose cepen!
dant plus de r•gles explicites au sujet de lÕŽgalitŽ linguistique (une recherche par mots!clŽs dans 
la rubrique Ç1000 liensÈ donne quelques rŽsultats pour des guides de formulation non sexiste 
pour lÕallemand et le fran•ais). 
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La Directive indique que le bureau dÕŽgalitŽ cantonale collabore ̂ cette fin avec le service requŽ!
rant et renvoie pour le fran•ais au Guide romand dÕaide ˆ la rŽdaction administrative et lŽgisla!
tive Žpic•ne de 2002 ainsi quÕau ÇGuide fŽdŽral de formulation non sexisteÈ et pour lÕallemand 
au Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung de la Chancellerie fŽdŽrale, en indiquant les 
liens web respectifs. 

Office cantonal de lÕŽgalitŽ et de la famille 
Kantonales Amt fŸr Gleichstellung und Familie 

LÕOffice de lÕŽgalitŽ et de la famille du canton du Valais nÕa pas publiŽ de recommandations, 
guide, etc. au sujet de la rŽdaction Žpic•ne. 
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5.10 Kanton ZŸrich 

1996 Regierungsrat des Kantons ZŸrich (1996): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung 
von Frau und Mann (vom 24. April 1996). ZŸrich: Kanton ZŸrich. 

Die Richtlinie ist fŸr die Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung verbindlich: ÇDie sprachliche 
Gleichbehandlung von Frau und Mann ist in allen Texten der kantonalen Verwaltung zu verwirk!
lichenÈ (I. Grundsatz, Art 1). Die Anwendungsbereiche werden wie folgt differenziert: 

Diese Richtlinien gelten fŸr alle neu verfassten Texte sowie fŸr Neuauflagen von bestehenden 
Dokumenten. Bei Teilrevisionen ist eine formale Totalrevision im Sinn der sprachlichen Gleichbe!
handlung zu prŸfen. FŸr die Gesetzgebung gelten die Richtlinien der Staatskanzlei zur Gesetzes!
technik. 

Artikel 3 bis 11 behandeln Mšglichkeiten der Ausgestaltung sprachlicher Gleichbehandlung, er!
lŠutern, was zulŠssig bzw. unzulŠssig ist und gehen auf verschiedene Textsorten ein. Die Richtli!
nie soll konsequent umgesetzt werden. Verantwortlich dafŸr sind die Direktionen und die 
Staatskanzlei (III. Umsetzung, Art. 13). 

1998 Motion betreffend Çsprachliche Gleichstellung der Geschlechter in sŠmtlichen sprachlich 
noch nicht angepassten GesetzestextenÈ (KR!Nr. 355/1998). 

Die Motion108 der KantonsrŠtinnen Bettina Volland (SP, ZŸrich) und Silvia Kamm (GrŸne, Bonstet!
ten) verlangt: 

SŠmtliche Gesetzestexte, die noch in der mŠnnlichen Sprachform gehalten sind, sollen bis zur 
Jahrtausendwende im Sinne der Gleichstellung der Geschlechter sprachlich angepasst werden. 
Ausnahmen bilden: Gesetze, die innert 5 Jahren (das heisst bis Ende 2003) gesamthaft revidiert 
werden. 

Als BegrŸndung fŸr diese Forderung wird angegeben, dass es mit der Annahme des fakultativen 
Referendums109 mšglich werde, Gesetze zu revidieren, ohne diese zwingend dem Volk vorzule!
gen. Da sich die Sprache modernisiert habe (z. B. AngestelltenverhŠltnis statt DienstverhŠltnis, 
Ombudsperson statt Ombudsmann), Çkšnnte mit der sprachlichen Gleichstellung auch die Mo!
dernisierung der Sprache vollzogen werdenÈ (vgl. ÇBegrŸndungÈ). 

1999 Stellungnahme des Regierungsrats zur Motion 355/1998 (Auszug aus dem Protokoll vom 
3. MŠrz 1999). 

Der Regierungsrat beantragt, die Motion nicht zu Ÿberweisen. Folgende GrŸnde sprechen seiner 
Ansicht nach dagegen: Die Gesetzessprache sei nicht der geeignete Ort, um Sprachentwicklung 
(Modernisierung der Sprache) voranzutreiben. Ausserdem sei der administrative Aufwand viel zu 
gross (erhebliche Mehrbelastung des Parlaments, da die €nderungen zu vielen Diskussionen 
Anlass geben wŸrden). Grosser Mehraufwand wŸrde auch innerhalb der Verwaltung entstehen, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Es handelt sich um die Wiederaufnahme eines Vorschlags aus der Legislatur 1995!1999. UrsprŸngliche Einreicher 
(sic!): Christa D. Weisshaupt (SP, Uster), Esther Zumbrunn (DaP/LdU, Winterthur und Peter Fšrtsch (GrŸne, ZŸrich). 
109 Das fakultative Gesetzesreferendum wurde in der Volksabstimmung vom 27. September 1998 angenommen. 
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und die Umsetzung hŠtte aufwŠndige Mitarbeit der gesetzesanwendenden zustŠndigen Behšr!
den zur Folge, da man die geeignete Formulierung finden und prŸfen mŸsste, ob aus den An!
passungen rechtliche Konsequenzen entstehen. Da fŸr diese Arbeit nur ÇPersonen mit spezifi!
schen juristischen Kenntnissen in GesetzgebungstechnikÈ infrage kommen, wŠre es schwierig, 
genŸgend geeignete Personen zu finden, welche diese Aufgabe innert nŸtzlicher Frist erledigen 
kšnnten. 

2005 Richtlinien der Rechtsetzung (vom 21. Dezember 2005). ZŸrich: Kanton ZŸrich. 

Die Richtlinien sind fŸr Verfasserinnen und Verfasser von Erlassen des Kantons ZŸrich verbind!
lich. Sie regeln die formalen Aspekte bei der Abfassung von kantonalen Erlassen, die in der Ge!
setzessammlung publiziert werden, sowie den Aufbau von RegierungsratsbeschlŸssen. Kapitel VI 
(Formulierung von RechtssŠtzen) enthŠlt das Unterkapitel D. ÇSprachliche Gleichbehandlung der 
GeschlechterÈ. Es gilt der Grundsatz: 

Sofern sich eine Norm nicht ausdrŸcklich an Personen weiblichen oder mŠnnlichen Geschlechts 
richtet, sind die Geschlechter in Erlassen sprachlich gleich zu behandeln. Indessen sind folgende 
Ausnahmen und EinschrŠnkungen zu beachten: [...]. Die Ausnahmen betreffen Teilrevisionen und 
Šltere Erlasse, Titel als zusammengesetztes Wort (Lehrerpersonalgesetz), Marginalien, Festste!
hende Rechtsbegriffe (der Haftpflichtige), Juristische Personen. (S. 77) 

Im Anschluss sind die ÇMšglichkeiten zur sprachlichen GleichbehandlungÈ aufgelistet und erlŠu!
tert (S. 78!79): 

$ Paarformen 
$ geschlechtsneutrale AusdrŸcke 
$ geschlechtsabstrakte AusdrŸcke 
$ Umformulierungen 

Unter ÇLiteraturÈ wird auf den deutschen Leitfaden zum geschlechtergerechten Formulieren der 
Bundeskanzlei von 1996 verwiesen. 

2009 Merkblatt ÇTexte formulierenÈ. Sprechen Sie Frauen und MŠnner gleichermassen an. 
Personalamt des Kantons ZŸrich, 07.2009. 

Das Merkblatt wird vom Personalamt herausgegeben und richtet sich an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung. Es bezieht sich auf den Regierungsratsbeschluss 
von 1996 und ruft die dort aufgefŸhrten Schreibweisen in Erinnerung. Als Anlaufstelle fŸr wei!
tere Fragen wird die Fachstelle fŸr Gleichstellung des Kantons ZŸrich genannt. 

ZunŠchst wird der Wille der kantonalen Verwaltung bekundet, mit ihren Texten MŠnner und 
Frauen gleichermassen anzusprechen: 

Die kantonale Verwaltung will in ihren Texten Frauen und MŠnner einbeziehen. Das Geschlecht 
soll sichtbar sein. Bereits 1996 hat der Regierungsrat deshalb Richtlinien zur sprachlichen Gleich!
behandlung von Frauen und MŠnnern beschlossen. Diese gelten fŸr alle Texte der kantonalen 
Verwaltung, also zum Beispiel fŸr Stelleninserate, Publikationen oder Formulare. 

Es wird darauf hingewiesen, dass geschlechtergerechte Sprache noch keine SelbstverstŠndlich!
keit sei, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aufgefordert, bei der Verwirklichung 
mitzuhelfen. Da auch Texte einen Çwirkungsvollen Beitrag zur Gleichstellung leistenÈ kšnnen, 
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werden die Mitarbeitenden angehalten, die QualitŠt ihrer Arbeit durch sprachliche Gleichbe!
handlung zu erhšhen, denn: ÇDie Ansprache von Frauen und MŠnnern ist ein QualitŠtskriterium 
fŸr die Dienstleistungen des Kantons ZŸrich.È 

Es wird eine kreative Umsetzung empfohlen und es werden Mšglichkeiten aufgelistet, um 
Frauen und MŠnner in der Sprache sichtbar zu machen (Paarformen, geschlechtsneutrale und 
geschlechtsabstrakte Begriffe, Umformulierungen). Legaldefinitionen werden als ungenŸgende 
Mšglichkeit qualifiziert (mit Verweis auf die Richtlinien von 2005) und auch Kurzformen sind nur 
begrenzt erlaubt bzw. wenn ja, dann mit SchrŠgstrich. 

Am Schluss steht die Aufforderung an den Adressatenkreis des Merkblattes, sich selbstŠndig 
weiter zu informieren und zwar via Intranet (RRB des Kantons ZŸrich sowie Richtlinien zur Recht!
setzung) bzw. im Internet (Leitfaden der Bundeskanzlei). 

Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons ZŸrich 

Die kantonale Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann hat keinen eigenen Leitfaden 
o. Š. herausgegeben. 
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6.!Anhang II: Zeitleiste 

In der folgenden Zeitleiste sind bestimmte Ereignisse sowie die im Projekt zusammengestellten 
Dokumente zum Thema geschlechtergerechte Sprache in der Schweiz chronologisch angeord!
net. Informationen zum Bund und den Kantonen wurden mšglichst vollstŠndig zusammenge!
stellt; andere Dokumente (UniversitŠten, Hochschulen, Kirchen, weitere Institutionen) so umfas!
send wie mšglich berŸcksichtigt. 

Jahr Ebene Ð Textsorte (Sprache); Betrifft 
Ereignis 
Zitierform 

1971 Bund 
 EinfŸhrung des Frauenstimmrechts (wirksam ab 16. MŠrz 1971). 

1973 Bund Ð verbindliches Dokument (d & f); Verwaltungssprache 
 Nachdem es bereits Ÿblich geworden ist, Parlamentarierinnen mit ÇFrau NationalrŠtinÈ bzw. 

ÇFrau StŠnderŠtinÈ anzusprechen, empfiehlt der Bundeskanzler, die Anrede ÇFrauÈ bzw. 
ÇMadameÈ in der gesamten allgemeinen Bundesverwaltung zu verwenden. 
Bundeskanzlei (1973): ÇAnrede ÔFrauÕ in der allgemeinen BundesverwaltungÈ, Rundschreiben 
des Bundeskanzlers an die Herren GeneralsekretŠre. Bern: 23. MŠrz 1973 

1980 Bund Ð Motion; Gesetzessprache 
 Eine Motion  der Kommission des Nationalrates vom 2. Mai 1980 beauftragt den Bundesrat, im 

Interesse der Gleichberechtigung von Mann und Frau verschiedene Massnahmen einzuleiten: 
1) Erstellung eines Katalogs von Normen, in denen MŠnner und Frauen ungleich behandelt wer!
den, 2) Ausarbeitung eines Rechtsetzungsprogramms zur Beseitigung diskriminierender Be!
stimmungen, 3) Ordnung des Rechtsetzungsprogramms nach sachlichen, zeitlichen und finan!
ziellen PrioritŠten. 

1981 Bund Ð verbindliches Dokument) 
 Bundesverfassung: Verankerung der Gleichberechtigung der Geschlechter in Artikel 4 Abs. 2. (In 

der BV von 1999: Art. 8 Abs. 3). Es folgen verschiedene Vorstšsse im Parlament, mit dem Ziel, 
dass die Gleichstellung nicht nur rechtlich, sondern auch sprachlich umgesetzt wird. 
Schweizerische Eidgenossenschaft (1981): Bundesverfassung von 1874 (BV SR 101) 

1984 BS Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Verordnung, die festlegt, dass das Justiz! und Sicherheitsdepartement alle Erlasstexte, die fŸr 

eine Veršffentlichung in Frage kommen, gemŠss den Richtlinien des Regierungsrates Ÿber die 
formelle Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Gesetzessprache vom 28. September 
1982 ŸberprŸft. 
Regierungsrat des Kantons Basel!Stadt (1984): Verordnung betreffend Publikation, Wirksamkeit 
und Aufhebung allgemeinverbindlicher Erlasse (Publikationsverordnung), 3. Januar 1984 

1984 Bund Ð anderes (div.) 
 Wahl der ersten Frau in den Bundesrat (Elisabeth Kopp). Frage der weiblichen Funktionsbezeich!

nung: Der deutsche Sprachdienst der Bundeskanzlei legt die Bezeichnung (Frau) BundesrŠtin 
Kopp fest. 

1984 Schweizerische Journalist/inn/en!Union Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Schweizerische Journalist/inn/en!Union (Hg.) (1984): Die Sprache ist kein Mann, Madame. 

Anregungen fŸr einen nichtsexistischen Sprachgebrauch. ZŸrich 
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1985 Bund Ð Motion (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Motion Gurtner: ÇDer Bundesrat wird beauftragt, zu verfŸgen, dass in allen Unterlagen, Ver!

lautbarungen, Gesetzestexten, Verordnungen und insbesondere auch bei Stellenausschreibun!
gen, Berufsbezeichnungen und Titeln der Bundesbehšrden, die weibliche Form ebenfalls einge!
fŸhrt und genannt werden muss, wenn nicht ausschliesslich MŠnner angesprochen werden 
sollen.È Antwort des Bundesrates vom 12.02.1986: ÇEs besteht [É] die Absicht, in absehbarer 
Zeit in die Richtlinien der Gesetzestechnik des Bundes Anleitungen fŸr die geschlechtsneutrale 
resp. an beide Geschlechter gerichtete Formulierung von Gesetzesbestimmungen aufzunehmen. 
Eine UeberprŸfung ist auch fŸr den Bereich der Stellenausschreibungen des Bundes vorgese!
hen.È Der Nationalrat nimmt am 21. MŠrz 1986 die als Postulat umformulierte Motion an. 
1985 M 85.947 ÇDiskriminierung der Frau in der AmtsspracheÈ (Barbara Gurtner; im National!
rat eingereicht am 10.12.1985) 

1986 Bund Ð Bericht, Dokumentation (d & f); Gesetzessprache 
 Im Bericht Ÿber das Rechtsetzungsprogramm ÇGleiche Rechte fŸr Mann und FrauÈ wird das 

Thema ÇSprachliche Ungleichheiten in der GesetzesspracheÈ von Bund und Kantonen einge!
hend behandelt. 
Schweizerischer Bundesrat (1986): Bericht Ÿber das Rechtsetzungsprogramm ÇGleiche Rechte 
fŸr Mann und FrauÈ, Bundesblatt 1/1986, 1144!1179 
Conseil national suisse (1986): Rapport sur le programme lŽgislatif ÇEgalitŽ des droits entre 
hommes et femmesÈ, Feuille fŽdŽrale 1/1986, 1132!1270 

1987 GE Ð rechtlich verbindliches Dokument (f); Gesetzessprache 
 GesetzesŠnderung: EinfŸhrung eines neuen Artikels 20A Ç EgalitŽ entre hommes et femmesÈ 

im Publikationsgesetz (Loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels): 
ÇDans la lŽgislation genevoise, toute dŽsignation de personne, de statut ou de fonction vise in!
diffŽremment lÕhomme ou la femme, sous rŽserve des domaines liŽs aux diffŽrences biologiques 
des sexes.È 
Conseil dÕƒtat de la RŽpublique et canton de Gen•ve (1987): Loi sur la forme, la publication et la 
promulgation des actes officiels (LFPP) (B 2 05) (loi de 1956, entrŽe en vigueur le 20 janvier 
1957) 

1988 Bund Ð anderes; Verwaltungssprache 
 Das Berufsverzeichnis der Bundesverwaltung wird im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung 

von Frau und Mann revidiert (AS 1989 684) (vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 11). 

1988 GE Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Dokument, das insbesondere Reglemente, Kreisschreiben, Weisungen, Stellenausschreibungen 

betrifft . 
Conseil dÕƒtat de la RŽpublique et canton de Gen•ve (1988): R•glement relatif ˆ lÕusage de la 
forme fŽminine des noms de mŽtier, de fonction, de grade ou de titre dans les actes officiels du 
7 septembre 1988 (B 2 05.13) 

1988 verschiedene Autorinnen Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 HŠberlin, Susanna, Rachel Schmid und Eva Lia Wyss (1988): Richtlinien zur Vermeidung sexisti!

schen Sprachgebrauchs. ZŸrich (neu herausgegeben 1991 unter dem Titel †bung macht die 
Meisterin: RatschlŠge fŸr einen nichtsexistischen Sprachgebrauch. ZŸrich: Netzwerk schreiben!
der Frauen; sowie 1992 unter demselben Titel im Verlag Frauenoffensive, MŸnchen) 

1989 BS Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Richtlinien des Regierungsrats; Abschnitt C Ÿber die geschlechtsneutrale Gesetzessprache wird 

der Richtlinie Ÿber die formelle Gesetzestechnik von 1982 zugefŸgt. 
Regierungsrat des Kantons Basel!Stadt (1989): Richtlinien des Regierungsrates des Kantons 
Basel!Stadt Ÿber die formelle Gesetzestechnik und die geschlechtsneutrale Gesetzessprache vom 
28. September 1982 
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1989 Bund Ð anderes (div.); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Der Bundesrat setzt eine sprachenŸbergreifende interdepartementale Arbeitsgruppe ein. Diese 

soll rechtliche und sprachliche Fragen bezŸglich der sprachlichen Gleichbehandlung von Frau 
und Mann klŠren und VorschlŠge erarbeiten fŸr eine Behšrdensprache, die beide Geschlechter 
gleichermassen anspricht. 

1989 Bund Ð anderes; Verwaltungssprache 
 Revidiertes Berufsverzeichnis der Bundesverwaltung. Stellenanzeigen richten sich von nun an 

explizit an beide Geschlechter (vgl. Schweizerische Bundeskanzlei 2009: 11). 

1989 SG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Redaktionskommission des Kantons St. Gallen (1989): Sprachliche Gleichstellung von Frauen 

und MŠnnern in st.gallischen Erlassen. St. Gallen 

1990 AI Ð anderes (d) 
 Der Kanton Appenzell Innerrhoden fŸhrt als letzter Kanton das Frauenstimmrecht ein. 

1990 BL Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Regierungsrat des Kantons Basel!Land (1990): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung 

von Frau und Mann vom 13. Februar 1990 

1991 Bund Ð Bericht, Dokumentation (d & f & i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Die interdepartementale Arbeitsgruppe der Bundesverwaltung legt den Bericht Sprachliche 

Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Gesetzes! und Verwaltungssprache vor. Vorge!
schlagen wird die sogenannte Çkreative LšsungÈ, eine Kombination von Paarformen, ge!
schlechtsneutralen und geschlechtsabstrakten AusdrŸcken bei gleichzeitig mšglichst grossen 
redaktionellen Freiheiten.  
Es gibt zwei italienischssprachige Berichte; einer davon enthŠlt Beispiele (esempi). 
Schweizerische Bundeskanzlei (1991): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der 
Gesetzes! und Verwaltungssprache. Bericht einer interdepartementalen Arbeitsgruppe der Bun!
desverwaltung. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei (Juni 1991). 
Chancellerie fŽdŽrale (1991): La formulation non sexiste des textes lŽgislatifs et administratifs. 
Rapport dÕun groupe de travail interdŽpartemental de la ConfŽdŽration. Berne: Chancellerie fŽ!
dŽrale suisse (juin 1991) 
Cancelleria federale (1991): Paritˆ tra donna e uomo nel linguaggio normativo e amministrativo. 
Rapporto di un gruppo di lavoro interdipartimentale della Confederazione. Berna: Cancelleria 
federale (giugno 1991) 

1991 GE Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 Canton de Gen•ve, Bureau de lÕŽgalitŽ des droits entre hommes et femmes (1991): Dictionnaire 

fŽminin!masculin des professions, des titres et des fonctions. [con•u et rŽalisŽ par le Bureau de 
lÕŽgalitŽ des droits entre homme et femme de la RŽpublique et canton de Gen•ve, la Cellule 
informatique du dŽpartement de lÕŽconomie publique de Gen•ve et le Bureau de la condition 
fŽminine du canton du Jura]. Gen•ve: Metropolis 

1991 Lia Rumantscha Ð Leitfaden, Empfehlung (r) 
 Die Dachorganisation fŸr die Fšrderung des RŠtoromanischen Lia Rumantscha setzt im Hinblick 

auf die Scuntrada 1991 in Laax und Umgebung eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit Fragen der 
sprachlichen Gleichstellung beschŠftigt. Das Resultat sind VorschlŠge zur Vermeidung sexisti!
schen Sprachgebrauchs im RŠtoromanischen (cf. Dazzi & Gross 2000: 47!48). 
Lia Rumantscha (unveršffentlichtes Dokument) (1991): Directivas per evitar sexissems en nossa 
lingua (resumaziun) 

1992 BE Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzessprache 
 Redaktionskommission des Kantons Bern (1992): Richtlinien der Redaktionskommission betref!

fend die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter in der Gesetzessprache. 
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Commission de rŽdaction du canton de Berne (1992): Directives de la Commission de rŽdaction 
concernant une formulation des actes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes 

1992 Bund Ð Bericht, Dokumentation (d & f & i); Gesetzessprache 
 Parlamentarische Redaktionskommission (1992): Sprachliche Gleichbehandlung der Geschlech!

ter in der Gesetzessprache. Bericht der parlamentarischen Redaktionskommission vom 
22.09.1992, Bern: Bundeskanzlei (Bundesblatt 1993, 1/04: 129!134)! 
Commission parlementaire (1992): Formulation non sexiste des textes lŽgislatifs. Rapport de la 
commission parlementaire de rŽdaction. Berne: Chancellerie fŽdŽrale suisse (Feuille fŽdŽrale 
1993, 1/04: 113!117) 
Commissione parlamentare di redazione (1992): Formulazione non sessista dei testi legislativi. 
Rapporto della Commissione parlamentare di redazione. Berna: Cancelleria federale (Foglio fe!
derale 1993, 1/04: 85!89) 

1992 EDK Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 EDK (1992): Richtlinien der Erziehungsdirektorenkonferenz der deutsch! und gemischtsprachi!

gen Kantone der Schweiz und des FŸrstentums Liechtenstein zur sprachlichen Gleichbehand!
lung von Frau und Mann (vom 17. September 1992). Bern: Schweizerische Konferenz der kan!
tonalen Erziehungsdirektoren 

1992 Gemeinde WŠdenswil Ð anderes (d) 
 Die revidierte Gemeindeordnung im generischen Femininum wird von einer grossen Mehrheit 

verworfen. 

1993 AG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Aargau (1993): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von 

Mann und Frau in ErlassentwŸrfen und in der Verwaltungssprache vom 11. August 1993 

1993 Bund Ð Motion, Postulat, Antrag (d & f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Antrag der Schweizerischen Bundeskanzlei an den Bundesrat vom 2. Juni 1993: Die Gleichbe!

handlung von Frau und Mann in der Gesetzes! und Verwaltungssprache. 
Antrag der Schweizerischen Bundeskanzlei an den Bundesrat vom 2. Juni 1993: Die Gleichbe!
handlung von Frau und Mann in der Gesetzes! und Verwaltungssprache 

1993 Bund Ð verbindliches Dokument (d & f & i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Bundesratsbeschluss, der festlegt, dass die GrundsŠtze der sprachlichen Gleichbehandlung bei 

Amts!, Funktions! und Berufsbezeichnungen sowie in Texten der Verwaltung, die sich nicht an 
Einzelpersonen richten (Berichte, Informationsschriften usw.) in allen drei Amtssprachen umge!
setzt werden. Neue Erlasse im Deutschen mŸssen fortan von der Bundesverwaltung nach den 
GrundsŠtzen der sprachlichen Gleichbehandlung vorbereitet werden. 
Beschluss des Bundesrates vom 7. Juni 1993: Die Gleichbehandlung von Frau und Mann in der 
Gesetzes! und Verwaltungssprache 

1993 GR Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Richtlinien mit einem Passus, der die Handhabung geschlechtergerechten Sprachgebrauchs in 

neuen und totalrevidierten Erlassen festlegt. 
Regierung des Kantons GraubŸnden (1993): Richtlinien fŸr die Gesetzgebung (von der Regie!
rung erlassen am 7. Dezember 1993) 

1993 OW Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Gesetzessprache 
 Staatskanzlei Obwalden (1993): Anwendungsregeln fŸr die sprachliche Gleichbehandlung von 

Frau und Mann in der Gesetzessprache. Redaktionskommission des Kantonsrates. 
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1993 Stadt Biel/Bienne Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Gemeinderat der Stadt Biel (1993): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und 

Mann in den Texten der Stadtverwaltung Biel vom 17. September 1993 
Conseil municipal de la ville de Bienne (1993): Directives quant au respect de lÕŽgalitŽ des sexes 
dans les textes de lÕAdministration municipale de Bienne du 17 septembre 1993 

1993 TG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Thurgau (1993): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

Weisungen des Regierungsrates (Beschluss vom 5. Januar 1993) 

1993 UR Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Uri (1993): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau 

und Mann (15. MŠrz 1993, Nr. 188 R!151!11) 

1994 Bund Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Das Postulat Lesbarkeit von amtlichen Texten und Gesetzen fordert den Bundesrat auf, dafŸr zu 

sorgen, dass die Richtlinien im Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deutschen, wel!
chen die Bundeskanzlei gerade ausarbeitet, die Lesbarkeit von amtlichen Texten und Gesetzen 
nicht beeintrŠchtigen. 
Das Postulat wird 1994 im Nationalrat bekŠmpft und 1995 vom Nationalrat angenommen. 
Leu Josef (1994): Postulat 94.3267 Leu Josef ÇLesbarkeit von amtlichen Texten und GesetzenÈ, 
im Nationalrat eingereicht am 16.06.1994 

1994 FŸrstentum Liechtenstein Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierung des FŸrstentums Liechtenstein (1994): Weisungen an die Landesverwaltung zur 

sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann, 25. Januar 1994 

1994 JU Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Gouvernement de la RŽpublique et Canton du Jura (1994): Directives sur la fŽminisation et le 

langage Žpic•ne des actes lŽgislatifs, judiciaires et administratifs du 6 dŽcembre 1994 (170.515) 

1994 LU Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Stadt und Kanton Luzern (1994): Sprache gemeinsam verŠndern: Ein Leitfaden zur sprachlichen 

Gleichberechtigung von Frau und Mann. Luzern: Kommission fŸr die Gleichstellung von Frau 
und Mann 

1994 LU Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Luzern (1994): Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung 

von Frau und Mann (Regierungsratsbeschluss Nr. 2855 vom 21. Oktober 1994) 

1994 SH Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Schaffhausen (1994): Richtlinien des Regierungsrates des Kantons 

Schaffhausen Ÿber die sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann in der Verwaltungs! 
und Gesetzessprache vom 21. Juni 1994 

1994 Stadt Bern Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Gemeinderat der Stadt Bern (1994): Weisung betreffend sprachliche Gleichbehandlung der 

Geschlechter in SchriftstŸcken der Stadtverwaltung, 6. Juli 1994 

1994 Stadt Lausanne Ð verbindliches Dokument (f); Verwaltungssprache 
 Mitteilung der BŸrgermeisterin an die Verantwortlichen der stŠdtischen Departemente der Stadt 

Lausanne mit der Weisung, ab sofort MassenbriefversŠnde der Stadt, welche sich an Frauen 
richten, mit ÇMme, MlleÈ zu beschriften. Es handelt sich um eine Reaktion auf die Anfrage von 
Isabelle Zuppiger (23.09.1993) an den Gemeinderat der Stadt Lausanne: ÇPeut!on espŽrer que 
dans un avenir pas trop lointain toutes les employŽes et les employŽs de lÕadministration rem!
placeront enfin, le titre ãMademoiselleÒ par celui de ãMadameÒ?È 
MunicipalitŽ de Lausanne (1994): Communication N¡ 14 ˆ Mmes et MM. les chefs de service 
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1994 Stadt ZŸrich Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Stadt ZŸrich (1994): Reglement fŸr die Sprachliche Gleichstellung. Stadtratsbeschluss vom 

26. Januar 1994 (StRB Nr. 194/1994) 

1994 UniversitŠt Bern Ð verbindliches Dokument (d) 
 UniversitŠt Bern (1994): Reglement fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern der Universi!

tŠt Bern. Bern: Senat der UniversitŠt Bern 

1995 NE Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Conseil dÕƒtat de la RŽpublique et Canton de Neuch‰tel (1995): R•glement concernant la for!

mulation non sexiste des textes officiels, 30, mai 1995 

1995 Schweizer Radio International Ð Bericht, Dokumentation (div.) 
 Mehrsprachiges Dokument mit LšsungsvorschlŠge fŸr einen nichtsexistischen Sprachgebrauch 

im schriftlichen Verkehr und in der Radiosprache (behandelte Sprachen: Deutsch, Franzšsisch, 
Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch).  
Schweizer Radio International (1995): Die Gleichstellung der Frau in der Sprache. Bern: Schwei!
zer Radio International, Arbeitsgruppe Gleichstellung SRI/TR 

1995 TI Ð verbindliches Dokument (i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Dokument mit Hinweisen zum Gebrauch geschlechtergerechter Sprache und einer Liste von 

weiblichen Berufs! und Funktionsbezeichnungen. 
Cantone Ticino (1995): Tecniche per la redazione di atti ufficiali. Bellinzona: Centro di formazi!
one e sviluppo 

1996 BL Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 BŸro fŸr Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Basel!Landschaft (1996): Geschlech!

tergerechte Sprache. Kurzanleitung mit Beispielen. Liestal 

1996 BUND Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Verwaltungssprache 
 Nach der im selben Jahr erfolgten Publikation des deutschen Leitfadens zur sprachlichen Gleich!

behandlung der Bundeskanzlei beauftragt NationalrŠtin Doris Stump mit einem Postulat den 
Bundesrat, Çdie Umsetzung der sprachlichen Gleichstellung [É]  in der Verwaltung sicherzustel!
len und die Resultate dieser Arbeit einer interessierten …ffentlichkeit zugŠnglich zu machen. [É]  
Im weiteren sollen LeitfŠden fŸr die sprachliche Gleichbehandlung im Franzšsischen, Italieni!
schen und RŠtoromanischen erarbeitet werden.È  
Antrag des Bundesrates vom 16.09.1996: ÇDer Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu!
nehmen, weist aber darauf hin, dass fŸr das Franzšsische, das Italienisch und das RŠtoromani!
sche besondere Lšsungen gefunden werden mŸsse.È 
Im Nationalrat wird das Postulat am 4.10.1996 von NationalratsprŠsidenten Jean!Fran•ois Leuba 
bekŠmpft. Er beantragt, die Diskussion zu verschieben. 
Nationalrat (1996): Postulat 96.3264 Stump Doris ÇMassnahmen zur Umsetzung der sprachli!
chen GleichstellungÈ, im Nationalrat eingereicht am 13.06.1996 

1996 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Der deutsche Sprachdienst der Bundeskanzlei publiziert seinen ersten Leitfaden. 

Schweizerische Bundeskanzlei (1996): Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung im Deut!
schen. Bern: Schweizerische Bundeskanzlei 

1996 Eidgenšssische Technische Hochschule ETH ZŸrich Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Eidgenšssische Technische Hochschule ZŸrich (1996): Die zwšlf Sprachregeln. Verwenden Sie 

die geschlechtergerechte Sprache stilsicher. ZŸrich 

1996 LU Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Richtlinien mit einem Abschnitt zum Thema sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

Staatskanzlei des Kantons Luzern (1996): Richtlinien Ÿber die Gesetzestechnik vom 5. November 
1996 
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1996 Stadt Winterthur Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Leitfaden, als ErgŠnzung zu den Richtlinien des Stadtrates (1995) gedacht. 

Stadt Winterthur (1996): Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Vom 
Stadtrat zur Kenntnis genommen am 21. August 1996. Arbeitsgruppe fŸr Gleichstellung der 
Stadt Winterthur (Hg.). Winterthur 

1996 Stadt ZŸrich Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Reglement fŸr die Sprachliche Gleichstellung (revidierte Fassung; erste Version 1994). 

Stadt ZŸrich (1996): Reglement fŸr die Sprachliche Gleichstellung. Stadtratsbeschluss vom 
11. September 1996 (1765). (1. Version: 26. Jaunuar 1994) 

1996 ZH Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons ZŸrich (1996): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von 

Frau und Mann (vom 24. April 1996) 

1997 BL Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Weisung, wonach sich die Gesetzesredaktionskommission an den kantonalen Kurzleitfaden 

halten soll. 
Landrat des Kantons Basel!Landschaft (1997): Beschluss des BŸros des Landrats vom 6. MŠrz 
1997 

1997 Schweizer Radio DRS Ð verbindliches Dokument (d) 
 Brief der Direktion, Grundsatzpapier und Merkblatt zuhanden der Belegschaft. 

Schweizer Radio DRS (1997): Gleichstellung von Frauen und MŠnnern in den Programmen von 
SR DRS. Basel 

1997 Stadt Zug Ð rechtlich verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 GeschŠftsordnung des Grossen Gemeinderates der Stadt Zug im generischen Maskulinum 

formuliert. (Dies ist auch in der aktuellsten Version der Fall, inkraft seit 2009). 
Grosser Gemeinderat Stadt Zug (1997): GeschŠftsordnung des Grossen Gemeinderates der 
Stadt Zug vom 4. November 1997 (mit den ab 29. September 2009 gŸltigen €nderungen) 

1997 TG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Aktualisierung des Passus zur geschlechtergerechten Sprache in den Richtlinien von 1993. 

Staatskanzlei des Kantons Thurgau (1997): Richtlinien des Kantons Thurgau fŸr die Gesetzge!
bung (vom 18. MŠrz 1997) 

1998 BE Ð Leitfaden, Empfehlung (d & f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 InformationsbroschŸre zu verschiedenen Lebensbereichen, darunter auch zur Sprache. 

Belser, Katharina (1998): Egalikon. Stichwšrter zur Gleichstellung. Bern: Kantonale Fachstelle fŸr 
die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern (= Bulletin Nr. 16) 
Belser, Katharina (1998): Dico de lÕŽgalitŽ. Mots clŽs de lÕŽgalitŽ. Berne: Bureau cantonal de 
lÕŽgalitŽ entre la femme et lÕhomme (= Bulletin No 16) 

1998 BUND Ð Motion, Postulat, Antrag (div.); Gesetzessprache 
 In den nationalrŠtlichen Debatten zur Reform der Bundesverfassung gibt es zahlreiche Wortmel!

dungen, bei denen es auch um die geschlechtergerechte Sprache geht.  
Amtliches Bulletin der Bundesversammlung (1998): Reform der Bundesverfassung. Separat!
druck. Bern: Parlamentsdienste 
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1998 BUND Ð anderes (f); Gesetzessprache 
 Stellungnahmen der Romandie im Hinblick auf die Totalrevision der Bundesverfassung: Es wird 

gefordert, die sprachliche Gleichstellung auch in der franzšsischen und italienischen Version 
umzusetzen. 
Stellungnahme des BŸros fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann und fŸr Familienfragen an!
lŠsslich der Pressekonferenz vom 9. Januar 1998; Brief von Helen FŸger, PrŠsidentin der Gleich!
stellungskommission der UniversitŠt Freiburg; Pressemitteilung vom 9. Januar 1998 von Nicole 
Gloay, deleguŽe ˆ lÕŽgalitŽ du canton de Vaud 

1998 BUND Ð Motion, Postulat, Antrag (f); Verwaltungssprache 
 Nationalrat Jean!Michel Gros stellt sich gegen die Verwendung der weiblichen Bezeichnung 

ÇcheffeÈ, da diese die Wortbildungsregeln der franzšsischen Sprache verletze. Er fordert in 
einem Postulat: ÇLe Conseil fŽdŽral est priŽ, dans le cadre de son organisation interne, de chan!
ger la formule dŽfinissant la responsabilitŽ de chacun de ses membres ˆ la t•te de son dŽparte!
ment. Au lieu de ãchefÒ du dŽpartement, il conviendrait de dire ãprŽsident/prŽsidenteÒ, ãres!
ponsableÒ ou ãchargŽ/chargŽe deÒ; ceci aurait lÕavantage de permettre la fŽminisation du 
terme sans heurter le vocabulaire.È Der Bundesrat beschliesst am 15.11.1998, das Postulat ent!
gegenzunehmen. Im Nationalrat wird der Vorstoss am 5.10.1998 von Liliane Maury Pasquier 
und Maria Roth!Bernasconi bekŠmpft. Die Diskussion wird verschoben. Am 8.3.1999 wird das 
Postulat nach zwei Wortmeldungen mit 52 zu 46 Stimmen Ÿberwiesen. 
Gros Jean!Michel (1998): Postulat 98.3432 Gros Jean!Michel ÇSuppression du terme de ÔchefÕ 
du dŽpartement, dŽposŽ au Conseil national le 5 octobre 1998 

1998 FR Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Kanton Freiburg (1998): Empfehlungen zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann, 

31 mars 1998. Kanton Freiburg: Staatskanzlei und Gesetzgebungsamt (vom Staatsrat geneh!
migt am 31. MŠrz 1998) 
Canton de Fribourg (1998): Recommandations concernant lÕŽgalitŽ linguistique entre femmes et 
hommes, 31 mars 1998. Canton de Fribourg: Chancellerie dÕƒtat et Office de lŽgislation (ap!
prouvŽes par le Conseil dÕƒtat le 31 mars 1998 et entrŽes en vigueur le 1er juillet 1998) 

1998 FR Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Anhang mit Bezeichnungen fŸr Berufe, Titel, Funktionen und Grade.  

Canton de Fribourg (1998): ƒgalitŽ linguistique entre femmes et hommes. Liste de noms de pro!
fession, titre, fonction ou grade 31 mars 1998 (Žtat: novembre 2002) 

1998 Gemeinde Kšniz Ð rechtlich verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Das zunŠchst im generischen Femininum abgefasste GeschŠftsreglement des Grossen Rates der 

Gemeinde Kšniz wird im Laufe des Jahres in eine geschlechtergerechte Version umgeschrieben. 
Gemeinde Kšniz: GeschŠftsreglement des Grossen Gemeinderates. 14. Oktober 1996, mit €n!
derungen bis 7. Dezember 1998 

1998 Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG Ð Leitfaden, Empfehlung (d); 
Verwaltungssprache 

 Eidenbenz, Eva (1998): Von Amtsfrau bis Zimmerin. Wšrterbuch fŸr eine geschlechtsneutrale 
Verwaltungssprache. ZŸrich: Koordinationsstelle Geschlechtergerechte Sprache der Schweizeri!
schen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten 

1998 Stadt Bern Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Stadt Bern (1998): Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frau und Mann. Mader, Regula 

und Karin MŸller (Hg.). Bern: Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Bern 

  



 217 

1998 ZH Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Gesetzessprache 
 Motion mit der Forderung, in sŠmtlichen sprachlich noch nicht angepassten Gesetzestexten die 

sprachliche Gleichstellung vorzunehmen (wiederaufgenommener Vorstoss aus der Legislatur 
1995!1999). Der Regierungsrat beantragt 1999, die Motion nicht zu Ÿberweisen. 
ZŸrcher Kantonsrat (1999): ÇSprachliche Gleichstellung der Geschlechter in sŠmtlichen sprach!
lich noch nicht angepassten Gesetzestexten. Motion Bettina Volland (SP, ZŸrich) und Silvia 
Kamm (GrŸne, Bonstetten) vom 28. September 1998. KR!Nr. 355/1998, RRB!Nr. 441/3. MŠrz 
1999 (Stellungnahme)È. Protokoll des ZŸrcher Kantonsrates, 31. Sitzung, Montag, 20. Dezem!
ber 1999, 8.15 Uhr 

1999 BUND Ð Motion, Postulat, Antrag (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Postulat mit der Forderung, die sprachliche Gleichbehandlung in den Botschaften aller Landes!

sprachen umzusetzen. Der Bundesrat beantragt am 6.12.1999, das Postulat abzulehnen; der 
Nationalrat Ÿberweist es am 22.06.2000. 
Pasquier, Liliane (1999): 99.3522 / Postulat Maury Pasquier Liliane. Geschlechtsneutrale Formu!
lierungen. Umsetzung der Empfehlungen / Postulat Maury Pasquier Liliane. Formulation non 
sexiste. Mise en oeuvre des recommandations dÕapplication. Berne: Chancellerie fŽdŽrale 

1999 HEKS/EPER Ð verbindliches Dokument (d & f) 
 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz / Entraide Protestante Suisse HEKS/EPER 

(1999): Principes pour lÕutilisation du langage inclusif ˆ lÕEPER. GrundsŠtze fŸr die sprachliche 
Gleichstellung im HEKS 

1999 Schweizer Radio DRS Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Schweizer Radio DRS (1999): Merkblatt fŸr die sprachliche Gleichstellung von Frauen und MŠn!

nern am Radio 

1999 ThŽr•se Moreau Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 Neubearbeitung des Dictionnaire fŽminin!masculin von 1988. 

Moreau, ThŽr•se (Žd.) (1999): Le nouveau dictionnaire fŽminin!masculin des professions, des 
titres et des fonctions. Gen•ve: Les Žditions Metropolis (nouvelle Žd., enti•rement remaniŽe) 

1999 ZG Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Regierungsrat des Kantons Zug (1999): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann 

(Beschluss vom 20. April 1999) 

2000 AR Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 

 Dokument aus dem Jahr 2000, das mit €nderungen, welche jedoch die Empfehlungen an sich 
nicht betreffen, 2004 oder 2005 neu herausgegeben worden ist. 
Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern des Kantons Appenzell Ausserrhoden 
(2000): Empfehlungen fŸr die sprachliche Gleichstellung von Frau und Mann. Herisau 

2000 AR Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Weisungen, in denen die Empfehlungen aus demselben Jahr als wegleitend bezeichnet werden. 

Kanton Appenzell Ausserrhoden (2000): Weisungen fŸr AntrŠge an den Regierungsrat, 
20. Dezember 2000 

2000 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Leitfaden des franzšsischen Sprachdienstes der Bundeskanzlei. 

Chancellerie fŽdŽrale (2000): Guide de formulation non sexiste des textes administratifs et 
lŽgislatifs de la ConfŽdŽration. Berne: Chancellerie fŽdŽrale 

2000 Frauenrat Baselland Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Frauenrat Baselland (2000): Gretel und HŠnsel. Leitfaden zu einer geschlechtergerechten Schule. 

Liestal: Frauenrat, Fachgruppe Bildung und Kultur 
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2000 KaufmŠnnischer Verband ZŸrich Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 KaufmŠnnischer Verband ZŸrich (2000): Gesucht wird... Stelleninserate frauengerecht formu!

liert. ZŸrich: KV ZŸrich 

2000 UniversitŠt ZŸrich Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 UniversitŠt ZŸrich (2000): Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

ZŸrich: UniversitŠtsleitung der UniversitŠt ZŸrich 

2001 BL Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Fachstelle fŸr Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Basel!Landschaft (2001): ÇÉdenn 

nicht jeder ist eine Frau ÉÈ Geschlechtergerechte Sprache Ð wirkungsvolle Kommunikation. 
Kurzanleitung mit Beispielen. Liestal 

2001 SG Ð Bericht, Dokumentation (d); Gesetzessprache 
 Redaktionskommission des Kantons St. Gallen (2001): Sprachliche Gleichbehandlung von MŠn!

nern und Frauen in st.gallischen Erlassen. Bericht der Redaktionskommission vom 2. Februar 
2001 

2001 Stadt Schaffhausen Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Stadt Schaffhausen (2001): Richtlinien des Stadtrates Ÿber die sprachliche Gleichbehandlung 

vom 6. MŠrz 2001 

2001 Suisse Romande Ð Leitfaden, Empfehlung (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Die ConfŽrence latine des dŽlŽguŽes ˆ lÕŽgalitŽ veršffentlicht zusammen mit dem Kanton Genf 

einen Leitfaden, verfasst von ThŽr•se Moreau. 
Moreau, ThŽr•se (2001): ƒcrire les genres. Guide romand dÕaide ˆ la rŽdaction administrative et 
lŽgislative Žpic•ne. ConfŽrence latine des dŽlŽguŽes ˆ lÕŽgalitŽ (Žd.). Gen•ve: ƒtat de Gen•ve 

2001 TI Ð verbindliches Dokument (i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Dokument mit kurzem Hinweis zum Gebrauch geschlechtergerechter Sprache und einer Liste 

von weiblichen Berufs! und Funktionsbezeichnungen. 
Cantone Ticino (2001): Tecniche di redazione. Bellinzona: Ufficio per il perfezionamento profes!
sionale degli impiegati 

2002 BUND Ð Motion, Postulat, Antrag (div.); Gesetzessprache 
 Bei den Beratungen im Nationalrat zum Bundesgesetz Ÿber die politischen Rechte wird in ver!

schiedenen Voten darŸber gesprochen, wie geschlechtergerecht formuliert werden soll. 
Conseil national (2002): Droits politiques. Loi fŽdŽrale. Septi•me sŽance, 11.06.02. Les proc•s!
verbaux du Conseil national. Bulletin officiel 

2002 GE Ð Motion, Postulat, Antrag (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Motion gegen geschlechtergerechte Texte, die im Kantonsparlament knapp abgewiesen wird. 

Grand Conseil de la RŽpublique et canton de Gen•ve (2002): SŽance 60 du 20.09.2002 ˆ 
17h00. M 1453. Proposition de motion de Mmes et MM. Jean!Michel Gros [É]  

2002 GR Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Kanton GraubŸnden (2002): Geschlechtergerechte Sprache in der kantonalen Verwaltung, 

25. MŠrz 2002. Chur: Regierung des Kantons GraubŸnden 
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2002 VD Ð Motion, Postulat, Antrag (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Postulat: ÇVu ce qui prŽc•de et en application de lÕarticle 131 de la loi sur le Grand Conseil, 

nous demandons par voix du postulat que les textes Žmanant du lŽgislatif et de lÕadministration 
cantonale, respectent la loi sur lÕŽgalitŽ, en utilisant le genre Žpic•ne, formulation non sexiste du 
langage.È Das Postulat wird vom Grossen Rat am 11.02.2002 an eine Untersuchungskommis!
sion weitergegeben. Am 20.04.2002 wird im Kantonsrat darŸber Bericht erstattet: Eine Mehr!
heit der Untersuchungskommission habe das Postulat an den Regierungsrat zurŸck Ÿberwiesen, 
der Kantonsrat wird gebeten, dies ebenfalls zu tun. Das Parlament entscheidet sich jedoch am 
2. Juli 2002, nicht auf das Postulat einzutreten. 
Grand Conseil du canton de Vaud (2002): ÇSŽance du 11 fŽvrier 2002. Postulat Mariela Muri!
Guirales et consorts pour une paritŽ linguisique au sein de lÕadministration vaudoiseÈ. Bulletin 
des sŽances du Grand Conseil du Canton de Vaud N¡ 60, 8725!8727 
Grand Conseil du canton de Vaud (2002): ÇSŽance de lÕapr•s!midi du 2 juillet 2002. Postulat 
Mariela Muri!Guirales et consorts pour une paritŽ linguisique au sein de lÕadministration vau!
doise (Rapport de la commission)È. Bulletin des sŽances du Grand Conseil du Canton de Vaud 
N¡ 17, 2263!2274 

2003 BL Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Interpellation, u. a. zur Frage: ÇWann und wie gedenkt der Regierungsrat den amtlichen 

Sprachregelungen der Dudenredaktion von 1996 (gŸltig fŸr Deutschland, …sterreich und die 
Schweiz) und seinem RRB Ÿber die sprachliche Gleichbehandlung vom 13. Februar 1990 endlich 
Nachachtung zu verschaffen und damit die fragwŸrdige Schreibweise mit den grossen I in der 
Kantonalen Verwaltung zu unterbinden?È Der Regierungsrat antwortet, dass die Verwendung 
des Binnen!I in der nŠchsten Auflage des Leitfadens der Fachstelle fŸr die Gleichstellung von 
Frau und Mann weiter prŠzisiert werde. 
Regierungsrat des Kantons Basel!Landschaft (2003): Vorlage an den Landrat betreffend Schriftli!
che Beantwortung der Interpellation von Heinz MattmŸller betreffend Gleichstellung von Mann 
und Frau; eingereicht am 27. MŠrz 2003 (GeschŠftsnummer 2003/038) 

2003 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (i); Gesetzessprache 
 Text mit einem Hinweis auf einen Çuso non discriminatorio della linguaÈ. 

Cancelleria federale (2003): Istruzioni della Cancelleria federale per la redazione die testi ufficiali 
in italiano. Berna: Cancelleria federale 

2003 FR Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzessprache 
 Amt fŸr Gesetzgebung des Kantons Freiburg (2003): ÇD3: Sprachliche GleichbehandlungÈ. GTR. 

Gesetzestechnik. Richtlinien und Informationen 
Service de lŽgislation de lÕƒtat de Fribourg (2003): ÇD3: Formulation non sexisteÈ. DTL. Tech!
niques lŽgislatives. Directives et informations 

2003 UniversitŠt Genf Ð verbindliches Dokument (f) 
 Rectorat de lÕUniversitŽ de Gen•ve (2003): Directive dÕapplication du ÇR•glement relatif ˆ 

lÕusage de la forme fŽminine (...) dans les actes officielsÈ (B 2 05.13), 12 mai 2003 

2003 ZH, Kirche Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Kirchenrat der Evangelisch!reformierten Landeskirche des Kantons ZŸrich (2003): Leitfaden zur 

Umsetzung der sprachlichen Gleichstellung der Geschlechter. ZŸrich: Kirchlicher Informations!
dienst kid 
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2004 BE Ð verbindliches Dokument (d & f); Verwaltungssprache 
 Dokument mit Hinweisen auf geschlechtergerechte Sprache. 

Regierungsrat des Kantons Bern (2004): Richtlinien zur Gleichstellung von Frau und Mann in der 
Personalpolitik des Kantons Bern (Gleichstellungsrichtlinien), 16. Juni 2004. Bern. 
Conseil!exŽcutif du canton de Berne (2004): Directives sur lÕintŽgration de la perspective de 
lÕŽgalitŽ dans la politique du personnel du canton de Berne (Directives sur lÕŽgalitŽ), 16 juin 
2004. Berne 

2004 Berufsschule fŸr Detailhandel ZŸrich Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Berufsschule fŸr Detailhandel ZŸrich (2004): Sprachliche Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

Richtlinien der Berufsschule fŸr Detailhandel ZŸrich 

2004 Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Fachhochschule Nordwestschweiz (2004): Leitfaden fŸr die sprachliche Gleichstellung. Brugg 

(2. Auflage 2006; 3. Auflage 2013) 

2004 GR Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Stabsstelle fŸr Gleichstellungsfragen des Kantons GraubŸnden: Empfehlungen der Stabsstelle 

fŸr Gleichstellungsfragen des Kantons GraubŸnden (vom 5. Oktober 2004) 

2004 Gymnasium MŸnchenstein Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 FŸr das Gymnasium MŸnchenstein angepasste ãSprachregelnÒ der ETH ZŸrich (1996). 

Gymnasium MŸnchenstein (2004): Gleichstellung und sprachliche Gleichbehandlung am Gym!
nasium MŸnchenstein. 13 Sprachregeln fŸr eine geschlechtergerechte Sprache. MŸnchenstein: 
AG Gender 

2004 Hochschule Luzern Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Hochschule Luzern (2004): Die 13 Sprachregeln. Ein Leitfaden. Luzern 

2004 SZ Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Richtlinien mit Anleitungen zur Handhabung der geschlechtergerechten Sprache. 

Regierungsrat des Kantons Schwyz (2004): Richtlinien fŸr die Rechtsetzung (vom 14. April 2004) 

2004 TG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Neufassung der Richtlinien von 1993 inkl. Regeln zur Anwendung geschlechtergerechter Spra!

che. 
Staatskanzlei des Kantons Thurgau (2004): Richtlinien des Kantons Thurgau fŸr die Gesetzge!
bung 

2004 TI Ð Leitfaden, Empfehlung (i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Dokument mit kurzem Hinweis zum Gebrauch geschlechtergerechter Sprache und einer Liste 

von weiblichen Berufs! und Funktionsbezeichnungen. 
Cantone Ticino (2004): Tecniche per la redazione di atti ufficiali. Aggiornate e parzialmente mo!
dificate, maggio 2004. Bellinzona: Ufficio per il perfezionamento professionale degli impiegati 

2005 AG Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Neufassung der Richtlinien von 1993. 

Regierungsrat des Kantons Aargau (2005): Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehandlung von 
Mann und Frau in der Verwaltungssprache 

2005 BE Ð Leitfaden, Empfehlung (d & f); Verwaltungssprache 
 Ruf, Barbara und Katrin Hans (2005): Geschlechtergerechte Texte und Illustrationen. Bern: 

Kantonale Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern und Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern 
Ruf, Barbara et Katrin Hans (2005): Textes et illustrations non sexistes. Berne: Bureau de lÕŽgalitŽ 
entre la femme et lÕhomme et Direction de lÕinstruction publique du canton de Berne 
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2005 Fachhochschule Zentralschweiz Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Fachhochschule Zentralschweiz (2005): Die 13 Sprachregeln der FHZ. Luzern 

2005 Fachhochschule St. Gallen Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 FHS St. Gallen (2005): Leitfaden fŸr die sprachliche Gleichstellung. St. Gallen: Hochschule fŸr 

Angewandte Wissenschaften 
Fachhochschule St. Gallen (2005): Sprachleitfaden. Tipps fŸr eine geschlechterbewusste Spra!
che. St. Gallen: Hochschule fŸr Angewandte Wissenschaften 

2005 FR Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzessprache 
 Reglement mit einem Absatz zur sprachlichen Gleichbehandlung. 

Kanton Freiburg (2005): Reglement vom 24. Mai 2005 Ÿber die Ausarbeitung der Erlasse (AER) 
[122.0.21] 
Canton de Fribourg (2005): R•glement du 25 mai 2005 sur lÕŽlaboration des actes lŽgislatifs 
(REAL) [122.0.21] 

2005 GR Ð anderes; Verwaltungssprache 
 Brief der Leiterin der Stabsstelle fŸr Gleichstellungsfragen an die Mitglieder der Regierung, die 

Standeskanzlei, die DepartementssekretŠre und Dienststellenleitenden mit der Aufforderung, 
geschlechtergerecht zu formulieren und sich bei Fragen an die Stabsstelle zu wenden. 
Stabsstelle fŸr Gleichstellungsfragen des Kantons GraubŸnden (2005): Wie halten SieÕs mit der 
Sprache?, Brief der Leiterin der Stabsstelle, Oktober 2005. Chur 

2005 Hochschule fŸr Technik HSR Rapperswil Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Hochschule fŸr Technik Rapperswil (2005): Leitfaden fŸr die sprachliche Gleichstellung. 

Rapperswil: HSR Hochschule fŸr Technik Rapperswil 

2005 Stadt Genf Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzessprache 
 Das neue Reglement des Genfer Stadtparlaments ist geschlechtergerecht formuliert. 

Ville de Gen•ve (2005): R•glement du Conseil municipal de la Ville de Gen•ve LC 21 111 (entrŽ 
en vigueur le 23 juin 2005) 

2005 Stadt Winterthur Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Stadt Winterthur (2005): Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frau und Mann. 

12 Sprachregeln. Winterthur: Stadtverwaltung Winterthur 

2005 Stadt Winterthur Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Stadt Winterthur (2005): Richtlinien zur sprachlichen Gleichstellung von Frau und Mann vom 

8. Juni 2005 

2005 TG Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Staatskanzlei des Kantons Thurgau (2005): Weisungen zum Briefverkehr und Sprachgebrauch in 

der Verwaltung und zur sprachlichen Gleichbehandlung 

2005 VD Ð verbindliches Dokument (f); Verwaltungssprache 
 Canton de Vaud, Chancellerie dÕƒtat (2005): Directives et r•gles ˆ usage interne de lÕƒtat. 

(5.8. RŽdaction Žpic•ne) 

2005 VS Ð verbindliches Dokument (d & f); Gesetzessprache 
 Staatsrat des Kantons Wallis (2005): Gesetzestechnische Richtlinien. 25. Mai 2005. 

Conseil dÕƒtat du canton du Valais (2005): Directives sur lÕŽlaboration de la lŽgislation, 25 mai 
2005 

2005 ZH Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Regierungsrat des Kantons ZŸrich (2005): Richtlinien der Rechtsetzung (vom 21. Dezember 

2005) 
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2005 ZŸrcher Fachhochschule ZFH Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 ZŸrcher Fachhochschule ZFH (2005): der die das. Kurzer Leitfaden fŸr die sprachliche Gleich!

behandlung von Frau und Mann. ZŸrich: Kommission fŸr Chancengleichheit ZŸrcher Fach!
hochschule ZFH, mit Unterstu"tzung des Bundesamtes f#r Berufsbildung und Technologie BBT 

2006 Haute ƒcole Valaisanne HEVs Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 Haute ƒcole Valaisanne / Hochschule Wallis (2006): ƒcrire les genres avec le langage Žpic•ne. 

Sierre 

2006 Hochschule fŸr Technik und Wirtschaft HTW Chur Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Hochschule fŸr Technik und Wirtschaft (2006): Leitfaden fŸr die sprachliche Gleichstellung. 

Chur: HTW Chur 

2006 VD Ð Motion, Postulat, Antrag (f); Verwaltungssprache 
 Interpellation von Thierry de Haller Çsur le probl•me de la grammaire Žpic•neÈ. Der Autor 

nimmt Bezug auf das vom Kantonsparlament am 02.07.2002 abgewiesene Postulat von Mariela 
Muri!Guirales, welche die Umsetzung geschlechtergerechter Sprache in der kantonalen Verwal!
tung forderte und fragt: ÇComment se fait!il que, malgrŽ un refus du Grand Conseil dÕadopter 
une grammaire Žpic•ne, le Conseil dÕEtat et lÕAdministration cantonale y ont recours de mani•re 
quasi systŽmatique? Quelles sont les intentions du Conseil dÕEtat pour mettre fin ˆ cette situa!
tion, refusŽe par le Grand Conseil et qui a pour effet dÕalourdir les textes et de dŽfigurer de ma!
ni•re grave la langue franc&aise, pourtant connue comme Žtant lÕune des plus belle et des plus 

lŽg•re?È In seiner Antwort vom 20.12.2006 prŠzisiert der Regierungsrat, dass er kein Çrefus au 
fondÈ zur Anwendung geschlechtergerechter Sprache ausgesprochen habe. ÇLe Conseil dÕEtat 
nÕentend pas mettre fin ˆ ce quÕil consid•re •tre une mesure contribuant ˆ la rŽalisation de 
lÕŽgalitŽ entre femmes et hommes. È 
Unzufrieden mit dieser Antwort, bringt der Autor der Interpellation in der selben Sitzung fol!
gende RŽsolution ins Parlament: ÇLe Conseil dÕEtat est invitŽ ˆ respecter ses compŽtences cons!
titutionnelles et ˆ renoncer sans dŽlai ˆ rŽglementer lÕutilisation de la grammaire Žpic•ne dans 
les textes qui Žmanent de lui ou de ses services.È Sie wird jedoch vom Regierungsrat abgeleht. 
Grand Conseil du canton de Vaud (2002): ÇSŽance du 9 mai 2006. Interpellation Thierry de 
Haller et consorts sur le probl•me de la grammaire Žpic•neÈ. Bulletin des sŽances du Grand 
Conseil du Canton de Vaud n¡ 2: 132!133 
Grand Conseil du canton de Vaud (2002): ÇSŽance du 20 dŽcembre 2006. RŽponse du Conseil 
dÕEtat ˆ lÕinterpellation Thierry de Haller et consorts sur le probl•me de la grammaire Žpic•neÈ. 
Bulletin des sŽances du Grand Conseil du Canton de Vaud n¡ 57, 7221!7230 

2007 BE!JU!SO, Kirche Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Reformierte Kirchen Bern!Jura!Solothurn (2007): Sichtbar und hšrbar gleichgestellt. Leitfaden 

fŸr die Anwendung der geschlechtergerechten Sprache in den gesamtkirchlichen Diensten. 
Bern: Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern!Jura!Solothurn (2. Aufl. 2009) 

2007 Haute Žcole spŽcialisŽe bernoise HES!BE Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 Haute Žcole spŽcialisŽe bernoise (2007): Fil rouge pour une communication Žpic•ne. Berne 

2007 JU Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Gouvernement de la RŽpublique et Canton du Jura (2007): Directives concernant la fŽminisation 

et le langage Žpic•ne des actes lŽgislatifs, judiciaires et administratifs du 20 mars 2007 

2007 JugendverbŠnde (SAJV, CSAJ) Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der JugendverbŠnde (2007): Leitfaden zum geschlechterge!

rechten Sprachgebrauch. SAJV Frauenkommission 
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2007 LU Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 BŸro fŸr Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Luzern (2007): Leitfaden zur sprachli!

chen Gleichbehandlung von Frau und Mann. 12 Sprachregeln. Luzern: Fachstelle Gesellschafts!
fragen 

2007 PŠdagogische Hochschule Bern Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 PŠdagogische Hochschule Bern (2007): Geschlechtergerecht sprechen und schreiben. 7 Tipps fŸr 

den Berufs! und Studienalltag. Bern (aktualisierte Ausgabe: 2010) 

2007 VD Ð Leitfaden, Empfehlung (f); Verwaltungssprache 
 Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes du canton de Vaud (2007): LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. 

Guide de rŽdaction Žpic•ne. Lausanne 

2008 AG, Kirche Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Reformierte Landeskirche Aargau (2008): Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung der Ge!

schlechter. Aarau 

2008 BS Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 GleichstellungsbŸro des Kantons Basel!Stadt (2008): Kompetente Bewerberinnen und Bewerber 

finden. Tipps und Tricks fŸr die Gleichbehandlung von Frauen und MŠnnern in Stelleninseraten. 
Basel: Justizdepartement 

2008 Bund Ð verbindliches Dokument (d); Verwaltungssprache 
 Schreibweisungen der Bundeskanzlei fŸr deutsche amtliche Texte mit einem kurzen Hinweis auf 

geschlechtergerechte Sprache und einem Verweis auf den Leitfaden der Bundeskanzlei. 
Schweizerische Bundeskanzlei (2008): Schreibweisungen. Weisungen der Bundeskanzlei zur 
Schreibung und zu Formulierungen in den deutschsprachigen amtlichen Texten des Bundes. 
Bern (1. Auflage 2008) 

2008 NE Ð Bericht, Dokumentation (f); Gesetzessprache 
 Der Bericht einer Arbeitsgruppe beleuchtet das Reglement aus dem Jahr 1995 und schlŠgt eine 

neue Richtlinie vor, die 2009 vom Kantonsparlament angenommen wird. 
Grand Conseil du Canton de Neuch‰tel (2008): Formulation non sexiste des textes lŽgislatifs. 
08.020. Rapport de la commission lŽgislative au Grand Conseil ˆ lÕappui dÕun projet de dŽcret 
portant approbation des directives concernant une formulation des actes lŽgislatifs qui respecte 
lÕŽgalitŽ des sexes (du 13 juin 2008) 

2008 Schweizer Radio DRS Ð verbindliches Dokument (d) 
 Grundsatzpapier mit gleichem Inhalt wie 1997. 

Schweizer Radio DRS (2008): Gleichstellung von Frauen und MŠnnern in den Programmen von 
SR DRS. ZŸrich 

2008 Stadt Bern Ð anderes (d & f) 
 Aktionsplan, in dem geschlechtergerechte Sprache im Schwerpunkt 5 (Ziel 9) behandelt wird.  

Gemeinderat der Stadt Bern (2008): Aktionsplan zur Gleichstellung von Frauen und MŠnnern 
2009!2012. Schwerpunkte, Ziele, Massnahmen. Bern: Fachstelle f#r die Gleichstellung von Frau 
und Mann 
Gemeinderat der Stadt Bern (2008): Plan dÕaction pour lÕŽgalitŽ entre femmes et hommes 2009!
2012. Axes stratŽgiques, objectifs, mesures. Bern: Fachstelle fu"r die Gleichstellung von Frau und 
Mann 

2008 Stadt Luzern Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Personalamt der Stadt Luzern (2008): Leitfaden zur sprachlichen Gleichstellung von Frau und 

Mann. Luzern 
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2008 UniversitŠt Bern Ð verbindliches Dokument (d) 
 UniversitŠt Bern (2008): Geschlechtergerechte Sprache. Bern: Abteilung fŸr Gleichstellung, 

UniversitŠt Bern 

2008 VD Ð Leitfaden, Empfehlung (f); Verwaltungssprache 
 Bureau de lÕŽgalitŽ entre les femmes et les hommes du canton de Vaud (2007): LÕŽgalitŽ sÕŽcrit. 

Guide de rŽdaction Žpic•ne (2e Ždition 2008). Lausanne 

2008 ZŸrcher Hochschule fŸr Angewandte Wissenschaften ZHAW Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 ZŸrcher Hochschule fŸr Angewandte Wissenschaften (2008?): Leitfaden Gendergerechte 

Sprache. Winterthur 

2009 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Zweite, vollstŠndig Ÿberarbeitete Version des deutschen Leitfadens der Bundeskanzlei. 

Schweizerische Bundeskanzlei (2009): Geschlechtergerechte Sprache. Leitfaden zum geschlech!
tergerechten Formulieren im Deutschen. (Schweizerische Bundeskanzlei, in Zusammenarbeit mit 
der ZŸrcher Hochschule fŸr Angewandte Wissenschaften. 2., vollstŠndig Ÿberarbeitete Auflage). 
Bern: Schweizerische Bundeskanzlei 

2009 Bund Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Gesetzessprache 
 Die Motion Geschlechtsneutrale Schreibweise der Gesetzestexte fordert, den bundesrŠtlichen 

Beschluss von 1993 insofern zu ergŠnzen, Çdass Revisionen von Gesetzestexten zum Anlass ge!
nommen werden, das jeweilige ganze Gesetz in geschlechtsneutraler bzw. nichtdiskriminieren!
der Sprache zu verfassen.È Der Bundesrat beantragt am 26.08.2009 die Ablehnung der Motion. 
Sie wird am 17.06.2011 abgeschrieben, da sie seit mehr als zwei Jahren hŠngig ist. 
Prelicz!Huber, Katharina (2009): Motion 09.3653 Prelicz!Huber Katharina ÇGeschlechtsneutrale 
Schreibweise der GesetzestexteÈ, im Nationalrat eingereicht am 12.06.2009 

2009 LU, Kirche Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Reformierte Kirche Kanton Luzern (2009): Leitfaden fŸr die Anwendung der geschlechterge!

rechten Sprache. Luzern: Synodalsekretariat der Reformierten Kirche Kanton Luzern 

2009 NE Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzessprache 
 Grand Conseil du Canton de Neuch‰tel (2009): DŽcret portant approbation des directives de la 

commission lŽgislative du Grand Conseil concernant une formulation des actes lŽgislatifs qui 
respecte lÕŽgalitŽ des sexes 

2009 Stadt ZŸrich Ð Bericht, Dokumentation (d); Verwaltungssprache 
 Im Gleichstellungsbericht der Stadt ZŸrich wird geschlechtergerechter Sprachgebrauch im Kapi!

tel Ç…ffentlichkeitÈ evaluiert. 
Fachstelle fŸr Gleichstellung der Stadt ZŸrich (2009): Gleichstellungsbericht Stadt ZŸrich. Ent!
wicklungen, Erreichtes, Herausforderungen. ZŸrich: Stadt ZŸrich 

2009 ZH Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Personalamt des Kantons ZŸrich (2009): Merkblatt Texte formulieren. Sprechen Sie Frauen und 

MŠnner gleichermassen an. ZŸrich: Stadt ZŸrich 

2010 Bund Ð rechtlich verbindliches Dokument (div.) 
 Das Bundesgesetz��Ÿber die Landessprachen und die VerstŠndigung zwischen den Sprachge!

meinschaften (Sprachengesetz, SpG) tritt in Kraft. Im VerstŠndlichkeitsartikel (Artikel 7) wird 
auch die geschlechtergerechte Sprache thematisiert. 
Bundesgesetz Ÿber die Landessprachen und die VerstŠndigung zwischen den Sprachgemein!
schaften (Sprachengesetz, SpG) vom 5. Oktober 2007 (SR 441.1) 
Loi fŽdŽrale sur les langues nationales et la comprŽhension entre les communautŽs linguistiques 
(Loi sur les langues, LCC) du 5 octobre 2007 (SR 441.1) 
Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunitˆ linguistiche (Legge sulle 
lingue, LLing) del 5 ottobre 2007 (SR 441.1) 
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Lescha federala davart la linguas naziunalas e la chapientscha tranter las cuminanzas linguisticas 
(lescha da linguas, LLing) dals 5 dÕoctober 2007 (SR 441.1) 
Verordnung Ÿber die Landessprache und die VerstŠndigung zwischen den Sprachgemeinschaf!
ten (SpV) vom 4. Juni 2010 (SR 441.11) 
Ordonnance sur les langues nationales et la comprŽhension entre les communautŽs linguisti!
ques (Ordonnance sur le langues, OLan) du 4 juin 2010 (SR 441.11) 
Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunitˆ linguistiche (Ordinanza sulle 
lingue, OLing) del 4 giugno 2010 (SR 441.11) 
Ordinaziun davart las linguas naziunalas e la chapientscha tranter las cuminanzas linguisticas 
(Ordinaziun da linguas, OLing) dals 4 da zercladur 2010 (SR 441.11) 

2010 Eidgenšssisches Hochschulinstitut fŸr Berufsbildung EHB Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Eidgenšssisches Hochschulinstitut fŸr Berufsbildung EHB (2010): Leitfaden fŸr gendergerechte 

Texte am EHB (Ÿberarbeitete Fassung 2013) 

2010 GR Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Gesetzessprache  
 Neufassung der Richtlinien von 1993, in der auch der Passus zur geschlechtergerechten Sprache 

leicht verŠndert wurde. 
Regierung des Kantons GraubŸnden (2010): Richtlinien fŸr die Gesetzgebung (von der Regie!
rung genehmigt am 10. November 2010). 

2010 Institut fŽdŽral des hautes Žtudes en formation professionnelle IFFP Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 Institut fŽdŽral des hautes Žtudes en formation professionnelle IFFP (2010): Guide de rŽdaction 

Žpic•ne Ð IFFP (derni•re rŽŽdition 2016) 

2010 Istituto universitario federale per la formazione professionale IUFFP Ð Leitfaden, Empfehlung (i) 
 Istituto universitario federale per la formazione professionale (2010): Guida per una redazione 

rispettosa della paritˆ di genere Ð IUFFP (ultima riedizione 2016) 

2010 Stadt Bern Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Stadt Bern (2010): Geschlechtergerecht formulieren. Der Sprachleitfaden fŸr die Stadtverwal!

tung. Bern: Stadtkanzlei 

2010 UniversitŠt Bern Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 StudentInnenschaft der UniversitŠt Bern (SUB) (2010): Merkblatt der SUB fŸr die Anwendung 

geschlechtergerechter Sprache im Lehrbetrieb an der UniversitŠt Bern. Bern 

2010 UniversitŠt St. Gallen Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 UniversitŠt St. Gallen (2010): Sprachliche Gleichbehandlung. Anregungen und Empfehlungen. 

St. Gallen: Fachstelle fŸr die Gleichstellung von Frauen und MŠnnern. Frauenkommission 

2011 AG Ð verbindliches Dokument (d); Gesetzessprache 
 Regelungen zur Handhabung von geschlechtergerechter Sprache in Erlasstexten. 

Kanton Aargau. Forum fŸr Rechtssetzung (2011): Formalien der Rechtssetzung vom 6. Dezem!
ber 2011 

2011 Bildungszentrum Gesundheit Basel!Stadt Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Bildungszentrum Gesundheit Basel!Stadt (2011): Geschlechtergerechte Sprache Ð Wirkungsvolle 

Kommunikation. Basel!Stadt 

2011 Fachhochschule Kalaidos Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Kalaidos Fachhochschule Schweiz (2011): Leitfaden fŸr eine geschlechtergerechte Sprache. 

ZŸrich: Kalaidos, BŸro fŸr Chancengleichheit 

2011 Hochschule Luzern Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Hochschule Luzern (2011): Sprache & Bild. Ein Leitfaden zur Gleichbehandlung von Frau und 

Mann in Sprache und Bild. FŸr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Studierende und Dozierende 
auf dem Hochschulplatz Luzern. Luzern 
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2012 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (d); Verwaltungssprache 
 Der deutschsprachige Botschaftsleitfaden der Bundeskanzlei (3. Auflage) enthŠlt einen Hinweis 

auf die Mšglichkeit, Artikeln generelle ErklŠrungen (u. a. bezŸglich geschlechtergerechter Spra!
che voranzustellen (S. 18). 
Schweizerische Bundeskanzlei (2012): Botschaftsleitfaden. Leitfaden zum Verfassen von 
Botschaften des Bundesrates. Bern (3., Ÿberarbeitete Ausgabe Januar 2012; 1. Auflage 2006 

2012 Bund Ð Leitfaden, Empfehlung (i); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Erster italienischsprachiger Leitfaden der Bundeskanzlei.  

Cancelleria federale (2012): Pari trattamento linguistico. Guida al pari trattamento linguistico di 
donna e uomo nei testi ufficiali della Confederazione. Berna: Cancelleria federale 

2012 FR Ð Leitfaden, Empfehlung (d & f); Gesetzessprache 
 Kapitel 7 der Gesetzestechnischen Richtlinien bezieht sich auf die geschlechtergerechte Sprache 

und die im Kanton FR vorgŠngig dazu publizierten Weisungen und Reglemente. 
Kanton Freiburg (Amt fŸr Gesetzgebung) (2012): Gesetzestechnische Richtlinien. Kurzleitfaden 
fŸr die Ausarbeitung von Erlassen 
Canton de Fribourg (Service de lŽgislation) (2012): Directives de technique lŽgislative. Guide 
abrŽgŽ des principes de rŽdaction 

2012 GE Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzessprache 
 Dokument mit dem Hinweis, dass im Kanton Genf die Anwendung geschlechtergerechter Spra!

che rechtlich nicht abschliessend geregelt ist. Die Verwendung sowohl des generischen Maskuli!
nums als auch von Paarformen seien gesetzeskonform. 
RŽpublique et Canton de Gen•ve (2012): Directives de rŽdaction lŽgislatives. Gen•ve: Chancelle!
rie dÕƒtat, Direction des affaires juridiques 

2012 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI Ð Leitfaden, Empfehlung (I) 
 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) (2012): CHECKLIST Ð Misure per 

redigere documenti tenendo conto del genere femminile e del genere maschile. Manno: Servizio 
Gender SUPSI 

2012 TG Ð Motion, Postulat, Antrag (d); Gesetzes! und Verwaltungssprache 
 Eine Motion fordert, die Bezeichnung ÇGemeindeammannÈ fŸr das Oberhaupt der politischen 

Gemeinden des Kantons TG durch ÇGemeindeprŠsident/GemeindeprŠsidentinÈ bzw. ÇStadtprŠ!
sident/StadtprŠsidentinÈ zu ersetzen. Der Regierungsrat unterstŸtzt in seiner Beantwortung vom 
14.07.2012 die Motion. Sie wird daraufhin vom Grossen Rat am 01.10.2012 als erheblich er!
klŠrt. 
Grosser Rat des Kantons Thurgau (2012): Motion von Silvia Schwyter vom 25. Januar 2012 
Ç€nderung des Gesetzes Ÿber die Gemeinden vom 5. Mai 1999È (08/MO 53/403) 
Beantwortung, Diskussion, Beschlussfassung. Protokoll Nr. 7 vom 01. Oktober 2012, 8!18 

2013 FHNW Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Fachhochschule Nordwestschweiz (2004): Leitfaden fŸr die sprachliche Gleichstellung. Brugg 

(2. Auflage 2006; unverŠnderte 2. Auflage 2008; 3. Auflage 2013) 

2013 PŠdagogische Hochschule Zug Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 PŠdagogische Hochschule Zug (2013): FrŠulein und Herrlein Ð Leitfaden zum geschlechterge!

rechten Formulieren im Deutschen. Zug 

2013 Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Leonarz, Martina (Hg.) (2013): Frauenbilder Ð MŠnnersprache? Weg mit den Klischees! Leitfa!

den zu einer gendergerechten Berichterstattung in den Medien. SSM Ð Schweizer Syndikat 
Medienschaffender; syndicom Ð Gewerkschaft Medien und Kommunikation; Impressum Ð die 
Schweizer JournalistInnen 
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2014 Haute ƒcole spŽcialisŽe de Suisse occidentale HES!SO Ð Leitfaden, Empfehlung (f)  
 Haute ƒcole spŽcialisŽe de Suisse occidentale (2014): Recommandations HES!SO pour une 

communication Žpic•ne. DelŽmont: HES!SO Rectorat Ð ƒgalitŽ & DiversitŽ 

2014 Staatssekretariat fŸr Wirtschaft SECO Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Staatssekretariat fŸr Wirtschaft SECO (2014): ÇSprachliche Gleichbehandlung von Frau und 

Mann / Gender Mainstreaming im VollzugÈ. AVIG!Praxis ALE. Bern: Direktion fŸr Arbeit: E109!
E110 

2014 SRG SSR Ð verbindliches Dokument (d) 
 Leitfaden mit Richtlinien zur Handhabung geschlechtergerechter Sprache bei der SRG SSR. 

Schweizerische Radio! und Fernsehgesellschaft (2014): Unternehmenssprache/Corporate 
Language. Bern: SRG Generaldirektion, Unternehmenskommunikation 
SociŽtŽ suisse de radiodiffusion et tŽlŽvision (2014): Langage institutionnel. Berne: SSR Direction 
gŽnŽrale, Service linguistique 
Societˆ svizzera di radiotelevisione (2014): Linguaggio aziendale. Berna: Direzione generale, 
Communicazione aziendale 

2015 NE Ð Bericht, Dokumentation (f); Gesetzessprache 
 Bericht der Commission lŽgislative mit dem Vorschlag, die Richtlinie von 2008/9 (Formulation 

des actes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes) zu Šndern. 
Grand Conseil du Canton de Neuch‰tel (2015): Rapport de la commission lŽgislative au Grand 
Conseil ˆ lÕappui dÕun projet de dŽcret portant approbation des modifications aux directives de 
la commission lŽgislative du Grand Conseil concernant une formulation des actes lŽgislatifs qui 
respecte lÕŽgalitŽ des sexes (Langage Žpic•ne) du 5 mai 2015 
Grand Conseil du Canton de Neuch‰tel (2015): DŽcret portant approbation des modifications 
aux directives de la commission lŽgislative du Grand Conseil concernant une formulation des 
actes lŽgislatifs qui respecte lÕŽgalitŽ des sexes (Langage Žpic•ne) 

2015 UniversitŠt Lausanne Ð Leitfaden, Empfehlung (f) 
 UniversitŽ de Lausanne (2015): Guide de rŽdaction Žpic•ne du CHUV et de la FBM. Lausanne: 

UniversitŽ de Lausanne; CHUV 

2015 ZŸrcher Fachhochschule ZFH Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Gemeinsamer Leitfaden von ZHAW, ZHdK, PHZH und HWZ. 

ZŸrcher Fachhochschule ZFH (2015): Leitfaden Geschlechtergerechte Sprache. ZŸrich: Erfa 
Chancengleichheit ZFH 

2015 Sindicato svizzero dei mass media / Syndicom / I giornalisti svizzeri Ð Leitfaden, Empfehlung (i) 
 Sindicato svizzero dei mass media / Syndicom / I giornalisti svizzeri (2015): Immagini di donne Ð 

linguaggio da uomini? Basta con i clichŽ! 

2015 FR Ð verbindliches Dokument (f); Gesetzessprache 
 Neuauflage der Directives de technique lŽgislative fŸr das Franzšsische. (Hinsichtlich ge!

schlechtergerechter Sprache keine €nderungen gegenŸber der Version von 2003, D3). 
Service de lŽgislation de lÕƒtat de Fribourg (2003): Directives de technique lŽgislative. Guide de 
rŽdaction 

2016 Fachhochschule Ostschweiz Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 Fachhochschule Ostschweiz (2016): Leitfaden fŸr eine geschlechtersensible Sprache. Rapperswil: 

Institut fŸr Gender und Diversity IGD!FHO 

2016 UniversitŠt Bern Ð Leitfaden, Empfehlung (d) 
 UniversitŠt Bern (2016): Geschlechtergerechte Sprache. Bern: Abteilung fŸr die Gleichstellung 

von Frauen und MŠnnern 
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